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Im Jahre 2000 rückten acht tödliche Angriffe auf Polizeibeamte das
Thema Eigensicherung im Polizeidienst in dramatischer Weise in das
Zentrum der Aufmerksamkeit von Polizei, Politik und Forschung. Eine
Reihe von Maßnahmen wurde eingeleitet, um den Schutz und die
Reaktionsmöglichkeiten von Polizeibeamten bei Angriffen zu verbes-
sern. Als Ergänzung dieser Maßnahmen sowie anderer Forschungen
wurde im BKA ein Projekt initiiert, um die rechtlichen Aspekte der
Eigensicherung von Polizeibeamten zu untersuchen.

Eigensicherung und Recht sind zwei Themen, die in der Polizeiwis-
senschaft nur selten unmittelbar miteinander verknüpft werden.
Vielmehr existieren sie als unterschiedliche Disziplinen nebeneinander.
Dies gilt für die polizeiliche Ausbildung, in der das Eingriffsrecht
durch den Rechtslehrer im theoretischen Unterricht, die Eigensicherung
hingegen im praktischen Training durch den Einsatztrainer vermittelt
werden. Aber auch in der Gesetzes- und Vorschriftenlage, einschließlich
der jeweiligen Fachliteratur, herrscht strikte Trennung. Gesetzeskom-
mentare und Rechtsprechung auf der einen, „Leitfaden zur Eigen-
sicherung“ und Praxiserfahrung auf der anderen Seite. Dies erstaunt,
da in der polizeilichen Praxis das eine vom anderen nicht zu trennen
ist. Der Polizeibeamte muss daher nicht nur beides beherrschen, er
muss es in der Eigensicherungssituation auch als Einheit anwenden.

Allein das zu bewältigen ist schon schwer genug. Das größere Problem
besteht jedoch darin, dass die Frage, welche eigensichernde Handlung
in einer bestimmten Situation rechtmäßig ist, nicht immer so eindeutig
entschieden werden kann. Ungeklärte Auslegungsmöglichkeiten von
Tatbestandsmerkmalen, sehr komplexe Gesetzesformulierungen, ein
Mangel an höchstrichterlicher Rechtsprechung und aus polizeiprak-
tischer Sicht fehlende Eingriffsmöglichkeiten treffen auf Aus- und
Fortbildungsdefizite und den psychologischen Faktor „Mensch“ im
Polizeibeamten. Von ihm wird in einer Verteidigungssituation häufig
verlangt, sich anders zu verhalten, als es ihm sein Instinkt vorgibt. All
dies führt zu der Frage, ob die Rechtsgrundlagen der Eigensicherung
den Anforderungen an Praktikabilität, Eindeutigkeit und Beherrsch-
barkeit genügen.

Diese Frage zu beantworten, ist Ziel des vorliegenden Bandes. Eine
Befragung von Polizeivollzugsbeamten, Einsatztrainern und Rechts-
lehrern zeigt Problemsituationen aber auch Lösungsmöglichkeiten
im Bereich „Eigensicherung und Recht“.

PPolizei + Forschungolizei + Forschung

Thomas MentzelThomas Mentzel
Isabel Schmitt-FalckenbergIsabel Schmitt-Falckenberg
Kirsten WischnewskiKirsten Wischnewski

EigensicherungEigensicherung
und Rechtund Recht

Ei
g

en
si

ch
er

u
n

g
 u

n
d

 R
ec

h
t

Ei
g

en
si

ch
er

u
n

g
 u

n
d

 R
ec

h
t

M
en

tz
el

/S
ch

m
it

t-
Fa

lc
ke

n
b

er
g

/W
is

ch
n

ew
sk

i
M

en
tz

el
/S

ch
m

it
t-

Fa
lc

ke
n

b
er

g
/W

is
ch

n
ew

sk
i



Eigensicherung und Recht



Polizei + Forschung
Bd. 19
herausgegeben vom
Bundeskriminalamt (BKA)
Kriminalistisches Institut

Beirat:

Prof. Dr. Hans-Jürgen Kerner
Direktor des Instituts für Kriminologie der Universität Tübingen

Wolfgang Sielaff
Polizeipräsident von Hamburg

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Klaus Tiedemann
Direktor des Instituts für Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht der
Universität Freiburg i. Br.

Klaus Jürgen Timm
Direktor des Hessischen Landeskriminalamts



Luchterhand

Thomas Mentzel
Isabel Schmitt-Falckenberg
Kirsten Wischnewski

Eigensicherung
und Recht
Eine Untersuchung einschlägiger
Rechtsgrundlagen der Eigensicherung
unter Berücksichtigung der Situation
in anderen europäischen Staaten

Abschlussbericht über die wesentlichen
Erhebungsergebnisse



Alle Rechte vorbehalten
© 2003 Wolters Kluwer Deutschland GmbH, München, Neuwied.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist
ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für
Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung
und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Umschlaggestaltung: arttec grafik simon & wagner, St. Goar
Satz: Satz Offizin Hümmer, Waldbüttelbrunn
Druck: Druckerei Wilhelm & Adam, Heusenstamm
Printed in Germany, Januar 2003

Luchterhand – ein Imprint der Wolters Kluwer Deutschland GmbH

 ∞  Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem und chlorfreiem Papier

Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National-
bibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de
abrufbar.

Redaktion:

Heinrich Schielke

Bundeskriminalamt
Kriminalistisches Institut



Schwarz

C M Y CM MY CY CMY K

Eigensicherung und Recht



Schwarz

C M Y CM MY CY CMY K

Polizei + Forschung
Bd. 19
herausgegeben vom
Bundeskriminalamt (BKA)
Kriminalistisches Institut

Beirat:

Prof. Dr. Hans-Jürgen Kerner
Direktor des Instituts für Kriminologie der Universität Tübingen

Wolfgang Sielaff
Polizeipräsident von Hamburg

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Klaus Tiedemann
Direktor des Instituts für Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht der
Universität Freiburg i. Br.

Klaus Jürgen Timm
Direktor des Hessischen Landeskriminalamts



Schwarz

C M Y CM MY CY CMY K

Luchterhand

Thomas Mentzel
Isabel Schmitt-Falckenberg
Kirsten Wischnewski

Eigensicherung
und Recht
Eine Untersuchung einschlägiger
Rechtsgrundlagen der Eigensicherung
unter Berücksichtigung der Situation
in anderen europäischen Staaten

Abschlussbericht über die wesentlichen
Erhebungsergebnisse



Schwarz

C M Y CM MY CY CMY K

Alle Rechte vorbehalten
© 2003 Wolters Kluwer Deutschland GmbH, München, Neuwied.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist
ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für
Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung
und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Umschlaggestaltung: arttec grafik simon & wagner, St. Goar
Satz: Satz Offizin Hümmer, Waldbüttelbrunn
Druck: Druckerei Wilhelm & Adam, Heusenstamm
Printed in Germany, Januar 2003

Luchterhand – ein Imprint der Wolters Kluwer Deutschland GmbH

 ∞  Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem und chlorfreiem Papier

Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National-
bibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de
abrufbar.

Redaktion:

Heinrich Schielke

Bundeskriminalamt
Kriminalistisches Institut



Vorwort

Im Jahr 2000 r�ckten mehrere t�dlich verlaufene Angriffe auf Polizeibeamte
das ThemaEigensicherung imPolizeidienst in dramatischerWeise indasZen-
trum der Aufmerksamkeit von Polizei und Politik. Im Auftrag der Innenmi-
nisterkonferenz richtete der Arbeitskreis II „Innere Sicherheit“ eine Projekt-
gruppe „Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und -beamte“ ein, die dieUrsachen
solcher gewaltsamen �bergriffe, einschließlich der M�glichkeiten sie zu ver-
hindern, untersuchen sollte. Unter anderem wurde das Kriminologische
Forschungsinstitut Niedersachsen (KFN) beauftragt, eine bundesweite Aus-
wertung lebensbedrohlicher Angriffe auf Polizeibeamte durchzuf�hren. Zur
thematischen Erg�nzung dieses Forschungsvorhabens mit soziologisch/kri-
minologischem Schwerpunkt, wurde durch das BKA ein eigenes Projekt
durchgef�hrt, um die rechtlichen Aspekte der Eigensicherung von Polizeibe-
amten zu untersuchen.

Betrachtet man die Zahl get�teter Polizeibeamten in den letzten dreißig Jah-
ren, zeigt sich, dass es sich bei den acht Opfern des Jahres 2000 zwar um einen
der Spitzenwerte handelte, diese treten statistisch gesehen jedoch immer wie-
der auf, ohne dabei einen kontinuierlichenAnstieg einzuleiten. Diese Feststel-
lung vermag das Problem jedoch ebenso wenig zu relativieren, wie der Hin-
weis auf „amerikanische Verh�ltnisse“, die f�r das selbe Jahr immerhin 51
durchAngriffe get�tete Polizeibeamte verzeichnen, was – gemessen an der je-
weiligen Anzahl der Polizeibeamten – einem zw�lffachen Risikopotenzial
entspricht. Auch der Umstand, dass f�r einen Polizeibeamten die Gefahr,
imDienst durch einenAngriff get�tet zuwerden, geringer ist als f�r den deut-
schen Normalb�rger, kann nicht von Bedeutung sein. Der Staat, der das Ge-
waltmonopol f�r sich in Anspruch nimmt, setzt dieses mit seinen Polizeibe-
amtendurch.Dortwoder B�rger bei einerGefahr Schutz suchend zur�ckwei-
chen kann, wird von den Polizeibeamten nicht nur verlangt, aktiv
einzuschreiten, das Gesetz b�rdet ihnen dabei noch eine erh�hte Gefahrtra-
gungspflicht auf.

Dem gegen�ber steht die Pflicht des Staates, das Erforderliche zu unterneh-
men, um seinen Polizeibeamten den daf�r notwendigen Schutz zu bieten. So-
weit dies die Ausstattung mit passiver Schutzausr�stung betrifft, werden
wohl letztlich nur durch fiskalische Fakten Grenzen gesetzt. Problematischer
wird es hingegen bei der polizeilichen Taktik: Welcher Aspekt steht im Vor-
dergrund, wenn der Polizeibeamte dem B�rger gegen�bertritt? Das Leitbild
der „B�rgerpolizei“ oder die Eigensicherung?

Damit sind im Kern auch die Polizeigesetze des Bundes und der L�nder be-
troffen. Als Erm�chtigungsgrundlagen polizeilichen Handelns verleihen sie
der Polizei zwar ihre Befugnisse, gleichzeitig beschr�nken sie jedoch Art
undWeise polizeilichen Handelns. Sie legitimieren sich insoweit unmittelbar
aus den Freiheitsrechten des Grundgesetzes und sch�tzen den B�rger vor
Eingriffen des Zwang aus�benden Staates. In diesem Spannungsfeld zwi-
schen den Grundrechten der B�rger auf der einen und den Handlungsm�g-
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lichkeiten und Schutzbed�rfnissen der Polizeibeamten auf der anderen Seite,
kann es in unserem Rechtsstaat keine grundlegenden Ver�nderungen geben.

Mit dem vorliegenden Forschungsprojekt wurde daher untersucht, ob die po-
lizeirechtlichen Vorschriften, die die Eigensicherung betreffen, unter den ge-
genw�rtigen Rahmenbedingungen noch ausreichend und praktikabel sind.
Dies betrifft zun�chst die Frage, ob unter demGesichtspunkt einesm�glicher-
weise ver�nderten Bedrohungspotenzials die Polizeigesetze geeignete Ein-
griffstatbest�nde beinhalten oder ob ein Erweiterungsbedarf besteht. Damit
h�ngt das Problem zusammen, ob bestimmte Regelungen pr�zise genug ge-
fasst sind, um aus polizeipraktischer Sicht eine eindeutige Handlungsent-
scheidung zu erm�glichen. Dies betrifft nicht nur die Aus- und Fortbildung
von Polizeibeamten, sondern wirft grunds�tzlich das Problem auf, was in
einer Eigensicherungs- also einer absoluten Stresssituation, von einem Men-
schen an rechtlicher Probleml�sungskompetenz erwartet werden kann und
ob dies bei der Gesetzgebung ausreichend ber�cksichtigt wurde.

Soweit ersichtlich, wurde mit diesem Projekt der Rechtstatsachenforschung
zum ersten Mal der Versuch unternommen, die Praktikabilit�t polizeigesetz-
licher Regelungen wissenschaftlich zu untersuchen. Die gew�hlte Methode
beschr�nkt sich dabei nicht auf rechtstheoretische Er�rterungen, sondern
st�tzt sich auf eine Befragung von Polizeipraktikern der Schutz- und der Kri-
minalpolizei, des BGS und der Aus- und Fortbildung. Dies sowie der Um-
stand, dass die Studie aus der Polizei kommt, sollten ihr dort zu einer breiten
Beachtung verhelfen. Sie mag auch Anlass bieten, die aufgezeigten Probleme
in den jeweils verantwortlichen Gremien von Politik und Gesetzgebung zu
diskutieren. Obwohl wir von amerikanischen Verh�ltnissen noch weit ent-
fernt sind, muss jede M�glichkeit genutzt werden, um die Gef�hrdung von
Polizeibeamten zu reduzieren.

Leo Schuster

Erster Direktor im Bundeskriminalamt
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Einf�hrung

Die t�dlichen Angriffe auf acht Polizeibeamtinnen und -beamte1 in der ersten
H�lfte des Jahres 2000 gaben Anlass f�r eine neuerliche Auseinandersetzung
mit denUrsachen solcher gewaltsamen�bergriffe undmit denM�glichkeiten
ihrer Bek�mpfung. Im Auftrag der Innenministerkonferenz richtete der Ar-
beitskreis II (AK II) „Innere Sicherheit“ am 11. 7. 2000 eine l�nderoffene Pro-
jektgruppe „Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und -beamte“ ein, die sich
dem Ph�nomen aus verschiedenen Richtungen n�hern sollte. Unter anderem
wurde das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen (KFN)2 beauf-
tragt, eine systematische, bundesweite Auswertung lebensbedrohlicher An-
griffe auf Polizeibeamte durchzuf�hren. Zur thematischenAbrundungdieses
Forschungsvorhabens mit soziologisch/kriminologischem Schwerpunkt,
schlug das Bundeskriminalamt (BKA) vor, die rechtlichen Aspekte der Ei-
gensicherung von Polizeibeamten zu untersuchen.

Dieser Aspekt ist, soweit ersichtlich, noch nicht Gegenstand einer Untersu-
chung gewesen. Soweit Forschungen im Bereich der Eigensicherung von Po-
lizeibeamten vorliegen, lassen sie, wie auch die vom BKA herausgegebene
Studie von Sessar3, die rechtlichen Faktoren außer Betracht.

Die imHerbst 2000 im BKA beim Fachbereich KI 15 – Recht und Polizeipraxis
– gebildete Projektgruppe erhielt den Auftrag4, die einschl�gigen deutschen
Rechtsgrundlagen der Eigensicherung unter Ber�cksichtigung der Situation
in anderen europ�ischen Staaten zu evaluieren. Das Projekt ist dem zufolge
in einen nationalen und einen internationalen Teil gegliedert.

Im Rahmen der nationalen Untersuchung wurden zwei Themenkomplexe
behandelt: Zun�chst f�hrte die Projektgruppe eine Bestandsaufnahme der
deutschen Vorschriften zur Rechtsposition der Polizeibeamten bei der Eigen-
sicherung durch, an die sich eine Pr�fung der Praxistauglichkeit des recht-
lichen Instrumentariums anschloss.

Neben dieser, den Schwerpunkt bildenden, rechtstats�chlichen Analyse un-
tersuchte die Projektgruppe die straf- und disziplinarrechtlichen Folgen f�r
Polizeibeamte, die w�hrend ihres Dienstes einem Angriff ausgesetzt waren.
Hierdurch sollten statistischeAns�tze f�rdie Beantwortungder Frage gewon-
nen werden, in wie vielen F�llen ein Polizist, der ein rechtswidriges eigensi-

1 Aus Gr�nden der besseren Lesbarkeit wird zuk�nftig auf eine geschlechtsspezifische
Unterscheidung aller in diesem Bericht genannten Personen und Funktionstr�ger ver-
zichtet.

2 Ohlemacher, Thomas u. a.: Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und -beamte 1985–2000.
Hannover M�rz 2001, Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen.

3 Sessar u. a.: „Polizeibeamte als Opfer vors�tzlicher T�tung“. (BKA Forschungsreihe)
Wiesbaden 1980.

4 Beschluss der Projektgruppe „Gewalt gegen Polizeivollzugsbeamte“ des AK II vom
16. 8. 2000 zu TOP 1/Ziffer Nr. 3, mit dem die Durchf�hrung des BKA-Projektes zur Un-
terst�tzung des Forschungsvorhabens des KFN begr�ßt wurde.
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cherungsrelevantes Verteidigungsverhalten an den Tag gelegt hat, sich mit
rechtlichen Konsequenzen konfrontiert sah.

Gegenstand des internationalen Projektteiles sollten die Rechtsgrundlagen
der Eigensicherung aus f�nf ausgew�hlten europ�ischen Staaten sein. Es han-
delt sich dabei um die f�r einen Rechtsvergleich mit Deutschland interessan-
ten europ�ischen Staaten D�nemark, Frankreich, Großbritannien, Italien und
die Niederlande.

Der vorliegende Abschlussbericht der Projektgruppe konzentriert sich auf
die Darstellung der wesentlichen Ergebnisse der nationalen Untersuchung
und des internationalen Rechtsvergleichs. Im Rahmen des letzteren werden
die vollst�ndigen Ergebnisse zu den L�ndern D�nemark und Niederlande
pr�sentiert. Die anderen drei Staaten konnten zum Zeitpunkt der Fertig-
stellung des Berichtes leider noch keiner Betrachtung unterzogen werden;
trotz vielf�ltiger Bem�hungen der Projektgruppe erfolgten keine Zulieferun-
gen.

1 Gegenstand des Projektes

Ausgangspunkt f�r die gesamte Analyse bildete die Definition des Untersu-
chungsgegenstandes. „Eigensicherung“ ist kein feststehender Rechtsbegriff,
wie etwa die Notwehr in § 32 StGB. In der Polizeidienstvorschrift 100
(PDV 100)5 wird er wie folgt umschrieben:

„Eigensicherung ist das taktisch richtige Verhalten im Einsatz zur Verhinderung
beziehungsweise Reduzierung von Gef�hrdung f�r Einsatzkr�fte.“

Taktik bedeutet den effektiven und effizienten Einsatz vonKr�ften, F�hrungs-
und Einsatzmitteln zur Erreichung eines polizeilichen Zieles unter Anwen-
dung geeigneter Verfahrensweisen und Beachtung von Strategien und Leitli-
nien.6

Im Leitfaden 371 – Eigensicherung im Polizeidienst – (LF 371)7 werden derar-
tige Leitlinien beschrieben.

Diese Begriffsumschreibung konnte jedoch aufgrund der Zielsetzung des
Projektes, die Rechtsposition der Polizeibeamten zu beurteilen, nicht heran-
gezogenwerden, da das Recht vielfach erst denHandlungsrahmen schafft, in-
nerhalb dessen die Taktik polizeilichen Handelns sich bewegen kann. Genau
diese rechtlichen Rahmenbedingungen, ihre Grenzen und Spielr�ume galt es
hier zu untersuchen. Die Projektgruppe hat sich deshalb eine eigene, definito-
risch geeignete Arbeitsgrundlage erarbeitet:

5 PDV 100, Ausgabe 1999, Anlage 20: Grundbegriffe.
6 PDV 100 a .a .O. Anlage 20: Grundbegriffe.
7 Leitfaden 371 – Eigensicherung im Polizeidienst –, Ausgabe 03/2001.
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Eigensicherung

ist jedes aktive Verhalten von Polizeibeamten gegen�ber Personen zum
Schutz der eigenen k�rperlichen Unversehrtheit, im Rahmen einer kon-
kreten polizeilichen Maßnahme

Mit ihr werden mehrere Ziele verfolgt:

Zum einen sollte sich die rechtliche Bestandsaufnahme eng an den tragischen
Ereignissen aus dem Fr�hjahr 2000 und den ihnen zugrunde liegenden situa-
tiven Umst�nden orientieren. Die Definition erfasst somit nur rechtlich rele-
vante Verhaltensweisen, in denen der Polizeibeamte aktiv-regulierend in
das Verhalten eines B�rgers eingreift und dabei von diesem angegriffen wird.
Zuf�lligeAngriffe,Angriffe außerhalb desDienstes oder von Sachen,wie zum
Beispiel Hunden, werden von der Untersuchung ebenso wenig erfasst, wie
Angriffe im Zusammenhang mit Eins�tzen von Verb�nden oder Spezialein-
heiten.

Zum anderen sollten Situationen untersucht werden, die im Leitfaden 371 Er-
w�hnung finden. Als eine wesentliche Grundlage f�r die Eigensicherung ent-
h�lt der Leitfaden Verhaltensrichtlinien und Handlungsanweisungen mit
Empfehlungscharakter, die f�r die Polizeien von Bund und L�ndern gelten.

Schließlich hat diese Definition auch rein organisatorische Hintergr�nde. Der
Untersuchungsgegenstandmusste aus personellen und zeitlichenKapazit�ts-
gr�nden quantitativ �berschaubar bleiben und war daher von der Projekt-
gruppe inhaltlich zu begrenzen.

2 Methodik

DasProjekt ist,wie beschrieben, in einennationalenund einen internationalen
Teil gegliedert. In beiden Bereichen hat sich die Projektgruppe zumTeil unter-
schiedlicher Forschungsmethoden bedient. Die gew�hlten Ans�tze und the-
matischen Herangehensweisen werden im Folgenden kurz dargestellt.

2.1 Nationaler Projektteil

2.1.1 Erhebung und Bewertung der Rechtsgrundlagen

Auf der Grundlage der beschriebenen Definition von Eigensicherung hat die
Projektgruppe zun�chst die relevanten Rechtsgrundlagen beim Bund und in
den L�ndern erhoben. Der Begriff der Rechtsgrundlage umfasste in diesem
Zusammenhang jedes geltende formelle und materielle Gesetz sowie die le-
diglich verwaltungsintern verbindlich wirkenden allgemeinen Verwaltungs-
vorschriften und Polizeidienstvorschriften, soweit sie der Projektgruppe mit-
geteilt wurden. Ziel dieses ersten Erhebungsabschnitts war die Feststellung
der Rechtslage im Bereich der Eigensicherung.
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Als Ergebnis dieser Recherche wurden folgende relevanten Rechtsbereiche
von der Projektgruppe ausgew�hlt und einer rechtlichen Betrachtung unter-
zogen:

DasRechtderZwangsanwendungen, insbesondere imHinblick auf dieRege-
lungen

� zum Einsatz von Reizgas,

� zum Einsatz des Schlagstocks,

� zumEinsatz nicht ausdr�cklich zur Abwehr eines Angriffs dienstlich zuge-
lassener Einsatzmittel und so genannter Zufallswaffen,

� zur Fesselung,

� zur Androhung des Schusswaffengebrauchs,

� zum Einsatz der Schusswaffe

und der polizeilichen Grundmaßnahmen

� zur Durchsuchung aus Eigensicherungsgr�nden,

� zur Erteilung von Anweisungen vor demAnwendungsbereich der polizei-
lichen Befugnisgeneralklausel

sowie das Recht nach der Straßenverkehrsordnung

� zur Erhebung eigensicherungsrelevanter Informationen im Rahmen einer
Verkehrskontrolle.

In einem zweiten Erhebungsabschnitt wurde, dem Projektauftrag entspre-
chend, die Praxistauglichkeit dieser Rechtsgrundlagen untersucht. Als Me-
thode wurde die standardisierte m�ndliche Befragung gew�hlt. In den
neun Bundesl�ndern Baden-W�rttemberg, Bayern, Berlin, Hessen, Mecklen-
burg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, dem Saarland, Sachsen und Th�-
ringen sowie beim Bundesgrenzschutz (BGS) wurden jeweils 14 Polizeibe-
amte interviewt. Die Auswahl dieser zehn in die Befragung einbezogenen Po-
lizeien8 orientierte sich vorrangig an rechtlichen Merkmalen, ber�cksichtigte
aber auch geografische Kriterien.

DieZielgruppe der insgesamt 140 Probanden setzte sich in jeder Polizeiwie
folgt zusammen:

Es wurden jeweils zwei Einsatztrainer und Rechtslehrer von Aus- und/oder
Fortbildungseinrichtungen sowie zehn Polizeivollzugsbeamte aus den Berei-
chen der Schutz- undKriminalpolizei befragt. Die zehn Polizeivollzugsbeam-
ten des BGS geh�rten zu einer H�lfte einer Grenzschutzinspektion an, die an-

8 UmdieDarstellung nicht durch die dauernde sprachlicheDifferenzierung zwischen L�n-
derpolizeien und dem BGS zu belasten, wird die einheitliche Bezeichnung „Polizeien“
verwendet.
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deren f�nf geh�rten zu einer Bahnpolizeiinspektion.DieAuswahlder konkre-
ten Befragungsteilnehmer wurde, unter der Bedingung einer ausgeglichenen
Geschlechts- und Altersstruktur, den teilnehmenden Polizeien �berlassen.

Vor Beginn der Befragung hat die Projektgruppe in Rheinland-Pfalz an der
Landespolizeischule in Hahn, beim Polizeipr�sidium Mainz und innerhalb
des BKA einen Pretest durchgef�hrt. Die eigentlichen Interviews fanden im
Fr�hjahr und Sommer 2001 jeweils vor Ort an den Dienststellen statt.

Der von der Projektgruppe erarbeitete Interviewleitfaden ist in drei Themen-
bereiche unterteilt.

Im ersten Bereich,Teil A, wurden alle Probanden zu ihrer beruflichen Biogra-
fie befragt. Die 100 Polizeivollzugsbeamten erhielten zus�tzliche Fragen zu ei-
gensicherungsrelevanten Erlebnissen und Erfahrungen.

Die Fragestellungen im zweiten Bereich, Teil B, dienten der Bewertung der
Praxistauglichkeit des rechtlichen Instrumentariums. Um diese festzustellen,
wurden einsatztypische Fallbeispiele entwickelt und allen 100 Polizeivoll-
zugsbeamten sowie den 40 Einsatztrainern und Rechtslehren zur Beurteilung
vorgelegt. Sie wurden gezielt auf zuvor im bundesweiten Rechtsvergleich er-
arbeitete Problemf�lle zugeschnitten. Die Zul�ssigkeit einer im Fallbeispiel
geschilderten Maßnahme sollte anhand der vorgegebenen Antwortalternati-
ven – „Ja“, „Nein“ und „keine Antwort“ – auf der Grundlage der einschl�gi-
gen Vorschriften von den Probanden gel�st werden. Die L�sungsvorschl�ge
der insgesamt 20 Rechtslehrer dienten dabei prim�r als Maßstab f�r die
nach jeweiligen Landes- beziehungsweise nach dem Bundesrecht korrekten
L�sungen, sofern solche aufgrund der Rechtslage �berhaupt m�glich waren.

Im dritten Bereich des Interviewleitfadens, Teil C, sollte schließlich anhand
eines von der Projektgruppe vorgegebenen Vorschlagskataloges ein m�g-
licher gesetzlicher Handlungsbedarf in besonders praxisrelevanten Themen-
feldern herausgefiltert werden. Die f�nf wichtigsten der insgesamt 13 Vor-
schl�ge sollten von den Probanden entsprechend der Dringlichkeit ihrer Um-
setzung anhand eines 5-Punkte-Bewertungssystems gewichtet werden: Der
wichtigste Vorschlag sollte danach mit „5“, die weniger wichtigen mit „4“,
„3“, „2“, „1“ bewertet werden.

Wegender imVerh�ltnis zurGesamtzahl der PolizeibeamtengeringenAnzahl
der Interviewten, kann die Befragung keine absolute Allgemeing�ltigkeit im
Sinne einer echten Repr�sentativit�t f�r sich in Anspruch nehmen. Aufgrund
der vorgegebenen Auswahlkriterien sind jedoch nach Auffassung der Pro-
jektgruppe Antworten zu erwarten, die R�ckschl�sse auf Problemfelder zu-
lassen und als unverzichtbare Hilfestellung f�r die Beantwortung der Frage
nach der Praxistauglichkeit der rechtlichen Eigensicherungsinstrumentarien
herangezogen werden k�nnen.
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2.1.2 Die rechtlichen Folgen f�r Polizeibeamte

Der zweite Teil der nationalen Untersuchung basiert auf Erhebungsergeb-
nissen, die das KFN im Rahmen seiner umfangreichen schriftlichen Befra-
gung von Polizeibeamten erhalten9 und dem BKA zur Verf�gung gestellt
hat.

Die Daten beziehen sich auf die Angaben von Polizeibeamten, die in der Zeit
vom 1. 1. 1985 bis zum 15. 7. 2000 einem Angriff mit T�tungsabsicht ausge-
setzt waren und einer Zufallsauswahl von Beamten, die in der Zeit von
1. 1. 1995 bis 15. 7. 2000 aufgrund eines Angriffs f�r sieben Tage oder mehr
dienstunf�hig waren. In diesen Fragebogen hat das KFN f�r die Projekt-
gruppe vier spezielle Fragen zu den aus der Angriffssituation resultierten
rechtlichen Folgen eingestellt. Sie dienen der Erfassung von Daten, anhand
derer die straf- und disziplinarrechtlichen Behandlungen der betroffenen Be-
amten beschrieben werden k�nnen.

2.2 Internationaler Projektteil

Die rechtsvergleichende Untersuchung konzentrierte sich im Wesentlichen
auf die Erfassung und deskriptive Darstellung des geltenden ausl�ndischen
Rechts zur Eigensicherung von Polizeibeamten. Hierbei ging es vorrangig
um die Analyse von Rechtsfragen, die auch im Rahmen des nationalen Pro-
jektteils untersuchtwurden, umm�glicheAnhaltspunkte f�rdie Fortentwick-
lung des deutschen Rechts zu erhalten. Um die Vergleichbarkeit der deut-
schen Regelungen mit denen aus dem Ausland sicherzustellen, entwarf die
Projektgruppe auf der Grundlage des im nationalen Projektteil verwendeten
Interviewleitfadens einen schriftlichen Fragebogen. Dieser wurde imOktober
2001 im Rahmen eines von der Projektgruppe veranstalteten internationalen
Workshops mit Verbindungsbeamten aus den f�nf Vergleichstaaten D�ne-
mark, Frankreich, Großbritannien, Italien und denNiederlanden �berarbeitet
und an die jeweiligen l�nderspezifischen rechtlichen Gegebenheiten ange-
passt. Im Anschluss wurde jeweils ein Exemplar des Fragebogens �ber die
Verbindungsbeamten an die zust�ndigen Stellen in den Vergleichsl�ndern
verschickt. Die Zulieferungen von Frankreich, Großbritannien und Italien
sind trotz vielfacher Bem�hungender ProjektgruppeundderVerbindungsbe-
amten bisher nicht erfolgt.

Zur Abrundung des angestrebten europ�ischen Vergleichs wurden die vier
weiteren EUROPOL-Staaten Finnland, Irland, �sterreich und Spanien ange-
schriebenundum�bersendung einzelner themenbezogenerRechtsvorschrif-
ten gebeten. Die hierzu mitgeteilten rechtlichen Erkenntnisse werden im na-
tionalen Teil, jeweils imunmittelbarenZusammenhangmit der zu behandeln-
den Thematik dargestellt.

9 Ohlemacher a. a.O.
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Das Ergebnis dieser Pr�fung soll demGesetzgeber lediglich den bewertenden
Blick auf andere Rechtsordnungen vereinfachen; die Entwicklung m�glicher
rechtspolitischer Vorschl�ge lag indes nicht in der Intention der Projekt-
gruppe.
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Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse

1 Nationaler Projektteil

1.1 Die Ergebnisse der Befragung

1.1.1 Teil A (Basisdaten der drei Zielgruppen)

Im Folgenden werden die Basisdaten aller drei Zielgruppen dargestellt:

1.1.1.1 Die Befragung der 100 Polizeivollzugsbeamten

In den Bundesl�ndern ergab sich ein Anteilsverh�ltnis von 65 Schutzpolizei-
beamten zu 25Kriminalbeamten.10 BeimBGSwurden jeweils f�nf Beamte aus
den Bereichen Bahnpolizei und Grenzschutzeinzeldienst befragt. Insgesamt
wurden 65 m�nnliche und 35 weibliche Vollzugsbeamte aus allen Lebens-
und Dienstaltersgruppen befragt.

� 38 der 100 Vollzugsbeamten waren nach eigener Einsch�tzung schon ein-
mal einem lebensbedrohlichen Angriff ausgesetzt. 24 von ihnen gaben an,
dass ihnen in der Angriffssituation klar war, wie sie sich rechtlich korrekt
verteidigen durften.

� Die Eigensicherung besitzt aus subjektiver Sicht der Befragten in derMehr-
heit der allt�glichen polizeilichen Einsatzsituationen einen „hohen“ bis
„zentralen“ Stellenwert.

� Der Leitfaden 371 – Eigensicherung imPolizeidienst –wird hinsichtlich sei-
nes Gesamteindrucks auf einer Schulnotenskala von 1 bis 6 mit einemMit-
telwert von 2,7 benotet.

� Vonden 100 Befragten gaben 80 an, dass ihnenkonkreteRechtsgrundlagen
der Eigensicherung in Aus- oder Fortbildungsveranstaltungen vermittelt
wurden; 14 verneinten dies und sechs machten hierzu keine Angaben.

� Die dienstlich gelieferte Schusswaffe, die Handfesseln und das Reizgas/
Pfefferspray sind die drei polizeilichen Einsatzmittel, die von den meisten
der 100 Befragten im Einsatz regelm�ßig mitgef�hrt und am K�rper getra-
gen werden.

1.1.1.2 Die Befragung der 20 Einsatztrainer und
20 Rechtslehrer

Bei jeder Polizei unterschiedlich, wurde an einer oder an zwei verschiedenen
Aus- beziehungsweise Fortbildungseinrichtungen befragt. Bis auf einen Ein-
satztrainer waren alle Aus- und Fortbilder hauptamtlich als Einsatztrainer

10 In einem Bundesland – Mecklenburg-Vorpommern – konnten wegen eines organisato-
rischen Missverst�ndnisses keine Kriminalbeamten befragt werden.
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und Rechtslehrer t�tig. Es gab nur eine weibliche Befragungsperson; sie ge-
h�rte der Zielgruppe der Rechtslehrer an.

� 14 Einsatztrainer und 16 Rechtslehrer bejahten die Frage, ob sie konkrete
Rechtsgrundlagen der Eigensicherung im Rahmen ihres Unterrichtes ver-
mitteln w�rden.

� 18 Einsatztrainer und 13 Rechtslehrer gaben an, nicht mit den gesetzlichen
Grundlagen zur Eigensicherung der Polizeien anderer Bundesl�nder bezie-
hungsweise des Bundes vertraut zu sein.

� Bei nur einer der zehn Polizeien gaben Rechtslehrer und Einsatztrainer
�bereinstimmend an, dass sie ihreUnterrichtsinhalte gegenseitig abstim-
men w�rden.

� Der Leitfaden 371 – Eigensicherung im Polizeidienst – wurde auf einer
Schulnotenskala von 1 bis 6 von den Einsatztrainern mit einem Mittelwert
von 3,0 und von den Rechtslehrern mit einem Mittelwert von 2,6 benotet.

1.1.2 Teil B (Rechtstatsachen)

Die rechtstats�chliche Untersuchung zu den einzelnen Vorschriften ergibt fol-
gendes Bild:

1.1.2.1 Die Regelungen zum Einsatz von Reizgas

Die Polizeigesetze der L�nder und des Bundes konnten in Bezug auf den Ein-
satz von Reizgas/Pfefferspray in zwei rechtliche Kategorien eingeteilt wer-
den: Die Regelungen der einen Kategorie stufen Reizgas als Hilfsmittel der
k�rperlichen Gewalt ein, die andere als Waffe. Ziel der Befragung in diesem
Bereich war herauszufinden, ob sich die unterschiedlichen Einstufungen in
der Praxis nachteilig f�r den Polizeibeamten auswirken k�nnten. Ausweislich
der Befragungsergebnisse in den zehn Polizeien kommt die Projektgruppe zu
folgendem Ergebnis:

Ergebnis 1:

Die Einstufung von Reizgas als Waffe f�hrt – im Gegensatz zur Einstu-
fung als Hilfsmittel – zu einer gr�ßeren Handlungsunsicherheit.

1.1.2.2 Die Regelungen zum Einsatz des Schlagstocks

In allen Bundesl�ndern und beim Bund wird der Schlagstock als Waffe ein-
gestuft; in einigen Polizeien existieren allerdings gesetzesbegleitende Ver-
waltungsvorschriften, die den Einsatz konkretisierend beschreiben. Die
rechtliche Vorpr�fung dieser Ausgangslage f�hrte zu der Einsch�tzung
seitens der Projektgruppe, dass die Regelungen zum Schlagstockeinsatz den
Anforderungen aus polizeipraktischer Sicht hinsichtlich Verst�ndlichkeit
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und Praktikabilit�t entsprechen. Die Befragung in den zehn Polizeien be-
st�tigte dies:

Ergebnis 2:

Die Regelungen zum Schlagstockeinsatz verursachen keine Probleme in
der praktischen Anwendung.

1.1.2.3 Die Verwendung polizeirechtlich nicht
ausdr�cklich zur Abwehr eines Angriffs
zugelassener Gegenst�nde und so genannter
„Zufallswaffen“

F�r die Anwendung unmittelbaren Zwangs wird den Polizeibeamten durch
die Polizeigesetze der Einsatz k�rperlicher Gewalt, ihrer Hilfsmittel und die
Verwendung von bestimmten Waffen erm�glicht. Anders ist dies hingegen
bei der Verwendung von Gegenst�nden, die zwar dienstlich zugelassen wer-
den aber eigentlich anderen Zwecken als der Verteidigung dienen oder bei
„Zufallswaffen“. Die rechtliche Zul�ssigkeit des zweckentfremdeten Einsat-
zes einer (Mag-Lite-)Taschenlampe sowie die Nutzung eines Kn�ppels, der
dem Angreifer entrissen werden konnte, ist nicht eindeutig gekl�rt.

Ergebnis 3:

Bei Abwehr eines Angriffs bestehen Rechtsunsicherheiten hinsichtlich
des Einsatzes polizeilicherMittel, die nicht unmittelbar zur Verteidigung
bestimmt sind und so genannter „Zufallswaffen“.

1.1.2.4 Die Fesselung von Personen zur Eigensicherung

Bei der rechtlichen Vorpr�fung wurden die Problembereiche der Fesselung –
der f�r die Tatsachen relevante Beurteilungszeitpunkt, die rein potentielle Ge-
f�hrlichkeit eines Festgenommenen und der passive Widerstand – sichtbar.
Unabh�ngig von den unterschiedlichen Gesetzesformulierungen zur Fesse-
lung in den Polizeigesetzen ließ sich hierzu insgesamt feststellen:

Ergebnis 4:

Die Rechtsunsicherheiten bei der Fesselung f�hren zu Handhabungsun-
terschieden in der polizeilichen Praxis.

1.1.2.5 Die Androhung des Schusswaffengebrauchs

Im Zusammenhang mit den Regelungen zur Androhung des Schusswaffen-
gebrauchs in den Polizeigesetzen schienen der Projektgruppe zwei Aspekte
besonders untersuchungsbed�rftig. Zum einen die Frage nach dem Beginn
der rechtsbindenden Androhungswirkung; zum anderen, ob unabh�ngig da-
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von ein Bedarf besteht, die Schusswaffe als so genanntes „Drohmittel“ einset-
zen zu k�nnen. Die Befragung kam zu folgendem Ergebnis:

Ergebnis 5:

Die Rechtsunsicherheit im Bereich der Androhungswirkung einzelner
Schusswaffenhaltungen f�hrt zu Handhabungsunterschieden in der
praktischen Anwendung.

Auspolizeipraktischer Sicht besteht derzeit keinBedarf, die Schusswaffe
als „Drohmittel“ einzusetzen.

1.1.2.6 Die Voraussetzungen zum Einsatz der
Schusswaffe zur Abwehr eines Angriffs

Die Polizeigesetze der L�nder und des Bundes konnten in Bezug auf die ei-
gensicherungsrelevante Einsatzvoraussetzung der Schusswaffe „zur Abwehr
eines gegenw�rtigen Angriffs auf Leib und Leben“ in zwei Kategorien einge-
teilt werden. Zum einen die Polizeien, bei denen diese Einsatzvariante aus-
dr�cklich im Gesetz verankert ist; zum anderen jene, bei denen dies nicht
der Fall ist. Es wurde vermutet, dass das Vorhandensein der zus�tzlichen ge-
setzlichen Alternative f�r den wirksamen Schutz der k�rperlichen Integrit�t
der Beamten g�nstiger ist. Ausweislich der Befragungsergebnisse ergab sich:

Ergebnis 6:

Die zus�tzliche Tatbestandsalternative �ber den Einsatz der Schusswaffe
„zur Abwehr einer gegenw�rtigen Gefahr f�r Leib und Leben“ f�hrt zu
keiner erh�hten Handlungssicherheit.

1.1.2.7 Der Schusswaffengebrauch gegen�ber Kindern

Die verschiedenen Regelungsinhalte in den Polizeigesetzen sind nachAuffas-
sung der Projektgruppe insgesamt eindeutig und praktikabel. Das Ergebnis
der Befragung zur polizeirechtlichen Zul�ssigkeit eines Schusswaffenge-
brauchs gegen�ber einem 13-J�hrigen h�tte dem gem�ß, unter Anwendung
der einschl�gigen Vorschriften, eindeutig ausfallen m�ssen. Dies ist ausweis-
lich des Antwortverhaltens nicht geschehen:

Ergebnis 7:

Die Regelungen zum Schusswaffeneinsatz gegen�ber Kindern bereiten
in der Praxis Anwendungsprobleme, unabh�ngig davon, wie weit oder
eng sie gefasst sind.
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1.1.2.8 Die Durchsuchung von Personen zur
Eigensicherung

Die rechtliche Vorpr�fung der relevanten Gesetzestexte f�hrte zu der Er-
kenntnis, dass nach Einsch�tzung der Projektgruppe die Regelungen aller Po-
lizeien denAnforderungen auspolizeipraktischer Sicht hinsichtlichVerst�nd-
lichkeit und Praktikabilit�t entsprechen. Nach der gegenw�rtigen Gesetzes-
lage finden aber nicht unbedingt alle potentiell gef�hrlichen Situationen
Ber�cksichtigung. Das Ergebnis der Befragung ergab folgenden Befund:

Ergebnis 8:

Die bestehenden Regelungen zur Durchsuchung von Personen zur
Eigensicherung bereiten in der Praxis keine Anwendungsprobleme.

Aus polizeipraktischer Sicht ist der Bedarf einer Tatbestandserweiterung
erkennbar.

1.1.2.9 Die Erteilung von Anweisungen zur
Eigensicherung

Die Voraussetzung zur Anwendung vonMaßnahmen, die auf die polizeiliche
Befugnisgeneralklausel gest�tzt werden, setzt grunds�tzlich das Vorliegen
einer Gefahr im polizeirechtlichen Sinne voraus. F�r den Bereich der Eigen-
sicherung bedeutet dies, dass gefahrenabwehrende Maßnahmen nach dem
Polizeigesetz grunds�tzlich erst dann durchgef�hrt werden, wenn sich eine
Situation schon soweit entwickelt hat, dass ein Schadenseintritt zumindest
hinreichend wahrscheinlich ist. Es stellte sich daher die Frage, ob im Vorfeld
bereits eigensichernde Handlungsanweisungen mit dem Ziel erteilt werden
k�nnen, den Eintritt einer Gefahr abzuwenden. Die Rechtslage zu dieser The-
matik ist ungekl�rt:

Ergebnis 9:

Hinsichtlich der Verbindlichkeit von polizeilichen Anweisungen vor
dem Anwendungsbereich der Befugnisgeneralklausel bestehen Rechts-
unsicherheiten in der Praxis.

Es besteht ein Bedarf f�r eine gesonderte Befugnisnorm.

1.1.2.10 Eigensicherungsrelevante Datenerhebung im
Rahmen einer Verkehrskontrolle nach der StVO

Verkehrskontrollen nach § 36Abs. 5 StVOdienender Sicherheit undOrdnung
des Straßenverkehrs. Sie sind ohne konkreten Anlass zur �berpr�fung der
Fahrt�chtigkeit des Fahrzeugf�hrers und zur Pr�fung der Betriebssicherheit
des Fahrzeuges m�glich. Weitergehende Weisungen als die unmittelbar mit
der Durchf�hrung verbundenen Anweisungen sowie Datenerhebungen, die
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nicht demZweck der Verkehrskontrolle dienen, sind nicht zul�ssig. Ausweis-
lich des Antwortverhaltens der 140 Probanden bereitet diese Rechtslage
Probleme in der Praxis:

Ergebnis 10:

Bei der Verkehrskontrolle nach § 36Abs. 5 StVO sind in der polizeilichen
Praxis Rechtsunsicherheiten bez�glich der Erhebung eigensicherungs-
relevanter Daten erkennbar.

Es besteht ein Bedarf, solche Informationen in erweitertemUmfang erhe-
ben zu k�nnen.

1.1.3 Teil C (Gesetzlicher Handlungsbedarf)

Von den insgesamt 13 Vorschl�gen der Projektgruppe wurden die f�nf fol-
genden von den 140 Probanden am h�ufigsten genannt:

� „Erhebung eigensicherungsrelevanter Informationen“

Es sollte eine bundesweite Eigensicherungsdatei eingef�hrt werden, die
alle in Bund und L�ndern vorhandenen eigensicherungsrelevanten Infor-
mationen �ber die abgefragte Person zusammenf�hrt, insbesondere ob
sie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, K�rperverletzung,
Drogenkonsum etc. auff�llig geworden ist.

� „Generalpr�ventionsgedanke“

Aus Gr�nden der Abschreckung sollte ein Straftatbestand geschaffen wer-
den, der die K�rperverletzung von Polizeibeamten unter besondere Strafe
stellt.

� „Einsatz sonstiger Gegenst�nde zur Abwehr einer Gefahr“

Es k�nnen sich Einsatzsituationen ergeben, in denen sich der Polizeibe-
amte wirksam und verh�ltnism�ßig durch den Einsatz von Gegenst�nden
verteidigen k�nnte, die in den Polizeigesetzen jedoch nicht ausdr�cklich
genannt sind. Der R�ckgriff auf derartige Verteidigungsm�glichkeiten
sollte ausdr�cklich geregelt werden, damit das Verhalten des Polizeibeam-
ten rechtlich eindeutig beurteilt werden kann (z. B. Einsatz der Taschen-
lampe als Schlagstock).

� „Handlungsanweisungen im Vorfeld der konkreten Gefahr“

Im Zusammenhang mit der Durchf�hrung polizeilicher Maßnahmen
sollte es zu Eigensicherungszwecken grunds�tzlich rechtlich zul�ssig sein,
verbindliche Handlungsanweisungen bereits im Vorfeld einer konkreten
Gefahr gegen�ber der betroffenen Person vorbeugend erteilen zu k�nnen.
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� „Herabsetzung der Eingriffsschwelle bei der Fesselung“

Es sollte rechtlich zul�ssig sein, festgehaltene Personen immerdann fesseln
zu d�rfen, wenn dies nach den Gesamtumst�nden erforderlich ist (unter-
halb der „Tatsachenschwelle“ und unter Einbeziehung der potentiellen
Gef�hrlichkeit des Betroffenen).

Ergebnis 11:

Die Vorschl�ge „Handlungsanweisungen im Vorfeld der konkreten
Gefahr“ und „Erhebung eigensicherungsrelevanter Informationen“
sind die am dringlichsten erachteten gesetzlichen Umsetzungsw�nsche.

1.2 Die Ergebnisse zu den rechtlichen Folgen

Die nachfolgenden Befunde beschreiben die straf- und disziplinarrechtliche
Behandlung der von der KFN-Untersuchung betroffenen Beamten, soweit
sie von der Projektgruppe nachvollziehbar war.

� In rund 9%der F�llewurde gegen einen Polizeibeamten, der einemAngriff
ausgesetzt war, Anzeige erstattet beziehungsweise ein Ermittlungsver-
fahren er�ffnet; zu einem Anteil von 2,1% wurde gegen ihn Anklage er-
hoben.

� In zwei F�llen kam es zu einer Verurteilung. Ein Polizeibeamter wurde we-
genK�rperverletzung imAmtgem�ß§ 340 StGB, der anderewegen fahrl�s-
siger T�tung nach § 222 StGB verurteilt.

� In 1,4%der F�llewurde gegen denBeamten einDisziplinarverfahren er�ff-
net; die H�lfte davon endete im Ausspruch einer tats�chlichen Disziplinar-
maßnahme.

1.3 Sonstige Ergebnisse

Die Erhebungen zur Rechtslage bei der Eigensicherung ergaben, unabh�ngig
von den Befragungen, noch folgende Ergebnisse:

1.3.1 Das Verh�ltnis der Notwehrregelungen zum
Polizeirecht

Obwohl die Polizeigesetze von Bund und L�ndern Bestimmungen enthalten,
die dasVerh�ltnis vonPolizeirecht undNotwehr betreffen, sindderen tats�ch-
liche Wirkungen nach wie vor nicht abschließend – insbesondere auch nicht
durch h�chstrichterliche Rechtsprechung – gekl�rt. Wenn der Polizeibeamte
den Anwendungsbereich des Polizeirechts verl�sst und sich in den der Not-
wehr begibt kann er daher weder sicher sein, ob sein polizeirechtswidriges
Verhalten durchNotwehr gerechtfertigt ist, noch, ob auch die strafrechtlichen
Wirkungen tats�chlich aufgehoben werden.
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Ergebnis 12:

Das Verh�ltnis der Notwehrregelungen zum Polizeirecht ist nach wie vor
nicht abschließend gekl�rt.

1.3.2 Die Rechtsgrundlagen der Eigensicherung nach
der StPO

Die Strafprozessordnung (StPO) enth�lt keine gesetzliche Generalerm�chti-
gung, ein Handeln, Dulden oder Unterlassen zur Durchsetzung einer straf-
prozessualen Maßnahme zu erzwingen. Mit Ausnahme von § 119 Abs. 5
existieren keine ausdr�cklichen Regelungen �ber die Zul�ssigkeit von eigen-
sicherungsrelevanten Zwangsmaßnahmen, geschweige denn �ber Art und
Weise ihrer Umsetzung. Ob ein R�ckgriff auf die Polizeigesetze der L�nder
und des Bundes m�glich ist, um diese L�cke zu schließen, ist rechtlich zwei-
felhaft.

Ergebnis 13:

Im Rahmen der Strafverfolgung besteht Rechtsunsicherheit hinsichtlich
der Rechtsgrundlagen der Eigensicherung.

1.3.3 T�dliche Wirkung als Zielrichtung des
Schusswaffeneinsatzes

Sofern verschiedene Polizeigesetze nicht den finalen Rettungsschuss geregelt
haben, ist rechtlich unklar, ob der Begriff der „Angriffsunf�higkeit“ als nor-
mierte eigensicherungsrelevante Zielrichtung des Schusswaffeneinsatzes so
interpretiert werden kann, dass er auch eine vors�tzlich t�dlicheWirkung ein-
schließt. Dies betrifft nicht nurGeisellagen, sondern kann in jeder Situation re-
levant werden, in der von der Schusswaffe Gebrauch gemacht wird. Der Ver-
weis auf die rechtfertigendeWirkung der Notwehrrechte ist, wie oben darge-
stellt, nicht ausreichend.

Ergebnis 14:

Beim Schusswaffeneinsatz mit vors�tzlich t�dlicher Wirkung ist die
Rechtslage f�r die PolizeibeamtennachmehrerenPolizeigesetzenunklar.

16



2 Internationaler Projektteil

Der Rechtsvergleich zeigt in drei Bereichen interessante Ans�tze f�r eine
deutsche Rechtsentwicklung.

2.1 EUROPOL-Abfrage

In Zusammenhang mit der rechtlichen Problematik zur „Verwendung
polizeirechtlich nicht ausdr�cklich zur Abwehr eines Angriffs zugelassener
Gegenst�nde und so genannter Zufallswaffen“ soll auf eine Regelung aus
dem�sterreichischenWaffengebrauchsgesetz inAbschnitt II Paragraf 911 hin-
gewiesen werden:

„Steht eine geeignet scheinende Dienstwaffe nicht zur Verf�gung, d�rfen unter
sinngem�ßer Anwendung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes auch andere
Waffen gebraucht und Mittel angewendet werden, deren Wirkung der einer Waffe
gleichkommt.“

Danach ist der Einsatz derartiger Gegenst�nde und Zufallswaffen zul�ssig,
sofern die geeigneten Dienstwaffen nicht zur Verf�gung stehen.

2.2 Der Rechtsvergleich mit den Niederlanden

2.2.1 Die Fesselung von Personen zur Eigensicherung

Entsprechend der niederl�ndischen Amtsvorschrift Art. 22 kann eine Person
gefesselt werden,

“. . . wenn die Fakten oder Umst�nde dies berechtigterweise erfordern in Anbe-
tracht der Fluchtgefahr oder der Gefahr f�r Sicherheit oder Leben der Person, die
von Rechts wegen ihrer Freiheit beraubt wurde, des Beamten oder Dritter.“

Demnach k�nnen, entgegen der deutschen Rechtslage, auch die Umst�nde
des Einzelfalls die tatbestandlichen Voraussetzungen einer zul�ssigen Fesse-
lung aus Eigensicherungsgr�nden begr�nden, ohne dass nachweisbed�rftige
„Tatsachen“ vorliegen m�ssen.

2.2.2 Eigensicherungsrelevante Datenerhebung im
Rahmen einer Verkehrskontrolle

In den Niederlanden ist es zul�ssig, im Rahmen einer verkehrsrechtlichen
Kontrolle nach dem niederl�ndischen Straßenverkehrsgesetz eine Personen-
abfrage �ber den Fahrer in den polizeilichen Systemen zu veranlassen. An-
hand des Fahrzeugkennzeichens kann der Halter des Fahrzeuges fahndungs-
m�ßig �berpr�ft werden. Die Abfrage von folgenden Informationen ist dabei
zul�ssig:

11 �sterreichisches Bundesgesetz vom 27. 3. 1969 �ber den Waffengebrauch von Organen
der Bundespolizei, der Bundesgendarmerie und der Gemeindewachk�rper, BGBl.
Nr. 149/1969.

17



� Aktueller Fahndungsbestand

� Polizeiliche Vorerkenntnisse

� Vorverurteilungen

� Vorverurteilungen mit Deliktsangabe

� Btm-Konsument / S�chtiger

� Gewaltbereite Person

� Ansteckende Krankheit
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Nationaler Teil

1 Die Ergebnisse der rechtstats�chlichen Erhebung

1.1 Einleitende Hinweise

Das Interview ist in vielen F�llen die einzigm�gliche Forschungsmethode der
praktischen Sozialforschung.12 Tats�chlich bringt es neben bestimmten Vor-
teilen auch eine Reihe von Nachteilen mit sich, die die Zuverl�ssigkeit, G�l-
tigkeit und insbesondere Objektivit�t der Ergebnisse erheblich beeinflussen
k�nnen. In der Wissenschaft ist allgemein anerkannt, dass ein Interview
kein wertfreier Prozess ist, sondern vielmehr eine soziale Interaktion zwi-
schen Interviewer und Interviewtem, die durch eine Reihe von Faktoren be-
einflusst wird.13 In Bezug auf den Befragten ist die wichtigste Erkenntnis,
dass dieser grunds�tzlich nur seine Meinung �ber einen Sachverhalt wieder-
gibt, nicht notwendig jedoch eine richtige Auskunft �ber den nachgefragten
Sachverhalt selbst.14

Dies ist insofern von besonderer Bedeutung, als der Kernteil des Projekts, die
�berpr�fung der Praxistauglichkeit der Rechtsgrundlagen der Eigensiche-
rung, auf den Ergebnissen der Interviews beruht.

F�r das Projekt wurde deshalb eine entspannte – kollegiale – Gespr�chsatmo-
sph�re als die geeignete Situation angesehen. Schon der Umstand, dass so-
wohl Interviewer und Befragte Polizeibeamte und damit Kollegen sind, als
auch Sinn und Zweck des gesamten Projekts – Verbesserung der Eigensiche-
rung der Polizeibeamten – ließen eine andere Verhaltensweise nicht zu. Auch
w�ren durch eine strikt klinisch-neutrale Interviewsituation15 eine Vielzahl
vertiefender Einblicke abgeschnitten worden, die sich durch die Gespr�che
aus Anlass der konkreten Fragestellungen ergaben.

Beabsichtigt war, dass sich die zu Befragenden nach der Vorselektion durch
den Dienststellenleiter und einer Information �ber die Ziele der Befragung
freiwillig zu einer Teilnahme bereit erkl�ren, und dass man ihnen Ort und
Zeit rechtzeitig bekannt gibt. Die Befragung sollte dann grunds�tzlich in einer
„neutralen“ Umgebung, zum Beispiel in einem Besprechungsraum oder
einem nicht genutzten Dienstzimmer stattfinden.

Bei der ganz �berwiegenden Mehrzahl der Befragungen konnte dies auch so
durchgef�hrt werden.

12 K�nig, 1972, S. 9, 27.
13 Vgl. z. B. schon: K�nig, 1955; Scheuch, S. 35; Berekoven u. a., S. 41.
14 Spiegel, S. 12.
15 Letztlich ist zu bezweifeln, ob eine echteNeutralit�t in der Interviewsituation �berhaupt

zu realisieren ist. Vgl. hierzu: Berekoven u. a., S. 52.
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1.2 Teil A (Basisdaten der Zielgruppen)

1.2.1 Die Polizeivollzugsbeamten

1.2.1.1 Beschreibung der Stichprobe

Die Befragung wurde in insgesamt neun Bundesl�ndern und beim Bundes-
grenzschutz (BGS) durchgef�hrt. In jeder der zehn Polizeien konnten wie be-
absichtigt zehn Vollzugsbeamte befragt werden. In den Bundesl�ndern ergab
sich ein Anteilsverh�ltnis von 65 Schutzpolizeibeamten zu 25 Kriminalbeam-
ten.16 Beim BGS wurden jeweils 5 Beamte aus den Bereichen Bahnpolizei und
Grenzschutzeinzeldienst befragt. Sofern die beim BGS Befragten nicht geson-
dert ausgewiesen sind, werden sie im Folgenden im Zusammenhangmit den
Beamten der Schutzpolizei der L�nder dargestellt, da ihre T�tigkeit diesen
vom Anforderungsprofil her vergleichbar ist. Insofern erh�ht sich der Anteil
der „Schutzpolizisten“ auf 75.

Insgesamt wurden 65 m�nnliche und 35 weibliche Vollzugsbeamten befragt.
60 der Befragten geh�rten dem mittleren Dienst an und 40 dem gehobenen
Dienst.

Tabelle 1:
„Allgemeine Unterscheidungskriterien“

Katgorie Anzahl = %

Schutzpolizei (inkl. BGS) 75

Kriminalpolizei 25

Gesamt 100

Weiblich 35

M�nnlich 65

Gesamt 100

Gehobener Dienst 40

Mittlerer Dienst 60

gesamt 100

35% der Befragten hatten ein Alter von h�chstens 30 Jahren. Den gr�ßten An-
teil mit 46% bildeten Beamte mit �ber 30 Jahren, 19%waren �ber 40 Jahre alt.

Die Betrachtung desDienstalters zeigt, dass acht einDienstalter bis f�nf Jahre,
61 �ber f�nf Jahren aber unter 15 Jahren und 31 �ber 15 JahrenDienstalter auf-
wiesen.

16 Vgl. a. a.O. FN 10.
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1.2.1.2 Eigensicherungsrelevante Erfahrungen

Ein wichtiger Bestandteil des allgemeinen Frageteils f�r Polizeivollzugsbe-
amte bildeten Fragen nach pers�nlichenAngriffserlebnissen und deren recht-
lichen Bew�ltigung beziehungsweise rechtliche Behandlung im Rahmen der
Aus- und/oder Fortbildung.

Die 100 Polizeivollzugsbeamten wurden zun�chst in zwei Kategorien aufge-
teilt: Auf der einen Seite die Beamten, die sich subjektiv schon einmal einem
lebensbedrohlichen Angriff bei der Erf�llung einer konkreten polizeilichen
Aufgabe ausgesetzt sahen und zum anderen jene, die dies verneinten oder
hierzu keine Angaben machten.

Zu der erstenKategorie geh�ren 38 Beamte. Von 57 Befragtenwurde die Frage
hingegen verneint, f�nf machten keine Angabe; sie bilden die zweite Katego-
rie mit insgesamt 62 Beamten.

Differenziert man innerhalb der ersten Kategorie (Angriff „Ja“) nach den Ein-
satzgebieten Schutz- beziehungsweise Kriminalpolizei zeigt sich, dass 30 Be-
fragte zurzeit des Angriffs bei der Schutzpolizei und acht bei der Kriminalpo-
lizei t�tig waren.

Des Weiteren wurden diese Beamten nach der konkreten ausl�senden Ein-
satzsituation gefragt: In acht F�llen handelte es sich um die Durchsetzung
von freiheitsentziehendenMaßnahmen, in sechs F�llen umeinePersonenkon-
trolle, in jeweils f�nf F�llen um eine Kraftfahrzeugkontrolle beziehungsweise
Familienstreitigkeiten. Die verbleibenden 14 Situationen fallen in den Bereich
„Sonstiges“, worunter vorrangig Großeins�tze wie Demonstrationen, allge-
meine Streitigkeiten, Durchsuchung von Wohnungen, Ruhest�rungen, Ein-
bruchsermittlungen und Kontakt mit Personen im Rauschzustand zu subsu-
mieren sind.

Tabelle 2:
„Einsatzsituationen im Zeitpunkt des Angriffs“

Einsatzsituation Angriff „Ja“

Schutzpolizei Kriminalpolizei gesamt rd. %

Freiheitsentzie-
hende Maßnahme

4 4 21

Personenkontrolle 5 1 16

Kfz-Kontrolle 5 – 13

Familienstreitigkeit 4 1 13

Sonstige 12 2 37

gesamt 30 8 100
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DieseWerte korrespondieren �berwiegendmit den ErgebnissenderKFN-Un-
tersuchung.17 Unter der Rubrik „Aufgabenbereich und Anlass des Einschrei-
tens“wurdedie Festnahmemit rund 20%, die�berpr�fung verd�chtiger Per-
sonenund Sachenmit rund 18%und Familienstreitigkeitenmit 12%genannt.
Lediglich im Bereich der Verkehrskontrolle divergieren die Werte: Die KFN-
Untersuchung kam hier auf einen Wert von rund 9% gegen�ber rund 13%,
die sich bei der vorliegenden Befragung ergaben.

Um zu ermitteln, nach welchen Leitlinien und Motiven sich die Beamten in
der konkreten Angriffssituation verhalten haben, sollten sie aus den von der
Projektgruppe vorgegebenen M�glichkeiten „Instinkt“, „Erfahrungswissen“,
„Ausbildung eingesetzt“ und „Sonstiges“ ihre Antwort w�hlen; Mehrfach-
nennungen waren m�glich. Das Ergebnis zeigt, dass der �berwiegende
Teil der 38 Beamten, n�mlich 31, instinktiv handelten. Lediglich in drei F�l-
len wurde „Erfahrungswissen“ angegeben und nur in vier F�llen die Rubrik
„Ausbildung eingesetzt“.

Außerdem wurde danach gefragt, ob den angegriffenen Beamten w�hrend
der Angriffssituation, gemessen an einer Skala von 1 (klar) bis 3 (nicht klar)
klar war, wie sie rechtlich handeln durften. DieMehrheit von 24 Beamten ver-
gab eine „1“ und dr�ckte damit aus, dass ihnen klarwar, wie sie rechtlich han-
deln durften. Sechs Befragte hingegen �ußerten sich gegenteilig und vergaben
eine „3“ und sieben antworteten mit „mehr oder weniger klar“.

Tabelle 3:
„Rechtliche Handlungssicherheit im Zeitpunkt des Angriffs“

Polizei Rechtlich klar Mehr oder
weniger klar

Nicht klar Anzahl
gesamt
Angriff „Ja“

BGS 1 1 0 2

BW 4 1 0 5

BY 2 0 1 3

BR 3 0 2 5

HE* 4 0 0 5

MV 2 1 1 4

NW 2 2 2 6

SL 2 1 0 3

SN 3 1 0 4

TH 1 0 0 1

gesamt 24 7 6 38

* Ein Beamter aus HE machte keine Angabe.

17 Ohlemacher u. a., a. a. O., 2. Zwischenbericht unter 9.2, S. 45 f.
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Auf die Frage, ob die Beamten eine derartige von ihnen erlebte Situation im
Rahmen der Aus- und/oder Fortbildung schon einmal unter rechtlichen
Aspekten behandelt haben, antworteten 29 Befragte mit „Ja“, lediglich acht
verneinten dies und wiederum ein Beamter machte keine Angaben.

Dieselbe Frage wurde auch an die Beamten der zweiten Kategorie (Angriff
„Nein“ beziehungsweise „k.A.“) gerichtet. Ihnen wurde die Frage gestellt,
ob sie eine potentielle Angriffssituation im Rahmen der Aus- und/oder Fort-
bildung schon einmal unter rechtlichen Aspekten behandelt haben. 56 der Be-
fragten bejahten diese Frage, lediglich sechs verneinten sie.

1.2.1.3 Stellenwert der Eigensicherung

Ein weiterer Bereich des allgemeinen Teils befasste sich mit Fragen nach dem
subjektiven Stellenwert der Eigensicherung im polizeilichen Alltag. Auf-
grund der nicht weit zur�ckliegenden Eindr�cke der tragischen Ereignisse
im Jahr 2000 ging die Projektgruppe im Zeitpunkt ihrer Befragung davon
aus, dass die Eigensicherung bei den Polizeivollzugsbeamten einen hohen
Stellenwert einnimmt. Zur �berpr�fung dieser These sollten die Beamten
den Stellenwert auf einer Skala von 1 (zentral) bis 6 (keinen) f�r einzelne
aus dem Leitfaden 371 entlehnte Einsatzsituationen vergeben.

Die dargestellten Prozentwerte f�r die Angaben „zentraler“ (1) bis „sehr ho-
her „(2) Stellenwert best�tigen diese Erwartungen f�r die Bereiche

� Personenkontrolle (88%),

� Kraftfahrzeugkontrolle (87%),

� Familienstreitigkeit (88%),

� Allgemeine Streiterei (91%),

� Freiheitsentziehende Maßnahmen (88%),

� Kontakt mit Personen im Rauschzustand (93%),

� Durchsuchung von Personen (89%) und

� Gefangenentransport (87%).

Im Bereich der Vernehmung sowie bei der Durchsuchung von Wohnungen
oder Sachen sank der Stellenwert der Eigensicherung dagegen ab. Im ver-
gleichbaren Skalenbereich der Werte „1“ und „2“ erlangt die Durchsuchung
derWohnung noch einen Anteil von 68% und die Durchsuchung von Sachen
von 49%.

Noch deutlicher sinkt der Prozentwert bei der Vernehmung. Dort vergaben
nur noch 35% einen „zentralen“ (1) bis „sehr hohen“ (2) Stellenwert.

Dieses Ergebnis korrespondiert mit den Antworten zu der Frage, welche Ein-
s�tze nach Einsch�tzung der Polizeivollzugsbeamten lebensbedrohliche Si-
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tuationen hervorrufen. Lediglich vier der 100 Befragten nannten hier spontan
die Situation der Vernehmung, f�nf von ihnen die Durchsuchung von Sachen.

Es kann demnach festgestellt werden, dass in den �berwiegenden Einsatz-
bereichen des polizeilichen Alltags, die Eigensicherung einen hohen sub-
jektiven Stellenwert einnimmt.

Dagegen sinkt der Stellenwert in Bereichen, die von den Beamten scheinbar
als weniger bedrohlich empfunden werden. Mit Blick auf die oben in
Tabelle 2 dargestellte Datenbasis, scheint sich dieses Empfinden mit den
Erfahrungen der Beamten zu decken, die schon einmal einem lebensbedroh-
lichen Angriff ausgesetzt waren.

Umhier aber einer m�glichen falschen Schlussfolgerung entgegen zuwirken,
sei an den LF 371 erinnert:

„Seien Sie sich der Gefahren gerade in vermeintlich harmlosen Situationen st�ndig
bewusst“.18

1.2.1.4 Die Bewertung des Leitfadens 371

Der Leitfaden 371 – Eigensicherung im Polizeidienst – bildet eine wesentliche
Grundlage f�r Ausbildung und Anwendung der Eigensicherung. Er enth�lt
wesentliche Verhaltensempfehlungen, die f�r alle L�nder und den Bund glei-
chermaßen gelten. Die Projektgruppe ging davon aus, dass die Inhalte des
Leitfadens in der Ausbildung vermittelt werden und dementsprechend be-
kannt sind. Zur �berpr�fung dieser These wurde den 100 Beamten die Frage
gestellt, ob sie den LF 371 kennen und ein eigenes Exemplar besitzen.

Es zeigte sich, dass nur 87 Befragtemeinten, den Leitfaden zu kennen und da-
von lediglich 39 angaben, ein eigenes Exemplar zu besitzen.

In der Anschlussfrage sollten sie den Leitfaden gem�ß einer Schulnotenskala
von 1 bis 6 bewerten. Ein hoher Anteil von 45% machte hierzu gar keine An-
gaben.

Die verbleibendenBeamten vergaben einenBewertungsmittelwert von 2,7;
das heißt im Bereich des guten Befriedigend.

Dieser Mittelwert korrespondiert mit dem Ergebnis aus derselben Fragestel-
lung an die 20 Rechtslehrer und 20 Einsatztrainer. Die Rechtslehrer bewerte-
ten den LF 371 im Durchschnitt mit 2,6; die Einsatztrainer lagen mit 3,0
noch etwas niedriger.

18 LF 371 a. a.O., S. 7.
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Diagramm 1:
„Bewertung des LF 371“– Antwortverhalten der drei Zielgruppen

Umweitere Hinweise f�r die Bedeutung des LF 371 im gesamten Bereich der
Aus- und Fortbildung zu erhalten, wurden sowohl die Einsatztrainer als auch
die Rechtslehrer zus�tzlich gefragt, ob sie die Inhalte aus dem Leitfaden 371
vermitteln w�rden.

W�hrend alle Einsatztrainer diese Frage mit „Ja“ beantworteten, wurde sie
lediglich von elf Rechtslehrern bejaht. Acht antworteten mit „Nein“, ein
Rechtslehrer machte keine Angabe.19

1.2.1.5 Ausr�stung

Ein wesentliches Kriterium f�r das „richtige“ eigensicherungsrelevante Ver-
halten stellt f�r die Projektgruppe die Ausr�stung der Beamten dar. Sie bietet
im jeweiligen Einzelfall sowohl den taktischenRahmen als auch eine Basis zur
rechtlichen Begegnung einer Angriffssituation. Zur Abrundung des Gesamt-
bildes im allgemeinenTeilwurde denBeamtendeshalb die Frage gestellt, wel-
che dienstlich gelieferte, individuelle Ausr�stung sie regelm�ßig unmittelbar
mit sich f�hren, das heißt, direkt amK�rper tragen. Bei der Anlage dieser Fra-
gestellung war der Projektgruppe durchaus bewusst, dass das Nichttragen
eines genannten Gegenstandes verschiedene Gr�nde haben kann und sie da-
her keiner eindeutigen Interpretation zug�nglich ist: Neben der Annahme,
dass der Beamte den Gegenstand bewusst nicht mitf�hrt, sind die Varianten

19 Es handelte sich um einen Rechtslehrer, der denUnterricht im Polizeirecht erst beginnen
wird.
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denkbar, dass ein Gegenstand nicht Teil der regelm�ßigen individuellen,
dienstlichen Ausr�stung ist oder gar nicht zur Verf�gung gestellt wird.

Der Ausr�stungsgegenstand, der von allen Befragten amH�ufigsten genannt
wurde, ist die Dienstwaffe. 99 der 100 Beamten gaben auf Befragung an, sie
regelm�ßig am K�rper zu tragen. Nur ein Beamter verneinte die Frage.

Die Handfesseln werden laut Angabe noch von 89 Beamten st�ndig mitge-
nommen; dagegen befindet sich der Schlagstock nur noch bei 28 Befragten re-
gelm�ßig am K�rper. Er wird somit weniger getragen als die Taschenlampe,
die von 37 Befragten genannt wurde. Im befragungsbegleitenden Gespr�ch
ergab sich vielfach, dass der Schlagstock aufgrund seiner „Unhandlichkeit“
von den Beamten im Dienstwagen zur�ck gelassen wird.

Das Pfefferspray, welches nachweislich noch nicht in allen Polizeien gleicher-
maßen zur Verf�gung steht, wurde immerhin von 47 Beamten angegeben,
w�hrend dasMittragen anderer Reizstoffe nur noch von acht genannt wurde.
Im Gespr�chszusammenhang wurde deutlich, dass das Pfefferspray auf-
grund seiner hohen Intensit�t und Spr�hgenauigkeit von den Beamten, die
zwischen verschiedenen Reizstoffen w�hlen k�nnen, eindeutig bevorzugt
wird.

Eine individuelle, dienstlich gelieferte Schutzweste st�ndig zu tragen, gaben
18 Befragte an. Im Zuge dieser Fragestellung wurde von den Beamten, die
diese Frage verneinten mehrfach ge�ußert, dass ihre eigene Weste entweder
im Dienstwagen liegen w�rde oder eine nicht individuelle Weste einem
Pool auf derDienststelle imEinzelfall entnommenwerden k�nne. Inmanchen
F�llen �ußerten die Beamten sich auch dahingehend, dass gar keine Schutz-
westen zur Verf�gung stehen w�rden.

Unterscheidet man hier nach Schutz- und Kriminalpolizei ergibt sich folgen-
des Bild: Der Anteil der Angaben der Beamten der Kriminalpolizei (K-Beam-
te) liegt immer unter dem Prozentwert der Angaben der Schutzpolizisten
(S-Beamte). W�hrend noch 35% der S-Beamten den Schlagstock regelm�ßig
am K�rper tagen, sinkt der Wert bei den K-Beamten auf 8%. Im Zuge der be-
fragungsbegleitenden Gespr�che wurde deutlich, dass vielen K-Beamten gar
kein Schlagstock zur Verf�gung steht.

Die Handfesseln wurden von den S-Beamten zu rund 98% angegeben; die
Quote bei den K-Beamten liegt hier bei 76%. Lediglich im Bereich des Pfeffer-
sprays und der Dienstwaffe n�hern sich die Werte einander an. 100% der
Schutzpolizisten und 96% der Kriminalbeamten gaben an, ihre Dienstwaffe
regelm�ßig zu tragen; zu 55% nehmen die S-Beamten das Pfefferspray mit,
die K-Beamten zu einem Anteil von 44%.
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Diagramm 2:
„Dienstlich gelieferte Einsatzmittel, die am K�rper getragen werden“ –
Antwortverhalten der Polizeivollzugsbeamten

Interessanter Weise lassen diese Beantwortungsergebnisse keine R�ck-
schl�sse dar�ber zu, dass zwischen den Erfahrungen der Beamten und ihrem
eigensicherungsrelevanten Verhalten eine Verbindung besteht. Es zeigt sich,
dass die Beamten, die der ersten Kategorie angeh�ren, also zumindest subjek-
tiv schon einmal einem Angriff ausgesetzt waren, lediglich zu einem gering
erh�hten Anteil das Pfefferspray und den Schlagstock genannt haben. Dage-
gen lagen dieWerte bei den sonstigen Reizstoffen und dem Tragen einer indi-
viduellen Schutzweste sogar unter demWert der Beamten der zweiten Kate-
gorie (Angriff „Nein“ bzw. „k.A.“).

1.2.2 Die Aus- und Fortbilder

Bei jeder Polizei unterschiedlich, wurde an einemoder an zwei verschiedenen
Aus- beziehungsweise Fortbildungseinrichtungen befragt. Einbezogenwaren
zum Beispiel

� Fachhochschulen,

� Polizeischulen,

� Aus- und Fortbildungs- „Institute“/„Akademien“/„Zentren“,

� Bereitschaftspolizeiabteilungen (Ausbildung desmittleren Dienstes bei der
Bereitschaftspolizei).
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Damit d�rfte die Stichprobe alle wichtigen im Bereich der allgemeinen Aus-
und Fortbildung des mittleren und gehobenen Dienstes vorkommenden Va-
rianten vonEinrichtungen in BundundL�ndern zumindest einmal erfasst ha-
ben.

1.2.2.1 Die Beschreibung der Stichprobe

1.2.2.1.1 Die Einsatztrainer

In den zehn Polizeien wurden 20 Einsatztrainer befragt. Eine Frau war nicht
dabei.

Bis auf eine Polizei waren jeweils beide befragten Einsatztrainer an der selben
Aus- beziehungsweise Fortbildungseinrichtung t�tig. 19 der Befragten waren
hauptamtlich Einsatztrainer, einer war nebenamtlich t�tig.

Elf der 20 Einsatztrainer hatten ein Alter �ber 40 Jahren; die anderen neun la-
gen darunter.

14 hatten ein Dienstalter �ber 15 Jahre, f�nf weitere �ber f�nf Jahre und nur
ein Einsatztrainer hatte ein Dienstalter unter f�nf Jahren.

F�nf der Befragten geh�rten dem mittleren Dienst, 15 dem gehobenen an.

Neun der 20 Befragten wiesen eine außerpolizeiliche Vorbildung auf, die
einen Bezug f�r die T�tigkeit als Einsatztrainer hat. Vier von ihnen hatten
ein Studium oder eine Ausbildung als Sportlehrer absolviert, vier waren
Kampfsporttrainer, einer der Befragtenwar bereits im entsprechendenmilit�-
rischen Bereich t�tig.

Die Frage, ob es Fortbildungen f�r sie g�be, beantworteten in acht Polizeien
die beiden Einsatztrainer jeweils �bereinstimmend mit „Ja“. Als h�ufigste
Fortbildungsmaßnahme wurden Lehrg�nge beziehungsweise Informations-
besuche bei Einsatztrainern anderer Polizeien genannt.

1.2.2.1.2 Die Rechtslehrer

Bei jeder Polizeiwurden zwei Rechtslehrer – insgesamt somit 20 – befragt. Un-
ter den Befragten war eine Frau. Mit Ausnahme von einer Polizei waren die
zwei befragten Rechtslehrer jeweils an der selbenAus- beziehungsweise Fort-
bildungseinrichtung t�tig. Alle Befragten waren hauptamtlich als Rechtsleh-
rer t�tig. 18 hatten ein Dienstalter �ber 15 Jahre; nur zwei lagen darunter.

15 Rechtslehrerwaren zumZeitpunkt der Befragung entweder ausschließlich
oder unter anderem Lehrer f�r Polizeirecht; vier weitere hatten in den letzten
Jahren in diesem Fach unterrichtet beziehungsweise gelehrt; in einem Fall
stand eine Lehrt�tigkeit in diesem Fach unmittelbar bevor.

Von den insgesamt 20 befragten Rechtslehrern geh�rte nur einer demh�heren
Dienst an. Bei allen �brigen befragten Rechtslehrern handelte es sich um An-
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geh�rige des gehobenen Dienstes. Abgesehen von dem Beamten des h�heren
Dienstes, hatte keiner der Rechtslehrer eine juristische Vorbildung. Die Frage
nach dem Angebot und der Durchf�hrung von Fortbildungsveranstaltungen
wurde von 13 Befragten positiv beantwortet. Sieben gaben an, dass entspre-
chende Maßnahmen nicht durchgef�hrt w�rden.

1.2.2.2 Der Themenkomplex „Eigensicherung“ im
Einsatztraining

Bei vier Polizeien gaben die Einsatztrainer �bereinstimmend an, dass Eigen-
sicherung keinen eigenen Themenkomplex im Rahmen des Trainings bilden
w�rde. Eigensicherung sei grunds�tzlich immer integriert. Wenn zum Bei-
spiel das Thema „Fahrzeugkontrolle“ behandelt w�rde, w�ren die eigensi-
chernden Maßnahmen immer Teil der �bung. Bei einer Polizei wurde �ber-
einstimmend angegeben, dass Eigensicherung ein eigener Themenkomplex
im Einsatztraining sei.

Des Weiteren wurden die Einsatztrainer gefragt, ob sie in ihrem Unterricht
konkrete Rechtsgrundlagen der Eigensicherung vermittelnw�rden. 14 beant-
worteten diese Frage mit „Ja“; sechs verneinten sie.

Auf die Frage, ob im Rahmen des Einsatztrainings eine besondere festste-
hende Definition des Begriffes „Eigensicherung“ verwendet wird, antworte-
ten drei der 20 Befragten mit „Ja“. In allen drei F�llen gab der jeweilige Team-
partner jedoch an, dass eine solche nicht verwendetw�rde. In den�brigen Po-
lizeien antworteten alle Befragten �bereinstimmend, dass im Rahmen des
Einsatztrainings keine besondere Definition von „Eigensicherung“ angewen-
det w�rde.

Im Zusammenhang mit den �brigen Befragungsergebnissen l�sst dies den
Schluss zu, dass Eigensicherung zwar zentraler Teil des Einsatztrainings ist
– sei es im selteneren Fall als eigener Themenkomplex oder �berwiegend in
andere integriert – aber wohl keine feste Definition daf�r existiert, was Eigen-
sicherung ist.

1.2.2.3 Der Themenkomplex „Eigensicherung“ im
Rechtsunterricht

In den Polizeigesetzen gibt es keinen selbstst�ndigen Abschnitt „Eigensiche-
rungsrecht“, der alle relevanten Bestimmungen enth�lt. Es gibt verschiedene
polizeirechtliche Eingriffsmaßnahmen, die eigensicherndenCharakter haben,
zumBeispiel die Fesselung. Außer im Falle der Durchsuchung ist Eigensiche-
rung jedoch nicht ausdr�cklich imGesetz genannt. Da die Eigensicherung der
Polizeibeamten der Abwehr von Gefahren f�r Leib und Leben dient, k�nnte
erwartet werden, dass sie zentraler Teil des polizeilichen Rechtsunterrichts
zum Gefahrenabwehrrecht ist. Um ihre Bedeutung im Rechtsunterricht aus
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Sicht der Rechtslehrer festzustellen, wurde daher gefragt, ob die Eigensiche-
rung einen eigenenThemenkomplex imRahmendesRechtsunterrichts bildet.

Ausweislich des Antwortverhaltens ist das nicht der Fall. Nur einer der be-
fragten 20 Rechtslehrer gab an, dass die Eigensicherung in seinem Unterricht
einen eigenen Themenkomplex bildet. Eine besondere Definition von Eigen-
sicherung verwenden nur zwei Rechtslehrer in ihrem Unterricht.

Auf die Frage nach dem prozentualen Anteil dieses Themas am Rechtsunter-
richt gaben sechs der Befragten an, diese Frage nicht beantworten zu k�nnen;
neun ordneten den Anteil der Eigensicherung an ihrem Unterricht in die
(niedrigsten) vorgegebenen Kategorien bis einschließlich 10% ein; die �bri-
gen nannten – mit einer Ausnahme – Werte bis 30%. Die Ausnahme betrifft
einen Befragten, der angab, 100% seines Unterrichts auf das Thema zu ver-
wenden, da letztlich jede Maßnahme eigensicherungsrelevant sei.

DesWeiterenwurden die Rechtslehrer gefragt, ob sie in ihremUnterricht kon-
krete Rechtsgrundlagen der Eigensicherung vermitteln w�rden.

Einer der Befragtenmachte hierzu keineAngaben, 16 beantworteten die Frage
mit „Ja“, drei mit „Nein“.

Somit zeigt sich bis auf diesen letzten Punkt, dass ein nahezu �bereinstim-
mendes Antwortverhalten bei Einsatztrainern und Rechtslehrern vorliegt.

Diagramm 3:
„Eigensicherung im Unterricht (Angabe in %)“ – Antwortverhalten von
Einsatztrainern und Rechtslehrern

Die Polizeivollzugsbeamten wurden entsprechend gefragt, ob ihnen im Rah-
men der Aus- und/oder Fortbildung die Rechtsgrundlagen der Eigensiche-
rung vermittelt worden sind. Bei den Befragten handelt es sich dabei nicht
nachweislich um solche, die von den ebenfalls befragten Rechtslehrern unter-
richtet worden sind. Dennoch sollen die Antworten, die sich auf die Vermitt-
lungder Rechtsgrundlagender Eigensicherung beziehen, hier imZusammen-
hang dargestellt werden:
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Von den 100 befragten Polizeivollzugsbeamten gaben 80 an, dass ihnen kon-
krete Rechtsgrundlagen der Eigensicherung in Aus- oder Fortbildungsveran-
staltungen vermittelt wurden, 14 verneinten dies, sechsmachten hierzu keine
Angaben.

Lediglich die Beamten einer Polizei bejahten die Frage �bereinstimmend.

Die 80 Beamten, die diese Frage bejaht haben, sollten anschließend angeben,
ob sie die Rechtsgrundlagen im Rahmen des rechtstheoretischen und/oder
polizeipraktischenUnterrichtes vermittelt bekommen haben.W�hrend 62 Be-
amte eineVermittlung im rechtstheoretischenUnterricht bejahten,wurde dies
f�r den polizeipraktischen Bereich nur von 42 ge�ußert.

1.2.2.4 Gesetzliche Grundlagen anderer Polizeien

Polizeibeamte werden nicht nur in ihren eigenen Bundesl�ndern eingesetzt,
sondern m�ssen damit rechnen, auch l�nder�bergreifend t�tig zu werden.
Dies betrifft in erster Linie die Angeh�rigen der Bereitschaftspolizei bezie-
hungsweise der Einsatzhundertschaften, der BGS-Verb�nde sowie die Beam-
ten der Schutzpolizei, die in einigen Bundesl�ndern Einsatzz�ge bilden.Auch
Angeh�rige der Kriminalpolizei k�nnen, zum Beispiel bei Observationen
oder Festnahmen, in die Situation kommen, in einem anderen als ihrem eige-
nen Bundesland polizeiliche Eingriffsmaßnahmen durchf�hren zu m�ssen.
Da das Territorialit�tsprinzip gilt, ist nicht das eigene Recht „mitzunehmen“,
sondern nach dem �rtlichen Landesrecht zu handeln.

F�r das Projekt wurde unterstellt, dass in jeder Polizei nur f�r das eigene
Recht ausgebildet wird. Als w�nschenswert wurde angesehen, wenn auf di-
vergierendeRegelungen – zumindest der unmittelbar angrenzendenL�nder –
hingewiesen wird.

Sieben Rechtslehrer beantworteten die Frage, ob sie mit den gesetzlichen
Grundlagen zur Eigensicherung anderer L�nder oder den Bundesregelungen
vertraut seien, mit „Ja“; die �brigen 13 verneinten dies. Nur bei der Berliner
Polizei beantworteten beide Rechtslehrer diese Frage positiv. Sie begr�ndeten
dies mit der besonderen Situation ihres Bundeslandes, die es mit sich bringe,
dass Eins�tze h�ufig auf demGebiet des benachbarten Bundeslandes stattfin-
den w�rden. Die Kenntnis dessen Polizeirechts sei daher unverzichtbar.

Bei den Einsatztrainern waren es lediglich die zwei Trainer vom BGS, die an-
gaben, mit den gesetzlichen Grundlagen anderer Bundesl�nder vertraut zu
sein.

Von den befragten Polizeivollzugsbeamten gaben 98 an, mit den gesetzlichen
Grundlagen anderer Bundesl�nder oder vom Bund nicht vertraut zu sein.
Diejenigen, die diese Frage positiv beantworteten, gaben an, dass sie in einem
anderen Bundesland ausgebildet wurden und die gesetzlichen Grundlagen
noch aus dieser Zeit kennen. Ihr Wissen r�hre nicht aus einem speziellen Un-
terricht her.
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1.2.2.5 Die Unterrichtsabstimmung

Nicht nur von den Rechtslehrern, sondern auch von den Einsatztrainernwird
das eigensicherungsrelevante Eingriffsrecht vermittelt. Sei es direkt, indem
imEinsatztraining die Rechtsgrundlagen einerMaßnahme konkret angespro-
chen werden, oder indirekt, indem Eigensicherungslagen auf der Grundlage
des Rechts in bestimmter Weise gel�st werden.

EinerAbstimmung zwischenEinsatztrainern undRechtslehrernwurde daher
bei der Anlage des Projekts eine besondere Bedeutung zugemessen, da nur so
sichergestellt werden kann, dass die Aus- beziehungsweise Fortzubildenden
nicht mit unterschiedlichen Rechtsauffassungen konfrontiert werden und so-
mit Handlungsunsicherheit erzeugt wird.

Zehn der befragten Rechtslehrer gaben an, sich mit den Einsatztrainern abzu-
stimmen, neun verneinten dies, einer machte keine Angaben.20 Von den Ein-
satztrainern gaben zw�lf an, sichmit den Rechtslehrern abzustimmen, die �b-
rigen acht verneinten dies. Bei nur einer der zehn Polizeien gaben beide Ziel-
gruppen �bereinstimmend an, dass sie sich abstimmen w�rden, wobei die
Befragten an verschiedenen Aus- beziehungsweise Fortbildungseinrichtun-
gen t�tig waren.

Demgegen�ber gaben bei zwei Polizeien, bei denen alle Befragten an der sel-
ben Aus- beziehungsweise Fortbildungseinrichtung t�tig waren, die Rechts-
lehrer jeweils an, sich mit den Einsatztrainern abzustimmen, w�hrend diese
die Frage verneinten.

Bei der Interpretation der Ergebnisse ist zu ber�cksichtigen, dass bei der
H�lfte der Polizeien, Einsatztrainer und Rechtslehrer nicht an der selben
Aus- beziehungsweise Fortbildungseinrichtung t�tig waren. Divergierende
Antworten sind daher erkl�rbar. Auch ist nicht auszuschließen, dass einzelne
Rechtslehrer und Einsatztrainer sich miteinander abstimmen und der jeweils
entsprechende Partner nicht in die Befragung einbezogen war.

Im Ergebnis wird man jedoch festhalten k�nnen, dass das Antwortver-
halten in neun der zehn Polizeien eine regul�r angelegte Abstimmung
zwischen Rechtslehrern und Einsatztrainern nicht zweifelsfrei erkennen
l�sst.

20 Der befragte Rechtslehrer gab an, erst in den folgenden Wochen seinen Unterricht im
Bereich Polizeirecht aufzunehmen, insofern bisher noch kein Bedarf an einer Abstim-
mung bestanden h�tte.
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1.3 Teil B (Rechtstatsachen)

1.3.1 Das Verh�ltnis des Polizeirechts zu den
Notwehrregelungen

1.3.1.1 Die rechtliche Problemstellung

Eine Untersuchung zu den Rechtsgrundlagen der Eigensicherung muss
zwangsl�ufig auf das seit langem bekannte Problem des Verh�ltnisses der Re-
gelungen des Polizeirechts zu denen der Notrechte eingehen.

Alle Polizeigesetze des Bundes und der L�nder enthalten in unterschiedlicher
Weise so genannte Notrechtsvorbehalte. Der Musterentwurf eines einheit-
lichen Polizeigesetzes (ME PolG)21 zum Beispiel, an dessen Formulierung
sich mehrere Polizeigesetze orientiert haben, regelt in § 35 Abs. 2:

„Die zivil- und strafrechtlichen Wirkungen nach den Vorschriften �ber Notwehr
und Notstand bleiben unber�hrt.“

Der K�rze und sprachlichen Eindeutigkeit dieser Regelung stehen die „offen-
sichtlichen Disparit�ten“22 zwischen Polizeirecht und Notwehr gegen�ber.
Die eng am Verh�ltnism�ßigkeitsprinzip ausgerichteten polizeilichen
Zwangsrechte, insbesondere das Waffengebrauchsrecht stimmen n�mlich in
ihren Voraussetzungen nicht mit dem „schneidigen“ Notwehrrecht �berein.
Da f�r Verh�ltnism�ßigkeitserw�gungen im Notwehrrecht kein Platz ist,
reicht dieses regelm�ßigweiter als das Polizeirecht23 und rechtfertigt eine Ab-
wehrhandlung h�ufig schon dann, wenn die polizeirechtliche Eingriffs-
schwelle noch nicht erreicht ist.24

Indem die Notrechtsvorbehalte festlegen, dass die straf- und zivilrechtlichen
Bestimmungen von den polizeirechtlichen nicht verdr�ngt werden, scheinen
sie Unvereinbares miteinander vereinbaren zu wollen.25 Bereits 1955 stellte
Blei26 daher fest:

„Diese logische Unm�glichkeit ist (. . .) geradezu das methodische Prinzip der Not-
rechtsvorbehalte.“

Die Formulierung der Notrechtsvorbehalte k�nnte daher so ausgelegt wer-
den, dass den Polizeibeamten eine Eingriffsbefugnis gegebenwird, die durch
das eigentlich maßgebliche Polizeirecht versagt oder zumindest einge-
schr�nkt wird. Diese Interpretation �berrollt die wohlerwogenen Eingriffsvo-
raussetzungen des Polizeirechts von der strafrechtlichen Sichtweise her. Geht

21 ME PolG in der Fassung vom 25. 11. 1977.
22 Rogall, S. 556.
23 In bestimmten Situationen kann dies jedoch auch genau umgekehrt sein. Vgl. hierzu den

Beispielsfall bei Spendel in LK, § 32 RN 276.
24 Rogall, a. a.O.
25 Seebode, S. 359 ff.; Spendel, a. a.O., RN 264; Rogall, a. a.O.
26 Blei, S. 626.

33



man hingegen vom Vorrang des Polizeirechts aus, werden die vom (Lan-
des-)gesetzgeber bewusst normierten Notrechtsvorbehalte obsolet.27

Alle L�sungswege f�r diese Problematik gehen nicht vollst�ndig auf.28 Insbe-
sondere gibt es keine gesicherte h�chstrichterliche Rechtsprechung.

Im Rahmen dieser Untersuchung soll eine kurze �bersicht �ber die Hauptli-
nien der vertretenen Auffassungen gegeben werden, um die praktische Bri-
sanz f�r die handelnden Polizeibeamten zu verdeutlichen. Diese besteht zu-
n�chst darin, dass der handelnde Polizeibeamte die polizeirechtlichen Vo-
raussetzungen kennen und anwenden k�nnen muss. Wenn bei einer
bestimmten polizeirechtlichen Vorschrift Probleme bei der Rechtssicherheit
oder der Handhabbarkeit bestehen, bedeutet dies f�r die handelnden Polizei-
beamten in Bezug auf die Notwehrvorbehalte, dass sie ohne es zu wissen be-
ziehungsweise ohne es wissen zu k�nnen, den Regelungsbereich des Polizei-
rechts verlassen und in den der Notwehrrechte wechseln. Da hier weder �ber
deren Reichweite noch �ber deren konkrete Inhalte Einigkeit besteht, sehen
sich die handelnden Polizeibeamten einer doppelten Rechtsunsicherheit aus-
gesetzt.

1.3.1.2 �bersicht zum Streitstand Polizeirecht und
Notrechtsvorbehalte

OhneAnspruch auf Vollst�ndigkeit lassen sich imWesentlichen drei Theorie-
linien ausmachen:29

Nach der so genannten strafrechtlichen L�sung30 k�nnen die allgemeinen
strafrechtlichenRechtfertigungsgr�nde auch f�rHoheitstr�gerGeltung bean-
spruchen. F�r den Bereich der L�nder ist eines der Hauptargumente, dass die
bundesgesetzlichen Regelungen der Notwehr nicht durch landesgesetzliche
verdr�ngt werden k�nnen.31 Dies entspr�che auch der (insoweit nur klarstel-
lenden) Absicht der Landesgesetzgeber, die mit der Kodifizierung der Not-
rechtsvorbehalte eben dies betonen wollten. Letztlich sei auch der Polizeibe-
amteB�rgerundk�nnebei einemAngriff auf seinePerson nicht schlechter ge-
stellt werden als jeder andere. Den Vertretern dieser Auffassung nach haben
die Notrechtsvorbehalte sogar den Charakter von Erm�chtigungsgrundla-
gen.32

Genau gegenteilig wertet die so genannte polizeirechtliche L�sung. Sie geht
von einem strikten Vorrang der polizeirechtlichen Vorschriften aus. Hauptar-
gument ist hier, dass die differenzierten und am Verh�ltnism�ßigkeitsgrund-

27 Rogall, a. a. O., S. 556 f., Seebode, a. a. O., S. 359 ff.
28 Rogall, a. a. O., S. 557, vgl. auch Spendel a. a. O., RN 263 ff.
29 Zur �bersicht vgl. z. B. die Darstellungen bei Rogall und Spendel, jeweils a. a.O.
30 Seebode, a. a.O.
31 Sch�nke/Schr�der-Lenckner, § 32 RN 42 ff.
32 Spendel, a. a. O. RN 268, 275.
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satz ausgerichteten Regelungen des Polizeirechts durch den R�ckgriff auf die
generalklauselartigen Bestimmungen der Notwehrrechte obsolet w�rden.33

Zwischendiesen beidenExtrempositionen findet sich eineAnzahl vermitteln-
der Auffassungen. Diese so genannten differenzierenden L�sungen kn�pfen
an denWortlaut der Notrechtsvorbehalte an und gehen davon aus, dass diese
nur in den Binnenbereichen des Straf- und ZivilrechtsWirkung entfalten. Da-
mit sind dieNotwehrvorbehalte keine Erm�chtigungsgrundlagen f�r polizei-
liches Handeln, als Rechtfertigungsgr�nde schließen sie jedoch eine Strafbar-
keit beziehungsweise eine Haftung des Polizeibeamten aus.34 Die Polizei-
rechtswidrigkeit und damit eventuelle Disziplinarmaßnahmen bleiben
davon jedoch unber�hrt.

Eine andere vermittelnde Auffassung geht davon aus, dass f�r das polizei-
licheHandeln grunds�tzlich das Polizeirecht gilt. DemPolizeibeamten, der je-
doch auchMensch und B�rger ist, sollen aber die Notwehrrechte nicht entzo-
genwerden.Wenn er auf diese zur�ckgreife, dann jedoch auch konsequenter-
weise als B�rger, das heißt privat Handelnder und nicht als Hoheitstr�ger.35

Zu den Folgen dieser Auffassung geh�rt, dass der privat handelnde Polizei-
beamte sich den zivilrechtlichenHaftungsanspr�chen desGegen�bers ausge-
setzt sieht, w�hrend f�r den Beamten der Staat eintritt. Auf der anderen Seite
bliebe bei �berschreitung der Notwehr f�r das Amtsdelikt der K�rperverlet-
zung im Amt kein Raum.

Nach einer weiteren Auffassung36, der auch eine Entscheidung des OLG
Celle37 aus dem Jahr 2000 f�r den Bereich der Staatshaftung folgt, ist von
der Einheit der Rechtsordnung auszugehen. Danach wirken die Notrechts-
vorbehalte auch auf die Bereiche des Zivil- und �ffentlichen Rechts rechtfer-
tigend. Haftung und Disziplinarmaßnahmen sind danach ausgeschlossen.

1.3.1.3 Die Notrechtsvorbehalte in den Polizeigesetzen
und Verwaltungsvorschriften

Die Regelungen in den Polizeigesetzen lassen sich in f�nf Hauptkategorien
einteilen:

Die erste Kategorie folgt der schon zitierten Regelung des ME PolG.

Sie sind in den Polizeigesetzen von Bayern (Art. 60 Abs. 2 Bay PAG),

Hessen (§ 54 Abs. 2 HSOG), Th�ringen (§ 58 Abs. 2 PAG TH) sowie von Bre-
men (§ 40 Abs. 4 BremPolG), Niedersachsen (§ 71 Abs. 2 NGefAG), Rhein-

33 Rogall, a. a.O. S. 557.
34 Seebode, a. a. O.
35 Kinnen, S. 633 ff.; Rupprecht, S. 265.
36 Spendel, a. a.O.
37 OLG Celle, NJW-RR 2001, S. 1033 ff.
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land-Pfalz (§ 57Abs. 4 POG) undSachsen-Anhalt (§ 60Abs. 2 SOGLSA) ent-
halten.

Betrachtet man die Formulierung dieser Regelungskategorie, in der von den
„zivil- und strafrechtlichenWirkungen“ gesprochenwird, kann dies im Sinne
der differenzierenden L�sungen gewertet werden, die den Wirkungsbereich
der Notrechtsvorbehalte nicht auf die Polizeirechtsm�ßigkeit erstrecken wol-
len. Dementsprechend stellen Meixner/Fredrichs38 f�r das Hessische Gesetz
�ber die �ffentliche Sicherheit und Ordnung fest:

„(. . .) Abs. 2 stellt jedoch in �bereinstimmung mit § 35 Abs. 2 MEPolG klar (. . .),
dass lediglich die zivil- und strafrechtlichenWirkungen nach denVorschriften �ber
Notwehr und Notstand unber�hrt bleiben, diese Vorschriften mithin keine Befug-
nisnormen f�r hoheitliches Handeln darstellen. (. . .) Die Vorschriften �ber Not-
wehr und Notstand k�nnen (. . .) im Bereich des Straf- und des Zivilrechts die
Rechtswidrigkeit von Handlungen (. . .) entfallen lassen, so dass die Strafbarkeit
oder die Inanspruchnahme auf Schadensersatz ausgeschlossen wird.“

Anders sehen dies jedoch Berner/K�hler39 f�r die identische Regelung im
Bayerischen Polizeiaufgabengesetz:

„Der polizeirechtlich fehlerhaft handelnde Beamte setzt gleichwohl keinen rechts-
widrigen Verwaltungsakt, wenn ein Rechtfertigungsgrund gegeben ist. Sein Han-
deln ist dann kein polizeirechtlich-hoheitliches, sondern ein „Jedermann“-Handeln
und damit kein Verwaltungsakt.“

In einer zweiten Regelungskategorie k�nnen die Polizeigesetze zusammen-
gefasst werden, die – in zwei Varianten – die Notwehrvorbehalte wie folgt
formulieren:

„Das Recht (SH: der Polizeibeamten) zur Verteidigung in den F�llen der Notwehr
und des Notstandes bleibt unber�hrt.“

Es handelt sich hierbei um Mecklenburg-Vorpommern (§ 101 Abs. 2 SOG
M-V) und Schleswig-Holstein (250 Abs. 2 LVwG), w�hrend Nordrhein-
Westfalen (§ 57 Abs. 2 PolGNRW) – und Brandenburg (§ 60 Abs. 2 BbgPolG)
folgende Regelung aufgenommen haben:

„Die Vorschriften �ber Notwehr und Notstand bleiben unber�hrt.“

Die Formulierung dieser zweiten Regelungskategorie (in beiden Varianten)
k�nnte eher im Sinne einer vollst�ndigen Erstreckung auch auf das Polizei-
recht gedeutet werden. Die Kommentierung von Tegtmeyer f�r das PolG
NRW st�tzt dies jedoch nicht. Trotz der vomMEPolG abweichenden Formu-
lierung wird dort festgestellt, dass sich die Wirkungen der Notwehrvorbe-
halte nur auf das Straf- und Zivilrecht erstrecken, w�hrend die verwaltungs-
rechtliche Rechtm�ßigkeit allein davon abh�ngt, dass eine entsprechende Er-

38 Meixner/Fredrich, § 54 RN 5.
39 Berner/K�hler Art. 60, RN 5.
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m�chtigungsgrundlage richtig angewendet und die zwingenden Formvor-
schriften beachtet wurden.40

Eine dritte Regelungskategorie bilden zun�chst die Polizeigesetze vonBaden-
W�rttemberg (§ 54 Abs. 4 PolG BW) und Sachsen (§ 34 Abs. 6 S�chsPolG).
Die �bereinstimmende Formulierung lautet:

„Das Recht zum Gebrauch von Schusswaffen aufgrund anderer gesetzlicher Vor-
schriften bleibt unber�hrt.“

Die Formulierung in Hamburg (§ 25 Abs. 3 HmbSOG) beschr�nkt die Not-
rechtsvorbehalte ausdr�cklich auf die F�lle derNotwehr und desNotstandes,
d�rfte aber sonst mit den Regelungen in Baden-W�rttemberg und Sachsen
vergleichbar sein.

Sofern man nicht der Auffassung folgt, dass die Notwehrrechte als Bundes-
recht nicht durch Landesrecht eingeschr�nkt werden k�nnen – sie also unein-
geschr�nkt gelten –, h�tten die angef�hrten Regelungen zur Folge, dass sich
die Polizeibeamten nur im Bereich des Schusswaffengebrauchs auf Notwehr-
rechte berufen k�nnen. Die Kommentierungen zum Polizeigesetz Baden-
W�rttemberg sind hier uneinheitlich: Belz/Mußmann41 formulieren wie
folgt:

„Nach heute herrschender Auffassung erweitern die Vorschriften �ber Notwehr
und Notstand jedoch nicht die polizeirechtlichen Befugnisse zum Schusswaffenge-
brauch. Polizeirechtlich und dienstlich ist der Polizeibeamte nur aufgrund der
§§ 53 ff. zum Schusswaffengebrauch erm�chtigt. �berschreitet er die Grenzen die-
ser Befugnisnorm, so ist sein Handeln polizeirechtlich und dienstrechtlich rechts-
widrig. Zivil- und strafrechtliche Auswirkungen sind mit seinem Handeln jedoch
nicht verbunden, sofern die Voraussetzungen f�r Notwehr und Notstand vorlie-
gen.“

Wolf/Stephan42 hingegen vertreten folgende Auffassung:

„Unber�hrt von den Eingriffserm�chtigungen der Abs�tze 1 und 3 gelten die an-
deren gesetzlichen Vorschriften, die den Gebrauch der Schusswaffe im Einzelfall
rechtfertigen. Da diese – durchweg bundesrechtlichen – Vorschriften einer Rege-
lung durch den Landesgesetzgeber entzogen sind, ist die Vorschrift des Absatzes
4 streng genommen nicht erforderlich, dient jedoch der Klarstellung. (. . .) Es han-
delt sich insbesondere um die §§ 32 StGB und 227 BGB (Notwehr) (. . .).“

Diese Formulierung kann so interpretiert werden, dass von einer universellen
Regelung der Notwehrrechte – auch �ber den Bereich des Schusswaffenge-
brauchs hinaus – ausgegangen werden kann.

40 Tegtmeyer, § 57 RN 4.
41 Belz/Mußmann, § 54 RN 33.
42 Wolf/Stephan, § 54 RN 32.
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Eine weitere Regelungskategorie bilden die Gesetze �ber den unmittelbaren
Zwang Berlins und des Bundes.

Hier sehen die Regelungen wie folgt aus (§§ 1 Abs. 2, 10 Abs. 3 UZwG-Bund;
die entsprechende Regelung in Berlin, §§ 1 Abs. 3, 8 Abs. 3 UZwG Bln weicht
in der Formulierung nur unbedeutend ab):

§ 1 Abs. 2: „Soweit andere Gesetze Vorschriften �ber die Art der Anwendung un-
mittelbaren Zwanges enthalten, bleiben sie unber�hrt.“

§ 10Abs. 3: „Das Recht zumGebrauch von Schusswaffen aufgrund anderer gesetz-
licher Vorschriften bleibt unber�hrt.“

Die Regelung in § 10 Abs. 3 entspricht den oben dargestellten Regelungen in
Baden-W�rttemberg und Sachsen. Fraglich ist hingegen die Bedeutung von
§ 1 Abs. 2 beziehungsweise der entsprechenden Berliner Vorschrift.

Obwohl die gesetzlichen Regelungen identisch sind, beinhalten die sie kon-
kretisierenden Verwaltungsvorschriften des Bundes lediglich Verweise auf
Erm�chtigungen zur Anwendung unmittelbaren Zwanges in weiteren Spezi-
algesetzen wie dem BGSG und dem BKAG, jedoch keinen Verweis auf die
Notwehrrechte. § 10 Abs. 3 wird somit in Bezug auf die Notwehrvorbehalte
als abschließend anzusehen sein.

In Berlin stellt die Ausf�hrungsvorschrift AVUZwGBln zu § 1 hingegen aus-
dr�cklich fest, dass Vorschriften �ber die Notwehr unber�hrt bleiben:

Nr. 6 S. 1: „Unber�hrt bleiben die Vorschriften �ber die Notwehr und die Nothilfe,
den Notstand und die Selbsthilfe.“

Dies k�nnte so interpretiert werden, dass die Berliner Regelung der Notwehr-
vorbehalte deren Anwendungsbereich vollst�ndig er�ffnen will. Dieser Wer-
tung k�nnte jedoch der zweite Teil der oben genannten AV entgegenstehen.
Dort heißt es:

Nr. 6 S. 2: „Auch unter diesen Voraussetzungen d�rfen die zur dienstlichen Aus-
r�stung geh�renden Waffen und Hilfsmittel der k�rperlichen Gewalt eingesetzt
werden.“

Diese Formulierung k�nnte darauf hindeuten, dass der Auffassung gefolgt
wird, der Polizeibeamte, der auf dasNotwehrrecht zur�ckgreift, handelt nicht
alsHoheitstr�ger, sondern als Privater unddieser Private braucht eine Rechts-
grundlage, um im Rahmen seiner nicht hoheitlichen Abwehrhandlung die
dienstliche Ausr�stung verwenden zu k�nnen. Die Folge dieser Auffassung
k�nnte sein, dass der handelnde Polizeibeamte/B�rger straf- und zivilrecht-
lich gerechtfertigt ist und gleichzeitig auch nicht polizeirechtswidrig ge-
handelt hat, da er gerade nicht auf hoheitlicher Rechtsgrundlage gehandelt
hat.

F�r das UZwG-Bund ist der Kommentierung von Fischer/Hitz/ Laskowski/
Walther zu entnehmen, dass sie nur die straf- und zivilrechtlichenWirkungen
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der Notwehrrechte f�r Vollzugsbeamte gelten lassen wollen.43 Damit h�tte
sich der Polizeibeamte zwar nicht strafbar gemacht, er m�sste jedoch wegen
seines polizeirechtswidrigen Handelns gegebenenfalls mit Disziplinarmaß-
nahmen rechnen.

Eine eigenst�ndige Regelung enth�lt das saarl�ndische Polizeigesetz in § 8
Abs. 3:

„Die zivil- und strafrechtlichen Vorschriften �ber Notwehr und Notstand begr�n-
den keine polizeilichen Befugnisse.“

Hierwird diewohl �berwiegendeMeinung im Schrifttum, dass dieNotwehr-
rechte keine Erm�chtigungsgrundlagen darstellen, gesetzlich festgeschrie-
ben. Die Frage der vollst�ndigen Wirkung auf das Polizeirecht bleibt jedoch
auch hier letztlich offen. Da keine erl�uternden Verwaltungsvorschriften vor-
handen sind, er�ffnet diese Formulierung eine Reihe von Interpretationsm�g-
lichkeiten, die sich im Rahmen der bisher dargestellten Auffassungen bewe-
gen.

1.3.1.4 Fazit

Die dargestellten Interpretationsans�tze beanspruchen weder Allgemeing�l-
tigkeit, noch sollen sie den Streitstand vollst�ndig wiedergeben. Anhand der
einschl�gigen Kommentierungen und unter Einbeziehung der Verwaltungs-
vorschriften kann aber festgestellt werden, dass ein Polizeibeamter, der auf
Grundlage der Notwehrrechte handelt, wohl straflos bleibt und auch zivil-
rechtlich nicht haftet.

Nicht entschieden ist hingegen die Frage, ob sein Handeln polizeirechtswid-
rig bleibt, gegebenenfalls mit der Folge von Disziplinarmaßnahmen, oder ob
er außerhalb des Hoheitsbereichs als „Jedermann“ gehandelt hat, womit die
Polizeirechtswidrigkeit entfallen w�rde, aber nicht gekl�rt w�re, ob die Ver-
teidigungshandlung wenigstens unter Ber�cksichtigung der polizeirecht-
lichen Vorschriften zur Zwangsanwendung zu erfolgen hat. Unter Einbezie-
hung des spezielleren Schrifttums vergr�ßert sich die Problematik eher, als
dass eine Kl�rung erreicht wird. Von einer Rechtssicherheit f�r die Polizei-
beamten kann im Bereich der Notwehrrechte daher keinesfalls gesprochen
werden.

Obwohl die schon genannte Entscheidung des OLG Celle unter der Ein-
schr�nkung steht, dass sie im Rahmen eines Staatshaftungsprozesses erging,
ist sie wegen ihrer grunds�tzlichen Ausf�hrungen zum Verh�ltnis der Not-
wehrrechte zum Polizeirecht zu begr�ßen. Aus polizeilicher Sicht ist zu hof-
fen, dass sich die dort vertretene Auffassung in Wissenschaft und Rechtspre-
chung allgemein durchsetzt. Gegebenenfalls w�re auch an eine gesetzliche

43 Fischer/Hitz/Laskowski/Walther, § 1 UZwG RN 4, § 10 UZwG RN 62 f.
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Pr�zisierung in den Polizeigesetzen zu denken, um den beschriebenen Streit-
stand aufzul�sen.

In diesem Zusammenhang soll auf die Regelung in dem �sterreichischen
Waffengebrauchsgesetz44 von 1969 in Abschnitt I § 2 Nr. 1 hingewiesen wer-
den:

„Organe der Bundespolizei, . . ., d�rfen in Aus�bung des Dienstes nach Maßgabe
der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes von Dienstwaffen Gebrauch machen:
1. im Falle gerechter Notwehr;. . .“

(Anm. der Projektgruppe: – gerechte Notwehr – bedeutet hier nach § 3
�-StGB Notwehr im Sinn der deutschen Vorschrift des § 32 StGB)

Das Tatbestandsmerkmal „im Falle gerechter Notwehr“ stellt zum einen klar,
dass der im Dienst befindliche Beamte sich in einer Notwehrsituation mit po-
lizeirechtlichen Mitteln wehren darf. Zum anderen f�hrt sie zu einer einheit-
lichen Betrachtung der Rechtsordnung: wenn das Handeln des Beamten
rechtm�ßig war, wirkt diese Einsch�tzung auf alle Rechtsgebiete.

Im Unterschied hierzu ist die Rechtslage in Finnland45 zu erw�hnen. Dort
wird zwischenAnwendungvonGewalt zurDurchsetzung einer polizeilichen
Maßnahme auf der einen Seite und Notwehr des Beamten auf der anderen
Seite unterschieden. Beide Handlungen haben verschiedene Voraussetzun-
gen undwerden zudem in unterschiedlichenGesetzen geregelt. DieVorgaben
und Voraussetzungen des Notwehrrechts sind im Strafgesetzbuch enthalten;
der Einsatz polizeilicher Zwangsanwendung dagegen im Polizeigesetz. Die
besonderen Vorgaben des finnischen Innenministeriums zum Benutzen von
Waffen und anderer Vorrichtungen finden konsequenter Weise dann auch
keine Anwendung auf die F�lle der Notwehr. Der im Dienst befindliche Be-
amte kann sich jedoch unter Zuhilfenahme seiner polizeilichen Ausr�stungs-
gegenst�nde gem�ß den tatbestandlichen Voraussetzungen zum Notwehr-
recht des Strafgesetzbuches wehren. Liegen diese vor, so entf�llt die Polizei-
rechtswidrigkeit.

Aufgrund der derzeit geltenden Rechtslage bezog sich die Befragung der Po-
lizeibeamten im Rahmen der vorliegenden Untersuchung ausschließlich auf
die f�r sie vorrangig geltenden Regelungen des Polizeirechts beziehungs-
weise des Strafprozessrechts, sofern einschl�gig. Nur so war eine differen-
zierte Erfassung der Anwendungsprobleme im Polizeirecht m�glich. Eine
Verbindungmit den Notwehrrechten h�tte grunds�tzlich zu einem „�berrol-
len“ m�glicher Probleme des Polizeirechts durch das kursorische Notwehr-
recht gef�hrt.

44 �sterreichisches Bundesgesetz vom 27. 3. 1969 �ber den Waffengebrauch von Organen
der Bundespolizei, der Bundesgendarmerie und der Gemeindewachk�rper, BGBl.
Nr. 149/1969.

45 Finnische Nationalpolizei, Schreiben vom 10. 1. 2002.
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Den Probanden wurde daher vor Beginn der Befragung erl�utert, dass sie
die Fallbeispiele ohne R�ckgriff auf die Notwehrvorbehalte l�sen sollten.

1.3.2 Einleitende Hinweise

1.3.2.1 Der Aufbau des Interviewleitfadens

Die Fragestellungen im Teil B dienten der Bewertung der Praxistauglichkeit
der vorhandenen Rechtsgrundlagen der Eigensicherung und der Erhebung
eines m�glichen �nderungsbedarfs.

Umdie Praxistauglichkeit festzustellen, wurden einsatztypische Fallbeispiele
entwickelt, die den Probanden zur Beurteilung vorgelegtwurden. DieGrund-
form des Fragebogens war f�r die Schutzpolizei bestimmt. F�r die Kriminal-
polizei und den Bundesgrenzschutz wurden die Situationen zum Teil ange-
passt, zum Teil wurden auch einzelne Situationen nicht verwendet, sofern
sie ausschließlich f�r die Schutzpolizei relevant waren.

Bei jedem Fallbeispiel wurde zun�chst nach der Zul�ssigkeit einer bestimm-
ten polizeilichen Maßnahme in der jeweiligen Situation gefragt. Vorgesehen
waren immer dieselben drei Antwortm�glichkeiten:

„Ja“ bedeutete, die genannteMaßnahme ist in der geschilderten Situation po-
lizeirechtlich zul�ssig; „Nein“ hingegen bedeutete, dass die Maßnahme nicht
zul�ssig ist, w�hrend die Antwortvariante „keine Angabe (k.A.)“ den Befrag-
ten die M�glichkeit er�ffnete, die Frage nicht zu beantworten.

Dies trug sowohl dem unterschiedlichen Anforderungsprofil der verschiede-
nen Polizeibereiche, als auch der f�deral bedingt unterschiedlichen Ausge-
staltung der Gesetze Rechnung, die teilweise unterschiedliche Antworten zu-
lassen. Gleichzeitig erm�glichte es durch statistische �berpr�fung eventuel-
ler Abweichungen im Antwortverhalten, eine Aussage �ber die
Praxistauglichkeit der geltenden Regelungen zu treffen.

Nach geltendemRecht eindeutig zu beantwortende Fallgestaltungen wurden
ebenso ausgew�hlt wie solche, bei denen unterschiedliche Rechtsauffassun-
genvertretenwerdenk�nnen. Bei derAnlagederUntersuchungwurdedavon
ausgegangen, dass eine praktikable Regelung dann vorliegt, wenn sie entwe-
der eindeutig gefasst ist oder Auslegungsfragen rechtssicher entschieden
wurden und die Eindeutigkeit der Regelung den handelnden Polizeibeamten
insofern erfolgreich vermittelt wurde, dass bei ihnen ein einheitliches subjek-
tives Rechtssicherheitsempfinden erzielt wird.

Eine eindeutige, das heißt, praktikable Regelung liegt somit dann vor, wenn
eine Antwortvariante von einer signifikanten Mehrheit – im Idealfall 100%
– der Probanden genannt wird. Jemehr sich das Antwortverhalten der gleich-
m�ßigen Verteilung, also einem Ergebnis n�hert, das der Zufallswahrschein-
lichkeit von 50 zu 50 entspricht, desto ung�nstiger wurde die Praktikabilit�t
der Regelung bewertet.

41



Ein hoher �bereinstimmungswert im Antwortverhalten beinhaltet f�r sich
genommen aber noch keine Aussage dar�ber, ob die entsprechende Antwort
auch die Korrekte ist.

Bei allenFallbeispielendesProjektswurdeseitensderProjektgruppeversucht,
auf Grundlage der gesetzlichenVorschriften der Polizeigesetze von Bund und
L�ndern, einen beziehungsweise bei unterschiedlicher Gesetzeslage mehrere
eigene L�sungsans�tze zu entwickeln. Soweit diese L�sungsans�tze darge-
stellt werden, sollen sie nur zur rechtlichen Orientierung im konkreten Fall-
beispiel dienen. Sie k�nnen keinesfalls als „die absolut richtigen“ L�sungen
f�r die Fallbeispiele angesehen werden. Unter anderem aus diesem Grund
wurden auch die Rechtslehrer in die Befragung einbezogen. Sofern es f�r ein
bestimmtes Rechtsproblem �berhaupt m�glich war, eine richtige L�sung zu
benennen, sollten ihre Antworten im Projekt hierf�r den entscheidenden
Maßstab bilden. Ihre Befragung diente nicht prim�r der Pr�fung der Praktika-
bilit�t einer Regelung, sondern es sollten die nach jeweiligen Landes- be-
ziehungsweise nach dem Bundesrecht korrekten L�sungen erfragt werden.
Bei Anlage des Projekts wurde davon ausgegangen, dass sich trotz teilweise
identischer gesetzlicher Regelungen landesspezifisch unterschiedliche Aus-
pr�gungen und Rechtsanschauungen gebildet haben. Dementsprechend
wird auch im Folgenden zwischen dem Antwortverhalten der Polizeivoll-
zugsbeamten und der Einsatztrainer auf der einen Seite sowie den L�sungs-
vorschl�gen der Rechtslehrer auf der anderen Seite unterschieden.

Der zweite Teil der Fragestellung erm�glichte die Erhebung von eventuell
vorhandenen rechtlichen Verbesserungsvorschl�gen. Alle Probanden, die
die Zul�ssigkeit einer bestimmtenMaßnahme in der jeweiligen Situation ver-
neinten, wurden gefragt, ob sie es f�r sinnvoll erachten w�rden, dass diese
Maßnahme in einer entsprechenden Situation k�nftig zul�ssig sein soll.
Auch hierwarenwieder die dreiAntwortm�glichkeiten „Ja“ (sollte zuk�nftig
zul�ssig sein), „Nein“ (sollte auch zuk�nftig nicht zul�ssig sein) sowie „k.A.“
m�glich. Hier handelte es sich um eine reine Wertungsfrage, bei der auch die
Rechtslehrer im vollen Umfang einbezogen waren.

1.3.2.2 Zur Interpretation der Antwortvariante
„keine Angabe“

DieAntwortvariante „keineAngabe“ („k.A.“) bedarf noch einer erg�nzenden
Erl�uterung:

ImTeilAdes InterviewswurdenFragen zurdienstlichenBiografie, zupers�n-
lichenEinsch�tzungen undErlebnissen gestellt. Die Fragenwarennicht unbe-
dingt in jedemFall von den Probanden beantwortbar,weil es sich zumTeil um
Einsch�tzungen oder Ereignisse handelte, die schon l�nger zur�cklagen. Es
kann davon ausgegangen werden, dass die Variante „k.A.“ dann gew�hlt
wurde,wennder Befragte sich nicht andas fragliche Ereignis erinnern konnte.
Sie ist aber auch in den F�llen denkbar, in denen der Proband sich unsicher
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war, wie er antworten soll oder eine gestellte Frage einfach nicht beantworten
wollte.

Im Teil B stellt sich die Situation anders dar. Hier wurde in Bezug auf den je-
weiligen Beispielsfall immer gefragt, ob die genannte Maßnahme zul�ssig
oder nicht zul�ssig ist. Die Wahl der Antwortvarianten „Ja“ und „Nein“
wird man dahingehend interpretieren k�nnen, dass der Proband entweder
positiv der Meinung war, die entsprechende Variante sei nach seinemWissen
die zutreffende oder er war unsicher und hat lediglich geraten.

In der Befragung wurde den Probanden immer erl�utert, dass sie, statt sich
auf „Ja“ oder „Nein“ festlegen zu m�ssen, auch die Variante „k.A.“ w�hlen
k�nnen. Hier wird man die Auswahl von „k.A.“ so interpretieren k�nnen,
dass der Proband sich nicht entscheiden konnte, also unsicher war oder posi-
tiv wusste, dass er die Antwort nicht kennt. In beiden Situationen wollte er
nicht raten und w�hlte die Variante „k.A.“. Im Teil B der Befragung sind so-
wohl Fallkonstellationen enthalten, die eindeutig entscheidbar sind und sol-
che, bei denen dies aufgrund unklarer Rechtslage nicht der Fall ist. Ein tat-
s�chliches „richtig“ oder „falsch“ kann es bei letztgenannten Fallgestaltungen
nicht geben, da sowohl „Ja“ als auch „Nein“ mit guten Gr�nden vertreten
werden k�nnen. Die Antwortvariante „k.A.“ hingegen wird hier sowohl
von den Probanden gew�hlt worden sein, die sich unsicher waren, als auch
von denen, die aufgrund positiven Wissens �ber die unklare Rechtslage den
Beispielsfall als nicht entscheidbar eingestuft haben. Da das konkrete Motiv
nicht nachvollziehbar ist, kann die Variante „k.A.“ somit keinesfalls als Aus-
druck vonUnkenntnis oderUnsicherheit gewertetwerden. Ebenso ist dies bei
derWahl der Antwortvariante „Ja“ beziehungsweise „Nein“, wenn diese von
dem Antwortverhalten der Mehrheit abweicht. Bei einer nicht entschiedenen
Rechtsfrage kann das Antwortverhalten der Mehrheit der Befragten keine
Aussage �ber „richtig“ oder „falsch“ treffen.

Anders ist die Situation bei Fallgestaltungen, die eindeutig entscheidbar sind.
Hier wird man die Wahl der Antwortvariante „k.A.“ aus den oben angef�hr-
ten Gr�nden berechtigterweise als Unsicherheit einstufen k�nnen. Aus Sicht
des Projekts ist die Wahl der Antwortvariante „k.A.“ im Gegensatz zu einer
nur geratenen Antwort „Ja“ oder „Nein“ auf jeden Fall die richtige, da sie
das Ergebnis nicht verf�lscht.

1.3.3 Die Ergebnisse im Einzelnen

1.3.3.1 Die Regelungen zum Einsatz von Reizgas

Im Rahmen des Projekts wurde nicht zwischen den herk�mmlich verwende-
ten Reizgasen CN oder CS und dem Pfefferspray unterschieden. Den Proban-
den wurde erl�utert, dass sie die Beispielsf�lle unter Ber�cksichtigung ihrer
konkreten Ausstattung l�sen sollten. Im praktischen Einsatz gibt es zwischen
CN/CS und Pfefferspray Unterschiede, die in der konkreten Anwendung zu
ber�cksichtigen sind (z. B. Gaswolke bei CN/CS – Spr�hstrahl bei Pfeffer-
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spray). In mehreren Bundesl�ndern erl�utern daher Erlasse die Handhabung
des Pfeffersprays. Eine rechtliche unterschiedliche Qualit�t zwischen CN/CS
und Pfefferspray besteht hingegen, zumindest in polizeirechtlicher Hin-
sicht46, nach Einsch�tzung der Projektgruppe nicht; es handelt sich lediglich
um unterschiedliche stoffliche Zusammensetzungen von „Reizgas“.

1.3.3.1.1 Die Rechtslage

Die Polizeigesetze der L�nder und des Bundes k�nnen in Bezug auf den Ein-
satz von Reizgas in zwei Kategorien eingeteilt werden. Die Regelung der
einen Kategorie stuft Reizgas als Hilfsmittel der k�rperlichen Gewalt ein,
die andere als Waffe.

Bei der Mehrheit der in die Befragung einbezogenen Polizeien wird Reizgas
als Hilfsmittel eingestuft. Es handelt sich dabei um:

� Bayern (Art. 61 Abs. 3 BayPAG)

� Hessen (§ 55 Abs. 3 HSOG)

� Mecklenburg-Vorpommern (§ 102 Abs. 3 SOG M-V)

� Nordrhein-Westfalen (§ 58 Abs. 3 PolG NRW)

� Sachsen (§ 31 Abs. 2 S�chsPolG)

� Th�ringen (§ 59 Abs. 3 PAG TH)

Von den �brigen Polizeien haben die Folgenden Reizgas als Hilfsmittel ein-
gestuft:

� Brandenburg (§ 61 Abs. 2 BbgPolG)

� Hamburg (§ 18 Abs. 3 HmbSOG)

� Niedersachsen (§ 69 Abs. 3 NGefAG)

� Rheinland-Pfalz (§ 58 Abs. 3 POG)

� Sachsen-Anhalt (§ 58 Abs. 3 SOG LSA)

� Schleswig-Holstein (§ 251 Abs. 3 LVwG)

Eine Einstufung von Reizgas als Waffe durch Gesetz erfolgte bei den Befra-
gungsteilnehmern

� Berlin (§ 2 Abs. 4 UZwG-Bln),

� Saarland (§ 49 Abs. 5 SPolG)

� BGS (§ 2 Abs. 4 UZwG-Bund)

46 Eine m�gliche unterschiedliche Behandlung der Wirkstoffe nach dem Waffengesetz
wurde bei dieser Betrachtung bewusst außer Acht gelassen, da imRahmendes Projektes
allein auf die Untersuchung hoheitlicher Befugnisnormen abgestellt wird.

44



sowie in dem nicht einbezogenen Bundesland

� Bremen (§ 41 Abs. 4 BremPolG).

In

� Baden-W�rttemberg

erm�chtigt § 50Abs. 2 PolGBWdas Innenministerium, zu bestimmen,welche
Hilfsmittel der k�rperlichen Gewalt und welche Waffen im Polizeidienst zu
verwenden sind. In der Verwaltungsvorschrift (VwV) zu § 50 Abs. 2 PolG
BW wird festgelegt, dass das Reizstoffspr�hger�t Waffe i. S. v. § 50 Abs. 2 ist.

F�r den Vergleich im Rahmen des Projekts wurde Baden-W�rttemberg des-
halb den L�ndern gleichgestellt, die Reizstoffe unmittelbar durch Gesetz als
Waffe definieren.

Erg�nzend zu der unterschiedlichen Einstufung als Waffe beziehungsweise
Hilfsmittel wird der Einsatz von Reizgas bei einigen Polizeien zus�tzlich
noch durch Verwaltungsvorschriften erl�utert. Als Beispiel kann die
VwVPolG NW 58.63 angef�hrt werden:

„Reiz- und Bet�ubungsstoffe d�rfen nur gebraucht werden, wenn der Einsatz k�r-
perlicher Gewalt oder anderer Hilfsmittel keinen Erfolg verspricht und wenn durch
den Einsatz dieser Stoffe die Anwendung von Waffen vermieden werden kann.“

Diese Formulierung, so oder �hnlich in mehreren Verwaltungsvorschriften
anderer Polizeien enthalten, stellt klar, dass der Einsatzbereich von Reizgas
zwischendemandererHilfsmittel unddemvon Schlagstock und Schusswaffe
liegt.

F�r die Praxis kann vermutet werden, dass insbesondere die Abgrenzung
zum Einsatz k�rperlicher Gewalt Probleme bereiten kann. Der Polizeibeamte
muss absch�tzen, ob k�rperliche Gewalt noch Erfolg verspricht. Kommt er zu
dem Schluss, dass dies der Fall ist, ist die Anwendung von Reizgas unzul�s-
sig, er muss sich zun�chst auf den Einsatz einfacher k�rperlicher Gewalt ver-
lassen. Damit tr�gt er das Risiko, dass sich seine Einsch�tzung als falsch he-
rausstellt und er doch mit einem k�rperlich �berlegenen Gegner konfrontiert
ist. Kommt der Polizeibeamte hingegen zu dem Schluss, dass der Einsatz k�r-
perlicher Gewalt keinen Erfolg verspricht und er setzt das Reizgas ein, sieht er
sich zumindest subjektiv dem Risiko ausgesetzt, dass eine Fehleinsch�tzung
hier gegebenenfalls zu einem Strafverfahren wegen K�rperverletzung im
Amt f�hren kann.

Die zitierte Regelung findet sich in Bundesl�ndern, die Reizgas als Hilfsmittel
einstufen undmit �hnlicher Formulierung auch in der Verwaltungsvorschrift
des Bundes (UZwVV-Bund zu §§ 2, 4 UZwG), also zur Erl�uterung eines Ge-
setzes, in dem Reizgas als Waffe eingestuft wird.

In Sachsen regelt der „Erlass �ber den Umgang mit und die Anwendung der
Reizstoffe „CN und CS“ die Verwendung der genannten Reizstoffe:
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„2.3. Die Anwendung der Reizstoffe CN und CS hat nur auf der Grundlage der ge-
setzlichen Bestimmungen (Gesetzm�ßigkeit des Eingriffs) und nach dem Grund-
satz der Verh�ltnism�ßigkeit zu erfolgen.“

Damit wirdman auch in Sachsen zu keinen anderen Ergebnissen kommen als
zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, da die festgelegte Stufungsreihenfolge
eine unmittelbare Auspr�gung des Verh�ltnism�ßigkeitsgrundsatzes ist.
Auch die �brigen Bundesl�nder, in deren Verwaltungsvorschriften entspre-
chende Regelungen nicht enthalten sind, unterliegen dem Verh�ltnism�ßig-
keitsgrundsatz.

Im Rahmen des Projekts wurde deshalb darauf verzichtet, bei der Bewertung
der Praxistauglichkeit der Rechtsgrundlagen zumEinsatz von Reizstoffen die
vielf�ltigen, unterschiedlichenAusformulierungendesVerh�ltnism�ßigkeits-
grundsatzes zu ber�cksichtigen.

Bewertet man die unterschiedliche Einstufung von Reizgas als Hilfsmittel
oderWaffe kommtmanzu folgendemSchluss: DurchGesetz (oderVwV)wer-
den im Rahmen des Oberbegriffs „unmittelbarer Zwang“ drei verschiedene,
hinsichtlich ihrer Intensit�t abgestufte Formen des physischen Einwirkens
auf Personen oder Sachen bestimmt. Diese Unterteilung in die einfache k�r-
perliche Gewalt, in den Einsatz von Hilfsmitteln der k�rperlichen Gewalt
und in den Waffeneinsatz konkretisiert den verfassungsrechtlichen Grund-
satz des geringst m�glichen Eingriffs aus Art. 20 GG und dessen Auspr�gung
als Verh�ltnism�ßigkeitsgrundsatz, wie er in den Polizeigesetzen in der Regel
enthalten ist. Daraus ergibt sich zwingend, dass der Polizeibeamte eineWaffe
nicht einsetzen darf, wenn sich der Erfolg derMaßnahme auch durchAnwen-
dung einfacher k�rperlicher Gewalt erreichen l�sst.47

Auf der Ebene der Waffen besteht jedoch auch eine interne Stufung, ebenfalls
als Folge des Verh�ltnism�ßigkeitsgrundsatzes. So ist es dem Polizeibeamtem
nicht gestattet, aus den zugelassenenWaffen frei zuw�hlen, ermuss vielmehr
diejenige Waffe w�hlen, die im konkreten Fall das mildeste Mittel ist. Ist das
Reizgas als Waffe eingestuft und verspricht dessen Einsatz einen Erfolg,
darf die Schusswaffe nicht angewandt werden. Auf der Ebene der Hilfsmittel
der k�rperlichen Gewalt gilt das Gleiche: Kann eine Maßnahme durch Ver-
wendung des Hilfsmittels Fesseln erreicht werden, darf das Hilfsmittel Reiz-
gas nicht verwendet werden. Anders formuliert, in der Hierarchie derWaffen
steht das Reizgas ganz unten, in der Hierarchie der Hilfsmittel ganz oben.

Durch die Einordnung als Waffe oder Hilfsmittel erh�lt es somit seine recht-
liche Qualit�t. Da es aber aufgrund des Verh�ltnism�ßigkeitsgrundsatzes
seine Stellung in der Hierarchie der verschiedenen Einsatzmittel beh�lt,
kann es nach Auffassung der Projektgruppe rein praktisch zu keinen Unter-
schieden kommen, was die Anwendbarkeit betrifft.

47 Roos, a. a.O., zu § 58 RN 6.
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Insofern ist der bayerischenVollzugsbekanntmachung (VollzBekPAG) zu § 61
BayPAG zuzustimmen:

„61.1: Dass Reizstoffe gegen�ber dem bisherigen Recht nicht mehr alsWaffen, son-
dern als Hilfsmittel der k�rperlichen Gewalt anzusehen sind, hat keine praktische
Bedeutung.“

Unter Ber�cksichtigung dieser rechtlichen Vorpr�fung wurde als These f�r
das Projekt angenommen, dass die Einstufung als Hilfsmittel jedoch aus psy-
chologischer Sicht g�nstiger ist, da die Einstufung als Waffe m�glicherweise
zu einer gr�ßeren Hemmschwelle und damit zu Handlungsunsicherheit bei
den Polizeibeamten f�hren kann.

WelchenGrund k�nnte es f�r die Entscheidung einesGesetzgebers geben, au-
ßer, den Einsatz des Reizgases restriktiver handhaben zu wollen?

These 1:

Die EinstufungvonReizgas alsWaffe f�hrt zu einer gr�ßerenHandlungs-
unsicherheit.

1.3.3.1.2 Die Ergebnisse der Befragung

1.3.3.1.2.1 Fallbeispiel 1 – Reizgaseinsatz

Bei einer Personenkontrolle durch Sie und einen Kollegen schl�gt die an-
gehaltene Person – m�nnlich, große, kr�ftige Gestalt – mit den F�usten auf
IhrenKollegen ein; dieser geht zu Boden. Dannwendet sich der T�ter gegen
Sie und will Sie mit Faustschl�gen angreifen.

In welcher – polizeirechtlich zul�ssigen –Weise darf der Angriff abgewehrt
werden?

Halten Sie den Einsatz von Reizgas/Pfefferspray ohne vorherigen Einsatz
einfacher k�rperlicher Gewalt f�r zul�ssig?

Dieses Fallbeispiel diente im Projekt als Grundfall f�r mehrere Problemberei-
che. Von der Intention her geht es um eine Routinemaßnahme, eine Personen-
kontrolle, die in eine Verteidigungssituation umschl�gt. Die Probanden wur-
den vor Beginn der Befragung und bei Bedarf mehrfach w�hrend dieser da-
rauf hingewiesen, dass nur die Zul�ssigkeit der genannten Maßnahme nach
Polizeirecht gepr�ft werden soll – Notwehrregelungen außerhalb der Polizei-
rechte sollten, wie oben beschrieben, außer Acht bleiben. Der Fall wurde so
angelegt, dass dem Polizeibeamten zwar erkennbar die Gefahr einer K�r-
perverletzung droht, nicht jedoch ein lebensgef�hrlicher Angriff. Auch ver-
wendet der Angreifer keine Waffen, sondern nur seine F�uste. Allerdings
ist er k�rperlich deutlich �berlegen. Der Fall ist – bezogen auf den Reizgasein-
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satz – bewusst eindeutig formuliert und ließ aufgrundderRechtslage eine ein-
deutige Beantwortung erwarten.

1.3.3.1.2.2 Das Antwortverhalten der drei Zielgruppen

Die M�glichkeit einer eindeutigen Beantwortung zeigte sich in den L�sungs-
vorschl�gen der Rechtslehrer: Mit nur einer Ausnahme kamen sie in allen Po-
lizeien �bereinstimmend zu der Auffassung, dass der Reizgaseinsatz in dem
Beispielsfall zul�ssig sei.

Auch die Einsatztrainer sch�tzten unabh�ngig von der Frage, ob Reizgas als
Hilfsmittelderk�rperlichenGewaltoderalsWaffeeingestuftwird,denEinsatz
im Beispielsfall mit nur einer Ausnahme �bereinstimmend als zul�ssig ein.

Bei den Polizeivollzugsbeamten stellt sich dasAntwortverhalten differenzier-
ter dar: Bei den sechs Polizeien, bei denen das Reizgas als Hilfsmittel einge-
stuft ist, beantworteten 53 der Befragten, das entspricht 88,3%, die Frage
nach der Zul�ssigkeit mit „Ja“ und sechs der Befragten, das heißt 10%, die
Frage mit „Nein“; ein Befragter hat die Frage nicht beantwortet.

Tabelle 4:
„Reizgas als Hilfsmittel“ – Das Antwortverhalten der Polizeivollzugs-
beamten

Zul�ssigkeit des Einsatzes von Reizgas

Ja Nein k. A.

BY 10 0 0

HE 10 0 0

MV 8 2 0

NW 10 0 0

SN 8 2 0

TH 7 2 1

gesamt n: 60 53 6 1

gesamt in % 88,3 10 1,7

Bei den Polizeien, bei denen Reizgas als Waffe eingestuft ist, beantworteten
hingegen nur 32 der 40 Befragten, das heißt 80%, die Frage nach der Zul�ssig-
keit mit „Ja“; sieben Befragte, das entspricht 17,5% antworteten mit „Nein“;
auch hier hat einer der Befragten die Frage nicht beantwortet.

SignifikanteUnterschiede imAntwortverhalten von Schutz- undKriminalpo-
lizei waren bei beiden Regelungsvarianten nicht erkennbar.

48



Tabelle 5:
„Reizgas als Waffe“ – Das Antwortverhalten der Polizeivollzugsbeamten

Zul�ssigkeit des Einsatzes von Reizgas

Ja Nein k. A.

BW 10 0 0

BR 8 2 0

SL 8 1 1

BGS 6 4 0

gesamt n: 40 32 7 1

gesamt in % 80 17,5 2,5

Da es sich hier – auch nach Ansicht fast aller Rechtslehrer aus den einbezoge-
nen Polizeien – um eine eindeutig zu l�sende Fallkonstellation handelt, wird
man zul�ssigerweise feststellen k�nnen, dass 20% der befragten Polizeivoll-
zugsbeamten aus den Polizeien, die Reizgas als Waffe einstufen, den gestell-
ten Beispielsfall abweichend von der als richtig eingestuften L�sung beant-
wortet haben (Summe der Antwortvarianten „Nein“ und „k.A.“).

Vergleicht man dar�ber hinaus nicht nur die absoluten Zahlen oder die
Prozentwerte, sondern stellt auf die Anzahl von zu 100% einheitlichem Ant-
wortverhalten bei einer Polizei ab, zeigt sich, dass von den sechs Polizeien, bei
denen Reizgas als Hilfsmittel eingestuft wird, in drei davon alle Befragten
einheitlich korrekt antworteten. Von den vier Polizeien, bei denen Reizgas
als Waffe eingestuft wird, bejahten nur bei einer von ihnen alle Probanden
die Frage nach der Zul�ssigkeit des Reizgaseinsatzes einheitlich korrekt mit
„Ja“.

1.3.3.1.3 Fazit

Wie anfangsdargestellt, f�hrt die unterschiedliche Einstufung vonReizgas als
Hilfsmittel der k�rperlichen Gewalt oder als Waffe aus rechtlicher Sicht zu
keiner unterschiedlichen Eingriffsschwelle. Als entscheidend muss wohl die
psychologischeWirkung der Einstufung als „Waffe“ angesehenwerden. Aus-
weislich der Befragungsergebnisse des Projekts, die in diesemBereich ein ein-
heitliches Rechtssicherheitsempfinden nicht unbedingt erkennen ließen, deu-
tet sich hier eine erh�hte Handlungsunsicherheit bei den Polizeibeamten an.
In der praktischen Eigensicherungssituation kann dies dazu f�hren, dass
der Polizeibeamte entweder nur z�gernd handelt oder sogar ein unn�tiges Ri-
siko eingeht, indem er auf den Reizstoffeinsatz f�lschlicherweise verzichtet.
Dies betrifft nicht nur die eigenen Polizeibeamten der jeweiligen Bundesl�n-
der. Bei allen polizeilichen Maßnahmen ist immer zu ber�cksichtigen, dass
bei l�nder�bergreifenden Eins�tzen oder Unterst�tzungseins�tzen (insb. De-
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monstrationen, Fußballeins�tze etc.) auch Polizeibeamte aus anderen L�n-
dern eingesetzt werden.

Da die Einstufung als Waffe nach Auffassung der Projektgruppe rechtlich zu
keiner h�heren Eingriffsschwelle f�hrt, steht dem Minus an Handlungssi-
cherheit und Eigensicherung auf Seiten der Polizeibeamten, dem von der po-
lizeilichen Maßnahme Betroffenen auch kein Plus an Schutz vor Eingriffen in
dessen k�rperliche Unversehrtheit gegen�ber.

Ergebnis 1:

Die Einstufung von Reizgas als Waffe f�hrt – im Gegensatz zur Ein-
stufung als Hilfsmittel – zu einer gr�ßeren Handlungsunsicherheit.

1.3.3.2 Die Regelungen zum Einsatz des Schlagstocks

1.3.3.2.1 Die Rechtslage

In allen Bundesl�ndern und beim Bundwird der Schlagstock alsWaffe einge-
stuft. Von der gesetzlichen Wertung her gibt es somit keine Unterschiede.48

Stellt man hingegen auf die Verwaltungsvorschriften ab, ergeben sich drei Ka-
tegorien:

Die von der Anzahl her gr�ßte Kategorie erl�utert den Einsatz des Schlag-
stocks nicht durch weitere Ausf�hrungsbestimmungen.

Es handelt sich dabei um die in die Befragung einbezogenen Polizeien von

� Baden-W�rttemberg (§ 50 Abs. 2 PolG BW)

� Bayern (Art. 61 Abs. 4 Bay PAG)

� Mecklenburg-Vorpommern (§ 102 Abs. 4 SOG M-V)

� Saarland (§ 49 Abs. 5 SPolG)

� Sachsen (§ 31 Abs. 3 S�chsPolG)

� Th�ringen (§ 59 Abs. 4 PAG TH)

sowie von

� Brandenburg (§ 61 Abs. 3 BbgPolG)

� Hamburg (§ 18 Abs. 4 HmbSOG) und

� Rheinland-Pfalz (§ 58 Abs. 4 POG).

48 In Baden-W�rttemberg liegt auch hier wieder die bereits geschilderte Situation vor, dass
das Polizeigesetz die Erm�chtigung f�r das Innenministerium enth�lt, zu bestimmen,
welche Waffen und Hilfsmittel im Polizeidienst zu verwenden sind. Durch die Verwal-
tungsvorschrift zu § 50 PolG-BW werden die „Hiebwaffen“ als Waffen eingestuft.
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In den Verwaltungsvorschriften einer zweiten Kategorie sind Erl�uterungen
enthalten, die eine bestimmte Einsatzweise vorgeben. So lautet zum Beispiel
die UZwVV-Bund zu § 2 UZwG:

„(6) Werden Hiebwaffen gebraucht, so sollen die Schl�ge gegen Arme oder Beine
gerichtet werden.“

In

� Nordrhein-Westfalen (VVPolG NRW 58.42) und

� Hessen (VV 55.4.2)

lauten die entsprechenden Vorschriften �bereinstimmend:

„Schl�ge mit Schlagst�cken sollen gegen Arme oder Beine gerichtet werden, um
schwerwiegende Verletzungen zu vermeiden.“

Entsprechende Regelungen enthalten auch die Verwaltungsvorschriften der
Polizeigesetze der nicht in die Befragung einbezogenen L�nder

� Niedersachsen (AB 69.4)

� Sachsen-Anhalt (AB 58.4) und

� Schleswig-Holstein (VV 4.2 zu § 251 Abs. 4 LVwG).

In

� Bremen,

das nicht in das Projekt einbezogen war, legen die Verwaltungsvorschriften
das Material f�r die Schlagst�cke fest, bestimmen, dass mit Hieb oder Stoß
auf Personen oder Sachen eingewirkt werden kann und dass der Schlagstock
dem Zweck dient, einen Angriff abzuwehren oder Personen fluchtunf�hig zu
machen, Widerstand zu brechen oder auf Sachen einzuwirken (VV § 3
Abs. 1–3).

In

� Berlin

stellt sich die Rechtslage wie folgt dar: Auch hier ist der Schlagstock alsWaffe
eingestuft, die AV Pol UZwG Bln zu § 19 UZwG-Bln lautet jedoch:

„76. Der Gebrauch des Schlagstocks gegen Personen kommt nur in Betracht, wenn
besonders hartn�ckiger oder gewaltsamer Widerstand zu brechen ist. (. . .)“

Diese zum Teil unterschiedlichen Ausf�hrungsvorschriften wird man letzt-
lich als Pr�zisierungen des allgemein zu beachtenden Verh�ltnism�ßigkeits-
grundsatzes ansehen k�nnen. In den L�ndern, die entsprechende Regelungen
nicht enthalten,wirdmandeshalb unter seiner zwingendenBer�cksichtigung
zu keiner anderen Form der Verwendung des Schlagstocks kommen. Im Er-
gebnis kann davon ausgegangen werden, dass die Regelungen der ersten Ka-
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tegorie (ohne weitere VwV) dieselbe rechtliche und praktische Basis besitzen,
wie die der zweiten Kategorie.

Diese Einsch�tzung f�hrte in der rechtlichen Vorpr�fung zu dem Ergebnis,
dass die Regelungen aller Polizeien zum Schlagstockeinsatz den Anforderun-
gen aus polizeipraktischer Sicht hinsichtlich Verst�ndlichkeit und Praktikabi-
lit�t entsprechen. Die Position in der Hierarchie der Zwangsmittel ist eindeu-
tig und der Einsatz nur durch sich faktisch auch von selbst ergebende Erw�-
gungen hinsichtlich der konkreten Art der Verwendung („Schl�ge gegen
Arme oder Beine“, „besonders hartn�ckiger Widerstand“) pr�zisiert, die
sich direkt aus dem Verh�ltnism�ßigkeitsgrundsatz ergeben.

These 2:

Die Regelungen zum Schlagstockeinsatz verursachen keine Probleme in
der praktischen Anwendung.

1.3.3.2.2 Die Ergebnisse der Befragung

1.3.3.2.2.1 Fallbeispiel 2 – Schlagstockeinsatz

Bei einer Personenkontrolle durch Sie und einen Kollegen schl�gt die ange-
haltene Person – m�nnlich, große, kr�ftige Gestalt – mit den F�usten auf Ih-
ren Kollegen ein; dieser geht zu Boden. Dann wendet sich der T�ter gegen
Sie und will Sie mit Faustschl�gen angreifen.

In welcher – polizeirechtlich zul�ssigen –Weise darf der Angriff abgewehrt
werden?

Halten Sie den Einsatz des Schlagstocks, ohne vorherigen Einsatz k�rper-
licher Gewalt f�r zul�ssig?

Hier wurde der gleiche Ausgangsfall verwendet, nun auf den Einsatz des
Schlagstocks �bertragen. Aufgrund der unproblematischen Rechtslage
wurde eine eindeutige Beantwortung als m�glich erachtet.

1.3.3.2.2.2 Die L�sungsvorschl�ge der Rechtslehrer

Die geschilderte Einsch�tzung der Projektgruppe, dass der Schlagstockein-
satz im geschilderten Fall unproblematischm�glich ist, realisierte sich imWe-
sentlichen in den L�sungsvorschl�gen der Rechtslehrer. Mit nur einer Aus-
nahme kamen sie �bereinstimmend zu der Auffassung, dass der Schlag-
stockeinsatz zul�ssig ist. Diese ergibt sich f�r Berlin. Obwohl von Seiten der
Projektgruppe vermutet worden war, dass auch mit der abweichenden Ver-
waltungsvorschrift der Schlagstockeinsatz imBeispielsfall zul�ssig ist, kamen
die beiden befragten Rechtslehrer �bereinstimmend zu der Auffassung, dass
dies nicht der Fall ist. Die Verwaltungsvorschrift, die einen besonders hart-
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n�ckigen oder gewaltsamenWiderstand verlangt, f�hrte in Berlin offenbar zu
einer restriktiveren Rechtsauffassung zum Einsatz des Schlagstocks.

1.3.3.2.2.3 Das Antwortverhalten der Einsatztrainer

In allen Bundesl�ndern – einschließlich Berlin – kommen die befragten Ein-
satztrainer zu der Auffassung, dass der Schlagstockeinsatz im geschilderten
Beispielsfall zul�ssig ist. VondenbeidenEinsatztrainerndesBGSbejahte einer
die Zul�ssigkeit, der andere verneinte sie.

Bez�glich Berlin ist damit festzustellen, dass die geschilderte restriktive Auf-
fassung der Rechtslehrer von den Einsatztrainern offensichtlich nicht geteilt
wird. Damit besteht die ung�nstige Situation, dass die befragten Rechtslehrer
und Einsatztrainer eine unterschiedliche Auffassung hinsichtlich der Einsatz-
schwelle des Schlagstocks vertreten.

1.3.3.2.2.4 Das Antwortverhalten der
Polizeivollzugsbeamten

Bei nur einer Polizei – Baden-W�rttemberg – antworteten alle zehn befragten
Polizeivollzugsbeamten �bereinstimmend, dass der Schlagstockeinsatz zu-
l�ssig ist. Bei sieben Polizeien lag das Antwortverhalten bei neun „Ja -zul�s-
sig“ zu ein „Nein-unzul�ssig“ beziehungsweise acht zu zwei.

In Th�ringenwaren nur sechs der Befragten der Auffassung, dass der Schlag-
stockeinsatz im Beispielsfall zul�ssig ist, w�hrend vier dies verneinten. Eine
Erkl�rung f�rdiesesAntwortverhalten l�sst sich ausdemBefragungsergebnis
nicht unmittelbar ablesen, insbesondere liegen keine divergierenden Ein-
sch�tzungen von Rechtslehrern und Einsatztrainern vor; diese haben den
Schlagstockeinsatz im Beispielsfall �bereinstimmend als zul�ssig bewertet.

W�hrend der Erhebungen im Rahmen des Projekts zeigte sich verschiedent-
lich, dass in den Polizeien sehr sensibel auf Strafverfahren gegen Polizei-
beamte reagiert wird. H�ufig ohne genaue Kenntnisse �ber die konkreten
Hintergr�nde eines Verfahrens, spricht es sich in der Regel schnell herum,
wenn gegen einen Kollegen ermittelt wird. Als Resultat k�nnen sich entspre-
chende Auffassungen verfestigen, wie zum Beispiel „bloß Vorsicht mit dem
Schlagstock – erst neulich wurde ein Kollege wegen K�rperverletzung im
Amt verurteilt!“ Solche „Erfahrungen“ k�nnen dann gegen�ber dem in der
Aus- oder Fortbildung Gelernten �berwiegen und – zumindest zeitweise –
zu einer entsprechend restriktiven Einstellung bei den Polizeibeamten f�h-
ren.

In Berlin bejahten sieben Polizeivollzugsbeamte die Zul�ssigkeit des Einsat-
zes, w�hrend drei sie verneinten. Ausweislich dieses Antwortverhaltens
kann vermutet werden, dass bei den Polizeibeamten Handlungsunsicherhei-
ten entstehen, wenn, wie oben beschrieben, Rechtslehrer und Einsatztrainer
unterschiedliche Rechtsauffassungen vertreten.
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Tabelle 6:
„Schlagstock“ – Das Antwortverhalten der drei Zielgruppen

Zul�ssigkeit des Einsatzes des Schlagstocks

Rechtslehrer Einsatztrainer Vollzugsbeamte gesamt

Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein

BW 2 0 2 0 10 0 14 0

BY 2 0 2 0 9 1 13 1

HE 2 0 2 0 9 1 13 1

MV 2 0 2 0 9 1 13 1

NW 2 0 2 0 9 1 13 1

SL 2 0 2 0 8 2 12 2

SN 1 1 2 0 9 1 12 2

TH 2 0 2 0 6 4 10 4

BGS 2 0 1 1 8 2 11 3

ges. (o. BR):
126 17 1 17 1 77 13 111 15

ges. (o. BR)
in % 85 5 85 5 77 13 88,1 11,9

BR 0 2 2 0 7 3 9 5

1.3.3.2.3 Fazit

Bei denmeisten Polizeien ließ sich der Beispielsfall nach ganz �berwiegender
Einsch�tzung der Rechtslehrer und der Einsatztrainer problemlos entschei-
den. Bei ihnen entschied auch die deutliche Mehrheit der befragten Polizei-
vollzugsbeamten entsprechend. Insoweit kann von einer praktikablen Rege-
lung zum Schlagstockeinsatz gesprochen werden.

In Berlin gibt das Auseinanderfallen der Einsch�tzungen zwischen den
Rechtslehrern auf der einen und den Einsatztrainern auf der anderen Seite,
bei einer erkennbaren Verunsicherung im Antwortverhalten bei den Polizei-
vollzugsbeamten, Anlass zu �berlegungen:

Ist es tats�chlich Ziel der Verwaltungsvorschrift, den Einsatz des Schlagstocks
restriktiver regeln zu wollen, als in allen anderen Bundesl�ndern? Wenn dies
zutrifft, ist es nicht nur f�r Berlin von Bedeutung. Aufgrund der Hauptstadt-
funktion werden h�ufig Polizeibeamte anderer Bundesl�nder zu Eins�tzen
nach Berlin entsandt. Diese nehmen ihr Landesrecht nicht mit, sondern m�s-
sen nach dem Berliner Recht handeln.

Ist es hingegen nicht Intention der Berliner Verwaltungsvorschrift, den
Schlagstockeinsatz restriktiver als in den anderen Bundesl�ndern regeln zu

54



wollen, w�re gegebenenfalls zu pr�fen, ob sie nicht der anderer L�nder ange-
glichen werden kann.

F�r das Projekt ist aber insgesamt festzustellen, dass sich die Regelungen des
Schlagstockeinsatzes – von einer Ausnahme abgesehen – als problemlos an-
wendbar dargestellt haben.

Ergebnis 2:

Die Regelungen zum Schlagstockeinsatz verursachen keine Probleme in
der praktischen Anwendung.

1.3.3.3 Die Verwendung polizeirechtlich nicht
ausdr�cklich zur Abwehr eines Angriffs
zugelassener Gegenst�nde und so genannter
Zufallswaffen

F�r die Anwendung unmittelbaren Zwanges wird den Polizeibeamten durch
die Polizeigesetze der Einsatz k�rperlicher Gewalt, ihrer Hilfsmittel und die
VerwendungvonbestimmtenWaffen erm�glicht. SoferndieVoraussetzungen
des unmittelbaren Zwanges vorliegen, m�ssen die Beamten zwar eine Aus-
wahlentscheidung treffen, hingegen ist es nicht erforderlich, zu entscheiden,
ob die dienstlich zugelassenen und vomDienstherren zur Verteidigung gelie-
ferten Gegenst�nde �berhaupt eingesetzt werden d�rfen.

Anders ist dies bei der Verwendung von Gegenst�nden, die zwar dienstlich
geliefert werden, aber eigentlich anderen Zwecken als der Verteidigung die-
nen oder bei so genannten „Zufallswaffen“. Eine f�r die polizeiliche Praxis re-
levante Situation d�rfte die entsprechende zweckentfremdende Verwendung
einer (Mag-Lite-)Taschenlampe49 als Schlagwerkzeug sein. Die zweite Vari-
ante betrifft die Situation, in der ein Polizeibeamter in einer Verteidigungssi-
tuation nicht oder nicht rechtzeitig auf dienstlich gelieferte Einsatzmittel zu-
r�ckgreifen kann, sondern sich zur Abwehr zum Beispiel eines schweren
Kn�ppels bedient, der vor ihm liegt, oder den er dem Angreifer entwinden
kann. Beide Situationen werfen mehrere rechtliche Fragen auf.

1.3.3.3.1 Die Rechtslage

F�r die hier interessierenden Fragen sind die Regelungen der Polizeigesetze
zudenHilfsmitteln unddenWaffen vonBedeutung. Insbesondere dieGrund-
frage, ob die Verwendung eines Gegenstandes zur Abwehr eines Angriffs zu-
l�ssig ist, h�ngt davon ab, unter welche Einsatzmittel-Kategorie er zu subsu-
mieren ist.

49 „Mag-Lite“ ist der Markenname einer amerikanischen Taschenlampe.
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1.3.3.3.1.1 Die Regelungen zu den Hilfsmitteln

§ 36 Abs. 3 des ME PolG lautet:

„(3) Hilfsmittel der k�rperlichen Gewalt sind insbesondere Fesseln, Wasserwerfer,
technische Sperren, Diensthunde, Dienstpferde, Dienstfahrzeuge, Reiz- und Bet�u-
bungsstoffe, sowie zum Sprengen bestimmte explosionsf�hige Stoffe (Sprengmit-
tel).“

F�r die folgenden Polizeien lauten die Regelungen entsprechend. Die Formu-
lierungen sind zum Teil etwas abweichend, in der Kernaussage verbindet sie
jedoch, dass die aufgez�hlten Hilfsmittel nicht abschließend sind („insbeson-
dere“) und auch die Verwaltungsvorschriften keine einschr�nkenden oder er-
weiternden Erl�uterungen enthalten.

Es handelt sich um die folgenden, in die Befragung einbezogenen Polizeien:

� Bayern (Art. 61 Abs. 3 BayPAG)

� Mecklenburg-Vorpommern (§ 102 Abs. 3 SOG M-V)

� Saarland (§ 49 Abs. 3 SPolG)

� Th�ringen (§ 59 Abs. 3 PAG TH)

� BGS (§ 2 Abs. 3 UZwG-Bund)

sowie um

� Brandenburg (§ 61 Abs. 2 BbgPolG)

� Bremen (§ 41 Abs. 3 BremPolG)

� Hamburg (§ 18 Abs. 3 HmbSOG)

� Niedersachsen (§ 69 Abs. 3 NGefAG)

� Rheinland-Pfalz (§ 58 Abs. 3 POG) und

� Sachsen-Anhalt (§ 58 Abs. 3 SOG LSA).

In vier weiteren L�ndern folgen die gesetzlichen Vorschriften – ebenfalls zum
Teil variierend – demMusterentwurf, die Verwaltungsvorschriften enthalten
jedoch erl�uternde Hinweise. In

� Berlin (§ 2 Abs. 3 UZwG Bln)

enth�lt die AV Pol UZwG Bln Nr. 9 folgende Formulierung:

„Die Aufz�hlung in Absatz 3 ist nur beispielhaft und nennt Hilfsmittel, mit denen
die Polizei dienstlich ausger�stet wird. Grunds�tzlich kann jeder k�rperliche Ge-
genstand als Hilfsmittel in Betracht kommen. Es sind stets nur solche Gegenst�nde
als Hilfsmittel der k�rperlichen Gewalt zu verwenden, derenWirkung in einem an-
gemessenen Verh�ltnis zu dem angestrebten Erfolg steht.“
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Die AV 73 zu § 19 erg�nzt dies:

„Soweit erforderlich, k�nnen auch andere geeignete Gegenst�nde als Hilfsmittel der
k�rperlichen Gewalt verwendet werden.“

Dies wird man ausschließlich als Erl�uterung der gesetzlichen Regelung auf-
fassen k�nnen, die durch die Formulierung „insbesondere“ zum Ausdruck
bringt, dass die gesetzliche Aufz�hlung nicht abschließend ist.

F�r

� Hessen (§ 55 Abs. 3 HSOG)

� Nordrhein-Westfalen (§ 58 Abs. 3 PolG NRW)

� Schleswig-Holstein (§ 251 Abs. 3 LVwG)

enthalten die Verwaltungsvorschriften zus�tzlich Einschr�nkungen unter
dem Gesichtspunkt der Verh�ltnism�ßigkeit. Die Regelung in Hessen lautet
zum Beispiel:

„55.3.1 Die Aufz�hlung ist nur beispielhaft. Außer den ausdr�cklich genannten
Gegenst�nden kommen Nachschl�ssel, Brechstangen oder �hnliche Gegenst�nde
in Betracht. Es sind nur solche Gegenst�nde als Hilfsmittel der k�rperlichenGewalt
zu verwenden, deren Wirkung in einem angemessenen Verh�ltnis zu dem ange-
strebten Erfolg steht.“

In

� Sachsen (§ 31 Abs. 2 S�chsPolG)

folgt man im Grundsatz auch der Regelung des Musterentwurfs, hat jedoch
folgenden Satz 2 aufgenommen:

„Das Staatsministerium des Innern kann weitere Hilfsmittel der k�rperlichen Ge-
walt zulassen.“

Damit ist auch in Sachsen die gesetzliche Aufz�hlung nicht abschließend, be-
vor jedochweitere Hilfsmittel eingesetzt werden k�nnen, m�ssen diese zuge-
lassen werden.

Zum selben Ergebnis f�hrt auch die Regelung in

� Baden-W�rttemberg (§ 50 Abs. 2 PolG BW),

wobei hier nicht der Wortlautformulierung des Musterentwurfs gefolgt
wird, sondern die schon beschriebene Situation vorliegt, dass grunds�tzlich
durch das Innenministerium bestimmt wird, welche Hilfsmittel zul�ssig
sind.
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1.3.3.3.1.2 Die Regelungen zu den Waffen
Die Regelung lautet im ME PolG (§ 36 Abs. 4):

„Als Waffen sind Schlagstock, Pistole, Revolver, Gewehr, Maschinenpistole, Ma-
schinengewehr und Handgranate zugelassen.“

Dieser Formulierung folgen nahezu alle Polizeigesetze. Unterschiede gibt es
nur insoweit, als bestimmte Waffen – Maschinengewehr und Handgranaten
– nicht �berall zugelassen sind, beziehungsweise das Reizgas in einigen
Polizeigesetzen bei den Waffen genannt wird. Die Verwaltungsvorschriften
zu mehreren Polizeigesetzen stellen klar, dass die Aufz�hlung der genannten
Waffen abschließend ist. Weitere Waffen d�rfen damit nicht verwendet wer-
den; die Gesetzeskommentierungen sind hier einheitlich.

Anders sehen die Regelungen in Berlin (§ 2 Abs. 4 UZwG-Bln) und f�r den
Bund (§ 2 Abs. 4 UZwG-Bund) aus. Hier lauten die Vorschriften wie folgt
(Wortlaut UZwG-Bund, UZwG Berlin weicht in der Formulierung gering-
f�gig ab):

„Waffen sind die dienstlich zugelassenen Hieb- und Schusswaffen, Reizstoffe und
Explosivmittel.“

Damit ist nicht durch Gesetz festgelegt, welche Waffen verwendet werden
d�rfen, dies ergibt sich erst aus einer dienstlichen Zulassung. Dieselbe Situa-
tion liegt – bei anderer gesetzlicher Formulierung – auch in Baden-W�rttem-
berg (§ 50 Abs. 2 PolG BW) vor.

In Sachsen-Anhalt besteht die besondere Situation, dass nach der gesetzlichen
Zulassung bestimmter Waffen (Formulierung wie Musterentwurf) in § 58
Abs. 4 SOG LSA, folgender Satz 2 angef�gt wurde:

„Zur Abwehr einer gegenw�rtigen Gefahr f�r Leib oder Leben k�nnen erforder-
lichenfalls auch andereWaffen, die eine geringereWirkung als Schusswaffen haben,
eingesetzt werden.“

Die Verwaltungsvorschrift 58.4 f�hrt hierzu aus:

„Die hier aufgez�hltenWaffen sind die, mit der die Polizei des Landes Sachsen-An-
halt ausger�stet ist. AndereWaffen d�rfen vorbehaltlich der Regelung des Satzes 2
nicht eingesetzt werden. (. . .) Andere Waffen, die eine geringere Wirkung als
Schusswaffen haben, k�nnen besonders solche Waffen sein, die angreifenden oder
erheblichen Widerstand leistenden Personen entrissen oder abgenommen worden
sind (. . .)“

Diese Darstellung f�hrt in der rechtlichen Vorpr�fung zu dem Ergebnis, dass
die Gesetze aller in die Befragung einbezogener Polizeien, keine explizite
Wortlautregelung hinsichtlich der Verwendung polizeirechtlich nicht aus-
dr�cklich zugelassener Gegenst�nde bieten.50 Damit k�nnte die Praktikabili-
t�t der Regelungen direkt betroffen sein.

50 In Sachsen-Anhalt stellt sich die rechtliche Situation aufgrund des schon zitierten § 59
Abs. 4 S. 2 SOG LSA anders dar. Bei der Darstellung der Erhebungsergebnisse muss

58



These 3:

Aus dem Gesetzeswortlaut geht nicht eindeutig hervor, ob die nicht un-
mittelbar zur Verteidigung bestimmten polizeilichen Einsatzmittel und
die so genannten Zufallswaffen zur Abwehr eines Angriffs eingesetzt
werden d�rfen.

Dies f�hrt zu Unsicherheiten in der Rechtsanwendung.

1.3.3.3.2 Die Ergebnisse der Befragung

1.3.3.3.2.1 Fallbeispiel 3 – dienstlich gelieferter Gegenstand

Bei einer Personenkontrolle durch Sie und einen Kollegen schl�gt die ange-
haltene Person – m�nnlich, große, kr�ftige Gestalt – mit den F�usten auf Ih-
ren Kollegen ein; dieser geht zu Boden. Dann wendet sich der T�ter gegen
Sie und will Sie mit Faustschl�gen angreifen. Sie f�hren weder Schlagstock
noch Pfefferspray bei sich.

In welcher – polizeirechtlich zul�ssigen –Weise darf der Angriff abgewehrt
werden?

Halten Sie den Einsatz der dienstlich gelieferten Mag-Lite-Taschenlampe
als Schlagwerkzeugpolizeirechtlich f�r zul�ssig, umdenAngriff abzuweh-
ren?

(Anm.: Die Mag-Lite soll wie ein Schlagstock eingesetzt werden, insbeson-
dere soll nicht gezielt auf den Kopf des Angreifers geschlagen werden.)

Hierwurdeder schonbekannteAusgangsfall erneut verwendet, umdie recht-
lichen Regelungen hinsichtlich der Verwendung der Mag-Lite-Taschenlampe
zu untersuchen. F�r das Fallbeispiel zur Mag-Lite wurde von der Projekt-
gruppe folgender L�sungsansatz entwickelt:

Die Aufz�hlung der zugelassenen Waffen ist bei den in die Befragung einbe-
zogenen Polizeien abschließend. Die Mag-Lite ist nicht dabei, ihre Verwen-
dung als Waffe daher nicht zul�ssig. Dies gilt auch f�r die Polizeien, in denen
dieWaffen durch das Innenministerium oder sonst dienstlich zugelassen sein
m�ssen.51

Die Verwendung derMag-Lite wird im Fallbeispiel auch nicht dadurch recht-
m�ßig, indem man versucht, sie als Hilfsmittel zu qualifizieren. Bei der Ent-
scheidung, ob ein Gegenstand als Waffe oder als Hilfsmittel einzustufen ist,
muss auf die konkrete Art der Verwendung abgestellt werden. Wenn die Ta-

diese spezielle Situation jedoch außer Betracht bleiben, da Sachsen-Anhalt nicht in die
Befragung einbezogen war.

51 Diese Schlussfolgerung basiert auf den Zulieferungen der Polizeien. Es wurden keine
Verwaltungsvorschriften, Erlasse etc. �bersandt, in denen die Mag-Lite zugelassen ist.
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schenlampe als Schlagwerkzeug gegen einen Menschen, also wie ein Schlag-
stock eingesetzt wird, muss sie genauso wie dieser qualifiziert werden. Im
Vergleich zum kurzen Schlagstock ist sie sogar gr�ßer, schwerer, besteht aus
Metall und verf�gt �ber keine Sollbruchstelle. Wenn also der kurze Schlag-
stock als Waffe qualifiziert wird, dann muss dies erst recht f�r die Mag-Lite
gelten. Nach der konkreten Art der Verwendung im Fallbeispiel ist die Mag-
Lite somit keinHilfsmittel. Die Projektgruppe kommt somit zu demErgebnis,
dass imFallbeispiel der Einsatz derMag-Lite nach denPolizeigesetzen aller in
die Befragung einbezogener Polizeien unzul�ssig ist.

Da nach Einsch�tzung der Projektgruppe im vorliegenden Fallbeispiel keine
rechtlichen Unterschiede zwischen den in die Befragung einbezogenen Poli-
zeien bestand, war eine Differenzierung nach Regelungskategorien nicht er-
forderlich.

1.3.3.3.2.2 Die L�sungsvorschl�ge der Rechtslehrer

Der L�sungsansatz der Projektgruppewurde im Ergebnis von insgesamt acht
der 20 Rechtslehrer geteilt, die �brigen zw�lf – und damit die Mehrheit – be-
werteten den Einsatz derMag-Lite im Fallbeispiel dagegen als zul�ssig. Aller-
dings waren die L�sungsvorschl�ge sehr uneinheitlich:

Bei vier der zehn Polizeien – in Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-West-
falen, Th�ringen und beim BGS – bewerteten jeweils beide Rechtslehrer den
Einsatz der Mag-Lite �bereinstimmend als zul�ssig, w�hrend in Berlin und
Sachsen die Rechtslehrer ihn ebenfalls �bereinstimmend als unzul�ssig ein-
stuften.

Bei vier weiteren Polizeien – Baden-W�rttemberg, Bayern, Hessen und dem
Saarland – bewertete jeweils einer der beiden Rechtslehrer den Einsatz der
Mag-Lite als zul�ssig, w�hrend der andere ihn als unzul�ssig einstufte.

Insgesamt wurde damit durch die Rechtslehrer in nur sechs der zehn Poli-
zeien eine jeweils �bereinstimmende L�sung vertreten.

Den Argumentationen mehrerer Rechtslehrer zufolge, die den Einsatz der
Mag-Lite als zul�ssig bewerteten, sei nicht auf die konkrete Art der Verwen-
dung abzustellen. Die Frage der Zul�ssigkeit sei prim�r anhand der Qualifi-
zierung alsHilfsmittel zu beurteilen.NachAnsicht der Projektgruppe erfolgte
die Abgrenzung zu denWaffen dabei im Umkehrschluss �ber die gesetzliche
Nichtzulassung als Waffe, oder anders formuliert, da die Mag-Lite nicht als
Waffe zugelassen ist, kann sie nur als Hilfsmittel zu qualifizieren sein. In
den meisten Polizeigesetzen sei die Aufz�hlung der Hilfsmittel nicht ab-
schließend, es sei somit zul�ssig, dieMag-Lite alsHilfsmittel der k�rperlichen
Gewalt in der im Fallbeispiel beschriebenen Weise einzusetzen.
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1.3.3.3.2.3 Das Antwortverhalten der Einsatztrainer

Von den 20 Einsatztrainern bewerteten neun den Einsatz derMag-Lite im Bei-
spielsfall als zul�ssig, zehn als unzul�ssig, einer der Befragten machte keine
Angabe.

In Bayern, Berlin unddemSaarland bewerteten die Einsatztrainer den Einsatz
der Mag-Lite �bereinstimmend als zul�ssig, in Baden-W�rttemberg, Hessen
und Mecklenburg-Vorpommern bewerteten sie ihn �bereinstimmend als un-
zul�ssig. Damit wurde in sechs Polizeien von den Einsatztrainern jeweils
�bereinstimmend bewertet.

In Th�ringen ging einer der Befragten von der Unzul�ssigkeit aus, der andere
ließ die Frage offen.

Jeweils uneinheitlich bewerteten die Einsatztrainer in Nordrhein-Westfalen,
in Sachsen und beim BGS.

Stellt man die L�sungsvorschl�ge der Rechtslehrer den Einsch�tzungen der
Einsatztrainer gegen�ber, ergibt sich folgendes Bild:

Bei zwei Polizeien – in Berlin und in Hessen – stehen die �bereinstimmenden
L�sungsvorschl�ge beider Rechtslehrer dem ebenfalls �bereinstimmenden
Antwortverhalten der beiden Einsatztrainer gegen�ber; bei acht Polizeien
weicht mindestens eine der vier Antworten ab. Damit antworteten bei keiner
Polizei die befragten Rechtslehrer und Einsatztrainer vollst�ndig �berein-
stimmend.

1.3.3.3.2.4 Das Antwortverhalten der
Polizeivollzugsbeamten

Von den befragten Polizeivollzugsbeamten sch�tzten genau 50% den Einsatz
derMag-Lite imBeispielsfall als zul�ssig ein, 49%bewerteten ihn als unzul�s-
sig, einer der Befragten machte keine Angabe. Von dieser einen Abweichung
abgesehen, entspricht das Antwortverhalten genau der Zufallswahrschein-
lichkeit.

Schl�sselt man das Ergebnis nach den einzelnen Polizeien auf, zeigt sich, dass
bei drei Polizeien – Berlin, Hessen und Sachsen – genau die eineH�lfte der Be-
fragten mit „Ja“ und die andere mit „Nein“ geantwortet hat.

In Bayern (sieben zu drei), Mecklenburg-Vorpommern (sieben zu drei), Nord-
rhein-Westfalen (sieben zu drei) und beim BGS (sechs zu vier) �berwogen die
Bef�rworter der Zul�ssigkeit, in Baden-W�rttemberg (drei zu sechs), dem
Saarland (zwei zu acht) undTh�ringen (drei zu sieben) diejenigen, die die Zu-
l�ssigkeit ablehnten.

Mit einemAntwortverhalten von zwei zu acht gegen die Zul�ssigkeit der Ver-
wendung der Mag-Lite im Fallbeispiel, erreicht das Saarland bei den Polizei-
vollzugsbeamten den ausgepr�gtesten Wert.
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Stellt man dasAntwortverhalten der drei Zielgruppen direkt gegen�ber, wird
erkennbar, dass sich ein imVerh�ltnis gr�ßerer Anteil der Rechtslehrer f�r die
Zul�ssigkeit der Verwendung der Mag-Lite entschieden hat. Der entspre-
chendeAnteil ist bei den Einsatztrainern und auch bei den Polizeivollzugsbe-
amten deutlich geringer; diese werteten hier offenbar restriktiver als die
Rechtslehrer.

Tabelle 7:
„Mag-Lite-Fall“ – das Antwortverhalten der drei Zielgruppen

Zul�ssigkeit des Einsatzes der Mag-Lite-Taschenlampe

Rechtslehrer Einsatztrainer Vollzugsbeamte gesamt

Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein

BW* 1 1 0 2 3 6 4 9

BY 1 1 2 0 7 3 10 4

BR 0 2 2 0 5 5 7 7

HE 1 1 0 2 5 5 6 8

MV 2 0 0 2 7 3 9 5

NW 2 0 1 1 7 3 10 4

SL 1 1 2 0 2 8 5 9

SN 0 2 1 1 5 5 6 8

TH* 2 0 1 0 3 7 6 7

BGS 2 0 1 1 6 4 9 5

gesamt n 12 8 10 9 50 49 72 66

gesamt
in % 60 40 50 45 50 49 51,4 47,1

* Ein Vollzugsbeamter in BW und ein Einsatztrainer in TH machten keine Angabe.

1.3.3.3.2.5 Die Frage zum Rechts�nderungsbedarf

Bei jeder Frage im Teil B der Untersuchungwurde denjenigen Probanden, die
die Zul�ssigkeit der jeweiligen Maßnahme verneinten, die Zusatzfrage ge-
stellt, ob die genannte Maßnahme zuk�nftig zul�ssig sein sollte. Dies hatte
den Zweck herauszufinden, ob aus Sicht der Probanden ein Bedarf zur recht-
lichen Anpassung gesehen wird.

W�hrend bei den bisher dargestellten Ergebnissen bez�glich des Einsatzes
des Reizgases und des Schlagstocks die Zusatzfrage aufgrund der geringen
Zahl von Probanden, die die Zul�ssigkeit ablehnten, nicht relevant war, ist
das Antwortverhalten hier von Bedeutung, da insgesamt 67 Befragte die Zu-
l�ssigkeit verneint haben.
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Von den acht Rechtslehren, welche die Zul�ssigkeit verneinten, ist nur einer
der Auffassung, dass hier ein Rechts�nderungsbedarf besteht. Von den zehn
Einsatztrainern, die die Zul�ssigkeit ablehnten, sahen nur vier einen Rechts-
�nderungsbedarf. Bei den Polizeivollzugsbeamten war die eine H�lfte der
Auffassung, dass hier die rechtlichen Voraussetzungen angepasst werden
sollten, w�hrend die andere H�lfte dies ablehnte. Insgesamt sprach sich die
Mehrheit derjenigen, die die Zul�ssigkeit zum gegenw�rtigen Zeitpunkt ab-
gelehnt hatten, gegen eine zuk�nftige Zul�ssigkeit aus.

Auf der anderen Seite waren 71,4% aller Befragten der Auffassung, dass der
Einsatz der Mag-Lite im Fallbeispiel entweder gegenw�rtig bereits zul�ssig
sei oder zuk�nftig erm�glicht werden sollte.

Letztlich verwundert dies nicht, denn kommt man zu dem Schluss, dass das
Verhalten polizeirechtswidrig ist, handelt es sich um eine zweifellos sehr un-
befriedigende Situation. Einen Ausweg daraus k�nnte dann nur noch die
rechtliche Grauzone der Notwehr bieten. Je nachdem, welche Rechtsauffas-
sung Justiz und Dienstherr hierzu vertreten, k�nnte dies dennoch rechtliche
Folgen f�r den handelnden Polizeibeamten nach sich ziehen.

Tabelle 8:
„Mag-Lite-Fall“ – Rechts�nderungsbedarf

Der Einsatz der Mag-Lite im Fallbeispiel

ist gegenw�rtig
bereits zul�ssig

ist unzul�ssig,
sollte aber zul�s-
sig sein

ist unzul�ssig
und soll es auch
bleiben

k.A. ges.

n n n n n

Rechtslehrer 12 1 7 0 20

Einsatztrainer 9 4 6 1 20

Polizeivollzugs-
beamte

50 24 24 2 100

gesamt n 71 29 37 3 140

gesamt in % 71,5 26,4 2,1 100
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1.3.3.3.2.6 Fallbeispiel 4 – Zufallswaffen

W�hrend einer k�rperlichen Auseinandersetzung mit einem Ihnen k�rper-
lich �berlegenen Festzunehmenden k�nnen Sie diesem den Baseballschl�-
ger entreißen, mit dem er versucht hat, auf Sie einzuschlagen. Sie haben kei-
nen Schlagstock und kein Spray dabei, um sich zu verteidigen. Der Festzu-
nehmende greift sie nun mit Faustschl�gen und Tritten an.

Halten Sie es polizeirechtlich f�r zul�ssig, den Baseballschl�ger gegen den
Angreifer einzusetzen, um den fortdauernden Angriff abzuwehren?

(Anm.:Der Baseballschl�ger sollwie ein Schlagstock eingesetztwerden, ins-
besondere soll nicht gezielt auf den Kopf des Angreifers geschlagen wer-
den.)

Die Projektgruppe folgt beim L�sungsansatz f�r dieses Fallbeispiel dem des
zuvor dargestellten Mag-Lite-Falls. Nach der konkreten Art der Verwendung
stellt sich der Baseballschl�ger als eine Waffe dar. Vergleicht man ihn mit
einem Schlagstock, ist er gr�ßer, schwerer und besteht aus Holz, also aus
einem h�rteren Material, besitzt keine Sollbruchstelle und kann aufgrund
des anderen Schwerpunkts gr�ßere Schlagenergie entwickeln. Die Waffe
„Baseballschl�ger“ ist f�r keine Polizei polizeirechtlich zugelassen, eine Qua-
lifizierung als Hilfsmittel scheidet aus den Gr�nden, die zum Fallbeispiel der
Mag-Lite dargelegt wurden, aus. Damit w�re der Einsatz des Baseballschl�-
gers im Fallbeispiel unzul�ssig.

1.3.3.3.2.7 Die L�sungsvorschl�ge der Rechtslehrer und das
Antwortverhalten der Einsatztrainer

Zehn der 20 befragten Rechtslehrer vertraten die Auffassung, der Einsatz des
Baseballschl�gers sei im geschilderten Fallbeispiel zul�ssig; neun der Befrag-
ten verneinten dies; ein Rechtslehrer gab keinen L�sungsvorschlag ab.

F�r Baden-W�rttemberg, Bayern und Berlin gingen die Rechtslehrer �berein-
stimmend davon aus, dass der Einsatz des Baseballschl�gers unzul�ssig sei;
f�rMecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Th�ringen und den BGS bewerteten
die Rechtslehrer den Einsatz �bereinstimmend als zul�ssig. Insgesamt wurde
damit bei sieben von zehn Polizeien �bereinstimmend bewertet.

In Hessen und Nordrhein-Westfalen bewerteten die Rechtslehrer die Zul�s-
sigkeit jeweils unterschiedlich. Im Saarland befand einer der Rechtslehrer
den Einsatz f�r unzul�ssig, der andere nahm keine Bewertung vor.

Von den Einsatztrainern gaben elf an, dass sie den Einsatz des Baseballschl�-
gers imFallbeispiel f�r unzul�ssig hielten, neunEinsatztrainer bewerteten ihn
als zul�ssig.
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In Baden-W�rttemberg,Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Th�ringen und
beim BGS bewerteten die Einsatztrainer die Verwendung des Baseballschl�-
gers im Fallbeispiel �bereinstimmend als unzul�ssig; in Bayern, Berlin, Nord-
rhein-Westfalen und dem Saarlandwurde er jeweils �bereinstimmend als zu-
l�ssig angesehen. Nur in Hessen bewerteten die beiden Rechtslehrer die Zu-
l�ssigkeit unterschiedlich.

Damit werteten bei neun von zehn Polizeien die Einsatztrainer jeweils �ber-
einstimmend.

Stellt man die L�sungsvorschl�ge der Rechtslehrer dem Antwortverhalten
der Einsatztrainer gegen�ber, zeigt sich, dass nur bei einer Polizei – in Baden-
W�rttemberg – Rechtslehrer und Einsatztrainer auch insgesamt �bereinstim-
mend das Fallbeispiel bewerteten. Bei den �brigen Polizeien liegt dagegen die
eher ung�nstige Situation vor, dass von den Aus- beziehungsweise Fortbil-
dern in den Bereichen Recht und Einsatztraining unterschiedliche Rechtsauf-
fassungen vertreten werden.

IndiesemZusammenhang f�llt auf, dass bei sechs der zehnPolizeiendie �ber-
einstimmenden L�sungsvorschl�ge beider Rechtslehrer dem ebenfalls �ber-
einstimmenden Antwortverhalten der beiden Einsatztrainer gegen�berstan-
den.

1.3.3.3.2.8 Das Antwortverhalten der
Polizeivollzugsbeamten

53% der befragten Polizeivollzugsbeamten hielten den Einsatz des Baseball-
schl�gers im Fallbeispiel f�r zul�ssig; 46% f�r unzul�ssig. Einer der Befragten
machte keine Angabe.

Differenziertman die Ergebnisse nach den einzelnen Polizeien, ergibt sich fol-
gendes Bild: Das Antwortverhalten reicht von nur 30% Zustimmung in Ba-
den-W�rttemberg und Sachsen bis 80% Zustimmung in Nordrhein-Westfa-
len. Die Werte der �brigen Polizeien liegen dazwischen.

Im Saarland waren sechs der Befragten der Auffassung, der Einsatz des Base-
ballschl�gers sei zul�ssig, vier verneinten dies. Dieses Antwortverhalten ist
im Hinblick auf die Ergebnisse im Fallbeispiel zur Mag-Lite auff�llig. Dort
waren nur zwei der Befragten der Auffassung, es sei in der geschilderten Si-
tuation zul�ssig, mit der Mag-Lite zuzuschlagen. Es w�re daher zu erwarten
gewesen, dass sich dieses Antwortverhalten beim Fallbeispiel zum Baseball-
schl�ger zumindest fortsetzt, da ein Baseballschl�ger kein weniger gef�hr-
licherer Gegenstand als eine Mag-Lite-Taschenlampe ist.
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Tabelle 9:
„Baseballschl�ger“ – das Antwortverhalten der drei Zielgruppen

Zul�ssigkeit des Einsatzes des Baseballschl�gers

Rechtslehrer Einsatztrainer Vollzugsbeamte gesamt

Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein

BW 0 2 0 2 3 7 3 11

BY 0 2 2 0 7 3 9 5

BR* 0 2 2 0 6 3 8 5

HE 1 1 1 1 4 6 6 8

MV 2 0 0 2 7 3 9 5

NW 1 1 2 0 8 2 11 3

SL* 0 1 2 0 6 4 8 5

SN 2 0 0 2 3 7 5 9

TH 2 0 0 2 4 6 6 8

BGS 2 0 0 2 5 5 7 7

gesamt 10 9 9 11 53 46 72 66

gesamt
in % 50 45 45 55 53 46 51,4 47,1

* Ein Vollzugsbeamter in BR und ein Rechtslehrer im SL machten keine Angabe.

Betrachtet man die oben bereits angesprochene Spannbreite der Zustimmung
beziehungsweise Ablehnung der Zul�ssigkeit der Verwendung des Baseball-
schl�gers imZusammenhangmit den entsprechendenWerten bei denRechts-
lehren und Einsatztrainern, lassen sich teilweise Zusammenh�nge erkennen:

In Baden-W�rttemberg bewerteten Rechtslehrer und Einsatztrainer den Ein-
satz des Baseballschl�gers �bereinstimmend f�r unzul�ssig. Im Antwortver-
halten der Polizeivollzugsbeamten realisiert sich diese einheitliche Rechtsauf-
fassung in dem mit 70% h�chsten Ablehnungswert (zu 30% Zustimmung).

In Nordrhein-Westfalen lag der gr�ßte Zustimmungswert bei den Aus- und
Fortbildern vor; beide Einsatztrainer und ein Rechtslehrer haben den Einsatz
f�r zul�ssig befunden. Dementsprechend ist hier auch der mit 80% h�chste
Zustimmungswert bei den Polizeivollzugsbeamten festzustellen.

Diese Ergebnisse lassen sich zweifelsfrei nicht generalisieren, bereits die der
�brigen Polizeien k�nnen nicht so eindeutig interpretiert werden. Ein Ver-
gleich zwischen Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern zeigt dies deutlich.
Obwohl in beidenBundesl�nderndieRechtslehrer �bereinstimmenddenEin-
satz des Baseballschl�gers f�r zul�ssig erachteten und die Einsatztrainer ge-
nau gegenteilig werteten, ergibt sich in Sachsen nur ein Zustimmungswert
von 30%, in Mecklenburg-Vorpommern hingegen von 70%.
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Die Ergebnisse aus Baden-W�rttemberg und Nordrhein-Westfalen wird man
aber zul�ssigerweise so interpretieren k�nnen, dass ein hohes Maß einheit-
licher Rechtsauffassung bei den verschiedenen Aus- und Fortbildern im Zu-
sammenhang mit einer gr�ßeren Handlungssicherheit im Recht bei den Poli-
zeivollzugsbeamten steht.

Tabelle 10:
„Baseballschl�ger“ – Zustimmungswerte der drei Zielgruppen

Polizeien Zul�ssigkeit des Einsatzes des Baseballschl�gers
– Zustimmung in % –

Rechtslehrer Polizeibeamte Einsatztrainer

BW 0 30 0

BY 0 70 100

BR 0 60 100

HE 50 40 50

MV 100 70 0

NW 50 80 100

SL 0 60 100

SN 100 30 0

TH 100 40 0

BGS 100 50 0

Erl�uterung:
100%: Beide RL / ET halten Einsatz f�r zul�ssig
50%: Nur ein RL / ET h�lt Einsatz f�r zul�ssig
0%: Keiner der RL / ET h�lt Einsatz f�r zul�ssig

1.3.3.3.2.9 Die Frage zum Rechts�nderungsbedarf

VondenneunRechtslehrern, die denEinsatz des Baseballschl�gers imFallbei-
spiel als unzul�ssig bewerteten, waren drei der Auffassung, dass dies durch
eine Gesetzes�nderung zul�ssig werden sollte, f�nf lehnten dies ab, einer
machte zu der Zusatzfrage keine Angabe.

Neunder elf Einsatztrainer, die dieVerwendungdes Baseballschl�gers f�r un-
zul�ssig hielten, lehnten eine gesetzliche Anpassung ab.

Von den 46 Polizeivollzugsbeamten, die den Einsatz des Baseballschl�gers f�r
unzul�ssig hielten, bef�rwortete eine Mehrheit von 26 eine Gesetzes�nde-
rung, 19 der Befragten lehnten dies ab, einer machte hierzu keine Angabe.

Fasst man nun aus allen drei Zielgruppen diejenigen, die den Einsatz bereits
f�r zul�ssig hielten, mit denen zusammen, die eine Zul�ssigkeit zwar gegen-
w�rtig verneinten, aber eine entsprechendeGesetzes�nderungbegr�ßenw�r-

67



den, zeigt sich, dass 73,6% der Befragten der Auffassung sind, dass der Ein-
satz des Baseballschl�gers im Fallbeispiel zul�ssig ist oder zul�ssig sein sollte.

Tabelle 11:
„Baseballschl�ger“ – Rechts�nderungsbedarf

Der Einsatz des Baseballschl�gers im Fallbeispiel

ist gegenw�rtig
bereits zul�ssig

sollte zuk�nftig
zul�ssig sein

ist unzul�ssig
und soll es auch
bleiben

k. A. ges.

n n n n n

Rechtslehrer 10 3 5 2 20

Einsatztrainer 9 2 9 0 20

Polizeivollzugs-
beamte

53 26 19 2 100

gesamt n 72 31 33 4 140

gesamt in % 73,6 23,6 2,8 100

1.3.3.3.3 Fazit

Die (Mag-Lite-)Taschenlampe ist ein g�ngiger Ausr�stungsgegenstand in der
polizeilichenPraxis. Es sollte daher rechtlich eindeutig erkennbar sein,welche
Rechtsqualit�t – Hilfsmittel der k�rperlichen Gewalt oder Waffe – ihm im
Ausnahmefall eines zweckentfremdenden Einsatzes zur Abwehr eines An-
griffs zukommt. Das gleiche gilt auch f�r die so genannten „Zufallswaffen“.
Auch f�r sie sollte gekl�rt werden, ob und auf welcher Rechtsgrundlage sie
inAusnahmef�llen zumSchutz vonLeib undLebendes Polizeivollzugsbeam-
ten polizeirechtlich rechtm�ßig einzusetzen sind.

Unabh�ngig davon, ob man bei den beiden zitierten Fallbeispielen die Zul�s-
sigkeit des Einsatzes des jeweiligen Gegenstandes bejaht oder entsprechend
der Ansicht der Projektgruppe verneint, zeigt das Antwortverhalten der Poli-
zeivollzugsbeamten, der Einsatztrainer und vor allem die sich widerspre-
chenden L�sungsvorschl�ge der Rechtslehrer, dass diese Fragen derzeitig
nicht eindeutig zu beantworten sind.

Anzustreben w�re daher eine L�sung, die die offensichtlich bestehende
Rechtsunsicherheit in diesem Bereich grunds�tzlich beseitigt.

Als Vorbild k�nnte hier die bereits mehrfach angesprochene Regelung aus
Sachsen-Anhalt dienen, die zur Verdeutlichung hier noch einmal zitiert wird.

„Zur Abwehr einer gegenw�rtigen Gefahr f�r Leib oder Leben k�nnen erforder-
lichenfalls auch andereWaffen, die eine geringereWirkung als Schusswaffen haben,
eingesetzt werden.“
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Diese Regelung dient nicht nur demSchutz der Polizeibeamten, sondern auch
dem des Angreifers. So sind Situationen denkbar, bei denen der Schusswaf-
feneinsatz polizeirechtlich zul�ssig w�re, eine Angriffsunf�higkeit des T�ters
jedoch auch durch den Schlag mit einer (Mag-Lite-)Taschenlampe oder einer
Zufallswaffe zu erreichen w�re. Der entsprechenden Auffassung folgend,
w�rde in einer solchen Fallkonstellation derjenige Polizeibeamte polizei-
rechtswidrig handeln, der das mildere Mittel einsetzen w�rde.

Hierbei muss jedoch Folgendes bedacht werden:

Den Einsatzmitteln, die den Polizeibeamten dienstlich zur Verf�gung gestellt
werden,muss inder Praxis rechtlichund faktischdie Priorit�t zukommen.Die
Wirkungen beziehungsweise die Gef�hrlichkeit zum Beispiel des Schlag-
stocks oder von Reizgasen sind bekannt und durch die jeweiligen Spezifika-
tionen begrenzt. Bei einem zweckentfremdenden Einsatz einer (Mag-Lite-)Ta-
schenlampe als Schlagwerkzeug und m�glichen Zufallswaffen ist das gerade
nicht der Fall. Es muss also sichergestellt sein, dass die vorgeschlagene Rege-
lung nicht dazu f�hrt, dass die origin�ren Verteidigungsmittel in der Praxis
verdr�ngt werden.

In diesem Zusammenhang soll auf eine Regelung aus dem �sterreichischen
Waffengebrauchsgesetz 1969 inAbschnitt II Paragraf 9 hingewiesen52werden:

„Steht eine geeignet scheinende Dienstwaffe nicht zur Verf�gung, d�rfen unter
sinngem�ßer Anwendung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes auch andere
Waffen gebraucht und Mittel angewendet werden, deren Wirkung der einer Waffe
gleichkommt.“

Der erste Halbsatz dieses Gesetzes macht deutlich, dass den dienstlich zur
Verf�gung gestellten Dienstwaffen in der Praxis rechtlich und faktisch die
Priorit�t zukommt. Allerdings wird der Anwendungsbereich gegen�ber der
Regelung in Sachsen-Anhalt noch einmal erweitert. Er erstreckt sich dem
Wortlaut nach und in Verbindung mit § 3 des �sterreichischen Waffenge-
brauchsgesetzes (�-WaffG), indem s�mtliche zugelassenenDienstwaffen auf-
gef�hrt werden, auch auf Schusswaffen, sofern sie in ihrerWirkung der in § 3
Nr. 4 (�-WaffG) genannten Schusswaffe gleichkommen.

Ergebnis 3:

Bei Abwehr eines Angriffs bestehen Rechtsunsicherheiten hinsichtlich
des Einsatzes polizeilicherMittel, die nicht unmittelbar zur Verteidigung
bestimmt sind und so genannter Zufallswaffen.

52 �sterreichisches Bundesgesetz vom 27. 3. 1969 �ber den Waffengebrauch von Organen
der Bundespolizei, der Bundesgendarmerie und der Gemeindewachk�rper, BGBl.
Nr. 149/1969.
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1.3.3.4 Die Fesselung von Personen zur Eigensicherung

1.3.3.4.1 Die Rechtslage

Die f�r die Eigensicherung relevante Formulierung in § 40 ME PolG zur Fes-
selung lautet:

„Eine Person, die nach diesem Gesetz oder anderen Rechtsvorschriften festgehalten
wird, darf gefesselt werden, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie 1.
Polizeibeamte oder Dritte angreifen, Widerstand leisten oder Sachen besch�digen
wird, (. . .)“

Dieser Formulierung folgen, mit marginalen Abweichungen, die in die Befra-
gung einbezogenen Polizeien von

� Bayern (Art. 65 BayPAG)

� Hessen (§ 59 HSOG)

� Nordrhein-Westfalen (§ 62 PolG NRW)

� Th�ringen (§ 63 PAG TH)

sowie

� Brandenburg (§ 65 BbgPolG)

� Niedersachsen (§ 75 NGefAG)

� Rheinland-Pfalz (§ 62 POG) und

� Sachsen-Anhalt (§ 64 SOG LSA) und

� Bremen (§ 45 BremPolG).

Im

� Saarland (in die Befragung einbezogen)

wirddurch § 55 S. 1 SPolGdieRegelung zur Fesselung imVergleich zumMus-
terentwurf dahingehend eingeschr�nkt, dass nur aufgrund „eines Gesetzes“
gefesselt werden darf. Der Verweis auf „andere Rechtsvorschriften“ ist nicht
enthalten.

Den Regelungen dieser Polizeigesetze ist gemeinsam, dass sie hinsichtlich
eines Angriffs auf Polizeibeamte oder andere Personen sowie auf eineWider-
standshandlung auf „Tatsachen“ abstellen, die eine entsprechende Annahme
rechtfertigen. Die in die Befragung einbezogenen L�nder Bayern, Hessen,
Nordrhein-Westfalen, Saarland und Th�ringen bilden daher eine Regelungs-
kategorie.
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In

� Hamburg

lautet § 23 HmbSOG wie folgt:

„Eine Person darf nur gefesselt werden, wenn sie sich im amtlichen Gewahrsam be-
findet und a) die Gefahr besteht, dass sie Personen angreift, Sachen besch�digt, oder
wenn sie Widerstand leistet, (. . .)“

Der wichtigste Unterschied zumMusterentwurf besteht darin, dass nicht auf
„Tatsachen“ abzustellen ist, sondern auf eine „Gefahr“.

�hnlich sieht die Regelung in

� Berlin (§ 20 UZwG Bln)

aus:

„(1) Personen, die im Gewahrsam von Vollzugsbeamten sind, d�rfen gefesselt wer-
den, wenn
a) die Gefahr besteht, dass sie Personen angreifen, Sachen besch�digen oder t�t-
lichen Widerstand leisten; (wird)“

Ebenso die Regelung gem. § 8 UZwG f�r den

� Bund:

„Wer im Gewahrsam von Vollzugsbeamten ist, darf gefesselt werden, wenn
1. die Gefahr besteht, dass er Vollzugsbeamte oder Dritte angreift, oder wenn er
Widerstand leistet;“

Die Polizeien von Berlin und dem Bund bilden daher die zweite Kategorie im
Rahmen der Befragung. Der Unterschied zu Kategorie 1 besteht darin, dass
vomWortlaut her statt auf „Tatsachen“, auf das Vorliegen einer „Gefahr“ ab-
gestellt wird.

In diesem Zusammenhang soll auch auf die fast gleichlautende eigensiche-
rungsrelevante Regelung in der Strafprozessordnung (StPO) hingewiesen
werden. Der § 119 Abs. 5 Nr. 1 StPO erm�glicht die Fesselung eines in der Un-
tersuchungshaft befindlichen Verd�chtigen wenn

“. . . 1. die Gefahr besteht, dass er Gewalt gegen Personen oder (..), oder wenn erWi-
derstand leistet,. . .“

In

� Mecklenburg-Vorpommern (§ 106 SOGM-V– indie Befragung einbezogen)
und

� Schleswig-Holstein (§ 255 LVwG)

wurde die Formulierung desMusterentwurfs wie folgt abgewandelt (Formu-
lierung gem. § 106 SOG M-V, § 255 LVwG weicht nur sprachlich geringf�gig
ab):
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„Eine Person, die nach diesemGesetz oder anderen Gesetzen festgehalten wird, darf
gefesselt werden,

1. wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen (S.-H.: daf�r sprechen), dass sie

a) andere Personen angreifen oder Sachen von nicht geringem Wert besch�digen
wird, (. . .)

2. wenn sie Widerstand leistet.“

Der Unterschied zumMusterentwurf besteht darin, dass sich die „Tatsachen“
nur auf die Tatbestandsalternativen der Nr. 1. lit. a) beziehen, nicht hingegen
auf eine Widerstandshandlung gem. Nr. 2.

Mecklenburg-Vorpommern bildet daher, als in die Befragung einbezogenes
Bundesland, eine weitere – dritte – Regelungskategorie.

In

� Baden-W�rttemberg

werden die Voraussetzungen der Fesselung durch Verwaltungsvorschrif-
ten festgelegt. Die VwV zu § 52 PolG BW – Voraussetzungen und Durchf�h-
rung des unmittelbaren Zwangs – sieht in den hier relevanten Teilen wie folgt
aus:

„2. Eine Person darf nur gefesselt werden,

– wenn sie Widerstand leistet oder unter Ber�cksichtigung der Umst�nde des Ein-
zelfalles anzunehmen ist, dass sie Widerstand leisten wird, (. . .)

– wenn es beim Transport in Verwahrung genommener Personen wegen besonderer
Umst�nde erforderlich ist.“

Hier sind Voraussetzung zur Fesselung nicht Tatsachen, die die Annahme
eines Angriffs rechtfertigen oder eine entsprechende Gefahr, sondern Um-
st�nde des Einzelfalls. Diese beziehen sich auch nur auf die Annahme einer
Widerstandshandlung. Der Angriff auf Polizeibeamte oder Personen bezie-
hungsweise Dritte wird nicht neben dem Widerstand genannt. Baden-W�rt-
temberg bildet dementsprechend eine eigenst�ndige vierte Regelungskate-
gorie.

Die f�nfte und letzte Regelungskategorie bildet

� Sachsen.

Es nimmt eine besondere Stellung hinsichtlich der gesetzlichen Regelungen
zur Fesselung ein, da hier auf eine spezielle Regelung verzichtetwird.Die Fes-
seln werden in § 31 S�chsPolG bei den Hilfsmitteln genannt und die Voraus-
setzungen ihrer Anwendung richten sich neben den allgemeinen Anforde-
rungen f�r den unmittelbaren Zwang gem. § 32 S�chsPolG nur nach demVer-
h�ltnism�ßigkeitsgrundsatz. Auch erl�uternde Verwaltungsvorschriften sind
nach Kenntnis der Projektgruppe nicht vorhanden.
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Diese Vorgehensweise �berrascht zun�chst. Die Fesselung ist eine besondere
Form der Anwendung des unmittelbaren Zwanges, in ihr liegt ein schwerer
Eingriff in die pers�nliche Freiheit und eine Beeintr�chtigung der Menschen-
w�rde, die, wegen der Intensit�t des Eingriffs, in allen anderen Polizeigeset-
zen speziell geregelt und begrenzt wird.53

Anzumerken ist jedoch, dass auch der Einsatz des Schlagstocks – der sogar
eine Waffe ist – sowie der Einsatz der �brigen Hilfsmittel, in keinem Polizei-
gesetz speziell geregelt ist. Auch diesbez�glich richtet sich die Anwendung
allein nach den allgemeinen Bestimmungen zur Anwendung unmittelbaren
Zwanges und nach dem Verh�ltnism�ßigkeitsgrundsatz.

1.3.3.4.1.1 Die rechtliche Problemstellung

1.3.3.4.1.1.1 Die Tatbestandsalternativen „Angriff gegen
Polizeibeamte“ und „Widerstand leisten“

Unter demGesichtspunkt der Eigensicherung sind die zwei Tatbestandsalter-
nativen Angriff auf Polizeibeamte oder andere Personen beziehungsweise
Dritte unddasWiderstand leisten von Bedeutung.Nach denVerwaltungsvor-
schriften f�rmehrere Polizeigesetze bedeutetWiderstand leisten immer einen
aktivenWiderstand, zumBeispiel einUmsichschlagen54. Ein solchesVerhalten
beinhaltet immer auch einen Angriff gegen die festnehmenden Polizeibeam-
ten,wobeimanhiergenauervoneinemgewaltt�tigenVerhalten,welchesgegen
dieFestnahmegerichtet ist, sprechensollte. InderTatbestandsalternative„An-
griff gegen Polizeibeamte oder Dritte“ muss sich die gewaltt�tige Handlung
hingegen nicht zwangsl�ufig auch oder nur gegen die Festnahme richten.

Da beide Tatbestandsalternativen ein gewaltt�tiges Verhalten gegen Polizei-
beamte bedeuten und,wie oben bereits aufgezeigt, in unterschiedlicherWeise
geregelt sind, waren sie auch beide in die Untersuchung einzubeziehen.

1.3.3.4.1.1.2 Der f�r die „Tatsachen“ relevante
Beurteilungszeitpunkt

Nach verschiedenenRegelungen ist unter demGesichtspunkt der Eigensiche-
rung zentrale Voraussetzung einer Fesselung, ob „Tatsachen die Annahmen
rechtfertigen, dass die Person Polizeibeamte (oder andere Personen) angrei-
fen, Widerstand leisten oder Sachen besch�digen wird“, beziehungsweise
die „Gefahr“ daf�r besteht oder dieses „anzunehmen“ ist. Den Kommentie-
rungen f�r die beiden zuletzt genannten Varianten ist zu entnehmen, dass
auch hier Tatsachen als Grundlage vorliegenm�ssen; bloße Vermutungen rei-
chen f�r keine der Varianten aus.55

53 Alberts u. a., § 23 RN 1; Berner/K�hler a. a.O., Art. 65 RN 1.
54 Siehe hierzu z. B. VwV Nr. 59,1 zum HSOG.
55 Vgl. z. B. Bock, RN 355; Kay u. a., RN 419.
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Das Merkmal der Tatsachen ist grunds�tzlich hinreichend genau von bloßen
Vermutungen abgrenzbar. Fraglich ist jedoch, auf welchen Zeitpunkt sich die
Tatsachen beziehen m�ssen. Dass eine Person bei einer Festnahme vor einem
Jahr gewaltt�tigWiderstand geleistet hat, ist eine Tatsache.Obdieselbe Person
bei einer erneuten Festnahme – eventuell unter ganz anderen Umst�nden –
wieder gewaltt�tig wird, k�nnte hingegen eine bloße Vermutung sein. Einer
solchen Auslegung folgend, d�rften nur Tatsachen ber�cksichtigt werden,
die in der Festnahmesituation erkennbar sind, also zum Beispiel aggressives
Verhalten.

Die Kommentierung von Samper/Honnacker zum BayPAG folgt dieser en-
gen Auffassung zum Tatsachenbegriff nicht. Ausreichend seien vielmehr be-
reits „gewisse Anhaltspunkte, welche eine bevorstehende Angriffshandlung
wahrscheinlich erscheinen lassen (z. B. bereits vorliegende Erfahrungen mit
dem Festgenommenen, �ußerungen usw.)“.56

Roos erweitert dies in der Kommentierung f�r das POG Rheinland-Pfalz da-
hingehend, dass Erkenntnisse aus Datensammlungen, insbesondere perso-
nenbezogene Hinweise wie „gewaltt�tig“, ber�cksichtigt werden k�nnen.57

EbensowertenMeixner/Fredrich f�r das Hessische Polizeigesetz. Nach ihrer
Auffassung kann die Annahme gerechtfertigt sein, wenn die betroffene Per-
son bereits zu einem fr�heren Zeitpunkt gegen Polizeivollzugsbeamte oder
Dritte gewaltt�tig geworden war.58

Demgegen�ber geht Hornmann – ebenfalls auf der Grundlage des hessischen
Rechts – davon aus, dass die Fesselung rechtfertigende Tatsachen regelm�ßig
erst dann vorliegen, wenn mit der Angriffshandlung begonnen wird.59

Dar�ber hinaus bleibt auch die Frage offen, wieweit Erkenntnisse, die als Tat-
sachen herangezogen werden, zeitlich zur�ckliegen d�rfen.

1.3.3.4.1.1.3 Die potentielle Gef�hrlichkeit festgenommener
Personen

In einer Entscheidung zur Fesselung wegen Fluchtgefahr nach § 119 Abs. 5
StPO stellt das OLG Koblenz fest, dass trotz einer vorangegangenen Flucht
des Gefangenen, die Fesselung nicht notwendig gewesen sei, da dem herz-
kranken Gefangenen bei Bewachung durch „einen jungen sportlichen Beam-
ten“ die Flucht unm�glich gewesen w�re.60

Die angef�hrte Entscheidung des OLG Koblenz weist nicht zu Unrecht auf
den Verh�ltnism�ßigkeitsgrundsatz bei der Fesselung hin, wobei dieser sich

56 Samper/Honnacker, Art. 65, RN 5.
57 Roos, a. a.O., § 62, RN 4.
58 Meixner/Fredrich, a. a. O., § 59 RN 3.
59 Hornmann, § 59 RN 4.
60 OLG Koblenz, StV 1989, S. 209.
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dort zu Gunsten des Gefangenen ausgewirkt hat. Fraglich ist hingegen, wie
sich derselbe Aspekt bei der polizeirechtlichen Fesselung zum Schutz vor An-
griffen und Widerstandshandlungen auswirkt.

Die Formulierungen der meisten Polizeigesetze stellen nur auf die Tatsachen
beziehungsweise auf die Gefahr eines Angriffs ab. Der Aspekt der individu-
ellen k�rperlichen Voraussetzungen eines Festgenommenen – also seiner
rein potentiellen Gef�hrlichkeit – bleibt im Gesetzeswortlaut unber�cksich-
tigt. Dies gilt auch f�r Baden-W�rttemberg. Wie dargestellt, ist die Fesselung
dort zul�ssig, wenn nach den „Umst�nden des Einzelfalls“ eineWiderstands-
leistung anzunehmen ist. Auch hierwird nur auf dieWahrscheinlichkeit eines
m�glichen Widerstandes abgestellt und nicht auf die rein potentielle Gef�hr-
lichkeit aufgrund der Konstitution.

Aus dem Blickwinkel der Eigensicherung kann sich eine Festnahmesituation
so darstellen, dass bei einem k�rperlich besonders kr�ftigen Festgenomme-
nen eine Fesselung aus pr�ventiver Sicht bereits dann w�nschenswert w�re,
wenn (noch) keine Tatsachen vorliegen, die eine Fesselung nach gegenw�rti-
ger Gesetzeslage rechtfertigen w�rden. Gerade beim Transport in einem
Dienstwagen ist dies besonders relevant. Sollte der Festgenommene im lau-
fenden Verkehr pl�tzlich aktiven Widerstand leisten oder die begleitenden
Polizeibeamten angreifen, w�ren nicht nur diese, sondern auch der Betref-
fende selbst und andere Verkehrsteilnehmer gef�hrdet. Dieser Aspekt wird
in der Bewertung der Fesselung h�ufig vernachl�ssigt und �berwiegend auf
die negativen Auswirkungen auf den Festgenommenen abgestellt. Dabei
bleibt jedoch unber�cksichtigt, dass die Fesselung auch seinem Schutz dient.
W�rde er ungefesselt die Polizeibeamten angreifen, k�nnte dies die Anwen-
dung anderer Hilfsmittel und gegebenenfalls sogar von Waffen – einschließ-
lich des Schusswaffengebrauchs – erm�glichen.

1.3.3.4.1.1.4 Die Bewertung passiven Widerstandes

Ein weiteres Problem der Fesselung liegt in der passiven Widerstandshand-
lung. In den Kommentierungen wird vorherrschend die Auffassung vertre-
ten, dass solche Verhaltensweisen eine Fesselung nicht rechtfertigen. Die Ver-
waltungsvorschriften f�r mehrere Polizeigesetze stellen dies sogar ausdr�ck-
lich fest. So zum Beispiel die VV 59.1 zum HSOG:

„Im Sinne der Nr. 1 leistetWiderstand, wer sich einer polizeilichen Anordnung ak-
tiv widersetzt; passives Verhalten (z. B. Stehen bleiben, Fallenlassen) reicht hierf�r
nicht aus.“

Offen bleibt die Frage, ob bei der gegenw�rtigenGesetzeslage ausreichend be-
r�cksichtigt wird, dass in einer passivenWiderstandshandlung einm�glicher
erster Schritt zu einer aktiven Widerstandshandlung oder zu einem Angriff
auf Polizeibeamte liegen k�nnte. Zweifellos wirdman dies nicht ohneweitere
tats�chliche Anhaltspunkte annehmen k�nnen. W�rden diese vorliegen,
k�nnten sie aber bereits aus sich selbst heraus die Fesselung rechtfertigen.
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Die Situation ist �hnlich der beim potentiell besonders gef�hrlichen Festge-
nommenen. Weder kr�ftige Statur, noch rein passiver Widerstand lassen auf
eine bevorstehende Angriffs- oder aktive Widerstandshandlung schließen.
Das Risiko, dass es dennoch dazu kommt, tragen unter Umst�nden die Poli-
zeibeamten. Nach derzeitiger Gesetzeslage haben sie wohl nicht die M�glich-
keit, erkannteRisikofaktorenunterhalbder Tatsachenschwelle durch (pr�ven-
tive?) Fesselung zu minimieren.

These 4:

Die Auslegung mehrerer Tatbestandsmerkmale der Fesselung ist nicht
abschließend gekl�rt.

Dies f�hrt zu Handhabungsunterschieden in der polizeilichen Praxis.

1.3.3.4.2 Die Ergebnisse der Befragung

Entsprechend der verschiedenen rechtlichen Problemlagen bei der Fesselung,
wurden drei Fallbeispiele gebildet, bei denen die Verwertbarkeit von Vorer-
kenntnissen, die abstrakte Gef�hrlichkeit und der passiveWiderstand imVor-
dergrund der Bewertung standen.

1.3.3.4.2.1 Fallbeispiel 5 – Fesselung
„Verwertbarkeit von Vorerkenntnissen“

Bei einer wegen Ladendiebstahl61 festgenommenen Person – weiblich,
durchschnittliche K�rpergr�ße und Statur – liegen Erkenntnisse �ber akti-
ven Widerstand bei einer fr�heren Festnahme vor. Die Betroffene verh�lt
sich jetzt jedoch kooperativ und zeigt keine Aggression.

Halten Sie es polizeirechtlich f�r zul�ssig, die Person f�r den Transport zur
Dienststelle zu fesseln?

Der L�sungsansatz sieht f�r dieses Fallbeispiel vor, dass nach allen Polizeige-
setzen die Fesselung zul�ssig ist. Die Person wird festgehalten beziehungs-
weise befindet sich nach der Festnahme in polizeilichem Gewahrsam und
hat bei einer fr�heren Festnahme aktiven Widerstand geleistet. Dies rechtfer-
tigt die Annahme, dass sie erneut aktivenWiderstand leisten, also gewaltt�tig
werden wird. Der Umstand, dass es sich um eine Frau handelt, ber�hrt zwar
den Verh�ltnism�ßigkeitsgrundsatz, allerdings wird man hier keine Parallele
zum zuvor geschilderten Fall des herzkranken Gefangenen ziehen k�nnen.
Auch eine Frau von durchschnittlicher K�rpergr�ße und Statur kann erheb-
liche k�rperliche Gewalt entfalten.

61 F�r BGS-Bahnpolizei: Diebstahl im Bahnhofsbereich, f�r BGS-Grenzschutzeinzeldienst:
Zigarettenschmuggel.
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1.3.3.4.2.2 Die L�sungsvorschl�ge der Rechtslehrer und das
Antwortverhalten der Einsatztrainer

Insgesamt bewerteten zehn der befragten Rechtslehrer die Fesselung im Fall-
beispiel als zul�ssig, die �brigen zehn als unzul�ssig.

In Hessen, Sachsen und beim BGS bewerteten die Rechtslehrer die Fesselung
jeweils �bereinstimmend als zul�ssig; in Baden-W�rttemberg, Mecklenburg-
Vorpommern und dem Saarland wurde die Fesselung jeweils �bereinstim-
mend als unzul�ssig bewertet. In Bayern, Berlin, Nordrhein-Westfalen und
Th�ringen bewertete jeweils einer der beiden Rechtslehrer die Fesselung als
zul�ssig, der andere als unzul�ssig.

Von den 20 befragten Einsatztrainernwaren 15 der Auffassung, die Fesselung
sei im Fallbeispiel zul�ssig, nur f�nf verneinten dies.

Bei sechs der zehn Polizeien – Baden-W�rttemberg, Bayern, Berlin, dem Saar-
land, Sachsen und dem BGS – gingen die beiden Einsatztrainer jeweils �ber-
einstimmend von der Zul�ssigkeit aus; bei drei Polizeien – Hessen, Nord-
rhein-Westfalen und Th�ringen – wurde uneinheitlich geantwortet, in Meck-
lenburg-Vorpommern gingen die beiden Einsatztrainer �bereinstimmend
von der Unzul�ssigkeit aus.

Betrachtet man die L�sungsvorschl�ge innerhalb der Regelungskategorien,
zeigen sich f�r die f�nf L�nder der Kategorie 1 („Tatsachen“) sehr uneinheit-
liche Ergebnisse. InHessenund imSaarland kamen jeweils beideRechtslehrer
zumselbenL�sungsvorschlag.Allerdingswurde bei identischerGesetzeslage
beider Bundesl�nder genau gegenteilig gewertet. In dendrei �brigen L�ndern
dieser Kategorie bewerteten die Rechtslehrer das Fallbeispiel jeweils unter-
schiedlich.

Die Einsatztrainer bewerteten bei zwei Polizeien jeweils �bereinstimmenddie
Zul�ssigkeit als gegeben, bei den �brigen drei Polizeien wurde uneinheitlich
entschieden.

Im Ergebnis wurde bei keiner der f�nf Polizeien dieser Kategorie von Rechts-
lehrern und Einsatztrainern insgesamt einheitlich bewertet.

Bei den Polizeien der Kategorie 2 („Gefahr“) bewerteten die Rechtslehrer und
Einsatztrainer des BGS die Fesselung im Fallbeispiel einheitlich als zul�ssig.
In Berlin hingegen waren die L�sungsvorschl�ge der Rechtslehrer uneinheit-
lich w�hrend die Einsatztrainer die Fesselung �bereinstimmend als zul�ssig
bewerteten.

In Mecklenburg-Vorpommern, das als einziges Land der Regelungskategorie
3 („Tatsachen bei Angriff“) in die Befragung einbezogen war, bewerteten die
Rechtslehrer und die Einsatztrainer die Fesselung einheitlich, allerdings als
unzul�ssig.
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Auch in Baden-W�rttemberg („Umst�nde“) gingen die Rechtslehrer �berein-
stimmend von der Unzul�ssigkeit aus, die Einsatztrainer hingegen �berein-
stimmend von der Zul�ssigkeit.

In Sachsen finden sich insgesamt einheitliche Bewertungen. Rechtslehrer und
Einsatztrainer gingen �bereinstimmend von der Zul�ssigkeit aus.

Tabelle 12:
„Vorerkenntnisse bei der Fesselung“ – die L�sungsvorschl�ge der Rechts-
lehrer und das Antwortverhalten der Einsatztrainer

Zul�ssigkeit der Fesselung

Rechtslehrer 1 Rechtslehrer 2 Einsatztrainer 1 Einsatztrainer 2

Kategorie 1 („Tatsachen“)

BY Ja Nein Ja Ja

HE Ja Ja Ja Nein

NW Ja Nein Ja Nein

SL Nein Nein Ja Ja

TH Ja Nein Ja Nein

Kategorie 2 („Gefahr“)

BR Ja Nein Ja Ja

BGS Ja Ja Ja Ja

Kategorie 3 („Tatsachen bei Angriff“)

MV Nein Nein Nein Nein

Kategorie 4 („Umst�nde“)

BW Nein Nein Ja Ja

Kategorie 5 („keine Regelung“)

SN Ja Ja Ja Ja

1.3.3.4.2.3 Das Antwortverhalten der
Polizeivollzugsbeamten

Losgel�st von den einzelnen Regelungskategorienwaren von den 65Angeh�-
rigen der Schutzpolizei 45 der Auffassung – das entspricht 69,2% –, die Fesse-
lung im Fallbeispiel sei zul�ssig. Bei den Angeh�rigen der Kriminalpolizei
waren es sogar 22 der 25 Befragten, das heißt 88%. Bei den BGS-Beamten hin-
gegenwar genaudieH�lfte derAuffassung, die Fesselung sei zul�ssig, die an-
dere verneinte dies.

Insgesamtwaren 72%der Polizeivollzugsbeamten derAuffassung, die Fesse-
lung sei zul�ssig; nur 28% verneinten dies.
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Tabelle 13:
„Vorerkenntnisse bei der Fesselung“ – das Antwortverhalten der Polizei-
vollzugsbeamten

Zul�ssigkeit der Fesselung

Ja Nein k. A. �

n % n % n n

S 45 69,2 20 30,8 0 65

K 22 88,0 3 12,0 0 25

BGS 5 50,0 5 50,0 0 10

gesamt n = % 72 28 0 100

Wegen der unterschiedlichen Regelungskategorien ist auch hier die differen-
zierte Darstellung erforderlich. UmeinGesamtbild zu erhalten, wird dasAnt-
wortverhalten der Polizeivollzugsbeamten zusammen mit den L�sungsvor-
schl�gen der Rechtslehrer und demAntwortverhalten der Einsatztrainer dar-
gestellt. Als einheitlicher Maßstab dient der jeweilige Wert der Zustimmung
zur Fesselung in Prozent.

Es ergibt sich folgendes Bild:

Bei vier L�ndern der Kategorie 1 – Hessen, Nordrhein-Westfalen, dem Saar-
land und Th�ringen – haben sich jeweils sieben Befragte f�r die Zul�ssigkeit
entschieden, drei f�r die Unzul�ssigkeit; in dem f�nften Land – Bayern – war
das Antwortverhalten genau f�nf zu f�nf. Insgesamt ergibt sich f�r diese Ka-
tegorie ein Zustimmungswert von 66%. Bei den Rechtslehrern dieser Katego-
rie liegt der Zustimmungswert bei 50%, bei den Einsatztrainern bei 70%.

Bei den zwei Polizeien der Kategorie 2 – Berlin und dem BGS – liegt der Zu-
stimmungswert bei 70%. Allerdings divergiert er intern sehr stark: In Berlin
haben neun der zehn Befragten die Fesselung als zul�ssig bewertet, w�hrend
es beim BGS nur f�nf waren. Dieser niedrige Wert beim BGS – der genau der
Zufallswahrscheinlichkeit entspricht – ist beachtenswert, da Rechtslehrer und
Einsatztrainer �bereinstimmend geantwortet haben.

InMecklenburg-Vorpommern sind 60% der befragten Polizeivollzugsbeam-
ten von der �bereinstimmenden L�sung der Rechtslehrer und der Einsatztrai-
ner, dass die Fesselung unzul�ssig sei, abgewichen.

In Baden-W�rttemberg sind sogar 70% von der einheitlichen L�sung der
Rechtslehrer, der Unzul�ssigkeit der Fesselung, abgewichen.

Das insgesamt g�nstigste Ergebnis wurde in Sachsen erzielt. Alle Rechtsleh-
rer und Einsatztrainer waren der Auffassung, dass die Fesselung zul�ssig sei
und neun der zehn befragten Polizeivollzugsbeamten kamen zu der selben
L�sung.
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Tabelle 14:
„Vorerkenntnisse bei der Fesselung“ – das Antwortverhalten der drei
Zielgruppen

Im Fallbeispiel ist die Fesselung zul�ssig
Zustimmung in Prozent

Rechtslehrer Einsatztrainer Polizeibeamte

Kategorie 1 50 70 66

BY 50 100 50

HE 100 50 70

NW 50 50 70

SL 0 100 70

TH 50 50 70

Kategorie 2 75 100 70

BR 50 100 90

BGS 100 100 50

Kategorie 3 0 0 60

MV 0 0 60

Kategorie 4 0 100 70

BW 0 100 70

Kategorie 5 100 100 90

SN 100 100 90

1.3.3.4.2.4 Die Frage zum Rechts�nderungsbedarf

Von den zehn Rechtslehrern, welche die Zul�ssigkeit der Fesselung verneint
hatten, waren f�nf der Auffassung, dass dies auch zuk�nftig nicht zul�ssig
sein sollte; vier waren der Auffassung, dass die gesetzlichen Vorschriften ent-
sprechend angepasst werden sollten.

Von den Einsatztrainern, die die Zul�ssigkeit abgelehnt hatten, war keiner der
Auffassung, dass dies so bleiben sollte.

Bei denPolizeivollzugsbeamtenwaren 19 von 28, die dieZul�ssigkeit nach ge-
genw�rtiger Rechtslage verneint hatten, der Auffassung, dass ein entspre-
chender�nderungsbedarf bestehenw�rde; acht lehntendies ab, einermachte
hierzu keine Angabe.

Betrachtet man alle drei Gruppen zusammen, waren 88,6% der Auffassung,
dass im Fallbeispiel entweder gegenw�rtig bereits gefesselt werden d�rfte
oder dies zuk�nftig zul�ssig sein sollte. Insgesamt 9,3% waren der Auffas-
sung, dass es unzul�ssig ist und auch so bleiben sollte.
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Tabelle 15:
„Vorerkenntnisse bei der Fesselung“ – Rechts�nderungsbedarf

Die Fesselung im Fallbeispiel

ist gegenw�rtig
bereits
zul�ssig

sollte zuk�nftig
zul�ssig sein

ist unzul�ssig
und soll es auch
bleiben

k.A. ges.

n n n n n

Rechtslehrer 10 4 5 1 20

Einsatztrainer 15 4 0 1 20

Polizeivollzugs-
beamte

72 19 8 1 100

gesamt n 97 27 13 3 140

gesamt in % 88,6 9,3 2,1 100

1.3.3.4.2.5 Fallbeispiel 6 – Fesselung
„die potentielle Gef�hrlichkeit“

Bei einer wegen Verdachts auf Ladendiebstahl62 festgenommenen unbe-
kannten Person – m�nnlich, große, kr�ftige Gestalt, Kampfsportler – liegen
keine Erkenntnisse bez�glich fr�heren gewaltt�tigen Handelns vor. Der Be-
troffene kann sich nicht ausweisen, ist ver�rgert und f�hlt sich zu Unrecht
festgenommen, erkl�rt aber, „mitkommen zu wollen“.

Halten Sie es polizeirechtlich f�r zul�ssig, ihn f�r den Transport zur Dienst-
stelle zu fesseln?

Nach demL�sungsansatz der Projektgruppe ist eine Fesselung in diesemFall-
beispiel unzul�ssig. Es liegen keine Erkenntnisse �ber fr�heres gewaltt�tiges
Handeln vor und der Betroffene zeigt sich kooperativ. Dass er sich zuUnrecht
festgenommen f�hlt und ver�rgert ist, kann nach geltender Rechtslage ebenso
wenig als tats�chlicher Grund f�r die Fesselung dienen, wie seine k�rperliche
Konstitution und seine Kampfsportf�higkeiten.

Eswurde f�r alle Polizeien –mit Ausnahme Sachsens – erwartet, dass die Fes-
selung unzul�ssig ist.

62 Fallabwandlung f�r BGS-Grenzschutzeinzeldienst s. o. FN 61.
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1.3.3.4.2.6 Die L�sungsvorschl�ge der Rechtslehrer und das
Antwortverhalten der Einsatztrainer

14 der 20 befragten Rechtslehrer bewerteten die Fesselung im Fallbeispiel als
unzul�ssig, die sechs �brigen gingen von der Zul�ssigkeit aus.

VondenEinsatztrainernwaren acht derAuffassung, dass die Fesselungunzu-
l�ssig sei, zw�lf verneinten dies.

Differenziert man nach den Regelungskategorien, zeigt sich, dass in der Kate-
gorie 1 („Tatsachen“) in zwei L�ndern – dem Saarland und Th�ringen – die
beiden Rechtslehrer jeweils �bereinstimmend die Fesselung als unzul�ssig
bewertet haben, w�hrend in den drei �brigen L�ndern jeweils uneinheitlich
bewertet wurde.

Bei denEinsatztrainernwurde in vier L�ndern einheitlich bewertet, allerdings
nicht in �bereinstimmung mit den entsprechenden Rechtslehrern. In keinem
Bundesland der Kategorie 1 antworteten Rechtslehrer und Einsatztrainer
�bereinstimmend.

Dieselbe Situation liegt bei den beiden Polizeien der Kategorie 2 („Gefahr“) –
Berlin und dem BGS – vor. Zwar waren beim BGS die beiden Rechtslehrer
�bereinstimmend der Auffassung, dass die Fesselung unzul�ssig sei, die Ein-
satztrainer antworteten jedoch genau gegenteilig. In Berlin waren zwar die
Einsatztrainer und einer der Rechtslehrer �bereinstimmend der selben Auf-
fassung, der andere antwortete jedoch abweichend.

In Mecklenburg-Vorpommern („Tatsachen bei Angriff“) waren Rechtslehrer
und Einsatztrainer �bereinstimmend der Auffassung, dass die Fesselung un-
zul�ssig sei, in Sachsen („keine Regelung“) wurde – bei anderer Rechtslage –
wie erwartet einheitlich genau gegenteilig bewertet. Die Polizeien dieser bei-
den L�nder waren die einzigen, in denen bei diesem Fallbeispiel einheitlich
bewertet wurde.

In Baden-W�rttemberg („Umst�nde“) gingen die Rechtslehrer �bereinstim-
mend von der Unzul�ssigkeit aus, die Einsatztrainer hingegen �bereinstim-
mend von der Zul�ssigkeit.
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Tabelle 16:
„Die potentielle Gef�hrlichkeit bei der Fesselung“ – die L�sungsvorschl�ge
der Rechtslehrer und das Antwortverhalten der Einsatztrainer

Zul�ssigkeit die Fesselung

Rechtslehrer 1 Rechtslehrer 2 Einsatztrainer 1 Einsatztrainer 2

Kategorie 1 („Tatsachen“)

BY Ja Nein Ja Nein

HE Ja Nein Ja Ja

NW Ja Nein Nein Nein

SL Nein Nein Ja Ja

TH Nein Nein Ja Ja

Kategorie 2 („Gefahr“)

BR Ja Nein Nein Nein

BGS Nein Nein Ja Ja

Kategorie 3 („Tatsachen f�r Angriff“)

MV Nein Nein Nein Nein

Kategorie 4 („Umst�nde“)

BW Nein Nein Ja Ja

Kategorie 5 („Keine Regelung“)

SN Ja Ja Ja Ja

1.3.3.4.2.7 Das Antwortverhalten der
Polizeivollzugsbeamten

Losgel�st von den einzelnen Regelungskategorien, sind von den 65 Angeh�-
rigen der Schutzpolizei 45 – das entspricht 69,2% – der Auffassung, die Fesse-
lung im Fallbeispiel sei zul�ssig. Bei den Angeh�rigen der Kriminalpolizei
waren es sogar 22 der 25 Befragten, das sind 88%.

Beim BGS konnten hier nur die Befragungsergebnisse der f�nf Beamten im
Grenzschutzeinzeldienst ausgewertet werden.63 Die Gesamtzahl der befrag-
ten Polizeivollzugsbeamten reduziert sich bei diesem Fallbeispiel somit auf
95.

Von den f�nf befragten BGS-Beamten waren vier der Auffassung, dass die
Fesselung im Fallbeispiel zul�ssig sei.

63 Siehe unter 1.3.2.1 Aufbau des Interviewleitfadens.
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Tabelle 17:
„Die potentielle Gef�hrlichkeit bei der Fesselung“ – das Antwortverhalten
der Polizeivollzugsbeamten

Zul�ssigkeit der Fesselung

Ja Nein k. A. �

n % n % n n

S 36 55,4 27 41,5 2 65

K 18 72,0 7 28,0 0 25

BGS 4 80,0 1 20,0 0 5

gesamt n 58 35 2 95

gesamt in % 61,1 36,8 2,1 100

Aufgrund der unterschiedlichen Regelungskategorien ist auch hier zu diffe-
renzieren. Es zeigt sich dabei folgendes Bild:

Bei den f�nf L�ndern der Kategorie 1 – Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen,
dem Saarland und Th�ringen – ist das Antwortverhalten der Polizeivollzugs-
beamten sehr unterschiedlich. Es reicht von nur 20%Zul�ssigkeit im Saarland
bis zu 80% in Th�ringen. In Bayern undNordrhein-Westfalen haben sich drei
beziehungsweise vier von jeweils zehn Befragten f�r die Zul�ssigkeit der Fes-
selung entschieden, inHessenwaren es sieben von zehn. Insgesamt ergibt sich
f�r diese Kategorie ein Zustimmungswert bezogen auf die Zul�ssigkeit von
48%, der jedoch das unterschiedliche Antwortverhalten nicht widerspiegelt.
Bei den Rechtslehrern dieser Kategorie liegt der Zustimmungswert bei 30%,
bei den Einsatztrainern bei 50%.

Bei der zweiten Kategorie liegt der Zustimmungswert bei 86,6%. In Berlin ha-
ben neun der zehn Befragten die Fesselung als zul�ssig bewertet, beim BGS
vier von f�nf. Obwohl hier zu ber�cksichtigen ist, dass nur f�nf BGS-Beamte
befragt wurden, ergibt sich im Zusammenhang mit dem Antwortverhalten
der Einsatztrainer – �bereinstimmend wurde die Fesselung f�r zul�ssig er-
achtet – eine hohe Abweichung gegen�ber dem �bereinstimmenden L�-
sungsvorschlag der Rechtslehrer, die Fesselung hier als unzul�ssig anzuse-
hen.

In Mecklenburg-Vorpommern sind 40% der befragten Polizeivollzugsbeam-
ten von der �bereinstimmenden L�sung der Rechtslehrer undder Einsatztrai-
ner, dass die Fesselung unzul�ssig ist, abgewichen.

In Baden-W�rttemberg sind 70% der Polizeivollzugsbeamten von der �ber-
einstimmenden L�sung der Rechtslehrer, der Unzul�ssigkeit der Fesselung,
abgewichen.

Auch bei diesem Fallbeispiel wurde das einheitlichste Ergebnis wieder in
Sachsen erzielt. Alle befragten Rechtslehrer, Einsatztrainer und Polizeivoll-
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zugsbeamten waren �bereinstimmend der Auffassung, dass die Fesselung
zul�ssig ist.

1.3.3.4.2.8 Die Frage zum Rechts�nderungsbedarf

Von den 14 Rechtslehrern, die die Zul�ssigkeit der Fesselung verneint hatten,
war genau die H�lfte der Auffassung, dass diese in einer Situation wie der im
Fallbeispiel geschilderten, auch zuk�nftig nicht zul�ssig sein sollte; w�hrend
die �brigenderAuffassungwaren, dass die gesetzlichenVorschriften entspre-
chend angepasst werden sollten.

Von den acht Einsatztrainern, die die Zul�ssigkeit verneint hatten, war nur
einer der Auffassung, dass dies so bleiben sollte.

Bei den Polizeivollzugsbeamten waren 28 von 35, die die Zul�ssigkeit nach
gegenw�rtiger Rechtslage verneint hatten, der Auffassung, dass ein entspre-
chender �nderungsbedarf bestehen w�rde; sieben lehnten dies ab.

Betrachtet man alle drei Gruppen zusammen, sind 87,5% der Befragten der
Auffassung, dass im Fallbeispiel entweder gegenw�rtig bereits gefesselt wer-
den d�rfte oder dies zuk�nftig zul�ssig sein sollte. Insgesamt 11,1% sind der
Auffassung, dass es unzul�ssig ist und auch so bleiben sollte.

Hier ist daran zu erinnern, dass nur bei einer Polizei – Sachsen – die Rechts-
lehrer �bereinstimmend zu dem Ergebnis gelangten, dass die Fesselung im
Fallbeispiel gegenw�rtig bereits zul�ssig ist. F�r die �brigen Polizeien ist
dies entweder �bereinstimmend verneint worden oder es ist zumindest strei-
tig. F�r Situationen, die dem Fallbeispiel entsprechen, scheint somit entweder
ein Kl�rungsbedarf oder sogar ein rechtlicher �nderungsbedarf zu bestehen.

Tabelle 18:
„Die potentielle Gef�hrlichkeit bei der Fesselung“ – Rechts�nderungs-
bedarf

Die Fesselung im Fallbeispiel

ist gegenw�rtig
bereits zul�ssig

sollte zuk�nftig
zul�ssig sein

ist unzul�ssig
und soll es auch
bleiben

k.A. ges.

n n n n n

Rechtslehrer 6 7 7 0 20

Einsatztrainer 12 7 1 0 20

Polizeivollzugs-
beamte

58 28 7 2 95

gesamt n 76 42 15 2 135

gesamt in % 87,4 11,1 1,5 100

85



1.3.3.4.2.9 Fallbeispiel 7 – Fesselung
„passiver Widerstand“

Bei einer wegen Verdachts auf Ladendiebstahl64 festgenommenen unbe-
kannten Person – m�nnlich, große, kr�ftige Gestalt, Kampfsportler – liegen
keine Erkenntnisse bez�glich fr�heren gewaltt�tigenHandelns vor. Der Be-
troffene kann sich nicht ausweisen, ist ver�rgert und f�hlt sich zu Unrecht
festgenommen. Er erkl�rt, „nicht mitkommen zu wollen“ und setzt sich de-
monstrativ auf den Boden.

Halten Sie es polizeirechtlich f�r zul�ssig, ihn f�r den Transport zur Dienst-
stelle zu fesseln, weil er bei der Festnahme passiven Widerstand leistet?

Wie schon in der Darstellung zur rechtlichen Problemlage ausgef�hrt, d�rfte
ein rein passives Verhalten nach der gegenw�rtigen Gesetzeslage aller L�nder
und des Bundes nicht ausreichen. Als Ausnahme k�nnte auch hier wieder
Sachsen gesehen werden.

1.3.3.4.2.10 Die L�sungsvorschl�ge der Rechtslehrer und das
Antwortverhalten der Einsatztrainer

Elf der 20 Rechtslehrer vertraten die Auffassung, dass die Fesselung hier zu-
l�ssig sei. Nur in drei Bundesl�ndern – Bayern, Sachsen und Th�ringen – ka-
menbeideRechtslehrer zu einem�bereinstimmendenErgebnis,wobei in Bay-
ern und Sachsen die Fesselung als zul�ssig, in Th�ringen hingegen als unzu-
l�ssig bewertet wurde. Bayern und Sachsen waren hier auch die einzigen
L�nder, bei denen Rechtslehrer und Einsatztrainer zu �bereinstimmenden Er-
gebnissen gelangten. Bei allen anderen Polizeien war das Antwortverhalten
unterschiedlich.

Differenziert man nach Regelungskategorien, ergibt sich nur f�r Sachsen
(„keine Regelung“) ein einheitlichesAntwortverhalten der Rechtslehrer. In al-
len �brigen Kategorien sind die L�sungsvorschl�ge unterschiedlich.

Anders sieht dies bei den Einsatztrainern aus. Nur in Nordrhein-Westfalen
und Th�ringen – beide Regelungskategorie 1 („Tatsachen“) – gelangte jeweils
einer der Einsatztrainer zu der Auffassung, die Fesselung sei unzul�ssig; alle
�brigen waren der gegenteiligen Auffassung.

Entgegen des von der Projektgruppe entwickelten L�sungsansatzes, kam so-
mit eine deutliche Mehrheit der Aus- und Fortbilder in den Bereichen Recht
und Einsatz zu der Auffassung, die Fesselung sei im Beispielsfall zul�ssig.

64 Fallabwandlung f�r BGS-Grenzschutzeinzeldienst, auch hier wurden nur f�nf BGS-Be-
amte befragt.
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Tabelle 19:
„Passiver Widerstand“ – die L�sungsvorschl�ge der Rechtslehrer und das
Antwortverhalten der Einsatztrainer

Zul�ssigkeit der Fesselung

Rechtslehrer 1 Rechtslehrer 2 Einsatztrainer 1 Einsatztrainer 2

Kategorie 1 („Tatsachen“)

BY Ja Ja Ja Ja

HE Ja Nein Ja Ja

NW Ja Nein Ja Nein

SL Ja Nein Ja Ja

TH Nein Nein Ja Nein

Kategorie 2 („Gefahr“)

BR Ja Nein Ja Ja

BGS Ja Nein Ja Ja

Kategorie 3 („Tatsachen bei Angriff“)

MV Ja Nein Ja Ja

Kategorie 4 („Umst�nde“)

BW Ja Nein Ja Ja

Kategorie 5 („Keine Regelung“)

SN Ja Ja Ja Ja

1.3.3.4.2.11 Das Antwortverhalten der
Polizeivollzugsbeamten

Von den befragten Polizeivollzugsbeamten waren insgesamt 93,7% der Auf-
fassung, dass die Fesselung im Fallbeispiel zul�ssig sei, nur sechs waren
anderer Auffassung. Bei den Angeh�rigen der Kriminalpolizei waren es
sogar 96% und bei den BGS-Beamten 100%.

Tabelle 20:
„PassiverWiderstand“–dasAntwortverhaltenderPolizeivollzugsbeamten

Zul�ssigkeit der Fesselung

Ja Nein k. A. �

n % n % n n

S 60 92,3 5 7,7 0 65

K 24 96,0 1 4,0 0 25

BGS 5 100,0 0 0 0 5

gesamt n 89 6 0 95

gesamt in % 93,7 6,3 0 100
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In der Differenzierung nach Polizeien und Regelungskategorien zeigt sich,
dass in den L�ndern der Kategorie 1 jeweils 90% der befragten Polizeivoll-
zugsbeamtenderAuffassung sind, dass die Fesselung imFallbeispiel zul�ssig
sei. Dieser Wert wurde auch in Th�ringen erzielt, obwohl die Rechtslehrer
dort �bereinstimmend die L�sung vertraten, dass die Fesselung unzul�ssig
sei.

Auch bei diesem Fallbeispiel wurde das einheitlichste Ergebnis in Sachsen er-
zielt. Die befragten Rechtslehrer, Einsatztrainer und Polizeivollzugsbeamten
kamen zu dem �bereinstimmenden Ergebnis, dass die Fesselung zul�ssig sei.

Da�ber 93%der befragtenPolizeivollzugsbeamtenund18 von 20Einsatztrai-
nern die Fesselung im Fallbeispiel f�r zul�ssig erachteten, kann eine detail-
lierte Darstellung der wenigen Antworten zu einem m�glichen Rechts�nde-
rungsbedarf dahinstehen. Bedeutender sind die mehrheitlich abweichenden
L�sungsvorschl�ge der Rechtslehrer. Darauf abgestellt, scheint die Frage, ob
im Fallbeispiel gefesselt werden darf, nicht so eindeutig gekl�rt zu sein, wie
dies das Antwortverhalten der Polizeivollzugsbeamten und der Einsatztrai-
ner impliziert. Mit Ausnahme Sachsens kann hier somit nicht von einem ein-
heitlichen Rechtssicherheitsempfinden ausgegangen werden.

1.3.3.4.3 Fazit

Anhand der drei Fallbeispiele wurden die rechtlichen Problembereiche der
Fesselung – der f�r die Tatsachen relevante Beurteilungszeitraum, die rein po-
tentielle Gef�hrlichkeit eines Festgenommenen und der passiveWiderstand –
untersucht. Obwohl die Regelungen zum Teil unterschiedlich ausgestaltet
sind, gab es nur wenige erkennbare Zusammenh�nge zwischen den Rege-
lungsvarianten und dem Antwortverhalten.

Betrachtetman �bergreifend das Antwortverhalten der Polizeivollzugsbeam-
ten, scheint die Beurteilung der individuellen Gef�hrlichkeit eines Festzuneh-
menden ein besonders wichtiges Kriterium zu sein. So bef�rworteten im Fall-
beispiel 2, in dem ein zwar potentiell gef�hrlicher Betroffener, �ber den jedoch
keine Vorerkenntnisse vorlagen und der sich kooperativ zeigte, 61% der Be-
fragten die Fesselung.

DieserWert stieg auf �ber 93% bei der dritten Variante an, in der dieselbe Per-
son passiven Widerstand leistete.

Mit starken Meinungen in den Kommentierungen, unterst�tzt durch die L�-
sungsvorschl�ge einer knappen Mehrheit der Rechtslehrer, kann man aber
auch zu dem Ergebnis kommen, dass die Fesselung hier nicht rechtm�ßig
ist. Dies l�sst den Schluss zu, dass die Bedeutung passiven Widerstandes als
Bedrohungsindiz von den Polizeivollzugsbeamten anders eingesch�tzt wird,
als es von der gegenw�rtigen Gesetzeslage ber�cksichtigt wird.

Genau anders liegt die Situation im ersten Fallbeispiel zur weiblichen Festge-
nommenen, f�r die Vorerkenntnisse vorlagen. Nach Einsch�tzung der Pro-

88



jektgruppe, gest�tzt auf eine �berwiegende Auffassung in den Kommentie-
rungen, d�rfte die Fesselung hier zul�ssig sein. Ausweislich der Erhebungs-
ergebnisse w�rde jedoch jeder vierte Polizeivollzugsbeamte hier von der Fes-
selung absehen, weil er sie f�r unzul�ssig h�lt. Bei den Rechtslehrern vertritt
sogar jeder Zweite die L�sung, in einer solchen Situation d�rfte nicht gefesselt
werden. F�r die Praxis bedeutet dies, dass von einer nach Einsch�tzung der
Projektgruppe zul�ssigen Maßnahme der Eigensicherung kein Gebrauch ge-
macht wird.

Anders als in den �brigen Polizeien und im Bund, ist die Situation in Sachsen.
Hier gab es bei den drei Fallkonstellationen insgesamt nur eine abweichende
Antwort. Im �brigen folgten alle befragten Einsatztrainer und Polizeivoll-
zugsbeamten der �bereinstimmenden L�sung der Rechtslehrer. Dies deutet
auf eine hohe Sicherheit in der rechtlichen Anwendung hin. Hierbei ist aller-
dings Folgendes zu ber�cksichtigen: Wie dargestellt, besteht in Sachsen die
besondere Situation, dass die Fesselung nicht speziell geregelt ist. Ausweis-
lich der L�sungsvorschl�ge der s�chsischen Rechtslehrer f�hrt dies dazu,
dass dort wohl unter erleichterten Umst�nden gefesselt werden kann, anders
als in den �brigen L�ndern und im Bund. Von der ratio des Gesetzes her, die-
nen die spezialgesetzlichen Regelungen in den anderen Polizeigesetzen tat-
s�chlich der Einschr�nkung der Fesselung. Dies ist eine Wertungsentschei-
dung der Gesetzgeber. Die Folge ist jedoch eine Handlungsunsicherheit im
Recht, da bei den einschr�nkenden Regelungen mehrere auslegungsbed�rf-
tige Tatbestandsmerkmale zu ber�cksichtigen sind, bei denen scheinbar Kl�-
rungsbedarf besteht.

Hinzu tritt, dass der aus polizeipraktischer Sicht wichtige Aspekt der poten-
tiellenGef�hrlichkeit nicht ausreichend ber�cksichtigtwird.Aus polizeilicher
Sicht ist die s�chsische L�sung daher zu begr�ßen. Soweit dies anhand der
Untersuchungsergebnisse beurteilt werden kann, erscheint sie praktikabler
und dient daher im gr�ßeren Maß der Eigensicherung der Polizeibeamten.

Ergebnis 4:

Die Rechtsunsicherheiten bei der Fesselung f�hren zu Handhabungs-
unterschieden in der polizeilichen Praxis.

1.3.3.5 Die Regelungen zum Schusswaffengebrauch

Die Regelungen zum Schusswaffeneinsatz bieten in dreifacher Hinsicht
Anlass zu einer projektbezogenen, rechtlichen �berpr�fung. Die Fragestel-
lungen zu diesemGesamtbereich wurden deshalb noch einmal untergliedert.
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1.3.3.5.1 Die Androhung des Schusswaffengebrauchs

1.3.3.5.1.1 Die Rechtslage

Das Verwaltungsvollstreckungsverfahren ist von seiner Grundkonzeption
her dreistufig angelegt. Es besteht aus der Androhung, der Festsetzung und
der Ausf�hrung der Zwangsmaßnahme. Bei der Zwangsanwendung durch
die Polizei tritt dieses dreiaktige Verfahren h�ufig in den Hintergrund; die
spezialgesetzlichen Vorschriften lassen in besonderen F�llen Ausnahmen
vom idealtypischen Vorgehen zu. Grunds�tzlich sind die Zwangsmittel vor
ihrer Anwendung aber auch nach den Polizeigesetzen anzudrohen. Der B�r-
ger soll hierdurch die Chance erhalten, die drohenden Konsequenzen zu er-
fahren und sein Verhalten entsprechend zu �ndern. Insoweit ist die Andro-
hung auch ein „Mittel“ zur Erreichung des polizeilichen Zwecks. Hieraus
darf aber nicht gefolgert werden, dass sie eine selbstst�ndige Maßnahme ist.
Sofern eine Androhung ausgesprochen wird, ist sie als gesetzlich verbindlich
anzusehen: Wenn die Anwendung unmittelbaren Zwangs angedroht wird,
muss die Anwendung, falls der Betroffene sein Verhalten nicht �ndert, auch
folgen k�nnen und folgen65. Es entspricht dem Verst�ndnis vom Rechtsstaat
und dem Vertrauen in das Recht, dass der Staat nur das dem B�rger gegen-
�ber androht, was er auch wirklich vollziehen darf.

Die Androhung des Schusswaffengebrauchs ist in allen Polizeigesetzen, au-
ßer in Baden-W�rttemberg, gesondert geregelt. Der Verzicht auf die Andro-
hung ist, wenn �berhaupt, nur unter strengen Voraussetzungen m�glich. In
Berlin und f�r die Polizeien des Bundes ist die Androhung des Schusswaffen-
gebrauchs in jedem Fall zwingend.

Die einschl�gigenGesetze der deutschen Polizeien lassen sich insoweit in drei
Kategorien einteilen.

Die erste Kategorie folgt dem § 39 Abs. 2 ME PolG:

„Schusswaffen . . . d�rfen nur dann ohne Androhung gebraucht werden, wenn das
zur Abwehr einer gegenw�rtigen Gefahr f�r Leib oder Leben erforderlich ist.“

Hierunter fallen die in die Befragung einbezogenen Polizeien

� Bayern (Art. 64 Abs. 2 BayPAG)

� Hessen (§ 58 Abs. 2 HSOG)

� Mecklenburg-Vorpommern (§ 111 Abs. 2 SOG M-V)

� Nordrhein-Westfalen (§ 61 Abs. 2 PolG NW)

� Saarland (§ 54 Abs. 2 SPolG)

65 Honnacker/Beinhofer a. a.O. zu Art 64 RN 2; Lisken/Denninger, F 513 f., 516; Fischer/
Hitz/Laskowski/Walter a. a.O. § 13 UZwG RN 1. Zum Teil a.A. Roos. a. a.O. zu § 61
RN 9.
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� Sachsen (§ 32 Abs. 3 S�chsPolG)

� Th�ringen (§ 62 Abs. 2 PAG TH).

sowie

� Brandenburg (§ 64 Abs. 2 BbgPolG)

� Bremen (§ 44 Abs. 2 Brem PolG)

� Hamburg (§ 22 Abs. 2 HmbSOG)

� Niedersachsen (§ 74 Abs. 2 NGefAG)

� Rheinland-Pfalz (§ 61 Abs. 2 POG)

� Sachsen-Anhalt (§ 63 Abs. 2 SOG LSA)

� Schleswig-Holstein (§ 259 Abs. 2 LVwG)

Baden-W�rttemberg bildet die zweite Regelungskategorie. Dort existiert
keine gesonderte Regelung �ber die Androhung des Schusswaffengebrauchs.
In § 52 Abs. 2 PolG BW, eine Vorschrift, die f�r den gesamten Bereich des un-
mittelbaren Zwangs Anwendung findet, wird die Androhung grunds�tzlich
lediglich vorgeschrieben
„. . . wenn Umst�nde es zulassen . . .“

Im Kommentar von Wolf/Stephan66 wird explizit darauf hingewiesen, dass
diese Umst�nde insbesondere dann vorliegen, wenn der einschreitende Poli-
zeibeamte selbst bedroht ist.

Die dritte Regelungskategorie,

� der Bund (§ 13 Abs. 1 S. 1 UZwG)

� das Land Berlin (§ 10 S. 1UZwG Bln)

beschreiten noch einen anderen gesetzlichen Weg. Sie schreiben die zwin-
gende ausnahmslose Androhung des polizeilichen Schusswaffengebrauchs
vor. In der allgemeinen Verwaltungsvorschrift des BMI zum UZwG wird
dies in Abschnitt X Absatz 4 S. 1 noch einmal ausdr�cklich best�tigt.

In der Kommentierung von Fischer/Hitz/Laskowski/Walter67 heißt es dazu,
dass die Androhung des Schusswaffengebrauchs zwingend sei; dies gelte nur
nicht f�r die so genannten Notrechtsvorbehalte, da in diesen F�llen kein ho-
heitlicher Schusswaffeneinsatz erfolge.

Unabh�ngig von diesen Regelungskategorien erscheinen f�r die Projekt-
gruppe unter dem Gesichtspunkt der Eigensicherung zwei weitere Aspekte
diskussionsw�rdig.

66 Wolf/Stephan a. a.O. zu § 52 RN 10.
67 Fischer u. a., a. a. O. zu § 13 UZwG RN 6, 8.
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Der erste Aspekt dreht sich um die Frage: Wann beginnt die rechtsbindende
Androhungswirkung eines Schusswaffeneinsatzes.

Und zweitens: Kann die Schusswaffe, unabh�ngig davon, als „Drohmittel“
eingesetzt werden?

1.3.3.5.1.1.1 DerBeginneiner rechtswirksamennonverbalen
Androhungdes Schusswaffengebrauchs

Sinn und Zweck der Androhung im polizeilichen Zwangsverfahren ist zum
einen, dem Betroffenen Klarheit �ber den zu erwartenden Eingriff zu ver-
schaffen.

Zum anderen soll ihm dieM�glichkeit gegebenwerden, sein Verhalten zu �n-
dern, um so den drohenden Einsatz der Zwangsmaßnahme noch verhindern
zu k�nnen. Die Androhung des Schusswaffengebrauchs, als sch�rfste Form
des polizeilichen Zwangs, ist deshalb zwar in fast jedem Polizeigesetz ge-
regelt. Art und Weise sowie Inhalt der Androhung werden dagegen in
keinemGesetz konkret beschrieben; mit Blick auf ihren Zweck ist aber grund-
s�tzlich zu verlangen, dass sie f�r den Betroffenen eindeutig und unmissver-
st�ndlich erfolgenmuss. In der VwV zum Bbg PolG zu § 64 heißt es beispiels-
weise hierzu in Nr. 64:

„Die Form der Androhung ist an die Erfordernisse des Einzelfalles anzupassen; in
jedem Fall muss sie unmissverst�ndlich sein.“

Als eine Androhungsform gilt zum Beispiel die Abgabe eines Warnschusses.
SeineWarnfunktion ist akustischerArt, die sich inder konkreten Situation ein-
deutig an den Betroffenen richten muss.

In den gesetzesbegleitenden Verwaltungsvorschriften der Polizeien von Ba-
den-W�rttemberg, Bayern, Berlin und Hessen wird zudem ausdr�cklich auf
die M�glichkeit einer verbalen Androhung des Schusswaffengebrauchs hin-
gewiesen.

�ber die Trageweise der Schusswaffe und eine damit eventuell verbundene
rechtliche Androhungswirkung ist in keiner Bestimmung etwas gesagt.

Die drei verschiedenen polizeibekannten Waffenhaltungen sind in der Poli-
zeidienstvorschrift68 211 – Schießausbildung – unter Nr. 4.4.2 und im Leitfa-
den 371 unter Nr. 2.2.4 zu finden:

� Aufmerksame Sicherungshaltung

� Entschlossene Sicherungshaltung

� Entschlossene Schießhaltung

68 PDV 211 Schießausbildung Ausgabe M�rz 1992.
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Dem Wortlaut und ihrer Beschreibung nach ist die entschlossene Schießhal-
tung wohl am eindeutigsten einzuordnen. Sie liegt vor, wenn die M�ndung
der Dienstwaffe auf das Ziel, also auf die Person gerichtet ist, unabh�ngig
aufwelcheK�rperpartie.Nachder PDV211 soll es sich umeineZone handeln,
bei der ein Treffer zur Beendigung des Angriffs f�hrt. Hier ist wohl allein
schon von der nonverbalen Gestik f�r jeden Betroffenen klar, dass sein Han-
deln nicht toleriert wird, und er durch die zielgerichtete Waffenhaltung auf
die m�glichen Folgen seines Verhaltens durch den Beamten hingewiesen
wird.

Nicht so eindeutig ist nach Einsch�tzung der Projektgruppe die Einordnung
der anderen beiden Trageweisen, sofern sie nicht von einer verbalen Andro-
hung begleitet werden.

Die aufmerksame Sicherungshaltung bedeutet, die Dienstwaffe befindet sich
noch in der Tragevorrichtung am K�rper des Beamten und seine Hand ruht
am Griff der Waffe. Hier stellt sich die Frage, ob der Betroffene allein durch
dieseWaffenhaltung erkennen kann, dass seinHandeln bereits die Folge eines
hoheitlichen Schusswaffengebrauchs nach sich zieht.

Sie k�nnte auch dahingehend gedeutet werden, dass der Beamte sich in eine
taktisch g�nstige Position begibt, die es zul�sst, auf eine Situations�nderung
schnell und angemessen reagieren zu k�nnen.

Da die Waffenhaltung demnach zu viele Interpretationsans�tze f�r den Be-
troffenen bietet, kann hier wohl noch nicht von dem eindeutigen Vorliegen
einer Androhung im Rechtssinn ausgegangen werden.

Die entschlossene Sicherungshaltung bereitet nach Einsch�tzung der Projekt-
gruppe wohl die gr�ßten Einordnungsschwierigkeiten. Der Beamte hat hier
die Dienstwaffe in der Hand, richtet sie aber nicht auf den Betroffenen, son-
dern h�lt sie entweder vor den K�rper mit der M�ndung nach oben oder
mit der M�ndung, „am langen Arm“, nach unten. Diese so genannte Grund-
haltung der Waffe, bei der der Zeigefinger oberhalb des Abzugsb�gels liegen
soll, beinhaltet f�r den Betrachter, im Unterschied zur aufmerksamen Siche-
rungshaltung, schon eher eine adressatenbezogene Warnfunktion. Das Vor-
zeigen derWaffe demonstriert eine entschlossene Vorgehensweise gegen�ber
dem Betroffenen; ob sie aber geeignet ist, in nonverbaler Form eine klare, un-
missverst�ndliche Anweisung in dem Sinn von: „Halt, keine Bewegung oder
ich schieße“ auszudr�cken, erscheint zumindest zweifelhaft.

Verbindliche Aussagen �ber die rechtlicheWirkung des Ziehens undHaltens
existieren nach Kenntnis der Projektgruppe nicht. Gesetzesbegleitende Ver-
waltungsvorschriften oder Polizeidienstvorschriften k�nnen hier auch nur
begrenzt weiterhelfen; sie sind zun�chst nur von interner beziehungsweise
beamtenrechtlicher Bedeutung und besitzen im Falle eines Strafverfahrens
keine zwingende Bindungswirkung. Dieser unklare Zustand k�nnte in der
Praxis zu Anwendungsschwierigkeiten auf Seiten der Polizeivollzugsbeam-
ten und zu Missverst�ndnissen bei dem polizeilichem Gegen�ber f�hren.
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1.3.3.5.1.1.2 Die Schusswaffe als Drohmittel

Wie bereits dargestellt, ist die Androhung eine Vollstreckungsvoraussetzung
mit bindender Wirkung f�r den Betroffenen und f�r die sie aussprechenden
Beamten. Sie ist demnach unzul�ssig, wenn die Anwendung der Schusswaffe
unzul�ssig ist.

Diese allgemein anerkannte Auffassung hat, insbesondere im Zusammen-
hangmit der Abgabe desWarnschusses, in einigen gesetzesbegleitenden Ver-
waltungsvorschriften auch ihren ausdr�cklichen Niederschlag gefunden. Zu
nennen sind hier die VwV von Baden-W�rttemberg (VwVPolG BW § 53
Nr. 5),Berlin (AV Pol UZwG Bln § 10Nr. 45),Hessen (VwVHSOGNr. 58.1.4)
und Schleswig-Holstein (AVwV § 259 Nr. 1.2.3). Dort heißt es jeweils mit
marginalen sprachlichen Unterschieden:

„Die Abgabe von Warnsch�ssen ist nur zul�ssig, wenn die Voraussetzungen des
Schusswaffengebrauchs vorliegen.“

Von der ratio der Regelungen �ber polizeiliche Zwangsanwendung stellt der
unmittelbare Zwang das sch�rfsteMittel der Polizei dar. Der Schusswaffenge-
brauch als ultima ratio bedeutet dabei den schwerwiegendsten Eingriff in die
Rechte des B�rgers und ist deshalb besonderen Einsatzvoraussetzungen un-
terworfen.

Der Einsatz der Schusswaffe als so genanntes Drohmittel ist hingegen gesetz-
lich nicht geregelt. Im Gegensatz zur Zweckrichtung einer rechtsverbind-
lichen Androhung im Rahmen eines Vollstreckungsvorganges, liegt die Ziel-
richtung der Verwendung der Schusswaffe als Drohmittel, gleichsam als eine
Art „fiktive Drohung“, nicht in der Durchsetzung eines vollzugspolizeilichen
Befehls. Hier geht es vielmehr um eine polizeiliche Eigenhandlung, durch die
der Betroffene durch „Hoffen auf eine abschreckende Wirkung“ davon abge-
halten werden soll, �berhaupt erst in die Zwangslage zu geraten.

Aus Eigensicherungsaspekten k�nnte deshalb dar�ber nachgedacht werden,
die Schusswaffe alsDrohmittel imRahmen einer eigenenBefugnisnormzuzu-
lassen. Dieses Einsatzinstrument im Vorfeld der eigentlichen Zwangsmaß-
nahme w�re gegebenenfalls geeignet, den schwerwiegenderen Grundrechts-
eingriff von Androhung und Einsatz g�nzlich zu verhindern. Der Nachteil
einer solchen Maßnahme liegt ebenfalls auf der Hand: Eine Drohung, die
keine Konsequenzen nach sich zieht, verliert einen großen Teil ihrer abschre-
ckenden Wirkung und widerspricht zudem gegebenenfalls dem Grundsatz
der Verl�sslichkeit und Vorhersehbarkeit staatlichen Handelns.

Unabh�ngig vonder rechtlichenBewertungundm�glichenEinordnung eines
derartigen Handelns wollte die Projektgruppe erheben, ob �berhaupt ein Be-
darf gesehen wird, die Schusswaffe als Drohmittel einzusetzen.
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These 5:

Die Rechtsunsicherheit im Bereich der Androhungswirkung einzelner
Schusswaffenhaltungen f�hrt zu Handhabungsunterschieden in der
praktischen Anwendung.

Aus polizeipraktischer Sicht besteht ein Bedarf, die Schusswaffe als
Drohmittel einsetzen zu k�nnen.

1.3.3.5.1.2 Die Ergebnisse der Befragung

1.3.3.5.1.2.1 Fallbeispiel 8 – Androhung des
Schusswaffengebrauchs

Sie und ein Kollege werden zu einer Familienstreitigkeit gerufen. Der ange-
trunkene, verbal aggressive Ehemann, der deutlich gr�ßer ist als Sie, kommt
mit einer leeren Bierflasche in der Hand auf Sie zu.

Halten Sie dasZiehen der Schusswaffe und die Einnahmeder Sicherungs-
haltung polizeirechtlich f�r zul�ssig, um den Ehemann von einem eventu-
ellenAngriff abzuhalten, ohne dass dieVoraussetzungen des Schusswaffen-
gebrauchs hier vorliegen?

Nach demL�sungsansatz der Projektgruppe ist das Ziehen derWaffe und die
Einnahme der aufmerksamen Sicherungshaltung hier zul�ssig, da es sich
noch nicht um eine Androhung im rechtlichen Sinn handelt. Die Formen
der so genannten Sicherungshaltung m�ssen, entgegen der entschlossenen
Schießhaltung, die Zul�ssigkeit des Schusswaffeneinsatzes noch nicht mit
umfassen.

Es wurde daher f�r alle Polizeien erwartet, dass die Zul�ssigkeit der Maß-
nahme bejaht wird.

1.3.3.5.1.2.2 Das Antwortverhalten der drei Zielgruppen

Die M�glichkeit einer eindeutigen Beantwortung zeigte sich in den L�sungs-
vorschl�gen der Rechtslehrer am Deutlichsten. Zu einem Anteil von 80% ka-
men sie zu der Auffassung, dass die Einnahme der Sicherungshaltung in dem
Beispielsfall zul�ssig sei. In Baden-W�rttemberg, Berlin, Mecklenburg-Vor-
pommern und Nordrhein-Westfalen kamen die zwei Rechtslehrer aber den-
noch jeweils zu entgegengesetzten L�sungen.

Bei den Einsatztrainern bejahten nur noch insgesamt 60% die Zul�ssigkeit
dieser Maßnahme in der konkreten Situation. Dort kamen in sechs der zehn
Polizeien die zwei Einsatztrainer zu jeweils divergierenden L�sungen.
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Lediglich beimBGSund inHessen kamenbeideZielgruppen zudem�berein-
stimmenden Ergebnis, dass dieMaßnahme hier zul�ssig sei; in Th�ringen ge-
langten sie �bereinstimmend zur gegenteiligen Auffassung.

Fasst man beide Zielgruppen zusammen, fiel das Antwortverhalten in Berlin,
Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen am Uneinheitlichsten
aus. Dort kamen die zwei Aus- und Fortbilder pro Bereich Recht und Praxis
zu jeweils voneinander abweichenden Auffassungen.

Ein �hnliches Antwortverh�ltnis zeigt sich bei den Polizeivollzugsbeamten.
Dort kamen 61 von 100 Befragten zu dem Ergebnis, dass die Einnahme der Si-
cherungshaltung zul�ssig sei. Die einheitlichsten Antwortverhalten zeigten
sich hier in Berlin und Baden-W�rttemberg; dort wurde die Einnahme der Si-
cherungshaltung von neun der zehn Befragten f�r zul�ssig gehalten.

In Mecklenburg-Vorpommern spiegelt sich dagegen beim Antwortverhalten
der Polizeivollzugsbeamten das unterschiedliche Antwortverhalten der
Rechtslehrer und Einsatztrainer wider: Der Zustimmungs- beziehungsweise
Ablehnungswert hinsichtlich der Zul�ssigkeit der Maßnahme betrug – ent-
sprechend der Zufallswahrscheinlichkeit – genau 50%.

Tabelle 21:
„Einnahme der Sicherungshaltung“ – Antwortverhalten der drei Ziel-
gruppen

Zul�ssigkeit der Einnahme der Sicherungshaltung

Rechtslehrer Einsatztrainer Vollzugsbeamte gesamt

Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein

BGS 2 0 2 0 4 6 8 6

BW 1 1 2 0 9 1 12 2

BY 2 0 1 1 6 4 9 5

BR 1 1 1 1 9 1 11 3

HE 2 0 2 0 8 2 12 2

MV 1 1 1 1 5 5 7 7

NW 1 1 1 1 3 7 5 9

SL 2 0 1 1 8 2 11 3

SN 2 0 1 1 6 4 9 5

TH 2 0 0 2 3 7 5 9

gesamt n 16 4 12 8 61 39 89 51

gesamt in % 80 20 60 40 61 39 63,6 36,4
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1.3.3.5.1.2.3 Das Antwortverhalten zum
Rechts�nderungsbedarf

Von den vier Rechtslehrern und den acht Einsatztrainern, die die Einnahme
der Sicherungshaltung als unzul�ssig bewerteten, war lediglich jeweils einer
der Auffassung, dass dies durch eine Gesetzes�nderung zuk�nftig zul�ssig
werden sollte.

Von den 39 Polizeivollzugsbeamten, die die Zul�ssigkeit der Maßnahme ver-
neinten, bef�rworteten 16 eine Gesetzes�nderung, dieMehrheit von 23 lehnte
sie hingegen ab.

Fasst man aus allen drei Zielgruppen diejenigen, die den Einsatz bereits f�r
zul�ssig hielten, mit denen zusammen, die die Zul�ssigkeit zun�chst vernein-
ten, aber eine entsprechende Gesetzes�nderung begr�ßenw�rden, zeigt sich,
dass 76% der 140 Probanden der Auffassung sind, dass die Einnahme der Si-
cherungshaltung in der Situation des Fallbeispiels zul�ssig ist oder zul�ssig
sein sollte.

Tabelle 22:
„Einnahme der Sicherungshaltung“ – Rechts�nderungsbedarf

Die Einnahme der Sicherungshaltung im Fallbeispiel

ist gegenw�rtig
bereits zul�ssig

sollte zuk�nftig
zul�ssig sein

ist unzul�ssig
und soll es auch
bleiben

k.A. ges.

n n n n n

Rechtslehrer 16 1 3 0 20

Einsatztrainer 12 1 7 0 20

Polizeivollzugs-
beamte

61 16 23 0 100

gesamt n 89 18 33 0 140

gesamt in % 76,4 23,6 0 100

1.3.3.5.1.2.4 Fallbeispiel 9 – Schusswaffe als Drohmittel

Sie und ein Kollege werden zu einer Familienstreitigkeit gerufen. Der ange-
trunkene, verbal aggressive Ehemann, der deutlich gr�ßer ist als Sie, kommt
mit einer leeren Bierflasche in der Hand auf Sie zu.

Halten Sie die verbaleAndrohungdes Schusswaffengebrauchs polizeirecht-
lich f�r zul�ssig, umdenEhemann durchAbschreckung von einem eventu-
ellenAngriff abzuhalten, ohne dass dieVoraussetzungen des Schusswaffen-
gebrauchs hier vorliegen?
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Aufgrund der allgemein anerkannten Rechtslage zur Androhung erwartete
die Projektgruppe bei der L�sungdes Falles ein eindeutiges Ergebnis. Ziel die-
ser Frage war insbesondere, wie oben dargelegt, mit der obligatorisch gestell-
ten Zusatzfrage herauszufinden, ob ein Gesetzes�nderungsbedarf auf diesem
Gebiet besteht.

1.3.3.5.1.2.5 Das Antwortverhalten der drei Zielgruppen

Die M�glichkeit einer eindeutigen Beantwortung zeigte sich in den L�sungs-
vorschl�gen der Rechtslehrer. Sie kamen in allen Polizeien �bereinstimmend
zuderAuffassung, dass die verbaleAndrohungdes Schusswaffeneinsatzes in
dem Beispielsfall unzul�ssig sei.

Das Antwortverhalten der Einsatztrainer fiel dagegen nicht so eindeutig aus.
Insgesamt sechs der 20 Befragten bejahten die Zul�ssigkeit derAndrohung im
geschilderten Beispielsfall; im Saarland und in Bayern sogar beide Befragte
�bereinstimmend.

Beim BGS, in Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sach-
sen und Th�ringen bejahten beide Zielgruppen �bereinstimmend die Unzu-
l�ssigkeit der verbalen Androhung.

Die befragten Polizeivollzugsbeamten gelangten zu einem �hnlichen Ant-
wortverh�ltnis wie die Einsatztrainer. Ein Viertel von ihnen (ein Beamter
machte keine Angabe), das sind 24% von 100, kamen zu der Auffassung,
dass die verbale Androhung im Fallbeispiel zul�ssig sei. In Baden-W�rttem-
berg, Berlin und Sachsen zeigten sich die einheitlichstenAntwortverh�ltnisse.
Dort verneinten immerhin neun von zehn Probanden �bereinstimmend ihre
Zul�ssigkeit.

BetrachtetmandieAntworten aller drei Zielgruppen, so zeigt sich, dass nur in
Nordrhein-Westfalen 100% der Befragten die Zul�ssigkeit der Androhung
verneinten.
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Tabelle 23:
„Verbale Androhung zur Abschreckung“ – das Antwortverhalten der drei
Zielgruppen

Zul�ssigkeit der verbalen Androhung

Rechtslehrer Einsatztrainer Vollzugsbeamte gesamt

Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein

BGS0 0 2 0 2 4 6 4 10

BW 0 2 1 1 1 9 2 12

BY 0 2 2 0 3 7 5 9

BR 0 2 0 2 1 9 1 13

HE 0 2 1 1 2 8 3 11

MV 0 2 0 2 6 4 6 8

NW 0 2 0 2 0 10 0 14

SL 0 2 2 0 3 7 5 9

SN 0 2 0 2 1 9 1 13

TH* 0 2 0 2 3 6 3 10

gesamt 0 20 6 14 24 75 30 109

gesamt in % 0 100 30 70 24 75 21,4 77,9

* Ein Polizeivollzugsbeamter aus TH machte keine Angabe.

1.3.3.5.1.2.6 Die Frage zum Rechts�nderungsbedarf

Von den 20 Rechtslehren war genau die H�lfte der Auffassung, dass hier ein
Rechts�nderungsbedarf bestehen w�rde.

Bei den 14 Einsatztrainern, die die Zul�ssigkeit ablehnten, sahen nur zwei
einen Rechts�nderungsbedarf. Insgesamt betrachtet waren demnach mehr
Einsatztrainer als Rechtslehrer der Auffassung, dass der Einsatz der Schuss-
waffe als Drohmittel zu Abschreckungszwecken auch zuk�nftig unzul�ssig
bleiben sollte.

Bei den Polizeivollzugsbeamten bef�rworteten 41,3% derjenigen, die die Zu-
l�ssigkeit verneinten, eine Gesetzesanpassung; rund 58,6% lehnten sie ab. In-
soweit sprach sich dieMehrheit der 75 Befragten gegen eine zuk�nftige Zul�s-
sigkeit aus.

Betrachtet man alle drei Zielgruppen, sind 52,14% der Befragten der Auffas-
sung, dass im Fallbeispiel die verbale Androhung zur Abschreckung entwe-
der gegenw�rtig bereits zul�ssig ist oder zuk�nftig zul�ssig sein sollte.
Rund die andere H�lfte, insgesamt 47,14% bleiben bei der Auffassung, dass
es unzul�ssig ist und auch bleiben sollte.
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Tabelle 24:
„Verbale Androhung zur Abschreckung“ – Rechts�nderungsbedarf

Die verbale Androhung im Fallbeispiel

ist gegenw�rtig
bereits zul�ssig

sollte zuk�nftig
zul�ssig sein

ist unzul�ssig
und soll es auch
bleiben

k. A. ges.

n n n n n

Rechtslehrer 0 10 10 0 20

Einsatztrainer 6 2 12 0 20

Polizeivollzugs-
beamte

24 31 44 1 100

gesamt n 30 43 66 1 140

gesamt in % 52,1 47,2 0,7 100

1.3.3.5.1.3 Fazit

Anhand der zwei Fallbeispiele wurden die rechtlichen Problembereiche der
Androhung des Schusswaffengebrauchs – Inhalt und Form der Androhung
durch Waffenhaltung, die Schusswaffe als Drohmittel – untersucht.

Betrachtet man das Antwortverhalten der Polizeivollzugsbeamten und der
Einsatztrainer zum ersten Fallbeispiel „Einnahme der Sicherungshaltung“,
scheinen jeweils �ber ein Drittel die geschilderte Waffenhaltung bereits als
Androhung zu deuten; 36,4% beziehungsweise 40% verneinten ihre Zul�s-
sigkeit aufgrund der mangelnden Voraussetzung f�r den Schusswaffenge-
brauch.

Interessanter Weise stellt sich das Antwortverhalten dieser beiden Zielgrup-
pen zu einer �hnlichen Fallgestaltung ganz anders dar. Die betroffenen 110
Probanden69wurdendanach gefragt, ob die Einnahmeder Sicherungshaltung
im Rahmen einer Verkehrskontrolle nach § 36 Abs. 5 Straßenverkehrsord-
nung (StVO) zul�ssig ist. 18 der befragten Rechtslehrer und 19 Einsatztrainer
hielten die Ann�herung an das kontrollierte Fahrzeug mit gezogener Dienst-
waffe f�r zul�ssig.

Von den 70 Polizeivollzugsbeamten waren 49 der Auffassung, dass die Ein-
nahme der Sicherungshaltung im Rahmen einer StVO-Kontrolle zul�ssig ist,
20 verneinten dies und ein Beamtermachte keine Angabe. Die Zustimmungs-
werte der Polizeivollzugsbeamten und der Einsatztrainer liegen hier also we-
sentlich h�her, n�mlich bei 70% beziehungsweise bei 95%, als im Vergleichs-
fall.

69 Aufgrund der Fallgestaltung wurden in die Befragung nur die Beamten der Schutzpoli-
zei sowie die BGS-Grenzbeamten einbezogen.
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Der Grund f�r das divergierende Antwortverhalten bei gleicher Waffenhal-
tung und gleichen tatbestandlich relevanten Sachverhalten ist nicht klar er-
kennbar. Es kann vermutet werden, dass die Zul�ssigkeit der Einnahme der
Sicherungshaltung imRahmen einer StVO-Kontrolle aufgrund der Ereignisse
im Fr�hjahr 2000 verst�rkt diskutiert und somit auch fl�chendeckender ak-
zeptiert wurde. Eine �bertragung dieser Diskussion auf andere Sachverhalte
scheint dem entsprechend noch nicht in gleichemUmfang erfolgt zu sein. F�r
die Praxis bedeutet dies, dass von einer, nach Einsch�tzung der Projektgrup-
pe, zul�ssigen Maßnahme der Eigensicherung gegebenenfalls kein Gebrauch
gemacht w�rde.

Die in der sechsten These von der Projektgruppe aufgestellte Vermutung hin-
sichtlich eines Bedarfs, die Schusswaffe als Drohmittel einsetzen zu k�nnen,
l�sst sich nicht eindeutig belegen. Ausweislich der Erhebungsergebnisse hielt
zwar rund jeder vierte Polizeivollzugsbeamte die Androhung des Schusswaf-
fengebrauchs zur Abschreckung bereits nach geltendem Recht f�r zul�ssig.
Dieswurde vondenRechtslehrern aber einstimmig verneint. DieWerte imBe-
reich der Zusatzfrage nach einem entsprechenden Rechts�nderungsbedarf
tendieren mehrheitlich zu dessen Verneinung. Von den 75 befragten Polizei-
vollzugsbeamten, die die Zul�ssigkeit der Maßnahme zun�chst verneint hat-
ten, sprachen sich lediglich 41,3% f�r eine Gesetzesanpassung aus.

Die Mehrheit dieser Gruppe, als auch die Mehrheit der Einsatztrainer, die die
Zul�ssigkeit der Maßnahme zun�chst verneint hatten, sprachen sich gegen
eine zuk�nftige Zul�ssigkeit aus. Lediglich die H�lfte der 20 Rechtslehrer be-
f�rwortete eine Rechts�nderung.

Dies deutet darauf hin, dass zum gegenw�rtigen Zeitpunkt der Einsatz der
Schusswaffe als Drohmittel keine mehrheitliche Akzeptanz bei den einschl�-
gigen Zielgruppen findet. Diese Einsch�tzung wurde vielfach auch schon im
befragungsbegleitenden Gespr�chmitgeteilt: „Wozu soll ich etwas androhen,
wenn ich es nicht durchsetzen kann. Damit mache ich mich unglaubw�rdig
und erreiche bei meinem polizeilichen Gegen�ber nur noch weniger Akzep-
tanz“!

Ergebnis 5:

Die Rechtsunsicherheit im Bereich der Androhungswirkung einzelner
Schusswaffenhaltungen f�hrt zu Handhabungsunterschieden in der
praktischen Anwendung.

Aus polizeipraktischer Sicht besteht derzeit keinBedarf, die Schusswaffe
als Drohmittel einzusetzen.
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1.3.3.5.2 Die Voraussetzungen zum Einsatz der
Schusswaffe zur Abwehr eines Angriffs

1.3.3.5.2.1 Die Rechtslage

DiePolizeigesetzeder L�nderunddesBundes k�nnen inBezugauf den eigen-
sicherungsrelevanten Schusswaffengebrauch zur Abwehr eines Angriffs in
zwei Kategorien eingeteilt werden.

Bei der Mehrheit der im Projekt vertretenen Polizeien ist es ausdr�cklich im
Gesetz verankert, dass Schusswaffen gegen Personen gebraucht werden d�r-
fen

“. . . um eine gegenw�rtige Gefahr f�r Leib und Leben abzuwehren . . .“

Es handelt sich dabei um:

� Bayern (Art. 67 Abs. 1 Nr. 1 BayPAG)

� Hessen (§ 61 Abs. 1 Nr. 1 HSOG)

� Mecklenburg-Vorpommern (§ 109 Abs. 2 Nr. 1 SOG M-V)

� Nordrhein-Westfalen (§ 64 Abs. 1 Nr. 1 PolG NRW)

� Saarland (§ 57 Abs. 2 Nr. 1 SPolG)

� Th�ringen (§ 65 Abs. 1 Nr. 1 PAG TH)

Sie folgen insoweit auchdemVorschlag in § 42Abs. 1Nr. 1MEPolG.Dasselbe
gilt f�r die folgenden nicht im Projekt vertretenen Polizeien

� Brandenburg (§ 67 Abs. 1 Nr. 1 BbgPolG)

� Bremen (§ 47 Abs. 1 Nr. 1 Brem PolG)

� Niedersachsen (§ 77 Abs. 1 Nr. 1 NGefAG)

� Rheinland-Pfalz (§ 64 Abs. 1 Nr. 1 POG)

� Sachsen-Anhalt (§ 66 Abs. 1 Nr. 1 Abs. 3 SOG LSA) und

� Schleswig-Holstein (§ 258 Abs. 2 Nr. 1 LVwG)

Die L�nder Hessen (Nr. 61.1.1 VwV HSOG) und Nordrhein-Westfalen
(Nr. 64.11 VwV PolG NW) pr�zisieren in ihren gesetzesbegleitenden Verwal-
tungsvorschriften die Einsatzalternative noch dahingehend, dass

“. . . die Berechtigung zum Schusswaffengebrauch mindestens die Gefahr einer
schwerwiegenden K�rperverletzung voraussetzt . . .“

Die zus�tzliche Einsatzalternative („Abwehr einer ggw. Gefahr f�r Leib und
Leben“) fehlt bei den Befragungsteilnehmern Baden-W�rttemberg, Berlin,
Sachsen und dem BGS sowie bei dem nicht einbezogenen Bundesland
Hamburg.
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In ihrenGesetzen befindet sich lediglich eineVorschrift, die so oder sprachlich
marginal abweichend auch in den anderen Polizeigesetzen der ersten Katego-
rie vorhanden ist:

„Schusswaffen d�rfen gegen einzelne Personen nur gebraucht werden,

1. um die unmittelbar bevorstehende Ausf�hrung oder Fortsetzung einer rechts-
widrigen Tag zu verhindern, die sich den Umst�nden nach als

a) ein Verbrechen oder

b) ein Vergehen, das unter Anwendung oder Mitf�hrung von Schusswaffen oder
Sprengstoffen, begangen werden soll oder ausgef�hrt wird,

darstellt . . .“

In dem Gesetz des Landes Berlin wird diese Vorschrift in den dazugeh�ren-
den Ausf�hrungsbestimmungen (Nr. 51 AV Pol UZwGBln) noch wie folgt
konkretisiert:

„Eine Handlung stellt sich (. . .) als Verbrechen oder Vergehen dar, wenn nach der
Situation, die der Vollzugsbeamte im Augenblick der Entscheidung �ber den
Schusswaffengebrauch vorfindet, der weitere Geschehensablauf die Tatbestands-
merkmale eines Vergehens oder Verbrechens erf�llen w�rde. Es kommt dabei auf
den objektiven, tats�chlich vorhandenen Anschein an, der rein subjektive Eindruck
des Beamten, ohne dass seine pers�nliche Annahme durch tats�chliche Anhalts-
punkte gerechtfertigt w�re, reicht nicht aus.“

Zur Verhinderung beziehungsweise Unterbindung von sonstigen Vergehen,
die nicht unter Anwendung oderMitf�hrung von Schusswaffen oder Spreng-
stoffen begangen werden sollen, ist der Schusswaffengebrauch gegen Perso-
nen nach dieser Vorschrift demnach unzul�ssig. Seine Einsatzalternativen
sind abschließend aufgez�hlt. Hinsichtlich der Alternative „Vergehen“ engt
die Vorschrift den Schusswaffengebrauch gegen Personen damit ein. Sie er-
fasst nur Selbstverteidigungshandlungen von Polizeibeamten gegen�ber An-
griffen, die von vornherein objektiv als Verbrechen erkennbar sind oder Ver-
gehenstatbest�nde erf�llen und der Angreifer Schusswaffen oder Explosiv-
mittel mitf�hrt.70

Diese Einschr�nkung ergibt sich dagegen nicht, wenn der Polizeibeamte auf
der Grundlage der anderen Einsatzalternative den Angriff abwehren kann.
Die Befugnis zur Abwehr einer gegenw�rtigen Gefahr f�r Leib und Leben/
oder Lebensgefahr ist auch dann gegeben, wenn sie der Verhinderung von
Vergehendient, die nicht unterAnwendung oderMitf�hrung von Schusswaf-
fen oder Sprengstoffen begangen werden. Mit dieser Bestimmung soll, wie
den Kommentierungen einzelner Gesetze71, die die entsprechende Regelung
aufgenommen haben, entnommen werden kann, ein besserer Schutz der k�r-

70 Mußgnug, S. 112.
71 Hierzu exemplarisch Honnacker/Beinhofer, Art. 67 RN. 4.
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perlichen Integrit�t erzielt werden, da selbst erhebliche K�rperverletzungen,
wie zum Beispiel nach § 224 Abs. 1 Nr. 4 StGB, nur als Vergehen bestraft wer-
den.

F�r die Praxis kann vermutet werden, dass die strafrechtlich einwandfreie
Abgrenzung zwischenVerbrechen undVergehen imEinzelfall, wennman da-
von ausgeht, dass es sich hier vielfach um Entscheidungen im Sekundenbe-
reich handelt, Probleme bereiten kann. Der Polizeibeamte muss absch�tzen,
ob der Angriff ein Verbrechen ist. Kommt er zu dem Schluss, dass dies nicht
der Fall ist, ist dieAnwendungder Schusswaffe nur erlaubt,wennderAngrei-
fer selbstmit einer Schusswaffe oder Explosionsmitteln bewaffnet ist. Ermuss
sichdann in einer anderen Formwehrenund tr�gt dasRisiko, eine schwerwie-
gende K�rperverletzung zu erfahren. Kommt der Polizeibeamte hingegen zu
dem Schluss, dass ein Verbrechen verhindert werden muss und er setzt die
Schusswaffe ein, sieht er sich zumindest subjektiv dem Risiko ausgesetzt,
dass seine Fehleinsch�tzung wom�glich in ein Strafverfahren wegen fahrl�s-
siger T�tung m�ndet.

Die Schwelle zum Einsatz der Schusswaffe zur Selbstverteidigung gestaltet
sich demnach, je nachdem welche Gesetzeslage zugrunde liegt, unterschied-
lich. Es kann vermutet werden, dass die Polizeien der zweiten Regelungska-
tegorie den Einsatz von Schusswaffen besonders restriktiv regeln wollen; das
Nichtvorhandensein der zus�tzlichen Alternative „zur Abwehr einer gegen-
w�rtigen Gefahr f�r Leib und Leben“ schr�nkt die rechtliche Zul�ssigkeit
des Einsatzes von vornherein ein. Dies muss sich nach Ansicht der Projekt-
gruppe auf die Handhabungspraxis und damit die Sicherheit der Polizeibe-
amten in der konkreten Situation auswirken.

F�r das Projekt wurde daher angenommen, dass das Vorhandensein der zu-
s�tzlichen gesetzlichen Einsatzalternative f�r den wirksamen Schutz der k�r-
perlichen Integrit�t der Beamten g�nstiger ist; das Nichtvorhandensein kann
zu einem aufwendigeren Abw�gungsprozess und damit zu Handlungsunsi-
cherheiten bei den Polizeibeamten f�hren.

These 6:

Die zus�tzliche Tatbestandsalternative beimSchusswaffengebrauch „zur
Abwehr einer gegenw�rtigen Gefahr f�r Leib und Leben“ f�hrt zu einer
gr�ßeren Handlungssicherheit.
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1.3.3.5.2.2 Die Ergebnisse der Befragung

1.3.3.5.2.2.1 Fallbeispiel 10 – Einsatz der Schusswaffe

Bei einer Personenkontrolle durch Sie und einen Kollegen schl�gt die kon-
trollierte Person – m�nnlich, �berdurchschnittlich große und kr�ftige Ge-
stalt – Ihren Kollegen �berraschend nieder; dieser geht zu Boden. Dann
greift er Sie mit Faustschl�gen an. Weder Sie noch Ihr Kollege haben einen
Schlagstock oder Reizgas dabei.

Halten Sie es polizeirechtlich f�r zul�ssig den Einsatz der Schusswaffe an-
zudrohen, um den Angriff abzuwehren?

Halten Sie es polizeirechtlich f�r zul�ssig sich gegen den Angriff des T�ter
mit einem gezielten Schuss in das Bein oder in den Arm zu wehren?

Der Fall mit seinen zwei Varianten wurde so angelegt, dass dem Polizeibeam-
ten zwardieGefahr einerK�rperverletzungdroht, deren konkrete Folgen und
gesundheitssch�digende Wirkungen aber nicht genau absch�tzbar sind. Der
Angreifer verwendet keine Waffen, ist den Beamten aber k�rperlich deutlich
�berlegen. Den Beamten bleibt aufgrund des Ausr�stungszustandes nur die
M�glichkeit, mit Hilfe einfacher k�rperlicher Gewalt oder durch Schusswaf-
fengebrauch beziehungsweise dessen Androhung dem Angriff zu begegnen.

Der Fall ist bewusst auf die zuvor beschriebene unterschiedliche Rechtslage
zugeschnitten und ließ dementsprechende L�sungsverhalten erwarten.

Ausgehend von dem oben bereits geschilderten Grundsatz des unabdingba-
ren rechtlichen Zusammenhangs zwischen der Zul�ssigkeit der Androhung
und dem Einsatz des Schusswaffengebrauchs, ging die Projektgruppe davon
aus, dass, sofern die Androhung a) bejaht wird, auch der in der Folgefrage b)
beschriebene Gebrauch f�r zul�ssig erachtet wird.

1.3.3.5.2.2.2 Das Antwortverhalten der drei Zielgruppen

Die L�sungsvorschl�ge der Rechtslehrer zu Frage a) deuten darauf hin, dass
entgegenderAusgangsthese, die unterschiedlicheGesetzeslage (Tatbestands-
alternative vorhanden/nicht vorhanden) keinen Einfluss auf die Handlungs-
sicherheit hat. Die L�sung des Beispielfalles fiel insbesondere bei der ersten
Kategorie (Alternative vorhanden) uneinheitlich aus. Dort kam von den
Rechtslehrern genau die H�lfte zu der Auffassung, dass die Androhung des
Schusswaffengebrauchs zul�ssig sei, w�hrend die andere H�lfte dies ver-
neinte.

Von den zw�lf befragten Einsatztrainern dieser Kategorie kamen sieben zu
dem Ergebnis, dass die Androhung zul�ssig sei, f�nf verneinten hingegen
ihre Zul�ssigkeit. Lediglich bei drei Polizeien fielen die L�sungsvorschl�ge
der Rechtslehrer und Einsatztrainer �bereinstimmend aus: In Hessen und
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dem Saarland �bereinstimmend die Zul�ssigkeit bejahend; in Th�ringen
�bereinstimmend verneinend.

Dagegen kamen alle Rechtslehrer der zweiten Kategorie (Tatbestandsalterna-
tive nicht vorhanden: Baden-W�rttemberg, Berlin, Sachsen und der BGS), bis
auf einen der keine Angabe machte, zu dem Ergebnis, dass die Androhung
nicht zul�ssig ist. Sechs der acht befragten Einsatztrainer dieser Polizeien ver-
neinten die Zul�ssigkeit ebenfalls, nur zwei bejahten sie. In Berlin und beim
BGS vertraten beide Einsatztrainer jeweils die gegenteilige Meinung des an-
deren. Lediglich in Baden-W�rttemberg und Sachsen antworteten Rechtsleh-
rer und Einsatztrainer jeweils �bereinstimmend mit „Nein“.

Die Ausgangsthese der Projektgruppe l�sst sich auch nicht durch das Ant-
wortverhalten der Polizeivollzugsbeamten zu Frage a) best�tigen. Von den
insgesamt 60 befragten Beamten, die in die erste Kategorie (Alternative vor-
handen) fallen, beantworteten 58% die Frage nach der Zul�ssigkeit mit „Ja“
und 42% mit „Nein“.

Bei den verbleibenden 40 Beamten der zweiten Kategorie (Alternative nicht
vorhanden) ergibt sich ein �hnliches, lediglich umgekehrtes Bild: W�hrend
hier 42,5% die Zul�ssigkeit der Androhung bejahten, wurde sie von 57,5%
verneint.

Insgesamt gesehen, unter Einbeziehung der drei Zielgruppen in allen zehn
Polizeien, zeigten sich inHessen und Sachsen die einheitlichsten Antwortver-
halten, obwohl beide Bundesl�nder jeweils zu einer anderen Regelungskate-
gorie geh�ren:

W�hrend inHessen die Zul�ssigkeit derAndrohung von 78,5% bejahtwurde,
wurde sie zum selbigen Anteil in Sachsen verneint.

Auff�llig war an dieser Stelle das Antwortverhalten zu der Folgefrage b). Da
schließlich davon auszugehen ist, dass allen Befragten bekannt war, dass nur
bei Zul�ssigkeit des Schusswaffengebrauchs auch eine Androhung desselbi-
gen ergehendarf, konnte erwartetwerden, dass dieAntworten aller Zielgrup-
pen mit ihren L�sungsvorschl�gen zu a) v�llig �bereinstimmen. Das war
nicht in allen zehn Polizeien der Fall.

In Nordrhein-Westfalen, dem Saarland und beim BGS gab es Unterschiede in
dem Antwortenverhalten der Einsatztrainer, in Bayern dagegen bei den
Rechtslehrern.

Bei den Polizeivollzugsbeamten fiel die Beantwortung der Folgefrage b) noch
uneinheitlicher aus, als bei den anderen beiden Zielgruppen: In keiner einzi-
gen der zehn Polizeien stimmte das Antwortverhalten zu Frage b)mit dem zu
Frage a) �berein. In Th�ringen kehrte es sich sogar genauum; hatten die Frage
a) siebenBeamte bejaht unddrei verneint, bejahten jetzt die Frage b) nochdrei,
w�hrend sieben sie verneinten.
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Betrachtet man das Antwortverhalten zu Frage b) im Vergleich zu Frage a),
zeigt sich Folgendes: In acht der zehn Polizeien hat eine Verlagerung hin
zurVerneinung der zuvor bejahtenAndrohung stattgefunden. Beantworteten
noch von den insgesamt 100 befragten Vollzugsbeamten 52 die Frage a) mit
„Ja“ und 47 mit „Nein“ (ein Mal „k.A.“), so verneinten bei der Frage b) 60
die Zul�ssigkeit des Schusswaffeneinsatzes gegen�ber 35, die ihn bejahten
(f�nf machten „k.A.“). Die Androhung und der Gebrauch der Schusswaffe
fallen somit deutlich auseinander. Unter psychologischen Gesichtspunkten
ist dies durchaus verst�ndlich. Eine Androhung f�llt „leichter“, als der tat-
s�chliche Gebrauch der Schusswaffe.

Die Ergebnisse zu beiden Fragealternativen lassen vermuten, dass der Einsatz
der Schusswaffe insgesamt restriktiver von den Polizeivollzugsbeamten ge-
handhabt wird, als die gesetzlichen Voraussetzungen zulassenw�rden. Z�hlt
man s�mtliche „Ja“- und „Nein“-Angaben dieser Zielgruppe zu beiden Fra-
gen a) und b) zusammen, ergibt sich ein mehrheitliches Ergebnis von 107
„Nein“-Antworten zu 87 „Ja“-Antworten (sechs machten keine Angabe).
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Tabelle 25:
„Voraussetzungen des Schusswaffeneinsatzes bei Abwehr eines Angriffs“
– das Antwortverhalten der drei Zielgruppen zu Frage a) und Frage b)

Zul�ssigkeit der Androhung und des Einsatzes der Schusswaffe

Androhung (Frage a) Einsatz (Frage b)

Rechts-
lehrer

Einsatz-
trainer

Vollzugs-
beamte

Rechts-
lehrer

Einsatz-
trainer

Vollzugs-
beamte

Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein

Kategorie 1 (Alternative „Ja“)

BY 0 2 1 1 5 5 1 1 1 1 3 7

HE 2 0 2 0 7 3 2 0 2 0 6 4

MV 2 0 0 2 5 5 2 0 0 2 4 5

NW* 0 2 2 0 6 4 0 2 1 1 5 5

SL* 2 0 2 0 5 4 2 0 1 1 2 6

TH 0 2 0 2 7 3 0 2 0 2 3 7

ges. 6 6 7 5 35 24 7 5 5 7 23 34

ges. in % 50 50 58,3 41,6 58,3 40 58,3 41,6 41,6 58,3 38,3 56,6

55,5% Ja zu 43,9% Nein 46,1% Ja zu 52,2% Nein

Kategorie 2 (Alternative „Nein“)

BGS 0 2 1 1 5 5 0 2 0 2 3 7

BR* 0 1 1 1 5 5 0 1 1 1 3 6

BW* 0 2 0 2 4 6 0 2 0 2 4 5

SN 0 2 0 2 3 7 0 2 0 2 2 8

ges. 0 7 2 6 17 23 0 7 1 7 12 26

ges. in % 0 87,5 25 75 42,5 57,5 0 87,5 12,5 87,5 30 65

22,5% Ja zu 73,3% Nein 14,2% Ja zu 80% Nein

* Zu Frage a) machten ein Rechtslehrer aus BR und ein Polizeivollzugsbeamter aus dem SL
keine Angabe. Zu Frage b) machten ein Rechtslehrer und ein Polizeivollzugsbeamter aus
BR sowie zwei aus dem SL und jeweils ein Polizeivollzugsbeamter aus BWundMV keine
Angabe.

1.3.3.5.2.3 Fazit

DieAnnahme, dass dasVorhandensein der zus�tzlichen gesetzlichen Einsatz-
alternative „zur Abwehr einer gegenw�rtigen Gefahr f�r Leib und Leben“ f�r
den wirksamen Schutz der k�rperlichen Integrit�t der Beamten g�nstiger ist,
ließ sich nicht belegen. Ausweislich des uneinheitlichen Antwortverhaltens
zu Frage a) f�hrt ihr Vorhandensein zu keiner erh�hten Handlungssicherheit
in der polizeilichen Praxis. Insbesondere die Gr�nde f�r die abweichenden
Antwortender Befragten der erstenKategorie lassen sich nur schwer erfassen.
Sie k�nnten eventuell im Bereich der Aus- und Fortbildung zu suchen sein.

108



Es l�sst sich f�r den Bereich des Schusswaffeneinsatzes daher insgesamt eine
gewisseHandlungsunsicherheit feststellen, die inder praktischenEigensiche-
rungssituation dazu f�hren kann, dass der Polizeibeamte ein unn�tiges ge-
sundheitliches Risiko eingeht. Eine Erkl�rung f�r dieses Antwortverhalten
l�sst sich nicht unmittelbar herleiten.

Ein plausibler Grund hierf�r k�nnte in dem psychologischen Aspekt eines
Schusswaffeneinsatzes liegen. Dies l�sst sich auch durch den oben angef�hr-
ten Vergleich der Antworten zu Frage a) mit denen zu Frage b) belegen.

Ergebnis 6:

Die zus�tzliche Tatbestandsalternative �ber den Einsatz der Schusswaffe
„zur Abwehr einer gegenw�rtigen Gefahr f�r Leib und Leben“ f�hrt zu
keiner erh�hten Handlungssicherheit.

1.3.3.5.3 Der Schusswaffengebrauch gegen�ber Kindern

1.3.3.5.3.1 Die Rechtslage

Die hier einschl�gigen Polizeigesetze der L�nder und des Bundes k�nnen in
Bezug auf den Schusswaffengebrauch gegen�ber Kindern in drei grobe Kate-
gorien eingeteilt werden. Die erste Kategorie folgt der Regelung aus § 41
Abs. 3 ME PolG:

„Gegen Personen, die dem �ußeren Eindruck nach noch nicht 14 Jahre alt sind, d�r-
fen Schusswaffen nicht gebraucht werden. Das gilt nicht, wenn der Schusswaffen-
gebrauch das einzige Mittel zur Abwehr einer gegenw�rtigen Gefahr f�r Leib oder
Leben ist.“

In diese Kategorie fallen die in die Befragung einbezogenen Polizeien

� Bayern (Art. 66 Abs. 3 BayPAG)

� Hessen (§ 60 Abs. 3 HSOG)

� Mecklenburg-Vorpommern (§ 108 Abs. 3 SOG M-V)

� Nordrhein-Westfalen (§ 63 Abs. 3 PolG NRW)

� Th�ringen (§ 64 Abs. 3 PAG TH)

sowie

� Brandenburg (§ 66 Abs. 3 BbgPolG)

� Niedersachsen (§ 76 Abs. 3 NGefAG)

� Rheinland-Pfalz (§ 63 Abs. 3 POG)

Das Land

� Sachsen-Anhalt (§ 65 Abs. 3 SOG LSA)
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f�llt ebenfalls in diese Kategorie, dort wird allerdings die erschwerende Vo-
raussetzung einer gegenw�rtigen Lebensgefahr verlangt.

In

� Baden-W�rttemberg

befindet sich lediglich in der Verwaltungsvorschrift zum Polizeigesetz (zu
§ 53Abs. 1Nr. 2 VwVPolGBW) eineKonkretisierung zu den allgemeinenVo-
raussetzungen des Schusswaffengebrauchs:

„Gegen�ber Personen, die dem �ußeren Eindruck nach noch nicht 14 Jahre alt (Kin-
der), . . . sind, ist der Schusswaffengebrauch nur in den F�llen des § 54 I Nr. 1 zu-
l�ssig . . .“

Da Verwaltungsvorschriften zumindest interne beamtenrechtliche Bindungs-
wirkungentfalten,wirdBaden-W�rttembergdererstenKategoriezugerechnet.

Die zweite Kategorie, in die die Befragungsteilnehmer

� BGS (§ 12 Abs. 3 UZwG)

� Berlin (§ 9 Abs. 3 UZwG Bln)

� Saarland (§ 56 Abs. 3 SPolG) und

sowie

� Bremen (§ 46 Abs. 3 Brem PolG)

� Hamburg (§ 24 Abs. 3 HmbSOG)

� Schleswig-Holstein (§ 257 Abs. 3 LVwG)

fallen, erm�glichen dagegen keine Ausnahme von dem Verbot:

„GegenPersonen, die sichdem�ußerenEindrucknach imKindesalter befinden, d�r-
fen Schusswaffen nicht gebraucht werden.“

Kategorie�bergreifend sind in einigen gesetzesbegleitendenVerwaltungsvor-
schriften noch Konkretisierungen nachstehender Art zu finden:

“. . . Im Zweifel ist davon auszugehen, dass die Person noch ein Kind ist . . .“

Das grunds�tzliche Verbot des Schusswaffengebrauchs gegen Kinder stellt
demnach auf den �ußeren Eindruck und nicht auf das erst nachtr�glich fest-
stellbare tats�chliche Lebensalter ab. Im Zweifelsfall soll demnach von der
ratio des Gesetzes her, vom Schusswaffengebrauch abgesehen werden.

In dem Polizeigesetz von

� Sachsen

befindet sich gar keine spezielle Regelung zum Schusswaffeneinsatz gegen-
�berKindern.Hier findendie allgemeinenVorschriften zumSchusswaffenge-
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brauch gegen�ber Personen Anwendung. Es bildet deshalb eine eigenst�n-
dige Regelungskategorie.

Die Betrachtungder unterschiedlichen gesetzlichenAusgestaltungen f�hrt zu
dem Schluss, dass in Sachsen die geringste Beschr�nkung vorliegt. Der
Schusswaffeneinsatz gegen�ber Kindern wird dort keinem grunds�tzlichen
Anwendungsverbot unterworfen. Dem gegen�ber stehen die Polizeien der
zweiten Kategorie, die ein unbedingtes Verbot f�r den Schusswaffeneinsatz
gegen�berKindern postulieren. Sozusagen vermittelnd sprechen die Bundes-
l�nder der ersten Kategorie zun�chst ein adressatenbezogenes Verbot aus; in
Ausnahmef�llen gew�hren sie jedoch eine Gebrauchsm�glichkeit zur Ab-
wehr eines schwerwiegenden Angriffs.

Mit Blick auf diesen rechtlichen Befund wollte die Projektgruppe feststellen,
ob sich die speziellen Regelungen zum Schusswaffeneinsatz gegen�ber Kin-
dern nachteilig auf die Eigensicherungssituation der Polizeivollzugsbeamten
auswirken k�nnten. Das Verhalten eines Polizeibeamten muss bei jedem
Schusswaffengebrauch gegen�ber Personen lageangepasst und verh�ltnis-
m�ßig sein; insofern k�nnte das, außer in Sachsen vorhandene, grunds�tz-
liche Anwendungsverbot gegen�ber Kindern eine rechtliche Hemmschwelle
bedeuten, die nicht jeder Angriffssituation gerecht wird.

These 7:

DieRegelungenzumSchusswaffeneinsatz gegen�berKinderngen�gen–
mit einer Ausnahme – nicht den Anforderungen der polizeilichen Praxis.

1.3.3.5.3.2 Die Ergebnisse der Befragung

1.3.3.5.3.2.1 Fallbeispiel 11 – Schusswaffeneinsatz
gegen�ber Kindern

Sie und ein Kollege werden zu einer Familienstreitigkeit72 gerufen. Sie tref-
fen auf ein angetrunkenes Ehepaar. Im Rahmen dieses Geschehens n�hert
sich Ihnen auch der �ußerlich als Kind erkennbare 13-j�hrige Sohn des
Ehepaares mit einem Messer und schreit: „Euch Scheißbullen stech’ ich
ab“. Sie haben keinen Schlagstock und kein Reizgas dabei, um sich zu ver-
teidigen. Eine R�ckzugsm�glichkeit ergibt sich aus der Wohnungssituation
nicht.

Halten Sie die verbale Androhung des Schusswaffengebrauchs gegen�ber
dem 13-J�hrigen polizeirechtlich f�r zul�ssig?

Die Probandenwurden vor Beginn der Befragung noch einmal explizit darauf
hingewiesen, dass, entsprechend der Anlage des Projektes, nur die Zul�ssig-

72 Fallabwandlung f�r BGS: Streitigkeit im Bahnhofsrestaurant.
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keit der genannten Maßnahme nach Polizeirecht zu pr�fen ist und Notwehr-
regelungen außer acht zu bleiben haben. Der Fall wurde so angelegt, dass es
sich um eine akute Angriffssituation handelt, in der dem Polizeibeamten we-
nigstens die Gefahr einer schwerwiegenden K�rperverletzung droht. Auf-
grund dieser Fallkonstellation konnten f�r alle drei Kategorien jeweils ein-
deutige Beantwortungsergebnisse erwartet werden.

1.3.3.5.3.2.2 Das Antwortverhalten der drei Zielgruppen

Von den in das Projekt einbezogenen drei Polizeien der zweiten Kategorie
(Ausnahme „Nein“) kamen die Rechtslehrer des BGS und aus Berlin, wie
von der Projektgruppe erwartet, zu dem einstimmigen Ergebnis, dass die An-
drohung in der geschilderten Situation unzul�ssig sei. Im Saarland kamen die
Rechtslehrer hingegen zu einer gegenteiligen Auffassung.

Auch die Einsatztrainer der drei Polizeien dieser Kategorie gelangten zu ge-
gens�tzlichen Auffassungen: jeweils einer von ihnen gab an, dass die Andro-
hung im Beispielsfall zul�ssig sei, w�hrend der andere dies verneinte.

Mit einem deutlichen Schwerpunkt im Bereich der Verneinung der Zul�ssig-
keit einer Androhung, fiel das Beantwortungsergebnis bei den Polizeivoll-
zugsbeamten der selben Kategorie (Ausnahme „Nein“) aus. Von den 30 Be-
fragten antworteten immerhin 25mit „Nein“, dreimit „Ja“ und zweimachten
keine Angabe. Berlin ist die einzige Polizei in der alle Polizeivollzugsbeamten
�bereinstimmend die Zul�ssigkeit der Androhung verneinten.

Fasst man die Antworten aller drei Zielgruppen dieser Kategorie zusammen,
zeigt sich, dass 78, 8% die Zul�ssigkeit im Fallbeispiel verneint haben.

Das Ergebnis imRahmen der ersten Regelungskategorie (Ausnahme „Ja“) fiel
noch uneinheitlicher aus. Von den befragten Rechtslehrern in Bayern, Hessen
und Mecklenburg-Vorpommern hielt jeweils einer die Androhung im Bei-
spielsfall f�r zul�ssig, w�hrend der andere dies verneinte. Lediglich in Th�-
ringen und Nordrhein-Westfalen bejahten beide Rechtslehrer �bereinstim-
mend die Zul�ssigkeit der Androhung.

Von den insgesamt zw�lf Einsatztrainern beantworteten acht die Frage nach
der Zul�ssigkeit mit „Ja“; vier verneinten sie. Bei gleicher Rechtslage wurde
in Baden-W�rttemberg die Zul�ssigkeit �bereinstimmend von Rechtslehrern
und Einsatztrainern verneint, in Nordrhein-Westfalen dagegen von beiden
Zielgruppen �bereinstimmend bejaht.

Das Antwortverhalten der Polizeivollzugsbeamten dieser Regelungskatego-
rie f�llt, außer in Th�ringen, wo sich das Ergebnis mit vier „Ja“- zu sechs
„Nein“-Aussagen der wenig aussagekr�ftigen Zufallswahrscheinlichkeit n�-
hert, insgesamt etwas einheitlicher aus. In Baden-W�rttemberg und Nord-
rhein-Westafeln verneinten jeweils acht der zehn Befragten die Zul�ssigkeit,
in Mecklenburg-Vorpommern waren es sogar neun.
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In Bayern undHessenwurde die Frage nach der Zul�ssigkeit der Androhung
noch von jeweils sieben bejaht.

Z�hltmanhier dasAntwortverhalten aller drei Zielgruppen zusammen, so er-
gibt sich f�r diese Kategorie ein Anteil von 40,5% „Nein-unzul�ssig“ zu
59,5% „Ja-zul�ssig“.

In Sachsen, der dritten Regelungskategorie, geben die Befragungsergebnisse
trotz fehlender spezialgesetzlicher Grundlage auch kein ausgepr�gteres
Bild ab. Jeweils f�nf Polizeivollzugsbeamte verneinten beziehungsweise be-
jahten die Zul�ssigkeit der Androhung. Die zwei befragten Rechtslehrer ka-
men ebenfalls zu kontr�ren Ergebnissen, lediglich die zwei Einsatztrainer be-
jahten die Zul�ssigkeit einstimmig.

Tabelle 26
„Androhung des Schusswaffeneinsatzes gegen�ber Kindern“ –
das Antwortverhalten der drei Zielgruppen

Zul�ssigkeit der Androhung des Schusswaffengebrauchs gegen�ber
Kindern

Rechtslehrer Einsatztrainer Vollzugsbeamte gesamt

Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein

Kategorie 1 (Ausnahme „Ja“)

BY 1 1 2 0 7 3 10 4

HE 1 1 2 0 7 3 10 4

MV 1 1 1 1 1 9 3 11

NW 2 0 2 0 8 2 12 2

TH 2 0 1 1 4 6 7 7

BW 0 2 0 2 8 2 8 6

gesamt 7 5 8 4 35 25 50 34

gesamt in % 58,3 41,7 66,7 33,3 58,3 41,7 59,5 40,5

Kategorie 2 (Ausnahme „Nein“)

BGS 0 2 1 1 2 8 3 11

BR 0 2 1 1 0 10 1 13

SL* 1 1 1 1 1 7 3 9

gesamt 1 5 3 3 3 25 7 33

gesamt in % 16,7 83,3 50 50 10 83,3 16,7 78,6

Kategorie 3 (ohne Sonderregelung)

SN 1 1 2 0 5 5 8 6

gesamt 1 1 2 0 5 5 8 6

gesamt in % 50 50 100 0 50 50 57,1 42,9

* Im SL machten zwei Polizeivollzugsbeamte keine Angabe.
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1.3.3.5.3.2.3 Die Frage zum Rechts�nderungsbedarf

Von den f�nf Rechtslehrern, die der zweiten Kategorie angeh�rend (Aus-
nahme „Nein“), die Androhung als unzul�ssig bewerteten, bef�rworteten
zwei eine Gesetzes�nderung. Die drei Einsatztrainer, die die Androhung f�r
unzul�ssig hielten, lehnten dagegen alle eine gesetzliche Anpassung ab.

Von den 25 Polizeivollzugsbeamten, die die Zul�ssigkeit der Androhung ver-
neinten, bef�rwortete eine Mehrheit von 15 eine Gesetzes�nderung, zehn der
Befragten lehnten sie ab.

Fasstman aus allen drei Zielgruppen dieserKategorie diejenigen, die den Ein-
satz bereits f�r zul�ssig hielten,mit denen zusammen, die die Zul�ssigkeit der
Androhung zun�chst verneinten, aber eine entsprechende Gesetzes�nderung
begr�ßenw�rden, zeigt sich, dass 57%von 42 Befragten derAuffassung sind,
dass der Schusswaffeneinsatz gegen�ber Kindern in der Situation des Fallbei-
spiels bereits zul�ssig ist oder zul�ssig sein sollte.

Von den f�nf Rechtslehrern, die der ersten Kategorie angeh�ren (Ausnahme
„Ja“), kam einer zu der Auffassung, dass dies durch eine Gesetzes�nderung
zuk�nftig zul�ssigwerden sollte. Von den vier Einsatztrainern, die dieAndro-
hung f�r unzul�ssig hielten, bef�rworteten drei eine gesetzliche Anpassung.
Bei den 25 Polizeivollzugsbeamten, die die Zul�ssigkeit der Androhung ver-
neinten, bef�rworteten zehn eine Gesetzes�nderung, eine kleine Mehrheit
von 13 lehnte sie hingegen ab (zwei machten „k.A.“).

In Sachsen lehnten alle Befragten, die eine Androhung f�r unzul�ssig hielten
(ein Rechtslehrer und f�nf Polizeivollzugsbeamte), eine gesetzliche Anpas-
sung ab.

Tabelle 27:
„Androhung des Schusswaffeneinsatzes gegen�ber Kindern“ –
Rechts�nderungsbedarf

Die Androhung im Fallbeispiel

ist gegenw�rtig
bereits zul�ssig

sollte zuk�nftig
zul�ssig sein

ist unzul�ssig
und soll es
auch bleiben

k. A. ges.

n n n n n

Rechtslehrer 9 3 8 0 20

Einsatztrainer 13 3 4 0 20

Polizeivollzugs-
beamte

43 25 28 4 100

gesamt n 65 31 40 4 140

gesamt in % 68,6 28,6 2,8 100
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1.3.3.5.3.3 Fazit

Nach Einsch�tzung der Projektgruppe h�tten die Antworten aufgrund der
eindeutigen Fallkonstellation einheitlicher ausfallen m�ssen. Abh�ngig von
der jeweiligenGesetzeslage, h�tte dieAndrohung entweder durchg�ngig ver-
neint oder bejaht werden m�ssen. Dies ist ausweislich der Ergebnisse nicht
geschehen. Da die Regelungen an sich, nach Auffassung der Projektgruppe,
eindeutig gefasst sind, deutet dieses Befragungsergebnis weniger auf eine be-
stehende Rechtsunsicherheit hin.

Eine eindeutige Erkl�rung l�sst sich f�r keine der beiden abweichenden Ant-
wortverhalten finden. Es erscheint plausibel, dass, wie bei der Vorfrage, die
psychologischen Aspekte beim Gebrauch von Schusswaffen eine entschei-
dende Rolle spielen. Dieser Aspekt erlangt im Zusammenhang mit Kindern
vermutlich noch eine verst�rkte emotionale Dimension. Diese Annahme l�sst
sich auch durch die angefallenen Ergebnisse in den Regelungskategorien eins
und drei st�tzen. Selbst bei den Polizeien, bei denen eine Ausnahme vom spe-
zialgesetzlichen Verbot enthalten ist und in Sachsen, wo ein derartiges Verbot
gar nicht existiert, waren es nur 59% der Befragten, die die Zul�ssigkeit der
Androhung gegen�ber dem 13-J�hrigen bejahten.

Die Gr�nde f�r die abweichenden Antworten der Befragten der ersten Kate-
gorie lassen sich nur schwer erfassen. Sie k�nnten eventuell im Bereich der
Aus- und Fortbildung zu suchen sein.

Ergebnis 7:

Die Regelungen zum Schusswaffeneinsatz gegen�ber Kindern bereiten
in der Praxis Anwendungsprobleme, unabh�ngig davon wie weit oder
eng sie gefasst sind.

1.3.3.6 Die Durchsuchung von Personen zur
Eigensicherung

1.3.3.6.1 Die Rechtslage

Die Polizeigesetze k�nnen in drei Kategorien eingeteilt werden. In die
erste Kategorie fallen die Polizeien, die sich an der f�r die Eigensicherung
relevanten Formulierung in § 17 Abs. 2 ME PolG zur Durchsuchung orientie-
ren:

“. . . Die Polizei kann eine Person, deren Identit�t nach diesem Gesetz oder anderen
Rechtsvorschriften festgestellt werden soll, nach Waffen, anderen gef�hrlichen
Werkzeugen und Explosivmitteln durchsuchen, wenn dies nach den Umst�nden
zum Schutz des Polizeibeamten oder eines Dritten gegen eine Gefahr f�r Leib
oder Leben erforderlich ist . . .“
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Hierzu geh�ren die in die Befragung einbezogenen Polizeien von

� Baden-W�rttemberg (§ 29 Abs. 2 PolG BW)

� Hessen (§ 36 Abs. 3 HSOG)

� Sachsen (§ 23 Abs. 2 S�chsPolG)

� Th�ringen (§ 23 Abs. 2 PAG TH)

� BGS (§ 43 Abs. 3 BGSG)

sowie die nicht einbezogenen Polizeien von

� Bremen (§ 19 Abs. 3 Brem PolG)

� Hamburg (§ 15 Abs. 2 HmbSOG)

� Niedersachsen (§ 22 Abs. 2 NGefAG)

� Rheinland-Pfalz (§ 18 Abs. 2 POG)

Eine zweite Regelungskategorie bilden die L�nder, die neben der Zul�ssig-
keit bei der Identit�tsfeststellung eine Durchsuchung zur Eigensicherung zu-
lassen, wenn

“. . . eine Person vorgef�hrt oder zur Durchf�hrung einer Maßnahme an einen an-
deren Ort verbacht werden soll.“

Hierunter fallen die Polizeien

� Berlin (§ 34 Abs. 3 S. ASOG Bln)

� Nordrhein-Westfalen (§ 39 Abs. 2 PolG NRW)

und die nicht in die Befragung einbezogenen Bundesl�nder

� Brandenburg (§ 21 Abs. 2 BbgPolG) und

� Sachsen-Anhalt (§ 41 Abs. 3 SOG LSA).

Den Polizeien beider Kategorien ist gemein, dass sie im Zusammenhang mit
einer freiheitsentziehenden Maßnahme, unabh�ngig von den zitierten Vor-
schriften �ber die Durchsuchung zur Eigensicherung, grunds�tzlich eine Per-
son durchsuchen d�rfen.

Die einschl�gigen Polizeigesetze erm�chtigen hier zur Durchsuchung einer
Person

“. . . wenn diese festgehalten werden kann . . .“

Diese Regelung dient auch dem Schutz der Beamten, die die Freiheitsentzie-
hung vollziehen.73

73 Roos a. a.O. zu § 18 RN 8; Tegtmeyer a. a.O. zu § 39 RN 4.
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In die dritte Kategorie fallen die Polizeien, die eine von der zweitenKategorie
abweichende Tatbestandserweiterung im Rahmen der eigensicherungsrele-
vanten Durchsuchung vorsehen.

In

� Bayern (Art. 21 Abs. 2 BayPAG)

� Mecklenburg-Vorpommern (§ 53 Abs. 1 Nr. 2 b SOG M-V)

� Saarland (§ 17 Abs. 2 SPolG) und dem nicht in die Befragung einbezogenen

� Schleswig-Holstein (§ 202 Abs. 1 Nr. 2 b LVwG)

wird die Durchsuchung einer Person zur Eigensicherung des Amtstr�gers (in
Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern) beziehungsweise wenn
sie nach den Umst�nden zum Schutz des Polizeibeamten erforderlich ist (in
Bayern und im Saarland), gestattet, sofern

“. . . sie nach diesem Gesetz oder anderen Rechtsvorschriften angehalten (nur in
Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern) oder festgehalten werden
kann . . .“

Im Unterschied zu den vorangegangenen Kategorien, ist hier die Durchsu-
chung imRahmen einer freiheitsentziehendenMaßnahme nur dann gestattet,
wenn zus�tzliche eigensicherungsrelevante Umst�nde im Sinne der Vor-
schrift vorliegen.74

Den Regelungen aller drei Kategorien ist gemeinsam, dass die Durchsu-
chungsbefugnis nicht an Tatsachen f�r das Vorliegen einer konkreten Gefahr
gebunden ist. Die Vorschrift er�ffnet gerade die M�glichkeit der Durchsu-
chung vor dem Entstehen beziehungsweise vor dem Eintritt des Gefahrenzu-
standes, wenn es den Umst�nden nach erforderlich erscheint;75 sie erfasst so-
mit, ohne diese n�her zu umschreiben, bestimmte gefahrentr�chtige Situatio-
nen.

Der entscheidende Unterschied der zweiten Kategorie zu den Regelungen in
den anderen Polizeien ist, dass eine Durchsuchung zur Eigensicherung auch
m�glich ist, wenn die Person polizeibekannt ist und lediglich die rein frei-
heitsbeschr�nkendeMaßnahme einer Verbringung an einen anderen Ort vor-
liegt. Die einschl�gigenGesetzestexte der Polizeien der ersten und dritten Ka-
tegorie verlangen dagegen stets ein Festhalten; dieser Begriff wird verwendet,
wenn Freiheitsentziehungen gemeint sind.76

Diese rechtliche Vorpr�fung f�hrte zu demErgebnis, dass nach Einsch�tzung
der Projektgruppe die Regelungen aller Polizeien zur Durchsuchung zu Ei-
gensicherungszwecken den Anforderungen aus polizeipraktischer Sicht

74 Siehe hierzu z. B., VollzBek Nr. 21.3 zu Art. 21 Bay PAG.
75 Roos a. a.O. zu § 18 RN 21.
76 Tegtmeyer a. a.O. zu § 39 RN 4, 12 ff.; Roos a. a.O. zu § 18 RN 8,. 24, 25; a.A. Honnacker

u. a., a. a. O. zu Art 21 RN 10.
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hinsichtlich Verst�ndlichkeit und Praktikabilit�t entsprechen. Aufgrund der
Bedeutung der Durchsuchung f�r die Eigensicherungwird im Folgenden un-
tersucht, ob tats�chlich alle potentiell gef�hrlichen Situationen ausreichende
Ber�cksichtigung finden.

These 8:

Die Regelungen zur Durchsuchung von Personen zur Eigensicherung
bereiten in der Praxis keine Anwendungsprobleme.

Sie erfassen jedoch nicht alle aus polizeipraktischer Sicht wichtigen
eigensicherungsrelevanten Aspekte.

1.3.3.6.2 Die Ergebnisse der Befragung

1.3.3.6.2.1 Fallbeispiel 12 – Durchsuchung von Personen
„Personenkontrolle“

Im Rahmen einer Personenkontrolle h�ndigt der zu Kontrollierende nur
widerwillig und unter lautstarkem Protest seinen Ausweis aus. W�hrend
Sie das Ergebnis der Personen�berpr�fung abwarten,wirdderKontrollierte
zusehends verbal aggressiver. Gleichzeitig hat er die H�nde in den Taschen
seiner Lederjacke vergraben, wo er anscheinend einen Gegenstand fest um-
schlossen h�lt.

Halten Sie es polizeirechtlich f�r zul�ssig, ihn zu Eigensicherungszwecken
zu durchsuchen?

Der Fall wurde so angelegt, dass die Person polizeiunbekannt ist und die
Umst�nde begr�ndet darauf schließen lassen, dass der Kontrollierte einen ge-
f�hrlichen Gegenstand bei sich f�hrt.

Der Fall ist bewusst eindeutig formuliert und ließ aufgrund der Rechtslage
eine eindeutige Beantwortung hinsichtlich der Zul�ssigkeit der Maßnahme
erwarten.

1.3.3.6.2.2 Das Antwortverhalten und der
Rechts�nderungsbedarf der drei Zielgruppen

Die Erwartung der Projektgruppe wurde, unabh�ngig von der Einteilung in
die drei Kategorien, durch die L�sungsvorschl�ge der Rechtslehrer und das
Antwortverhalten der anderen beiden Zielgruppen best�tigt. 18 Rechtslehrer
und 16 Einsatztrainer hielten die Durchsuchung f�r zul�ssig. Lediglich ein
Rechtslehrer und drei Einsatztrainer verneinten die Zul�ssigkeit (jeweils ein
Rechtslehrer und ein Einsatztrainer machten keine Angabe).
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86% der Polizeivollzugsbeamten bejahten die Zul�ssigkeit der Durchsu-
chung; der selbeWert ergibt sich,wennmandie „Ja-zul�ssig“-Antworten aller
drei Zielgruppen zusammenz�hlt.

Von den 14 Polizeivollzugsbeamten, die die Durchsuchung zun�chst f�r un-
zul�ssig erkl�rt hatten, kamen 13 bei der Folgefrage zu der Auffassung,
dass dies zuk�nftig zul�ssig sein sollte. Demnach sind insgesamt 99 von 100
Befragten der Auffassung, dass die Durchsuchung zu Eigensicherungszwe-
cken in der Fallsituation zul�ssig ist oder zul�ssig sein sollte.

Fasst man alle Zielgruppen zusammen ergibt sich, dass 96% die Durchsu-
chung zu Eigensicherungszwecken im Beispielsfall f�r zul�ssig halten oder
eine entsprechende Gesetzesanpassung bef�rworten.

Tabelle 28:
„Durchsuchung bei Personenkontrolle“ – Rechts�nderungsbedarf

Die Durchsuchung im Fallbeispiel

ist gegenw�rtig
bereits zul�ssig

sollte zuk�nftig
zul�ssig sein

ist unzul�ssig
und soll es auch
bleiben

k.A. ges.

n n n n n

Rechtslehrer 18 0 1 1 20

Einsatztrainer 16 2 1 1 20

Polizeivollzugs-
beamte

86 13 1 0 100

gesamt n 120 15 3 2 140

gesamt in % 96,5 2,1 1,4 100

1.3.3.6.2.3 Fallbeispiel 13 – Durchsuchung von Personen
„Vernehmung“

Ein Zeuge in einem Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls77 erscheint
nach Aufforderung zur polizeilichen Vernehmung auf der Dienststelle.
Den vernehmenden Beamten ist bekannt, dass der Zeuge spontan aggressiv
werden kann und schon wiederholt wegen Widerstands gegen Vollstre-
ckungsbeamte rechtskr�ftig verurteilt wurde.

Halten Sie es polizeirechtlich f�r zul�ssig, ihn vor Beginn derVernehmung
aus Eigensicherungsgr�nden zu durchsuchen?

77 F�r BGS Fallabwandlung: Diebstahl im Bahnhofgel�nde bzw. Verfahren wegen Zigaret-
tenschmuggels.
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Der L�sungsansatz der Projektgruppe sah f�r dieses Fallbeispiel vor, dass
nach allen Polizeigesetzen die Durchsuchung der Person unzul�ssig ist. Der
Fallwurde bewusst so gew�hlt, dass die Person polizeibekannt ist und ein un-
berechenbares aggressives Potenzial birgt. Als Zeuge in einemVerfahren ist er
nicht verpflichtet, bei der Polizei zu erscheinen, die Vernehmung l�uft dem-
nach auf freiwilliger Basis, ohne dass freiheitsentziehende oder –beschr�n-
kendeMaßnahmen in Frage k�men. Die Probandenwurden darauf hingewie-
sen, dass sie hier lediglich die polizeirechtliche M�glichkeit einer Durchsu-
chung in der konkreten Situation bewerten sollten; die Frage, ob die
Durchsuchung eines Zeugen taktisch sinnvoll ist, sollte außer acht bleiben.

1.3.3.6.2.4 Die L�sungsvorschl�ge der Rechtslehrer und das
Antwortverhalten der Einsatztrainer

Insgesamt kamen 14 der befragten Rechtslehrer zu der Auffassung, dass die
Durchsuchung des Zeugen zur Eigensicherung unzul�ssig sei, die �brigen
sechs bewerteten sie als zul�ssig. In Baden-W�rttemberg, Bayern, Berlin,
Sachsen und Th�ringen verneinten die Rechtslehrer die Zul�ssigkeit �berein-
stimmend, w�hrend sie in Nordrhein-Westfalen hingegen �bereinstimmend
f�r zul�ssig befunden wurde.

Von den befragten 20 Einsatztrainernwaren genau dieH�lfte der Auffassung,
die Durchsuchung sei unzul�ssig, die andere H�lfte hielt sie f�r zul�ssig.

Lediglich in Baden-W�rttemberg, Sachsen und Th�ringen kamen beide Ziel-
gruppen zu dem �bereinstimmenden Ergebnis, dass die Durchsuchung un-
zul�ssig sei; in Nordrhein-Westfalen hingegen �bereinstimmend zu ihrer Zu-
l�ssigkeit.

1.3.3.6.2.5 Das Antwortverhalten der
Polizeivollzugsbeamten

Von den 100 Beamten waren 64 der Auffassung, die Durchsuchung im
Beispielsfall sei unzul�ssig; 31 hielten sie f�r zul�ssig, f�nf machten keine
Angabe.

Baden-W�rttemberg ist die einzige Polizei, bei der alle Befragten sie �berein-
stimmend f�r unzul�ssig erkl�rten.

Ein �hnlich eindeutiges Antwortverh�ltnis ergab sich nur noch im Saarland:
dort verneinten neun der zehn Beamten die Zul�ssigkeit der Durchsuchung.

Fasst man das Antwortverhalten aller drei Zielgruppen zusammen, so ergibt
sich folgendes Bild:

Lediglich in Baden-W�rttemberg erkl�rten alle 14 Befragte dieDurchsuchung
�bereinstimmend f�r unzul�ssig. Ein ausgepr�gtes Antwortverhalten gab es
sonst nur noch im Saarland und Th�ringen. Dort erkl�rten jeweils elf der 14
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Probanden die Durchsuchung f�r unzul�ssig. In allen anderen Polizeien fie-
len die Ergebnisse wesentlich uneinheitlicher aus.

Auffallend war das Antwortverhalten in Nordrhein-Westfalen. Dort kamen
70% der Polizeivollzugsbeamten, entgegen dem �bereinstimmenden anders-
lautenden Votumder anderen beiden Zielgruppen, zu demErgebnis, dass die
Durchsuchung im Fallbeispiel zul�ssig sei.

Tabelle 29:
„Durchsuchung eines Zeugen“ – Das Antwortverhalten der drei Ziel-
gruppen

Zul�ssigkeit der Durchsuchung

Rechtslehrer Einsatztrainer Vollzugsbeamte gesamt

Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein

BW 0 2 0 2 0 10 0 14

BY 0 2 1 1 6 4 7 7

BR* 0 2 2 0 2 7 4 9

HE* 1 1 2 0 6 3 9 4

MV 1 1 2 0 4 6 7 7

NW* 2 0 2 0 2 7 6 7

SL 1 1 1 1 1 9 3 11

SN* 0 2 0 2 3 5 3 9

TH 0 2 0 2 3 7 3 11

BGS 1 1 0 2 4 6 5 9

gesamt 6 14 10 10 31 64 47 88

gesamt in % 30 70 50 50 31 64 33,6 62,9

* In BR, HE, NW machte je ein Polizeivollzugsbeamter keine Angabe, in SN zwei.

1.3.3.6.2.6 Die Frage zum Rechts�nderungsbedarf

Von den 14 Rechtslehrern, die die Durchsuchung im Beispielsfall als unzul�s-
sig bewerteten, waren rund 43% der Auffassung, dass sie durch eine Geset-
zes�nderung zuk�nftig zul�ssig sein sollte. Von den zehn Einsatztrainer, die
sie f�r unzul�ssig hielten, lehnte dagegen eineMehrheit von 80% eine gesetz-
liche Anpassung ab.

Von den 64 Polizeivollzugsbeamten, die die Zul�ssigkeit der Durchsuchung
verneinten, bef�rwortete eine Mehrheit von 60% eine Gesetzes�nderung,
34% hingegen lehnten sie ab; drei machten keine Angabe.

Fasst man aus allen drei Zielgruppen diejenigen, die die Durchsuchung zur
Eigensicherung bereits f�r zul�ssig hielten mit denen zusammen, die die Zu-
l�ssigkeit zun�chst verneinten aber eine entsprechendeGesetzes�nderung be-

121



gr�ßenw�rden, zeigt sich, dass rund 67%derAuffassung sind, dass sie in der
Situation des Fallbeispiels zul�ssig ist oder zul�ssig sein sollte.

Tabelle 30:
„Durchsuchung eines Zeugen“ – Rechts�nderungsbedarf

Die Durchsuchung im Fallbeispiel

ist gegenw�rtig
bereits zul�ssig

sollte zuk�nftig
zul�ssig sein

ist unzul�ssig
und soll es auch
bleiben

k. A. ges.

n n n n n

Rechtslehrer 6 6 8 0 20

Einsatztrainer 10 2 8 0 20

Polizeivollzugs-
beamte

31 39 22 8 100

gesamt n 47 47 38 8 140

gesamt in % 67,2 27,1 5,7 100

1.3.3.6.3 Fazit

Ausweislich der Ergebnisse zum ersten Fallbeispiel, f�hren die Regelungen
zur Durchsuchung einer Person zu Eigensicherungszwecken, wie vermutet,
zu keinen Anwendungsschwierigkeiten in der Praxis.

Bei fast allen Polizeien ließ sich der Beispielsfall nach ganz �berwiegender
Einsch�tzung der Rechtslehrer und der Einsatztrainer problemlos entschei-
den. Auch die deutliche Mehrheit der befragten Polizeivollzugsbeamten ent-
schied entsprechend.

Hinsichtlich des zweiten Fallbeispiels gibt das Antwortverhalten dagegen
Anlass zu �berlegungen:

Die Einsch�tzung der Projektgruppe, die Durchsuchung sei unzul�ssig,
wurde zwar von der Mehrheit der Probanden zu einem Anteil von 63% zu-
n�chst best�tigt. Fasst man aber alle Antworten derjenigen, die die Durchsu-
chung zu Eigensicherungszwecken f�r zul�ssig hielten, mit denen zusam-
men, die eine entsprechende Gesetzes�nderung begr�ßen w�rden, ergibt
sich ein leicht erh�hter Anteil von insgesamt 67%, die der Auffassung sind,
dass sie in der Situation des Fallbeispiels zul�ssig sei oder zul�ssig sein sollte.

Von der ratio des Gesetzes her, dienen die bestehenden Regelungen der Ein-
schr�nkung der Durchsuchung von Personen insgesamt. Dies ist eine nach-
vollziehbare Wertungsentscheidung der Gesetzgeber; die Durchsuchung
vonPersonen kann imweitesten Sinn als ein Eingriff in die k�rperlicheUnver-
sehrtheit beziehungsweise Privatsph�re des Menschen angesehen werden.
Aus polizeipraktischer Sicht ergeben sich hierdurch allerdings gewisse Risi-

122



ken f�r den handelnden Beamten, da nicht alle wichtigen Aspekte potentiell
gef�hrlicher Situationen ausreichend ber�cksichtigt werden. Die Folge dieser
Gesetzeslage ist zudem, ausweislich der Beantwortungsergebnisse, eine
Handlungsunsicherheit im Recht.

Es k�nnte demnach an eine Vorschrift gedachtwerden, die grunds�tzlich eine
Durchsuchung gestattet, wenn dies nach den Umst�nden zum Schutz des Be-
amten gegen eine Gefahr f�r Leib und Leben erforderlich ist. Die Verh�ltnis-
m�ßigkeitw�re,wie bei jeder anderenMaßnahme selbstverst�ndlich auch, bei
dieser Abw�gungspr�fung grunds�tzlich zu beachten.

Ergebnis 8:

Die bestehendenRegelungen zurDurchsuchungvonPersonen zur Eigen-
sicherung bereiten in der Praxis keine Anwendungsprobleme.

Aus polizeipraktischer Sicht ist der Bedarf einer Tatbestandserweiterung
erkennbar.

1.3.3.7 Erteilung von Verhaltensanweisungen zur
Eigensicherung

1.3.3.7.1 Die Rechtslage

Die Polizeigesetze des Bundes und der L�nder erm�glichen den Polizeibeam-
ten Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und damit zur Eigensicherung. Unab-
h�ngig davon, ob es sich umdie polizeirechtlichen Standardmaßnahmenhan-
delt – insbesondere um die des unmittelbaren Zwanges – oder um Maßnah-
men, die auf die Befugnisgeneralklausel gest�tzt werden, Voraussetzung ist
grunds�tzlich das Vorliegen einer Gefahr im polizeirechtlichen Sinne. Dies
ist rein gesetzessystematisch auch schl�ssig, da Aufgabe und Funktion der
Polizei auf die Gefahrenabwehr beschr�nkt ist.78 Wo keine Gefahr besteht
oder droht, darf die Polizei nicht einschreiten.

F�r den Bereich der Eigensicherung bedeutet dies jedoch, dass gefahrenab-
wehrende Maßnahmen nach dem Polizeigesetz grunds�tzlich erst dann
durchgef�hrt werden k�nnen, wenn sich eine Situation schon soweit entwi-
ckelt hat, dass ein Schadenseintritt zumindest hinreichend wahrscheinlich
ist. In der eigensicherungsrelevanten Situation muss der Polizeibeamte somit
entscheiden, ob eine Lage nicht nur nach seiner praktischen Erfahrung „kri-
tisch“ ist, sondern ob bereits eine Gefahr besteht, die ihm ein Einschreiten er-
m�glicht. Die Entscheidung, ob dies zul�ssig ist, h�ngt jedoch – je nach Inten-
sit�t der Maßnahme – von unterschiedlichen Gefahrbegriffen ab: Nach dem
HSOG zum Beispiel ist Voraussetzung des Schusswaffengebrauchs gegen
Personen gem. § 61 Abs. 1 eine „gegenw�rtige Gefahr“, f�r eine Fesselung
m�ssen nach § 59 „Tatsachen die Annahme eines Angriffs rechtfertigen“,

78 G�tz, RN 71 ff.
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bei der Befugnisgeneralklausel ist eine „konkrete Gefahr“ erforderlich, w�h-
rend bei der Durchsuchung zur Eigensicherung gem. § 36 Abs. 3 HSOG be-
reits „Umst�nde“ ausreichen, die dies erforderlich erscheinen lassen. An
denhandelndenPolizeibeamtenwerden somit hoheAnforderungen hinsicht-
lich seiner F�higkeiten zur rechtlichen Bewertung einer Situation gestellt.

Auch die M�glichkeit eines „Gefahraufkl�rungseingriffs“ hilft in entspre-
chenden Situationen nicht weiter. Hier sind ebenfalls tats�chliche Anhalts-
punkte erforderlich, die einenAufkl�rungseingriff erm�glichen. Fehlen diese,
weil das „Gesp�r“ des erfahrenen Polizeibeamten eben ohne tats�chliche An-
haltspunkte t�tig wird, ist auch kein Eingriff zur Erforschung einer Gefahr
m�glich.79

Sofern in einer bestimmten Situation noch keine Gefahr vorliegt, die polizei-
liche Maßnahmen einschließlich eines Gefahraufkl�rungseingriffs erm�g-
lichen, stellt sich die Frage, ob in diesem Vorfeld eigensichernde Handlungs-
anweisungen mit dem Ziel erteilt werden k�nnen, den Eintritt einer Gefahr
bereits im Vorfeld abzuwenden.

Im Zusammenhang mit den t�dlichen Angriffen auf Polizeibeamte im Jahr
2000wurde vor allem f�rVerkehrskontrollen das so genannte „amerikanische
Modell“ diskutiert, das darin besteht, dem betroffenen Fahrer bestimmte ei-
gensicherndeVerhaltensanweisungen zu erteilen. Unabh�ngig von der Frage,
ob ein solches Vorgehen immer angemessen ist oder den Grunds�tzen der
B�rgerpolizei entspricht, ist bereits fraglich, ob entsprechende Anweisungen
�berhaupt rechtlich verbindlich w�ren. Gleiches gilt auch f�r sonstige eigen-
sicherungsrelevante Anweisungen im Zusammenhang mit polizeilichen
Maßnahmen, zum Beispiel die Anweisung, an einem bestimmten Punkt ste-
hen zubleiben, dieH�nde vorzuzeigen etc. Diese Frage ist insofern von beson-
derer Bedeutung, als eine nur unverbindliche Weisung auch nicht durchsetz-
bar ist. In einer eigensicherungsrelevanten Situation kann dies vom Gegen-
�ber durchaus als Schw�che ausgelegt werden und zur Eskalation f�hren.
Damit besteht f�r die Polizeibeamten folgendesDilemma:DerVersuch, durch
eine Verhaltensregulierung des Betroffenen auf eine Situation deeskalierend
einzuwirken, kann in das Gegenteil umschlagen, da es an der M�glichkeit
zur Durchsetzung fehlt.Wird der Versuch nicht unternommen und stehen an-
dere Vorgehensweisen nicht zur Verf�gung, muss die weitere Eskalation bis
zur Gefahrenschwelle der Eingriffsmaßnahmen hingenommen werden.

Die wohl vorherrschende Auffassung geht davon aus, dass entsprechende
Handlungsanweisungen, die sich im Bereich vor Eintritt einer Gefahr befin-
den, nicht verbindlich sind, da es ihnen an einer Rechtsgrundlage mangelt.
Folglich k�nnen sie auch nicht zwangsweise durchgesetzt werden, wenn
der Betroffene ihnen nicht nachkommt.

79 Zum „Gefahrerforschungseingriff“ vgl. Gusy, RN 186.
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Soweit die Auffassung vertreten wird, dass es sich bei einer entsprechenden
Anweisung eines Polizeibeamten um einen zwar rechtswidrigen aber nicht
nichtigen und damit wirksamen Verwaltungsakt handelt, der vom Betroffe-
nen befolgtwerdenmuss, ist hierzu anzumerken:Geht der handelnde Polizei-
beamte irrig davon aus, dass eine Gefahr vorliegt, die ihm ein Einschreiten
aufgrund der Befugnisgeneralklausel erm�glicht, ist eine entsprechende
Maßnahme zwar rechtswidrig, aber wirksam. Die falsche Rechtsanwendung
an sich, f�hrt nicht zur Nichtigkeit des sofort vollstreckbaren Verwaltungs-
akts.

Anders ist die Situation jedoch, wenn der Polizeibeamte weiß, dass eine Ge-
fahr nicht vorliegt, er aber dennoch Anweisungen erteilt. Da es hierf�r �ber-
haupt keine Rechtsgrundlage gibt, wirdman einen schwerwiegenden und of-
fenkundigen Fehler des Verwaltungsakts i. S. v. § 44 Abs. 1 VwVfG annehmen
k�nnen, der zur Nichtigkeit f�hrt.

Die Grundannahme, dass es an einer Rechtsgrundlage f�r die Anweisung
fehlt, ist jedoch nicht zwingend. Bei Handlungsanweisungen wie „H�nde
aus den Taschen nehmen“, „einen Schritt zur�cktreten“ etc. k�nnte man auf-
grund der Geringf�gigkeit der Beeintr�chtigung auch zu dem Ergebnis kom-
men, dass es hier bereits an einem Eingriff mangelt. Dies gilt umso mehr, als
die Anweisungen im Zusammenhang mit einer rechtm�ßigen Grundmaß-
nahme – Identit�tsfeststellung, Fahrzeugkontrolle etc. – stehen. Sie erfolgen
also nicht ohne Anlass, sondern innerhalb einer Maßnahme und dienen letzt-
lich deren Durchf�hrung. Eine spezielle Erm�chtigungsgrundlage k�nnte so-
mit dahinstehen; ausreichend w�re bereits die Erm�chtigungsgrundlage der
Grundmaßnahme.

Die hier interessierenden Anweisungen sind – sofern nicht der eben geschil-
derten Auffassung gefolgt wird – außerhalb des Anwendungsbereichs der
Standardmaßnahmen einschließlich des unmittelbaren Zwanges angesiedelt.
Sie m�ssten daher auf die Befugnisgeneralklauseln der Polizeigesetze ge-
st�tzt werden.

Die entsprechende Formulierung in § 8 des Musterentwurfs lautet:

„(1) Die Polizei kann die notwendigen Maßnahmen treffen, um eine im Einzelnen
Fall bestehende Gefahr f�r die �ffentliche Sicherheit oder Ordnung (Gefahr) abzu-
wehren (. . .).“

Dieser Formulierung ist die Mehrheit der Polizeigesetze gefolgt. Abweichun-
gen gibt es zum Teil in der Wortwahl, ohne dass dabei jedoch die Regelung
ver�ndert wird. Unterschiede bestehen insoweit, dass mehrere Polizeigesetze
das Schutzgut der �ffentlichen Ordnung nicht auff�hren, was hier jedoch
nicht relevant ist. Soweit die �brigen Polizeigesetze (einschließlich des
BGSG – Beschr�nkung auf die Aufgaben des BGS) imWortlaut weitergehend
abweichen, sind sie dennoch auf den Musterentwurf zur�ckzuf�hren. Insbe-
sondere beinhalten sie alle die Tatbestandsmerkmale „notwendige (oder er-
forderliche)“ „Maßnahmen“, „zur Gefahrenabwehr“. Unterschiedliche recht-
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liche Bewertungen allein aufgrund des Wortlauts sind somit nicht zu erwar-
ten. Eine Darstellung der Regelungen kann somit dahinstehen.

Eine Ausnahme besteht f�r Baden-W�rttemberg, das eine zweite eigene Ka-
tegorie bildet. Hier lautet die Formulierung in § 3 PolG BW:

„Die Polizei hat innerhalb der durch das Recht gesetzten Schranken zur Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben diejenigen Maßnahmen zu treffen, die ihr nach pflichtm�ßi-
gen Ermessen erforderlich erscheinen.“

Der Gefahrbegriff ist im Wortlaut dieser Vorschrift nicht enthalten. Nach der
Kommentierung vonWolf/Stephan ist eine Gefahr dennoch Eingriffsvoraus-
setzung.80

These 9:

Die rechtliche Verbindlichkeit von eigensichernden Anweisungen vor
dem Anwendungsbereich der polizeilichen Befugnisgeneralklausel ist
nicht eindeutig erkennbar.

Dies f�hrt zu einer Rechtsunsicherheit in der praktischen Anwendung.

1.3.3.7.2 Das Ergebnis der Befragung

1.3.3.7.2.1 Fallbeispiel 14 – Verhaltensanweisungen
„Personenkontrolle“

Im Rahmen einer Personenkontrolle h�ndigt der zu Kontrollierende nur
widerwillig und unter lautstarkem Protest seinen BPA aus.

W�hrend Sie das Ergebnis der Personen�berpr�fung abwarten, wird der
Kontrollierte zusehends verbal aggressiver. Gleichzeitig hat er die H�nde
in den Taschen seiner Lederjacke vergraben, wo er anscheinend einen Ge-
genstand fest umschlossen h�lt. Aus Eigensicherungsgr�nden weisen Sie
ihn an, die H�nde aus den Taschen zu nehmen, sich ruhig zu verhalten
und einen Schritt zur�ckzutreten.

Ist der Kontrollierte gesetzlich verpflichtet, diesen Anweisungen Folge zu
leisten?

Eine L�sung zu finden, die Allgemeing�ltigkeit beanspruchen kann, wurde
hier als nicht m�glich angesehen, vielmehr wird selbst auf Grundlage eines
Polizeigesetzes von mehreren vertretbaren L�sungsans�tzen auszugehen
sein. Das gew�hlte Fallbeispiel stellt jedoch – auch nach Ansicht der Proban-
den – eine sehr typische Situation der polizeilichen Praxis dar.

80 Wolf/Stephan, § 3 RN 6.
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Nach Auffassung der Projektgruppe wird man im vorliegenden Fallbeispiel
das Vorliegen einer Gefahr annehmen k�nnen. Der Betroffene ist verbal ag-
gressiv und es ist zumindest m�glich, dass er eine Waffe oder einen gef�hr-
lichen Gegenstand bei sich f�hrt. Die Anweisung, die H�nde aus den Taschen
zu nehmen, wird man insofern als einen auf die Befugnisgeneralklausel ge-
st�tzten Gefahrerforschungseingriff ansehen k�nnen; die Aufforderung,
sich ruhig zu verhalten und einen Schritt zur�ckzutreten, dagegen als selbst-
st�ndige Maßnahme der Eigensicherung.

Man wird es jedoch auch als vertretbar ansehen m�ssen, das Vorliegen einer
konkreten Gefahr zu verneinen. Dass der Betroffene „verbal aggressiv“ ist,
rechtfertigt allein nicht den Schluss, dass er die Polizeibeamten angreifen
wird. Ob der Betroffene eine Waffe oder einen gef�hrlichen Gegenstand in
der Tasche hat, ist nicht bekannt. Selbst wenn dies der Fall w�re, wirdman da-
raus noch nicht schließen k�nnen, dass er angreifen will. Dies gilt im Beson-
deren, wenn es sich nicht um eine verboteneWaffe oder einen verbotenen Ge-
genstand handelt.

1.3.3.7.2.2 Die L�sungsvorschl�ge der Rechtslehrer und das
Antwortverhalten der Einsatztrainer

Von den 18 Rechtslehrern der Kategorie 1 waren zw�lf der Auffassung, die
Anweisungen seien verpflichtend, sechs verneinten dies. Bei drei Polizeien
– Berlin, Hessen und beim BGS – waren die beiden Rechtslehrer jeweils �ber-
einstimmend der Auffassung, dass die Anweisungen verpflichtend seien,
w�hrend in den �brigen sechs Polizeien die Rechtslehrer jeweils unterschied-
licher Meinung waren.

Auch in Baden-W�rttemberg, das eine abweichende Regelung aufweist, wa-
ren die beiden Rechtslehrer unterschiedlicher Auffassung.

Von den 18 Einsatztrainern der Kategorie 1 antworteten 14, dass die Anwei-
sungen verbindlich seien, vier verneinten dies. Bei f�nf Polizeien – Hessen,
Mecklenburg-Vorpommern, dem Saarland, Sachsen und beim BGS – antwor-
teten die Einsatztrainer �bereinstimmend, bei vier Polizeien jeweils unter-
schiedlich.

In Baden-W�rttemberg antworteten die beiden Einsatztrainer �bereinstim-
mend, dass die Anweisungen nicht verbindlich sind.

BetrachtetmanRechtslehrer undEinsatztrainer zusammen, �berwiegt bei der
Kategorie 1 die Auffassung, dass die Anweisungen verpflichtend sind (26 Be-
fragte gegen�ber zehn, die dies verneinen). In Baden-W�rttemberg sind hin-
gegen drei der vier Befragten der Auffassung, die Anweisungen seien nicht
verbindlich.
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Tabelle 31:
„Verhaltensanweisung – Personenkontrolle“ – die L�sungsvorschl�ge der
Rechtslehrer und das Antwortverhalten der Einsatztrainer

Gesetzliche Verpflichtung, den Anweisungen Folge zu leisten

Rechtslehrer 1 Rechtslehrer 2 Einsatztrainer 1 Einsatztrainer 2

Kategorie 1

BY Ja Nein Ja Nein

BR Ja Ja Ja Nein

HE Ja Ja Ja Ja

MV Ja Nein Ja Ja

NW Ja Nein Ja Nein

SL Ja Nein Ja Ja

SN Ja Nein Ja Ja

TH Ja Nein Ja Nein

BGS Ja Ja Ja Ja

Kategorie 2

BW Ja Nein Nein Nein

1.3.3.7.2.3 Das Antwortverhalten der
Polizeivollzugsbeamten

Bei den Polizeivollzugsbeamten ergibt sich (ohne Differenzierung nach Kate-
gorien) ein Antwortverhalten von 64% zu 28%, das heißt etwa zwei Drittel
der Befragten waren der Auffassung, die Handlungsanweisungen seien zu-
l�ssig, ein Drittel verneinen dies. 8% machten keine Angabe.

Die Abweichung zwischen den Angeh�rigen der Schutzpolizei und denen
der Kriminalpolizei liegt bei 5%, die zwischen Schutzpolizei und BGS bei
3%. Die Streubreite im Antwortverhalten liegt damit bei 8%, d�rfte aber im
Ergebnis nicht signifikant sein.
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Tabelle 32:
„Verhaltensanweisungen – Personenkontrolle“ – das Antwortverhalten
der Polizeivollzugsbeamten

Gesetzliche Verpflichtung, den Anweisungen Folge zu leisten

Ja Nein k. A. �

n % n % n n

S 41 63,1 20 30,8 4 65

K 17 68,0 6 24,0 2 25

BGS 6 60,0 2 20,0 2 10

ges. n = % 64 28 8 100

Antwortverhalten in %: 64 zu 28

Betrachtet man die L�sungsverschl�ge der Rechtslehrer gemeinsam mit dem
Antwortverhalten der beiden �brigen Zielgruppen, ergeben sich Zustim-
mungswerte f�r die Rechtslehrer und die Polizeivollzugsbeamten von 66,6%
und f�r die Einsatztrainer von 77,7%.

Differenziert nach Polizeien ergeben sich zum Teil deutliche Unterschiede: In
Bayern lagen die Zustimmungswerte bei den Rechtslehrern und den Einsatz-
trainern bei jeweils 50%. Damit entsteht die ung�nstige Situation, dass inner-
halb der beiden Gruppen jeweils unterschiedlich gewertet wurde. Bei den Po-
lizeivollzugsbeamten liegt derZustimmungswert sogar nur bei 40%.Diese Si-
tuation ist vergleichbar mit Th�ringen: Auch hier werteten Rechtslehrer und
Einsatztrainer jeweils unterschiedlich und es ergibt sich ein Zustimmungs-
wert bei den Vollzugsbeamten von ebenfalls 50%.

InHessen, das der gleichen Regelungskategorie zugeordnetwurde, liegen die
Zustimmungswerte der Rechtslehrer undder Einsatztrainer jeweils bei 100%.
Dieser hohe Wert realisiert sich bei den Polizeivollzugsbeamten in dem mit
90% h�chsten Zustimmungswert bei diesem Fallbeispiel. Auch beim BGS
liegen die Zustimmungswerte bei den Rechtslehrern und Einsatztrainern
bei jeweils 100%, die Polizeivollzugsbeamten hingegen werteten mit einem
Zustimmungswert von 60% restriktiver.

In Baden-W�rttemberg bewertete nur ein Rechtslehrer die Anweisungen als
verpflichtend, der zweite Rechtslehrer und die beiden Einsatztrainer vernein-
ten dies.Wie bereits festgestellt, liegt hier der geringste Zustimmungswert bei
den Aus- und Fortbildern vor. Auch hier realisiert sich dies in einem mit
40% relativ geringen Zustimmungswert.
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Tabelle 33:
„Verhaltensanweisungen – Personenkontrolle“ – Zustimmungswerte der
drei Zielgruppen

Die Handlungsanweisungen sind verpflichtend
Zustimmung in Prozent

Rechtslehrer Einsatztrainer Polizeibeamte

Kategorie 1 66,6 77,7 66,6

BY 50 50 40

BR 100 50 70

HE 100 100 90

MV 50 100 70

NW 50 50 70

SL 50 100 80

SN 50 100 70

TH 50 50 50

BGS 100 100 60

Kategorie 2 50 0 40

BW 50 0 40

1.3.3.7.2.4 Die Frage zum Rechts�nderungsbedarf

Bei einem Zustimmungswert aller drei Zielgruppen von 65%, ergibt sich ein
Gesamtwert von 90% der Befragten, die der Auffassung waren, die Anwei-
sungen imFallbeispiel seien gegenw�rtig bereits zul�ssig oder sollten zuk�nf-
tig zul�ssig sein. Sehr deutlich besteht damit entweder ein Rechts�nderungs-
bedarf, um entsprechende Anweisungen verpflichtend zu machen oder
zumindest ein Pr�zisierungsbedarf, damit der verpflichtende Charakter er-
kennbarer wird.
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Tabelle 34:
„Verhaltensanweisungen – Personenkontrolle“ – Rechts�nderungsbedarf

Gesetzliche Verpflichtung, den Anweisungen Folge zu leisten

besteht bereits
gegenw�rtig

sollte zuk�nftig
bestehen

besteht nicht und
soll auch nicht
bestehen

k.A. ges.

n n n n n

Rechtslehrer 13 2 5 0 20

Einsatztrainer 14 4 2 0 20

Polizeivollzugs-
beamte

64 29 1 6 100

ges. n 91 35 8 6 140

ges. % 90 5,7 4,3 100

1.3.3.7.2.5 Fallbeispiel 15 – Verhaltensanweisungen
„Verkehrskontrolle“

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle (gem. § 36 Abs. 5 StVO) erteilen Sie
eine Anhalteweisung, die auch befolgt wird. Zur Eigensicherung weisen
Sie den Fahrer an, die Innenbeleuchtung einzuschalten unddieH�nde sicht-
bar auf das Lenkrad zu legen.

Ist der Fahrer gesetzlich verpflichtet, IhrenAnweisungen Folge zu leisten?

Mit der oben dargestellten �berwiegenden Auffassung wurde davon ausge-
gangen, dass es keine gesetzliche Verpflichtung f�r den Fahrer gibt, die An-
weisungen zu befolgen. Im Unterschied zum vorherigen Fallbeispiel besteht
hier weder eine Gefahr, noch ein Gefahrenverdacht, der einen Gefahrerfor-
schungseingriff rechtfertigen k�nnte, so dass die Befugnisgeneralklausel aus-
scheidet.Auchwirdmanhier nicht annehmenk�nnen, dassdieAnweisungen
von der Rechtsgrundlage derMaßnahmemit umfasstwerden. F�r die Formu-
lierung des § 36Abs. 5 S. 4 StVO ist anerkannt, dass sich die Verpflichtung, die
Weisungen der Polizeibeamten zu befolgen, nur auf solche bezieht, die unmit-
telbar der Verkehrskontrolle dienen, das heißtWarndreieck undVerbandskas-
ten vorzeigen usw.81 Dies ergibt sich schon aus dem Ort dieser Regelung, der
StVO. Sie bezweckt imGegensatz zu den Polizeigesetzen nicht die allgemeine
Gefahrenabwehr. Einzig einschl�gige Rechtsgrundlage f�r alle Polizeien ist
somit § 36 Abs. 5 S. 4 StVO. Eine Differenzierung nach Regelungskategorien
ist daher nicht erforderlich.

81 Jagusch/Hentschel § 36 StVO, RN 25; Kraft/Kay/B�cking, S. 177.
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Da es sich um eine typische Aufgabe der Schutzpolizei handelt, die im Rah-
men der kriminalpolizeilichen T�tigkeit gew�hnlich nicht vorkommt, wurde
den Angeh�rigen der Kriminalpolizei und des BGS dieses Fallbeispiel nicht
zur Bewertung vorgelegt.82

1.3.3.7.2.6 Das Antwortverhalten der drei Zielgruppen

Von den 18 in die Befragung einbezogenen Rechtslehrernwaren acht der Auf-
fassung, dass die Anweisungen verpflichtend seien, zehn verneinten dies. In
Berlin und Mecklenburg-Vorpommern gelangten die Rechtslehrer jeweils
�bereinstimmend zu der Auffassung, dass die Anweisungen verpflichtend
seien, in Nordrhein-Westfalen, dem Saarland und Th�ringenwurde ebenfalls
�bereinstimmend eineVerpflichtung verneint. In den�brigenL�ndernwurde
jeweils unterschiedlich bewertet.

Von den Einsatztrainern ging genau die eine H�lfte von einer Verpflichtung
aus, w�hrend die andere dies verneinte. In Hessen, Mecklenburg-Vorpom-
mern und Th�ringen gingen die Einsatztrainer �bereinstimmend von einer
Verpflichtung aus, in Baden-W�rttemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen
wurde dies einheitlich verneint.

Betrachtet man Rechtslehrer und Einsatztrainer gemeinsam, ist festzustellen,
dass in Mecklenburg-Vorpommern �bereinstimmend von einer Verpflich-
tung ausgegangen wird, w�hrend in Nordrhein-Westfalen die �bereinstim-
mende Auffassung anzutreffen ist, dass keine Verpflichtung besteht, den An-
weisungen Folge zu leisten. In den �brigen L�ndern antworteten die Befrag-
ten jeweils uneinheitlich.

Tabelle 35:
„Verhaltensanweisungen – Verkehrskontrolle“ – die L�sungsvorschl�ge
der Rechtslehrer und das Antwortverhalten der Einsatztrainer

Im Fallbeispiel ist der Kontrollierte verpflichtet, den Anweisungen Folge zu leisten

Rechtslehrer 1 Rechtslehrer 2 Einsatztrainer 1 Einsatztrainer 2

BW Ja Nein Nein Nein

BY Ja Nein Nein Nein

BR Ja Ja Ja Nein

HE Ja Nein Ja Ja

MV Ja Ja Ja Ja

NW Nein Nein Nein Nein

SL Nein Nein Ja Nein

SN Ja Nein Ja Nein

TH Nein Nein Ja Ja

82 Siehe hierzu unter 3.2.1 „Aufbau des Interviewleitfadens“.
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Von den 65 befragten Beamten der Schutzpolizei bejahten 23, das heißt 35,4%,
den verpflichtenden Charakter der Handlungsanweisungen, 41 beziehungs-
weise 63,1% gaben an, dass die Anweisungen nicht verpflichtend seien.

Nach L�ndern differenziert ergeben sich allerdings erhebliche Unterschiede.
Die Spannbreite der Zustimmung (Anweisungen sind verpflichtend) reicht
von jeweils 14,3% in Baden-W�rttemberg, dem Saarland und Th�ringen,
bis zu 80% in Hessen.

Tabelle 36:
„Verhaltensanweisungen – Verkehrskontrolle“ – Zustimmungswerte der
drei Zielgruppen

Verhaltensanweisungen sind verpflichtend
Zustimmung in Prozent

Rechtslehrer Einsatztrainer Schutzpolizei

BW 50 0 14,3

BY 50 0 28,6

BR 100 50 50,0

HE 50 100 80,0

MV 100 100 50,0

NW 0 0 28,6

SL 0 50 14,3

SN 50 50 42,9

TH 0 100 14,3

1.3.3.7.2.7 Die Frage zum Rechts�nderungsbedarf

Sehr deutlich und letztlich auch nicht �berraschend sind die Werte hinsicht-
lich eines m�glichen Rechts�nderungsbedarfs. Von den insgesamt 61 Befrag-
ten (Rechtslehrer, Einsatztrainer, Schutzpolizisten), die keine rechtliche Ver-
bindlichkeit der Anweisungen bei gegenw�rtiger Rechtslage sahen, sind 57
der Auffassung, dass dies zuk�nftig der Fall sein sollte. Im Zusammenhang
mit denjenigen, die bereits gegenw�rtig eine Verbindlichkeit sehen, ergibt
sich, dass insgesamt 96% der Befragten hier eine Verbindlichkeit der Anwei-
sungen sehen oder bef�rworten. Dies betrifft eine Fallkonstellation, bei der
nach dem L�sungsansatz der Projektgruppe und nach der Auffassung der
Mehrheit der Befragten derzeit keineVerbindlichkeit vorliegt. Hier besteht so-
mit aus Sicht der Befragten ein deutlicher rechtlicher Handlungsbedarf.
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Tabelle 37:
„Verhaltensanweisungen – Verkehrskontrolle“ – Rechts�nderungsbedarf

Gesetzliche Verpflichtung, den Anweisungen Folge zu leisten

besteht bereits
gegenw�rtig

sollte zuk�nftig
bestehen

besteht nicht und
sollte auch
zuk�nftig nicht
bestehen

k. A. ges.

n n n n n

Rechtslehrer 8 9 1 0 18

Einsatztrainer 9 9 0 0 18

Schutzpolizei 23 39 1 2 65

ges. n 40 57 2 2 101

ges. % 96,0 1,9 1,9 99,8

1.3.3.7.3 Fazit

Die Problematik von verbindlichen eigensicherndenHandlungsanweisungen
stellt sich in zweifacher Weise dar: Von Spezialbefugnissen innerhalb der
Standardmaßnahmen abgesehen, muss der Anwendungsbereich der Befug-
nisgeneralklausel durch einen Gefahreintritt er�ffnet sein. Ist dies der Fall,
ist die Situation gegebenenfalls jedoch schon unn�tig eskaliert. Aus polizei-
praktischer Sicht besteht daher ein Bedarf, rechtzeitig auf das Verhalten des
Gegen�bers Einfluss nehmen zu k�nnen. Dies ist insofern von besonderer Be-
deutung, als dass das Vorliegen einer Gefahr nicht immer eindeutig zu erken-
nen ist. Die Befragungsergebnisse bez�glich des ersten Fallbeispiels zeigen
dies.

Die Befugnis zur Erteilung von Verhaltensanweisungen k�nnte an die recht-
m�ßige Grundmaßnahme gekn�pft werden. F�hrt ein Polizeibeamter eine
rechtm�ßigeMaßnahme durch, sollte er eigensichernde Verhaltensanweisun-
gen erteilen d�rfen. Diesew�ren allerdings nicht durchsetzbar unddaherwir-
kungslos, wenn sie nichtmit dempolizeirechtlichenGefahrbegriff verbunden
werden. Eine m�gliche L�sung erg�be sich folgendermaßen: Befolgt ein Be-
troffener eine zul�ssige Anweisung nicht, impliziert dies eine Gefahr und
die Anwendung unmittelbaren Zwanges w�re er�ffnet.

Ergebnis 9:

Hinsichtlich der Verbindlichkeit von polizeilichen Anweisungen vor
dem Anwendungsbereich der Befugnisgeneralklausel bestehen Rechts-
unsicherheiten in der Praxis.

Es besteht ein Bedarf f�r eine gesonderte Befugnisnorm.
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1.3.3.8 Eigensicherungsrelevante Datenerhebung im
Rahmen einer Verkehrskontrolle nach der StVO

1.3.3.8.1 Die Rechtslage

Verkehrskontrollen nach § 36Abs. 5 StVOdienender Sicherheit undOrdnung
des Straßenverkehrs. Sie sind ohne konkreten Anlass m�glich, zur �berpr�-
fung der Fahrt�chtigkeit der Fahrzeugf�hrer oder zur Pr�fung der Betriebs-
sicherheit des Fahrzeugs. Die Verkehrskontrolle schließt auch die �berpr�-
fung der nach den Verkehrsvorschriften mitzuf�hrenden Papiere ein.83 Der
Fahrzeugf�hrer ist dem gem�ß verpflichtet, insbesondere seinen F�hrer-
schein und den Fahrzeugschein vorzuzeigen und auszuh�ndigen.

Die erhobenen Daten k�nnen zum Zweck dieser verkehrsrechtlichen �ber-
pr�fung unter anderem mit dem Inhalt des Verkehrszentralregisters, des
Fahrzeugregisters und des Fahrerlaubnisregisters abgeglichen werden.

WeitergehendeWeisungen als die zumAnhalten und die unmittelbar mit der
Durchf�hrung der Kontrolle erforderlichen Anweisungen sowie Datenerhe-
bungen beziehungsweise -abgleiche, die nicht den Zweck der Untersuchung
von Fahrt�chtigkeit oder Betriebssicherheit verfolgen, sind im Rahmen einer
Verkehrskontrolle nach § 36 Abs. 5 StVO nicht zul�ssig.84

Das bedeutet, weder potentielle Beifahrer sind verpflichtet ihre Identit�t
preiszugeben noch ist es zul�ssig, ohne konkreten Anlass85, eine (Inpol-)Per-
sonenabfrage durchzuf�hren, welche gegebenenfalls zu wichtigen eigensi-
cherungsrelevanten Erkenntnissen f�hren k�nnte.

Mit Blick auf die tragischen Ereignisse des Fr�hjahrs 2000, bei denen nach Er-
kenntnis der Projektgruppe immerhin in f�nf F�llen die Angriffe im Zusam-
menhang mit Verkehrskontrollen im weitesten Sinn stattfanden, sollte die
nachfolgende Befragung Aufschluss �ber m�gliche Handlungsunsicherhei-
ten und einen Rechts�nderungsbedarf in diesem Bereich ergeben. Hierzu
wurden zwei Fallbeispiele gebildet und den Probanden86 zur Beantwortung
vorgelegt.

These 10:

Es besteht ein Bedarf, im Rahmen der Verkehrskontrolle nach § 36 Abs. 5
StVO, eigensicherungsrelevante Informationen zu erheben.

83 Hentschel, § 36 StVO RN. 10, 15, 24.
84 Hentschel a. a.O. RN 24.
85 Die rechtliche Darstellung bezieht sich ausschließlich auf die Rahmenbedingungen der

Verkehrskontrolle nach § 36 Abs. 5 StVO. Die in einigen Polizeigesetzen zul�ssigen ver-
dachtsunabh�ngigenKontrollen des grenz�berschreitendenVerkehrs sollten bei der Be-
trachtung bewusst außer acht gelassen werden.

86 Der BGSunddie K-Beamtenwurden aufgrundder einsatzfremden Sachverhalte nicht in
die Befragung einbezogen. Die Werte beziehen sich deshalb auf je 18 Einsatztrainer und
Rechtslehrer sowie die insgesamt 65 S-Beamten aus neun Bundesl�ndern.
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1.3.3.8.2 Die Ergebnisse der Befragung

1.3.3.8.2.1 Fallbeispiel 16 – Datenerhebung bei
Verkehrskontrolle
„Dritte“

Bei einer n�chtlichen Streifenfahrt in einem Wohngebiet entschließen Sie
sich eine Verkehrskontrolle durchzuf�hren. Der Wagen ist tiefer gelegt
und hat im hinteren Bereich abgedunkelte Scheiben; es liegt kein Verdacht
hinsichtlich einer Straftat oder einer verkehrsrechtlichen Ordnungswidrig-
keit vor.

Halten Sie es rechtlich f�r zul�ssig, neben dem Fahrzeugf�hrer auch seine
drei Mitfahrer aufzufordern, sich auszuweisen?

Nach dem L�sungsvorschlag der Projektgruppe sind die Mitfahrer nicht ver-
pflichtet, sich auszuweisen. Die �berpr�fung der Fahrt�chtigkeit, der Fahr-
zeugpapiere sowie der Betriebsf�higkeit des Wagens nach § 36 Abs. 5 StVO
lassen eine derartige Identit�tskontrolle nicht zu. Auf R�ckfragen wurden
die Probanden darauf hingewiesen, dass etwaige polizeirechtliche �berpr�-
fungsbefugnisse, wie zum Beispiel die anlasslose so genannte „Schleierfahn-
dung“, bei der L�sung außer Acht gelassen werden sollten.

1.3.3.8.2.2 Die L�sungsvorschl�ge der Rechtslehrer und das
Antwortverhalten der Einsatztrainer

Im Antwortverhalten der Rechtslehrer zeigt sich eine mehrheitliche Best�ti-
gung der L�sung der Projektgruppe. 16 von ihnen verneinten die Zul�ssigkeit
der Datenerhebung, lediglich je ein Rechtslehrer aus Bayern und Nordrhein-
Westfalen bejahten sie.

Das Antwortverhalten der Einsatztrainer f�llt dagegen uneinheitlicher aus.
Mit einerMehrheit von 55,6% verneinen zehn von ihnen die Zul�ssigkeit; im-
merhin 38,9% bejahen sie aber, ein Trainer machte keine Angabe. In Berlin,
Mecklenburg-Vorpommern undNordrhein-Westfalen gaben beide Trainer je-
weils voneinander abweichende Voten ab.

1.3.3.8.2.3 Das Antwortverhalten der Beamten der
Schutzpolizei

Das Befragungsergebnis bei den Vollzugsbeamten f�llt genau anders aus.
Mehr als die H�lfte der befragten 65 Beamten, 38 von ihnen, kamen zu der
Auffassung, dass die Aufforderung an die Mitfahrer im Beispielsfall zul�ssig
sei. 41,5%, das sind 27 Beamte, verneinten dies. Das einheitlichste Ergebnis in
dieserGruppe zeigt sich in Sachsen.Dort bejahten 100%der Befragten die Zu-
l�ssigkeit derMaßnahme. Dieses Ergebnis ist imHinblick auf die s�chsischen
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Lehrer imBereichRecht undPraxis beachtenswert, denn alle vier kamen�ber-
einstimmend zu einer gegenteiligen Auffassung.

Tabelle 38:
„Datenerhebung bei Dritten“ – Antwortverhalten der drei Zielgruppen

Zul�ssigkeit der Datenerhebung

Rechtslehrer Einsatztrainer Vollzugsbeamte gesamt

n = 18 n =18 n = 65 n = 101

Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein

BW 0 2 0 2 5 2 5 6

BY* 1 1 0 1 3 4 4 6

BR 0 2 1 1 2 6 3 9

HE 0 2 2 0 3 2 5 4

MV 0 2 1 1 7 3 8 6

NW 1 1 1 1 2 5 4 7

SL 0 2 2 0 4 3 6 5

SN 0 2 0 2 7 0 7 4

TH 0 2 0 2 5 2 5 6

gesamt 2 16 7 10 38 27 47 53

gesamt in % 11,1 88,9 38,9 55,6 58,5 41,5 46,5 52,5

* Ein Einsatztrainer aus BY machte keine Angabe.

1.3.3.8.2.4 Die Frage zum Rechts�nderungsbedarf

Von den 16 Rechtslehrern, die die Zul�ssigkeit der Datenerhebung bei den
Beifahrern verneinten, bef�rworteten lediglich vier, das heißt ein Anteil von
25%, eineGesetzesanpassung, acht lehnten sie ab und viermachten keineAn-
gabe.

Bei den zehn Einsatztrainern, die die Datenerhebung im Beispielsfall f�r un-
zul�ssig hielten, sprachen sich dagegen 70% f�r eine Rechts�nderung aus.

Bei den Polizeivollzugsbeamten war der Zustimmungswert f�r eine Rechts-
�nderung am h�chsten. Rund 74% derjenigen, die zun�chst die Zul�ssigkeit
der Datenerhebung verneint hatten, das sind 20 von 27 Befragten, votierten
bei der Zusatzfrage f�rderen zuk�nftige Zul�ssigkeit. Lediglich sechs lehnten
sie ab, ein Beamter machte keine Angabe.

Fasst man die Zustimmungswerte der Ausgangsfrage mit denen der Zusatz-
frage nach der Rechts�nderung bei allen drei Zielgruppen zusammen, so er-
gibt sich einAnteil von 77,2% f�r diejenigen, dass dieMaßname bereits zul�s-
sig sei beziehungsweise sie zuk�nftig zul�ssig sein sollte.
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Tabelle 39:
„Datenerhebung bei Dritten“ – Rechts�nderungsbedarf

Die Datenerhebung im Fallbeispiel

ist gegenw�rtig
bereits zul�ssig

sollte zuk�nftig
zul�ssig sein

ist unzul�ssig
und soll es auch
bleiben

k. A. ges.

n n n n n

Rechtslehrer 2 4 8 4 18

Einsatztrainer 7 7 3 1 18

Polizeivollzugs-
beamte

38 20 6 1 65

gesamt n 47 31 17 6 101

gesamt in % 77,2 16,9 5,9 100

1.3.3.8.2.5 Fallbeispiel 17 – Datenerhebung bei
Verkehrskontrolle
„Personenabfrage“

Bei einer n�chtlichen Streifenfahrt in einem Wohngebiet entschließen Sie
sich eine Verkehrskontrolle durchzuf�hren und erteilen eine Anhaltewei-
sung, die auch befolgt wird. DerWagen ist tiefer gelegt und hat im hinteren
Bereich abgedunkelte Scheiben; es liegt kein Verdacht hinsichtlich einer
Straftat oder einer verkehrsrechtlichen Ordnungswidrigkeit vor. Bevor Sie
aus dem Dienstwagen aussteigen, lassen sie durch die Leitzentrale auf-
grund des Kennzeichens eine Personenabfrage in Bezug auf den Halter
durchf�hren.

Halten Sie die Personenabfrage rechtlich f�r zul�ssig ?

Aufgrund der oben geschilderten Rechtslage schließt, nach Auffassung der
Projektgruppe, die vorliegende stichprobenartige Verkehrskontrolle eine (In-
pol-)Personenabfrage nicht ein. Eswurden entsprechendeAntwortergebnisse
erwartet.

1.3.3.8.2.6 Das Antwortverhalten der drei Zielgruppen

Entgegen den Erwartungen der Projektgruppe, wurde ihr L�sungsvorschlag
ausweislich der Befragungsergebnisse, durch keine der Zielgruppen best�-
tigt.

55,6% der Rechtslehrer erkl�rten die Personenabfrage im Fallbeispiel f�r zu-
l�ssig. Lediglich in Baden-W�rttemberg kamen beide Befragten zu der �ber-
einstimmenden Bewertung ihrerUnzul�ssigkeit. In Berlin,Mecklenburg-Vor-
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pommernundNordrhein-Westfalen gabendie Rechtslehrer jeweils voneinan-
der abweichende L�sungsvorschl�ge ab. Ein Rechtslehrer aus Bayern und
einer aus dem Saarland machten keine Angabe.

Der Zustimmungswert bei den Einsatztrainern liegt noch �ber dem der
Rechtslehrer: 83,3% bejahten hier die Zul�ssigkeit der Maßnahme. Lediglich
in Bayern und in Berlin kamen die Einsatztrainer zu jeweils divergierenden
Auffassungen; in Mecklenburg-Vorpommern gab ein Trainer kein Votum ab.

Betrachtet man beide Zielgruppen, so zeigt sich, dass in Hessen, Sachsen und
Th�ringen die Antworten am einheitlichsten ausfielen: alle Befragten bejah-
ten hier die Zul�ssigkeit der Personenabfrage. In Berlin ist das Ergebnis dage-
gen amwenigsten ausgepr�gt.Dort gabendieAus- undFortbilder ausdenBe-
reichen Recht und Praxis jeweils voneinander abweichende Voten ab.

Bei den 65 einbezogenen Polizeivollzugsbeamten votierte ebenfalls eine
Mehrheit von 67,7%, das sind 44 Probanden, f�r die Zul�ssigkeit der Perso-
nenabfrage. Lediglich 19 Beamte verneinten sie, zwei machten keine Angabe.

Das einheitlichste Antwortverhalten wurde hier wiederum in Sachsen und
Th�ringen erzielt. Jeweils 100% bejahten die Zul�ssigkeit der Maßnahme.

Tabelle 40:
„Personenabfrage“ – das Antwortverhalten der drei Zielgruppen

Zul�ssigkeit der Personenabfrage

Rechtslehrer Einsatztrainer Vollzugsbeamte gesamt

n = 18 n = 18 n = 65 n = 65

Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein

BW 0 2 2 0 3 4 5 6

BY* 1 0 1 1 4 3 6 4

BR 1 1 1 1 4 4 6 6

HE 2 0 2 0 4 1 8 1

MV* 1 1 1 0 4 5 6 6

NW 1 1 2 0 6 1 9 2

SL* 0 1 2 0 6 1 8 2

SN* 2 0 2 0 6 0 10 0

TH 2 0 2 0 7 0 11 0

gesamt 10 6 15 2 44 19 69 27

gesamt in % 55,6 33,3 83,3 11,1 67,7 29,2 68,3 26,7

* Jeweils ein Rechtslehrer aus BYund aus dem SLmachten keine Angabe, sowie ein Einsatz-
trainer und ein Vollzugsbeamter aus MVund ein Vollzugsbeamter aus SN.
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1.3.3.8.2.7 Die Frage zum Rechts�nderungsbedarf

Das Antwortergebnis zu der Zusatzfrage fiel entsprechend eindeutig aus.
Fasst man aus allen drei Zielgruppen diejenigen, die bereits die Zul�ssigkeit
der Maßnahme zum gegenw�rtigen Zeitpunkt bejahten, mit denen, die eine
Rechts�nderung in diesem Bereich bef�rworteten zusammen, so ergibt sich
ein Wert von rund 89%.

Lediglich knapp 6% der Befragten hielten die Maßnahme f�r unzul�ssig und
sprachen sich auch nicht f�r eine entsprechende Gesetzes�nderung aus.

In Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und dem Saar-
land sprachen sich sogar jeweils 100% der Befragten, die die Zul�ssigkeit
der Personenabfrage zun�chst verneinten, f�r deren zuk�nftige Zul�ssigkeit
aus.

Tabelle 41:
„Personenabfrage“ – Rechts�nderungsbedarf

Die Personenabfrage im Fallbeispiel

ist gegenw�rtig
bereits zul�ssig

sollte zuk�nftig
zul�ssig sein

ist unzul�ssig
und soll es auch
bleiben

k. A. ges.

n n n n n

Rechtslehrer 10 4 2 2 18

Einsatztrainer 15 2 0 1 18

Polizeivollzugs-
beamte

44 15 4 2 65

gesamt n 69 21 6 5 101

gesamt in % 89,1 5,9 5 100

1.3.3.8.3 Fazit

Die Verkehrskontrolle nach § 36 Abs. 5 StVO ist eine g�ngige Maßnahme im
polizeilichen Alltag. Die beiden Fallbeispiele beschreiben nach Ansicht der
Projektgruppe typische Sachverhalte, bei denen die Gesamtumst�nde zwar
eigensicherungsrelevante Hinweise enthalten, von einer polizeirechtlichen
Gefahrensituation aber noch nicht gesprochen werden kann.

Das Antwortverhalten der Polizeivollzugsbeamten weicht im ersten Fallbei-
spiel deutlich von den L�sungsvorschl�gen der Rechtslehrer und den Ant-
worten der Einsatztrainer ab. Entsprechend der L�sung der Projektgruppe
musswohl imEinklangmit den zuletzt genannten beiden Zielgruppen davon
ausgegangen werden, dass hier auf Seiten der Polizeivollzugsbeamten eine
Unsicherheit in der Rechtsanwendung besteht.
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Unter Beachtung der hohen Zustimmungswerte auf Seiten der Einsatztrainer
und der Polizeivollzugsbeamten bei der Frage nach einem Rechts�nderungs-
bedarf in diesem Bereich kann angenommen werden, dass hier die objektive
Gesetzeslage von der Praxis �berlagert wird; das Auseinanderfallen von
Rechtstheorie und Praxis ist offensichtlich.

Diese Einsch�tzungwird durch die Befragungsergebnisse zur zweiten Fallge-
staltung noch gest�tzt. Hier kamen sogar alle drei Zielgruppen, einschließlich
der Rechtslehrer, entgegen dem L�sungsansatz der Projektgruppe, mehrheit-
lich zu der Auffassung, dass die Personenabfrage zul�ssig sei.

Unabh�ngig davon, obman die Zul�ssigkeit der Personenabfrage bejaht oder
verneint, zeigt das Antwortverhalten, dass hier offensichtlich ein starkes Be-
d�rfnis besteht, sie in der beschriebenen Situation durchf�hren zu k�nnen.

Aus polizeipraktischer Sicht ist diese Einsch�tzung zu verstehen. Nach Auf-
fassung der Projektgruppe, gest�tzt durch die zitierten Kommentierungen,
hat der Gesetzgeber aber derzeit eine anderslautende Entscheidung getroffen.

Ausweislich des Votums der Probanden, erscheint im Bereich der verdachts-
unabh�ngigenVerkehrskontrolle nach § 36Abs. 5 StVO, eine f�rdie Risikomi-
nimierung m�gliche pr�ventive Informationserhebung zumindest diskussi-
onsw�rdig.

Ergebnis 10:

Bei derVerkehrskontrolle nach § 36Abs. 5 StVO sind in der polizeilichen
Praxis Rechtsunsicherheiten bez�glich der Erhebung eigensicherungsre-
levanter Daten erkennbar.

Es besteht ein Bedarf, solche Informationen in erweitertemUmfang erhe-
ben zu k�nnen.

1.4 Teil C (Gesetzlicher Handlungsbedarf)

1.4.1 Einleitende Hinweise

In diesemAbschnitt sollte anhand von 13 ausgew�hltenVorschl�gen einm�g-
licher gesetzlicher Handlungsbedarf in besonders praxisrelevanten Themen-
feldern herausgefiltert werden. Den Probanden wurde folgender, bewusst
weitgehend standardisierter Vorschlagskatalog vorgelegt:

1) Einheitliche Eingriffsschwelle beim Einsatz von Hilfsmitteln

Sollten Reizstoffspr�hger�te – einschließlich Pfefferspray – bundesweit ein-
heitlich rechtlich als Hilfsmittel der k�rperlichen Gewalt eingestuft werden?

2) Herabsetzung der Eingriffsschwelle bei der Fesselung

Sollte es rechtlich zul�ssig sein, festgehaltene Personen immerdann fesseln zu
d�rfen, wenn dies nach denGesamtumst�nden erforderlich ist (unterhalb der
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„Tatsachenschwelle“ und unter Einbeziehung der potentiellen Gef�hrlichkeit
des Betroffenen) .

3) Einsatz sonstiger Gegenst�nde zur Abwehr eines Angriffs

Es k�nnten sich Einsatzsituationen ergeben, in denen sich der Polizeibeamte
wirksamund verh�ltnism�ßig durch den Einsatz vonGegenst�nden verteidi-
gen k�nnte, die in den Polizeigesetzen nicht ausdr�cklich genannt sind. Sollte
der R�ckgriff auf derartige Verteidigungsm�glichkeiten ausdr�cklich gere-
gelt werden, damit das Verhalten des Polizeibeamten rechtlich eindeutig be-
urteilt werden kann (z. B. Einsatz der Taschenlampe als Schlagstock)?

4) Einheitlichkeit der Regelungen – Schusswaffeneinsatz

Sollte der Einsatz der Schusswaffe zur Abwehr einer gegenw�rtigen Gefahr
f�r Leib undLeben in allen Bundesl�ndern/Bund ausdr�cklich gesetzlich zu-
gelassen werden?

5) Einheitlichkeit der Regelungen – Schusswaffengebrauch gegen�ber Kin-
dern

Sollte der Schusswaffengebrauch gegen Personen, die sich dem �ußeren Ein-
druck nach im Kindesalter befinden, als letztes Mittel bundesweit einheitlich
in allen Bundesl�ndern/Bund ausdr�cklich gesetzlich zugelassen sein?

6) Einheitlichkeit der Regelungen – gezielt t�dlich wirkender Schuss

Sollte der gezielt t�dlich wirkende Schuss zur Abwehr einer Lebensgefahr
bundesweit einheitlich in allen Bundesl�ndern/Bund ausdr�cklich gesetz-
lich zugelassen werden?

7) Einheitlichkeit der Regelungen – Androhung des Schusswaffengebrauchs

Sollte bundesweit einheitlich eine ausdr�ckliche Regelung geschaffen wer-
den, die die Androhung des Schusswaffengebrauchs im Rahmen eines An-
griffs auf Leib und Leben entbehrlich macht.

8) Taktische Androhung

Sollte es polizeirechtlich ausdr�cklich zugelassen werden, zu Deeskalations-
zwecken, die grunds�tzliche Bereitschaft zum Schusswaffengebrauch vor
dem Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen verbal oder konkludent an-
k�ndigen zu k�nnen?

9) Einheitlichkeit der Regelung – allgemein

Sollten die eigensicherungsrelevanten gesetzlichen Bestimmungen in allen
Bundesl�ndern/Bund �bereinstimmend geregelt werden, damit bei l�nder-
�bergreifenden Eins�tzen/Unterst�tzungseins�tzen keine Handlungsunsi-
cherheiten entstehen.
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10) Erhebung eigensicherungsrelevanter Informationen87

Sollte eine bundesweite Eigensicherungsdatei eingef�hrt werden, die alle in
Bund und L�ndern vorhandenen eigensicherungsrelevanten Informationen
�ber die abgefragte Person zusammenf�hrt, insbesondere ob sie wegen Wi-
derstands gegen Vollstreckungsbeamte, K�rperverletzung, Drogenkonsum
etc. auff�llig geworden ist?

11) Handlungsanweisungen im Vorfeld der konkreten Gefahr

Sollte es imZusammenhangmit der Durchf�hrung polizeilicherMaßnahmen
zu Eigensicherungszwecken rechtlich zul�ssig sein, grunds�tzlich Hand-
lungsanweisungen bereits im Vorfeld einer konkreten Gefahr gegen�ber der
betroffenen Person vorbeugend erteilen zu k�nnen?

12) Schutzwestentragepflicht

Sollte eine innerdienstliche Pflicht zum Tragen der Schutzweste in bestimm-
ten Situationen festgeschrieben werden?

13) Generalpr�ventionsgedanke

Sollte aus Gr�nden der Abschreckung ein Straftatbestand geschaffenwerden,
der die K�rperverletzung gegen�ber Polizeibeamten unter besondere Strafe
stellt?

Durch ein vorgegebenes Bewertungssystem wurde die Konzentration auf
f�nf der insgesamt 13 Vorschl�ge bewirkt: Die Beamten sollten die f�r sie
f�nf wichtigsten Vorschl�ge heraussuchen und mit Punkten von „5“ (wich-
tigster Vorschlag) bis „1“ (am wenigsten wichtigster Vorschlag) bewerten.

Durch die statistische Auswertung der Gesamtverteilung sollten sich R�ck-
schl�sse auf die von der Mehrheit der Befragten als besonders praxisrelevant
angesehenen Themenfelder ziehen lassen. Gleichzeitig sollte erkennbar wer-
den,welchenVorschl�gen aus Sicht der Befragten keine besondere Bedeutung
zukommt.

Zum Teil bestehende Regelungsunterschiede in den einzelnen Gesetzen der
L�nder und des Bundes fanden bei dieser Betrachtungsweise keine Ber�ck-
sichtigung. Die Unterschiede der Regelungen spielten insofern auch keine
Rolle, da nicht nach der �nderung von einzelnen Vorschriften gefragt, son-
dern die Frage nach der Schaffung einheitlicher Regelungen im Bundesgebiet
gestellt wurde. Im Rahmen dieser Auswertung wurde auch nicht zwischen
Polizeivollzugsbeamten und Experten der Aus- und Fortbildung unterschie-
den.

Die Ergebnisse zeigen sowohl die Rangfolge der Vorschl�ge nach absoluten
Nennungen als auch nach den im Einzelnen erhaltenen Punkten des 5-Punk-

87 WeitergehendeAusf�hrungen zu dieser Thematik siehe unten 1.4.3 Exkurs „Eigensiche-
rungsdatei“.
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te-Bewertungssystems sowie der durch die Multiplizierung dieser beiden
Werte erreichten Gesamtpunktzahl. Da die Vorschl�ge mit dem Frage-Ant-
wort-Konzept des Teil B des Interviewleitfadens korrespondieren, wurde ver-
hindert, dass als Ergebnis der Befragung nur eine ungewichtete Liste vonVor-
schl�gen steht.

1.4.2 Ergebnisdarstellung

Die Ergebnisse zeigen, dass es keinen Vorschlag gab, der gar nicht genannt
wurde. Das bedeutet, dass keiner der 13 Vorschl�ge von allen Befragten als
v�llig ungeeignet angesehen wurde.

ImGegenzug gibt es aber auch keinenVorschlag, der von allen 140 Probanden
– das hieße absolut mit 140 Nennungen – bewertet wurde. Es existiert dem-
nach nicht „der Top-Vorschlag“, der allen Befragten gleichsam wichtig er-
scheint.

Es zeigt sich, dass die f�nf am h�ufigsten genannten Vorschl�ge die

� „Erhebung eigensicherungsrelevanter Informationen“ mit 65 Nennungen,

� „Generalpr�ventionsgedanke“ mit 53 Nennungen,

� Zul�ssigkeit des „Einsatzes sonstiger Gegenst�nde“ und von „Handlungs-
anweisungen im Vorfeld der konkreten Gefahr“ mit jeweils 51 Nennungen
sowie die

� Herabsetzung der „Eingriffsschwelle bei der Fesselung“mit 47Nennungen

sind.

Aus der folgenden Tabelle ergibt sich die Rangfolge der einzelnen Vorschl�ge
wie sie sowohl auf der Grundlage der H�ufigkeit der einzelnen Nennungen
als auch nach der Gesamtpunktzahl ermittelt wurde.
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Tabelle 42:
„Rangfolge der Vorschl�ge“

Die einzelnen Vorschl�ge Rangfolge

nach der H�ufigkeit
der Nennungen

nach der Gesamt-
punktzahl

Erhebung eigensicherungsrelevanter
Informationen 1. 1.

Generalpr�ventionsgedanke 2. 3.

Einsatz sonstigerGegenst�nde zur Abwehr
einer Gefahr 3. 4.

Handlungsanweisungen im Vorfeld der
konkreten Gefahr 3. 2.

Herabsetzung der Eingriffsschwelle bei der
Fesselung 4. 5.

Einheitlichkeit der Regelung –
Einsatz von Hilfsmitteln 5. 8.

Einheitlichkeit der Regelungen –
allgemein 6. 6.

Einheitlichkeit der Regelungen –
Schusswaffengebrauch. 7. 7.

Einheitlichkeit der Regelungen –
Androhung 8. 9.

Einheitlichkeit der Regelungen –
gezielt t�dlicher Schuss 9. 10.

Taktische Androhung 10. 11.

Schutzwestentragepflicht 11. 12.

Einheitlichkeit der Regelungen –
Schusswaffengebrauch gegen Kinder 12. 13.

Der Vorschlag „Erhebung eigensicherungsrelevanter Informationen“ liegt
nach beiden Bewertungsmaßst�ben an erster Stelle. Gemessen sowohl an
der H�ufigkeit der Nennung als auch an der erreichten Gesamtpunktzahl
scheint die Errichtung einer bundesweiten Eigensicherungsdatei88 der dring-
lichste Umsetzungswunsch zu sein.

Dagegen f�llt der Vorschlag „Generalpr�ventionsgedanke“ bei Betrachtung
der erreichten Gesamtpunktzahl vom 2. auf den 3. Rang und tauscht damit
den Platz mit „Handlungsanweisungen im Vorfeld der konkreten Gefahr“.
Das bedeutet: der Vorschlag wurde zwar von einer Vielzahl der Befragten

88 WeitergehendeAusf�hrungen zu dieser Thematik siehe unten 1.4.3 Exkurs „Eigensiche-
rungsdatei“
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genannt, im Rahmen des Bewertungssystems erhielt er aber vergleichsweise
weniger 5-Punkte-Wertungen.

Ferner ist festzustellen, dass auch der Vorschlag „Einheitlichkeit der Rege-
lung – Einsatz von Hilfsmitteln“ nach Ausz�hlung der Gesamtpunktzahl
um 3 Pl�tze auf den 8. Rang f�llt. Diese Verschiebung zeigt ebenfalls, dass
der Vorschlag zwar an sich h�ufig genannt wurde, er aber bei der Vergabe
der Spitzenpunkte 4 und 5 nicht �berm�ßig bedacht wurde.

Bei den �brigen Vorschl�gen bleibt die Rangfolge nach beiden Bewertungs-
maßst�ben weitestgehend erhalten.

Aus der nachfolgenden Tabelle l�sst sich nun die genaue Verteilung des
5-Punkte-Bewertungssystems auf die einzelnen Vorschl�ge ablesen.

Tabelle 43:
„Ergebnisse der 5-Punkte-Bewertung“

Die einzelnen Vorschl�ge Anzahl der Punkte

5 4 3 2 1

Erhebung eigensicherungsrelevanter
Informationen 15 13 17 11 9

Generalpr�ventionsgedanke 3 24 9 8 9

Einsatz sonstigerGegenst�nde zur Abwehr
einer Gefahr 7 8 18 11 7

Handlungsanweisungen im Vorfeld der
konkreten Gefahr 19 9 10 9 4

Herabsetzung der Eingriffsschwelle bei
der Fesselung 11 7 12 11 6

Einheitlichkeit der Regelung –
Einsatz von Hilfsmitteln 2 10 6 14 11

Einheitlichkeit der Regelungen –
allgemein 10 7 6 7 11

Einheitlichkeit der Regelungen –
Schusswaffengebrauch 12 8 2 4 6

Einheitlichkeit der Regelungen –
Androhung 7 6 2 4 3

Einheitlichkeit der Regelungen –
gezielt t�dlicher Schuss 4 2 7 3 4

Taktische Androhung 3 3 2 7 3

Schutzwestentragepflicht 2 4 1 3 7

Einheitlichkeit der Regelungen –
Schusswaffengebrauch gegen Kinder 1 2 2 2 5
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Die besondere Bedeutungder „Handlungsanweisungen imVorfeld der kon-
kreten Gefahr“ wird bei Betrachtung der Gesamtzahl der 5-Punkte-Bewer-
tungen ersichtlich. Insgesamt 19 Befragte haben an diesen Vorschlag den
h�chsten Punkt-Wert vergeben; das sind rund ein F�nftel mehr als dem
n�chstrangigen Vorschlag „Erhebung eigensicherungsrelevanter Informa-
tionen“ mit 15 Nennungen zu Teil wurde. Beide Vorschl�ge erlangten nach
beiden Ausz�hlungen die obersten Rangpl�tze.

Der Vorschlag „Generalpr�ventionsgedanke“ liegt mit 24 Vier-Punkte-Be-
wertungen deutlich vor allen anderen Vorschl�gen der „Vier-Punkte-Katego-
rie“. Es zeigt sich, dass insgesamt, auch unter Ber�cksichtigung der Rangfolge
der erstenTabelle, derWunschnach Schaffung eines Straftatbestandes, derdie
K�rperverletzung von Polizeibeamten unter besondere Strafe stellt, hoch ist.

Dieser Befund korrespondiert mit dem Antwortverhalten zu einer Fragestel-
lung, die im Rahmen des allgemeinen Teils des Interviewleitfadens gestellt
wurde: Auf die Frage, wie die Probanden gem�ß einer Schulnoten-Skala
von 1 (sehr gut) bis 6 (ungen�gend) die Einf�hrung eines solchen Tatbestan-
des bewerten, befanden 73% der Vollzugsbeamten den Vorschlag wenigstens
f�r gut (wenigstens Note 2). Bei den befragten Rechtslehrern und Einsatztrai-
nern lag der Anteil bei der Vergabe der Noten 1 und 2 noch bei 60%, wobei im
Direktvergleich beider Zielgruppen die Praxistrainer 75% der Antworten
stellten, die „sehr gut“ oder „gut“ lauten. Dieses Auswerteergebnis l�sst ver-
muten, dass die Probanden, die einen n�heren Bezug zur Polizeipraxis besit-
zen (Vollzugsbeamte und Einsatztrainer) sich m�glicher Weise eine abschre-
ckende Wirkung von einem speziellen Strafsch�rfungstatbestand verspre-
chen.89

DerVorschlag „Einsatz sonstigerGegenst�nde“ liegt bei derDrei-Punkte-Be-
wertung mit 18 Nennungen knapp vor der „Erhebung eigensicherungsrele-
vanter Informationen“ mit 17. Es besteht demnach ein nicht unbeachtliches
Bed�rfnis nach vermehrter Rechtssicherheit auf diesemGebiet: Der R�ckgriff
auf Verteidigungsgegenst�nde, die dienstlich nicht zugelassen sind, sollte
nach Wunsch der Befragten ausdr�cklich in den Polizeigesetzen zugelassen
werden. Dieser Vorschlag spiegelt das Befragungsergebnis aus Teil B des In-
terviewleitfadens unter Nr. 1.3.3.3.3 wider.

Vor diesem Hintergrund scheint es plausibel, die Vorschl�ge „Handlungs-
anweisungen im Vorfeld der konkreten Gefahr“ und „Erhebung eigensiche-
rungsrelevanter Informationen“ insgesamt als die beiden von den Beamten
am dringlichsten erachteten gesetzlichen �nderungsw�nsche zu bezeich-
nen.

89 Weiterf�hrende rechtliche Ausf�hrungen zu dieser Thematik siehe unter 2.3 Exkurs
�ber sonstige Rechtsprobleme im Zusammenhang mit Eigensicherung – „Normative
Strafsch�rfung bei Delikten zum Nachteil der k�rperlichen Unversehrtheit von Polizei-
beamten“.
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Aus Sicht der Befragten sind die beiden wichtigsten Vorschl�ge:

Handlungsanweisungen im Vorfeld der konkreten Gefahr und Erhebun-
gen eigensicherungsrelevanter Informationen

1.4.3 Exkurs �ber die Thematik
„Eigensicherungsdatei“

Bei der Anlage der Untersuchung ging die Projektgruppe davon aus, dass die
Erhebung und Verwertung eigensicherungsrelevanter Informationen ein we-
sentlicher Bestandteil der vorbereitenden Eigensicherung ist. Der Leitfaden
371 – Eigensicherung im Polizeidienst – sagt hierzu:

„Informationserhebung und – steuerung tragen entscheidend zur professionellen
Vorbereitung auf den jeweiligen Einsatz bei und sind die Basis jeder Lagebeurtei-
lung, auch f�r vermeintlich harmlose Situationen.“90

Als besonders eigensicherungsrelevantwerdendie so genannten personenge-
bundenen Hinweise wie zum Beispiel „Btm-Konsument“, „geisteskrank“,
„bewaffnet“, „gewaltt�tig“ und auch die Personenbeschreibung angesehen.
Sie sollen laut demLF 371 an die Einsatzkr�fteweitergegebenwerden. Die Be-
amten, die einen Einsatzauftrag erteilen oder die Abfrageterminals bedienen,
sind deshalb in besonderemMaße zur Aussch�pfung aller verf�gbaren Infor-
mationsquellen und der entsprechenden Steuerung der gewonnenen Er-
kenntnisse verpflichtet.

Ausgehend von dieser rein theoretischen, optimalen Vorbereitungssituation,
wollte die Projektgruppe erheben, wie die Praxis tats�chlich aussieht und ob
objektive und/oder subjektive Defizite in diesem Bereich bestehen.

Die kursorische Untersuchung dieses Themenkreises kam zu folgendem Be-
fund: W�hrend rein objektiv gesehen die oben angegebenen Informationen
– personengebundene Hinweise, Personenbeschreibung, Deliktsarten etc. –
in den meisten Einsatzsituation gleichwohl zur Verf�gung stehen, scheinen
auf Seiten der Anwender gewisse Unsicherheiten zu herrschen.

Nach Erkenntnis der Projektgruppe gestaltet sich die objektive Informations-
lage wie folgt:

�ber das aktuelle bundesweite Informationssystem der Polizei, Inpol – Bund,
sind viele der angef�hrten eigensicherungsrelevanten Informationen abruf-
bar.

Die zentral beim BKA gef�hrte Inpol-Datei Kriminalaktennachweis „KAN“
enth�lt im Idealfall alle Kriminalakten, die beim Bund und bei den L�ndern
in F�llen schwerer oder �berregionaler bedeutsamer Straftaten �ber Beschul-
digte oder sonst tatverd�chtige Personen angelegt sind. Erf�llt eine Straftat

90 LF 371, a. a.O. FN 5, S. 14.
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die Zugangskriterien zum KAN, sollen alle �ber den Beschuldigten und Ver-
d�chtigen vorliegenden Erkenntnisse mit in den Nachweis aufgenommen
werden, auch wenn einige f�r sich genommene Erkenntnisse die Kriterien al-
lein nicht erf�llen w�rden.

Personengebundene Hinweise und Personenbeschreibung k�nnen ebenfalls
als zul�ssige Arten der personenbezogenen Daten in die Inpol-Datei aufge-
nommen werden.

Ferner k�nnen imZusammenhangmit der Einstellung indie bundesweiteDa-
tei „Erkennungsdienst“ personengebundene Hinweise gespeichert werden.
Nach den geltenden erkennungsdienstlichen Richtlinien ist jede ed-Maß-
nahme unverz�glich dem BKA anzuliefern. Erfolgt sie im Zusammenhang
mit einer Straftat, ist deren kriminologische Bezeichnung anzugeben.

Die Erfassung der Daten in den beiden Inpol-Dateien erfolgt durch die sach-
bearbeitende Dienststelle im Rahmen ihrer jeweiligen Zust�ndigkeit, also
selbstst�ndig durch die jeweilige Polizei des Bundes oder des Landes.

Bei einer Personenabfrage �ber Inpol werden im Trefferfall mindestens die
Personalien sowie Hinweise auf das Vorhandensein von Fahndungs-
(F-Gruppe), Haft- (H-Gruppe) und erkennungsdienstlichen Notierungen
(E-Gruppe) sichtbar gemacht. Auch die personengebundenen Hinweise er-
scheinen unmittelbar auf dem Bildschirm und bed�rfen keiner zus�tzlichen
vertiefenden Recherche.

NachAbfrage durch die Projektgruppewurde durch dieMitglieder der Kom-
mission Informationstechnik der AG Kripo folgendes erg�nzend mitgeteilt:

Die eigenen Informationssysteme, �ber die alle Bundesl�nder verf�gen, ba-
sieren grunds�tzlich auf dem Tatortprinzip. Das bedeutet, es werden in der
Regel nur Daten im Zusammenhang mit Straftaten eingestellt, die in dem je-
weiligen Zust�ndigkeitsbereich der einzelnen L�nderpolizei angefallen sind.
In den meisten landeseigenen Systemen existiert – ebenso wie bei der KAN-
Datei – eine Erfassungsschwelle, das heißt, nicht alle Straftaten werden er-
fasst. In nahezu allen L�ndern existieren spezielle Richtlinien f�r die Erfas-
sung personengebundener Hinweise. Lediglich in zwei Bundesl�ndern liegt
hierf�r die Entscheidung im Ermessen des zust�ndigen Sachbearbeiters.

MitAusnahme eines Bundeslandes erscheinendie personengebundenenHin-
weise unmittelbar bei der Abfrage der Personalien auf dem Terminalschirm.

Die Recherche im Rahmen von routinem�ßigen Personen�berpr�fungen
wird in den L�ndern ganz unterschiedlich gehandhabt. Bei Erkenntnisanfra-
gen durch die Schutzpolizei werden in den Bundesl�ndern nicht immer auto-
matisch alle verf�gbaren Dateien ausgesch�pft. Einige Bundesl�nder verge-
ben zudem besondere Nutzungsberechtigungen f�r ihre Systeme, die in
denmeisten F�llen aufgabenspezifisch differenziert sind, aber auch zwischen
Schutzpolizei und Kriminalpolizei getrennt sein k�nnen.
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Informationsdefizite �ber eigensicherungsrelevante personenbezogene Hin-
weise, Personenbeschreibungen und Deliktsarten k�nnen demnach auf fol-
genden objektiven Unzul�nglichkeiten des Systems beruhen:

Eine „Fehlerquelle“ besteht darin, dass die Tat unterhalb der Bundes- oder
Landes-KAN-Erfassungsschwelle liegt und deshalb nicht gespeichert wird.
Eine weitere besteht darin, dass Speicherfristen abgelaufen und die Daten
deshalb aus den Systemen zu l�schen sind.

Das weitaus gr�ßere Problem scheint aber auf der Anwenderseite des Sys-
tems zu liegen. Defizite ergeben sich zum Beispiel dann, wenn die Eingabe-
stelle die einschl�gige Information als nicht f�r in Inpol-Bund einstellungs-
w�rdig empfindet oder die Eingabe zeitverz�gert erfolgt. ImZusammenhang
mit der Informationssteuerung ist zudemdenkbar, dass die vorhandene Infor-
mation dem eingesetzten Beamten nicht mitgeteilt wird, weil sie nicht in die
polizeitypische Regelabfrage f�llt und er sie auch nicht speziell abfragt.

Diese Vermutung l�sst sich auch durch das Ergebnis einer Befragung der in
das Projekt einbezogenen 100 Polizeivollzugsbeamten belegen.

Ihnen wurde die Frage gestellt, ob sie im Rahmen einer routinem�ßigen Per-
sonenabfrage (vom Einsatzort �ber Funk zur Leitstelle) die Information �ber
Vorerkenntnisse wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte des Kon-
trollierten erhalten w�rden, wenn der Betroffene

1. in diesem Bundesland seinenWohnsitz hat und hier auch denWiderstand
begangen hat,

2. in diesem Bundesland seinenWohnsitz hat und in einem anderen Bundes-
land den Widerstand begangen hat,

3. in einem anderen Bundesland seinen Wohnsitz hat, den Widerstand aber
hier begangen hat,

4. in einem anderen Bundesland seinen Wohnsitz hat und dort auch den Wi-
derstand begangen hat,

5. in einem anderen Bundesland seinen Wohnsitz hat und in einem dritten
den Widerstand begangen hat?

Der Betroffene wurde vor einem Jahr im Rahmen des Ermittlungsverfahrens
ed-behandelt.

Aufgrund der oben geschilderten Faktenlage (vorausgegangene ed-Behand-
lung) ging die Projektgruppe davon aus, dass in allen Fallvarianten die Vorer-
kenntnisse recherchierbar sind.

Ausweislich der Befragungsergebnisse antwortete die deutlicheMehrheit der
Befragten, dass die Information lediglich dann zu erlangen ist, wenn sich der
Tatort des in der Vergangenheit ver�bten Delikts im eigenen Bundesland be-
findet (Vorherrschen des Tatortprinzips). Informationen �ber in anderen Bun-
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desl�ndern begangene Straftaten wurden dagegen als in der Regel nicht ab-
rufbar beschrieben.

Diagramm 4:
„Erhalten von Informationen (Angabe in %)“ – Antwortverhalten der
Schutz- und Kriminalpolizei

Welche tats�chlichenUrsachen zudiesemBeantwortungsergebnis gef�hrt ha-
ben, kann von der Projektgruppe nicht beantwortet werden. Sie scheinen aber
offensichtlich dazu zu f�hren, dass von den 100 befragten Beamten immerhin
65 derMeinungwaren, dass die jetzige Situation unbefriedigend sei. Dennder
Wunsch nach der Einrichtung einer selbstst�ndigen, bundesweit recherchier-
baren Eigensicherungsdatei ist, trotz der bereits bestehenden Recherchem�g-
lichkeiten und Steuerungsverfahren, der absolut gesehen am h�ufigsten ge-
nannte Vorschlag.

2 Exkurs �ber sonstige Rechtsprobleme im
Zusammenhang mit Eigensicherung

2.1 Keine Eigensicherungsgrundlagen in der
Strafprozessordnung

Die Strafprozessordnung (StPO) enth�lt keine gesetzliche Generalerm�chti-
gung, ein Handeln, Dulden oder Unterlassen zur Durchsetzung einer straf-
prozessualen Maßnahme zu erzwingen, wie es im Verwaltungsvollstre-
ckungsrecht des Bundes und der L�nder unter anderem f�r polizeiliche
Zwangsanwendungen geregelt ist.
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In der StPO befinden sich lediglich zwei Vorschriften, die im Falle einer not-
wendigen „Eigensicherung“91 ausdr�ckliche Zwangsbefugnisse ausspre-
chen. Es handelt sich hierbei zum einen um die Vorschrift des § 119 V StPO,
der die Fesselung von Untersuchungsh�ftlingen gestattet, bei denen die Ge-
fahr besteht, dass sie gegen�ber Personen Gewalt anwenden. Zum anderen
handelt es sich um den § 164 StPO, der ein Festnahme- und Festhalterecht ge-
gen�ber St�rern zul�ssiger strafprozessualer Maßnahmen regelt. Beide Vor-
schriften besitzen unterschiedliche Regelungsinhalte.

W�hrend in § 119 V StPO die Fesselung des betroffenen Untersuchungsh�ft-
lings unter bestimmten Voraussetzungen beschrieben wird, postuliert § 164
StPO ein amtliches Selbsthilferecht gegen�ber Dritten, die eine Verf�gung ge-
gen�ber dem direkt von der Maßnahme Betroffenen st�ren.92 Entgegen § 119
V StPO, der unter Benennung des konkreten Zwangsmittels „Fesselung“ die
Art und Weise der Durchsetzung einer strafprozessualen Verf�gung festlegt,
regelt § 164 StPO nur die Zul�ssigkeit der Anwendung eines Festhalterechts,
ohne jedoch seine genaue Umsetzung zu beschreiben.

Das Vorgenannte offenbart ein rechtliches Defizit f�r die Polizeibeamten, die
im Rahmen ihrer Hilfsbeamteneigenschaft t�tig werden:

Im Zusammenhang mit den strafverfahrensrechtlichen Vorschriften, die eine
Erm�chtigungsgrundlage f�r die �ffentlich-rechtliche Eingriffskompetenz
bieten, wie zum Beispiel die Beschlagnahme §§ 98 ff. und die Durchsuchung
§§ 102 ff., existieren, ausgenommen in § 119 V StPO, keine ausdr�cklichen
Regelungen �ber die Zul�ssigkeit von eigensicherungsrelevanten Zwangs-
maßnahmen, geschweige denn der Art und Weise ihrer Umsetzung.

Zwang als belastender hoheitlicher Eingriff bedarf entsprechend dem �ffent-
lich-rechtlichen Gesetzesvorbehalt aus Art. 2 Abs. 2 S. 3 GG einer Rechts-
grundlage93. Die Zul�ssigkeit zur Anwendung von Zwang kann sich zwar
nach weit verbreiteter Auffassung aus dem Sinn und Zweck der strafprozes-
sualenMaßnahme selbst ergeben, also ohne ausdr�cklich genannt zuwerden.
DieseAuslegung bezieht sich aber nur auf die zurDurchsetzung einerAnord-
nung unmittelbar notwendigen Maßnahmen und kann weitestgehend noch
auf die mit ihr unmittelbar verbundenen Begleitumst�nde ausgedehnt wer-
den, da sich diese Rechtsbeeintr�chtigungen unter dem Gesichtspunkt der
Natur der Sache legitimieren l�sst.94

Verhaltensweisen mit Eingriffscharakter, die aus eigensicherungsrelevanten
Gr�nden anzuwenden sind, wie zum Beispiel die polizeirechtliche Vorschrift
zur Durchsuchung von Personen zum Schutz der Beamten95, k�nnen wohl

91 Der Begriff Eigensicherung ist hier im Sinne der Projektdefinition gemeint.
92 Kleinknecht/Meyer-Goßner § 164 RN 1 und 2.
93 BVerfGE 8, S. 274 (325 f.); Maunz-D�rig Art. 2 Abs. 2 RN. 7.
94 RGSt. 12 S. 162 (163 f.); 34 S. 443 (446); 69 S. 309 (311 ff.);NJW1962, S. 1020 f.; Kleinknecht,

S. 2181 ff.; Neuwirth, S. 28.
95 Siehe hierzu stellvertretend f�r alle L�nderpolizeigesetze Art 21 Abs. 2 Bay. PAG.
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aufgrund ihrer v�llig anderen Zweckrichtung nicht mehr hierunter subsu-
miert werden.

Ausgehend vondieser These k�nnte erwogenwerden, diese L�cke �ber einen
R�ckgriff auf die Polizeigesetze der L�nder und des Bundes zu schließen.
Diese rechtliche Konstruktion birgt jedoch einige nicht unbeachtliche rechts-
dogmatische Probleme.

Zum einen stellt sich die Frage, ob die L�nder �berhaupt eine Kompetenz zur
Regelung dieser Materie besitzen, da der Bund nach Art. 72 Abs. 1 i. V.m. 74 I
Nr. 1 GG das Strafverfahrensrecht vorrangig zu regeln hat und die L�nder
nach § 6 EG-StPO auf diesemGebiet nur erg�nzend gesetzgeberisch t�tigwer-
den d�rfen.

Bei einer positiven Beantwortung dieser Frage m�sste von einer vom Bund
gewollten gesetzgeberischen Regelungsl�cke ausgegangen werden, die es
durch den R�ckgriff auf so genanntes Polizeirecht zu f�llen gelte. Einige Ge-
setzgeber scheinen diesen rechtlichenWeg beschritten zu haben. Sowird zum
Beispiel wie folgt formuliert:96

„Ist die Polizei nach diesem Gesetz oder anderen Rechtsvorschriften zur Anwen-
dung unmittelbaren Zwangs befugt, gelten f�r die Art und Weise der Anwendung
die §§. . . dieses Gesetzes.“

In den dazugeh�renden Verwaltungsvorschriften und Vollzugsbekanntma-
chungen wird teilweise noch konkretisiert, dass dieser Hinweis insbesondere
f�r repressive polizeiliche T�tigkeit gilt, soweit die StPO hierf�r keine beson-
deren Regelungen enth�lt.97

Diese L�sung erscheint jedoch in zweierlei Hinsicht angreifbar. Zum einen
weil, wie oben dargelegt, die StPO noch nicht einmal eine ausdr�ckliche ge-
setzliche Erm�chtigung zur Anwendung unmittelbaren Zwangs als zul�ssi-
ges Mittel zur Durchsetzung strafverfahrensrechtlicher Verf�gungen vor-
sieht. Die polizeirechtlichen Verweise w�rden demnach in diesem Bereich
eine echte gesetzliche Erweiterung der Vorschriften der StPO bewirken.
Zum anderen ist im Hinblick auf die Existenz des § 119 V StPO, der eine aus-
dr�ckliche Regelung zurArt undWeise des Zwangs in einer eigensicherungs-
relevanten Situation enth�lt und damit zumindest eine Auseinandersetzung
des Bundesgesetzgebersmit dieserMaterie dokumentiert, dieAnnahme einer
gewollten Regelungsl�cke fragw�rdig.

96 Vgl. § 1 Abs. 1 UZwG, Art 60 Abs. 1 Bay. PAG, § 1 UZwGBln, § 60 Abs. 1 BbgPolG, § 40
Abs. 2 BremPolG, § 17 HamSOG, § 54 Abs. 1 HSOG, § 101 Abs. 1 M-V SOG, § 57 Abs. 1
NW PolG, § 57 Abs. 2 R-P POG, § 51 SPolG, § 250 Abs. 1 S-H LVwG und § 58 Abs. 1
ThPAG.

97 Vgl. zu § 1 Abs. 1 UZwG in zu § 1 Abs. 4 UZwVwV – BMI, zu Art. 60 Abs. 1 Bay. PAG in
zu Art. 60 Nr. 60.1 VollzBek, zu § 1 UZwGBln in zu § 1 Nr. 3 c AV PolUZwGBln, zu § 54
Abs. 1 HSOG in zu § 54 Nr. 54.0 VwVHSOG, zu § 57 Abs. 1 NW PolG in zu § 57 Nr. 57.0
VwV NW.
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Doch selbst bei Bejahung des Vorliegens einer entsprechenden L�cke und der
damit verbundenen Zul�ssigkeit eines R�ckgriffs auf polizeirechtliche Vor-
schriften bleibt die Frage nach der notwendigen Rechtssicherheit bestehen.
Denn Folge dieser Auslegung ist die Tatsache, dass sich die Voraussetzungen
der Zul�ssigkeit von Zwangsbefugnissen und die Art undWeise ihrer Durch-
setzung bei der Eigensicherung �rtlich unterschiedlich gestalten, je nachdem
welche Landes- beziehungsweise Bundespolizei die StPO-Maßnahme durch-
f�hrt.

Messbarkeit, Voraussehbarkeit und Verl�sslichkeit staatlichen Handelns sind
aber Grunds�tze mit Verfassungsrang, die sich aus dem Rechtsstaatsprinzip
entwickelt haben. Rechtmuss berechenbar sein. Die Voraussetzungen von un-
erl�sslichen staatlichen Eingriffen m�ssen m�glichst klar und f�r den B�rger
erkennbar umschrieben werden, so dass die von der Rechtslage Betroffenen
ihr Verhalten danach bestimmen k�nnen.98

Die Anlage A zur RiStBV99, die gemeinsame Richtlinien �ber die Anwendung
unmittelbaren Zwanges durch Polizeibeamte auf Anordnung des Staatsan-
waltes enth�lt, kann hier nicht maßgeblich weiterhelfen. Zum einen besitzt
sie eine geringe Rechtsqualit�t, die dem Gesetzesvorbehalt aus Art. 2 Abs. 2
S. 3 GG nicht gen�gt, sondern lediglich eine Hilfestellung bei der Interpreta-
tion gesetzgeberischer Ziele sein kann.100 Zum anderen liefert sie lediglich or-
ganisatorische Hinweise zur Zust�ndigkeit und Zusammenarbeit der han-
delndenOrgane; eine grunds�tzliche Zul�ssigkeit zurArt undWeise derAus-
�bung von unmittelbarem Zwang enth�lt sie gerade nicht.

Des Weiteren f�hrt die L�sung des Problems �ber den R�ckgriff auf die Voll-
streckungsregelungen in den verschiedenen Polizeigesetzen der L�nder und
des Bundes dort zu Schwierigkeiten, wo eigensicherungsrelevante Zwangs-
anwendungen nur begrenzt im Gesetz enthalten sind. Im Bundeskriminal-
amtgesetz (BKAG) befindet sich zum Beispiel keine Rechtsgrundlage zur
DurchsuchungvonPersonen zumSchutzder Beamten. Ferner enth�lt es keine
gesetzliche Erm�chtigung, die den BKA-Beamten imRahmenvon Strafverfol-
gungst�tigkeiten101 den R�ckgriff auf das Bundesgrenzschutzgesetz (BGSG)
gestatten w�rde, in dem die entsprechend notwendigen eigensicherungsrele-
vanten Vorschriften enthalten sind.

Dieser im Grundsatz bekannte unsichere Rechtszustand wurde schon im
Zuge des �nderungsverfahrens zumMusterentwurf eines einheitlichen Poli-
zeigesetzes (MEPolG) beschrieben.102

98 Maunz-D�rig a. a.O. zu Art 20, VII RN 57 ff.
99 RiStBV, Stand 1. 7. 1998, Anlage A, S. 1901 f.

100 BVerfGE 17, S. 310 (313 f.).
101 Ein R�ckgriff auf das BGSG ist lediglich im Zusammenhang mit anderen BKA-Auf-

gaben vorgesehen; siehe hierzu §§ 5, 21 BKAG.
102 Vgl. Nachweise bei Riegel, S. 14 (18); Schmidt/Sch�ne S. 218 Fn. 32; Rogall

a. a. O. S. 552.
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Er f�hrte zu dem Vorschlag, mit in Kraft treten eines MEPolG einen § 6 a EG-
StPO zu schaffen, in dem festgeschrieben wird, dass, soweit die StPO keine
Vorschriften �ber die Anwendung sowie Art und Weise des unmittelbaren
Zwangs enth�lt, die jeweiligenVorschriftendes Bundes103 undder L�nder gel-
ten.

Im Kontext der gesamten Problemstellung, insbesondere unter Ber�cksichti-
gung der verfassungsrechtlich geforderten und f�r den einzelnen Beamten
w�nschenswerten Rechtssicherheit, sollte aber nach Einsch�tzung der Pro-
jektgruppe eher eine L�sung in der StPO selbst angestrebt werden.

2.2 Zielrichtung des polizeirechtlichen
Schusswaffengebrauchs

Aufgrund seiner besonderen Aufgaben und den damit verbundenen Gefah-
rentragungspflichten muss der Polizeivollzugsbeamte mit den entsprechen-
den normativen und tats�chlichenMitteln und Befugnissen ausgestattet sein,
die zu seinem Schutz und zum Schutz der B�rger notwendig sind.104 Die in
allen Polizeigesetzen formell-gesetzlich verankerte Erm�chtigung zum
Schusswaffengebrauch der exekutiven Staatsgewalt ist daher sinnvoll und
vonArt. 2Abs. 2 S. 3GGgedeckt.105 Fraglich bleibt in diesemZusammenhang
aber das zul�ssige Ziel des polizeirechtlichen Schusswaffeneinsatzes.

DieW�rde und das Leben desMenschen geh�ren zu den h�chsten Schutzg�-
tern unserer Verfassung. Es scheint demnach so, dass sich mit dieser Werte-
ordnung ein Schusswaffeneinsatz mit dem „Ziel der T�tung“ nicht vereinba-
ren l�sst. Das Grundrecht auf Leben verpflichtet vielmehr die �ffentliche Ge-
walt zur Verteidigung der biologischen Existenz. Vor diesem Hintergrund
k�nnen zumindest die Regelungen in den §§ 32, 34 und 35 StGB nicht als Er-
m�chtigungsgrundlage f�r einen polizeirechtlichen Schusswaffeneinsatz un-
ter billigender Inkaufnahme des Todes106 herangezogen werden.

Einige Landesgesetzgeber haben sich daf�r entschieden, den so genannten
„finalen Rettungsschuss“, also den rechtm�ßigen Einsatz der Schusswaffe un-
ter Billigung seiner t�dlichen Wirkung107, in ihren Polizeigesetzen explizit zu
verankern:

103 F�r das BKA w�re dann zus�tzlich eine erg�nzende Vorschrift im Bereich des § 19
BKAG notwendig: § 19 Abs. 1 Satz 4 BKAG-neu: „Werden Vollzugsbeamte nach Satz 1
imRahmender Befugnisse des Bundeskriminalamtes ausGr�ndender Strafverfolgung
t�tig, d�rfen sie die zur Abwehr von Gefahren f�r deren Leib, Leben und Freiheit (Ei-
gensicherungsmaßnahmen) notwendigen Maßnahmen nach § 21 BKAG treffen.“

104 Maunz-D�rig a. a.O. zu Art 2 RN 16.
105 BVerfGE 19, 342 (348).
106 Da es aus strafrechtlicher Sicht unerheblich ist, wird sowohl dolus eventualis als auch

dolus directus als m�gliche Vorsatzform mit dieser Formulierung gemeint.
107 Honnacker/ Beinhofer a. a.O. Art. 66 RN 4 und 5.
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„Ein Schuss, der mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit t�dlich wirken
kann, ist nur zul�ssig, wenn er das einzigeMittel zur Abwehr einer gegenw�rtigen
Lebensgefahr oder der gegenw�rtigen Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung
der k�rperlichen Unversehrtheit ist.“108

Die Regelung dieses notrechte�hnlichen Ausnahmefalles ist vorrangig f�r
Geisellagen geschaffen worden; ihrem Wortlaut nach ist sie aber auch auf
die eigensicherungsrelevanten Situationen anwendbar, die Gegenstand die-
ses Projektes sind. Die Vorschrift verfolgt insbesondere den Zweck109, den
handelnden Beamten in einer extrem schwierigen Entscheidungssituation
mehrHandlungs- undRechtssicherheit zu geben. Es ist nicht nachvollziehbar,
dass der Beamte unter notwehrrechtlichen Gesichtspunkten straffrei zu stel-
len ist,w�hrend seinHandeln inpolizeirechtlicherHinsicht fehlerhaft undda-
mit disziplinarw�rdig bleibt. Diese Wertungsentscheidung k�nnte nachtei-
lige haftungsrechtliche Konsequenzen f�r den Beamten nach sich ziehen
und wurde deshalb aufgegeben.

F�r die Polizeien, die eine derartige Regelung nicht geschaffen haben, stellt
sich somit die Frage, ob der Begriff der „Angriffsunf�higkeit“, als normierte
eigensicherungsrelevante Zielrichtung des Schusswaffeneinsatzes, so inter-
pretiert werden kann, dass er eine vors�tzlich t�dliche Wirkung einschließt.

Die Frage ist umstritten110 und noch nicht h�chstrichterlich entschieden. Der
Streit dreht sich im Wesentlichen um die Anwendung verschiedener Ausle-
gungsregeln und ihrer Interpretation im Kontext des rechtsstaatlichen Be-
stimmtheitsgebotes und Verh�ltnism�ßigkeitsgrundsatzes.

Die Verneinung einer derartigen Subsumtionsm�glichkeit f�hrt dazu, dass
der Polizeibeamte die Waffe nicht gezielt einsetzen darf, wenn seine Motiva-
tion allein oder zugleich den Todeserfolg billigend in Kauf nimmt.111 Ihre Be-
jahung bedeutet, dass es im jeweiligen Einzelfall zu entscheiden gilt, ob hier
als ultima ratio auch die Motivation zum t�dlichen Schuss mit umfasst wer-
den durfte oder nicht.

Ohne denMeinungsstreit imEinzelnen darstellen und entscheiden zuwollen,
ist es aus Sicht der Projektgruppe grunds�tzlich fraglich, ob in diesem sensi-
blen gesellschaftlichen Bereich die Zielrichtung des Schusswaffengebrauchs
tats�chlich von einer gewissensgebundenen Einzelfallentscheidung abh�ngig
sein soll, die der Beamte in Bruchteilen von Sekunden zu f�llen hat und deren
ex-post Betrachtung erst die notwendige Rechtssicherheit einstellt; oder ob
eine einfache gesetzliche Regelung, so wie sie in den meisten Polizeigesetzen

108 Vgl. hierzu beispielhaft § 57 Abs. 1 SPolG.
109 Vgl. hierzu Anlage zur �nderung des SPolG Nr. 10 zur �nderung des § 57 Abs. 1

SPolG.
110 Winterfeld S. 1881 (1883 f.); Krey / Meyer S. 1 (3); Lisken 1989 S. 401 (404); Tegtmeyer,

§ 63 Rdn. 11; Fischer u. a., a. a. O. zu § 12 UZwG RN 16 .A. a Wacke, S. 200; Pausch, 3.
Kapitel Nr. 5, S. 114.

111 BGH St 35 S. 381 (386 f.).
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und auch im MEPolG bereits enthalten ist, nicht doch effektiver zu der ange-
messenen Rechtsklarheit und -sicherheit beitr�gt.

2.3 Normative Strafsch�rfung bei Delikten zum
Nachteil der k�rperlichen Unversehrtheit von
Polizeibeamten

Als Folge der im Jahr 2000 zu beklagenden Angriffe gegen�ber Polizeibeam-
ten, ist auch der Ruf nach einer sch�rferen Ahndung entsprechender Taten zu
vernehmen gewesen. Unabh�ngig von der Beantwortung der Frage, ob imBe-
reich der Straftaten gegen das Leben und die k�rperliche Unversehrtheit von
Polizeibeamten �berhaupt ein gesetzgeberischer Handlungsbedarf gesehen
wird oder gesellschaftspolitisch vertretbar erscheint, wird im Folgenden
eine rechtliche Einsch�tzung zu dieser Thematik abgegeben.

Als ultima ratio staatlicher Konfliktbew�ltigung erscheint die Einf�hrung
normativer Strafsch�rfungen grunds�tzlich ein legitimesMittel zu sein. Diese
�berlegungen lassen sich sowohl unter den Aspekten der General- und Spe-
zialpr�vention als auch unter S�hnegesichtspunkten vertreten. Die Hemm-
schwelle f�r potentielle T�ter w�rde m�glicherweise im Einzelfall erh�ht
und k�nnte dadurch auch generalpr�ventive Wirkungen entfalten. Das er-
h�hte Unwerturteil und die konsequente Bestrafung der T�ter k�nnte zudem
eine St�rkung des staatlichen Gewaltmonopols und ihrer Repr�sentanten be-
wirken.

Einer derartigen Novellierung stehen aber rechtliche Schranken entgegen.

Der normativen Ausgestaltung einer Gesetzesversch�rfung stehen insbeson-
dere gesetzessystematische Gr�nde entgegen. Die Differenzierung von Straf-
rahmennach bestimmten Personen- oder Berufsgruppen alsOpfer ist der Sys-
tematik der T�tungs- und K�rperverletzungsdelikte des Strafgesetzbuches
(StGB) fremd.112 Im Bereich der T�tungsdelikte ist das Leben das gesch�tzte
Rechtsgut. Die Strafrahmenverschiebung innerhalb dieser Delikte orientiert
sich entweder an verschiedenen Modalit�ten der Tatbegehung (z. B. grau-
sam), an der Zielsetzung (z. B. zur Verdeckung einer Tat), derMotivation (z. B.
Habgier) oder einer besonderen Konfliktsituation (§ 216). Sie stellt aber nicht
auf eine besondere Opfergruppe ab, da die Rechtsordnung eben keine unter-
schiedliche Wertigkeit in Bezug auf das menschliche Leben kennt.

Eine gleiche Bewertung l�sst sich aufgrund der Systematik der K�rperverlet-
zungsdelikte treffen. Hier erfolgen Strafrahmenverschiebungen entweder
aufgrund des verwendeten Tatmittels, der Art undWeise der Begehung, einer

112 Einzige Ausnahme ist der V�lkermord gem. § 220 a StGB. Bei ihm wird der Unwert-
gehalt entgegen den anderen T�tungsdelikten von der Absicht getragen, diese Gruppe
insgesamt zu zerst�ren. Er kann insoweit nicht bei der vorliegenden Fragestellung he-
rangezogen werden.
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Verbindung von besonderen Schutzverh�ltnissen mit einer bestimmten Tat-
modalit�t oder einer bestimmten Tatfolge.

Das strafrechtliche Schutzgut besteht also grunds�tzlich in der Erhaltung der
k�rperlichen Integrit�t eines anderenMenschen, ohne nach Geschlecht, Alter
oder Berufsgruppe zu unterscheiden. Eine entsprechendeModifizierung die-
ser Systematik erscheint verfassungsrechtlich bedenklich. Sie m�sste sich, ge-
m�ß dem Gleichheitsgrundsatz aus Artikel 3 GG, mit der Frage auseinander-
setzen, warum bestimmte Berufsgruppen einem besonderen strafrechtlichen
Schutz unterstellt werden sollen und andere dagegen nicht. Das Ergebnis die-
ser gesamtgesellschaftlichen Betrachtung m�sste schließlich zu einer verglei-
chenden�berpr�fungmit denUnrechtsgehalten der qualifizierten Straftatbe-
st�nde im Bereich der T�tungs- und K�rperverletzungsdelikte f�hren.

Sie k�nnte auf der einen Seite f�r die Gruppe der Polizeibeamten bejaht wer-
den, da sich ein erweiterter Unrechtsgehalt mit dem zus�tzlichen Schutzgut
der Funktionsf�higkeit des staatlichen Gewaltmonopols rechtfertigen ließe.

Dagegen k�nnte aber eingewendet werden, dass die Funktionsf�higkeit und
Durchsetzungskraft der Staatsgewalt und seine berufenen Organe bereits
durch dieVorschriften des sechstenAbschnitts des Strafgesetzbuches „Wider-
stand gegen Staatsgewalt“, insbesondere durch § 113 StGB, hinreichend ge-
sch�tzt werden. Hierbei m�sste allerdings einschr�nkend beachtet werden,
dass § 113 StGB nur solche t�tlichenAngriffe einer besondere Strafbewehrung
unterzieht, die im Rahmen einer Vollstreckungshandlung im eigentlichen
Sinn entstehen. Einfache Weisungen, die zum Beispiel im Rahmen einer Ver-
kehrskontrolle nach § 36 StVO oder imZuge des allgemeinen Streifendienstes
anfallen, sowie Angriffe w�hrend einer Vernehmung werden von dieser Be-
dingung nicht umfasst.

Des Weiteren darf nicht unbeachtet bleiben, dass der besonderen kriminellen
Energie bei den Angriffen gegen Polizeibeamte in jedem Fall im Rahmen der
Strafzumessung Rechnung getragen werden kann. Vor demHintergrund der
geschilderten rechtlichen Problematik bei der Einf�gung eines eigenen quali-
fizierten Straftatbestandes bei T�tung und K�rperverletzung zum Nachteil
vonPolizeibeamten, erscheint eine konsequent angewandte angemessene jus-
titielle Behandlung derartiger F�lle derzeit zumindest erfolgversprechender.

Diese Rechtslage entspricht auch dem europ�ischen Rechtsstandard. Die in
den L�ndern D�nemark, Finnland, Irland, �sterreich und Spanien zu dieser
Thematik gehaltene schriftliche Abfrage ergab folgendes Bild: In keinem die-
ser L�nder existiert eine normative Strafsch�rfung bei Delikten zum Nachteil
der k�rperlichenUnversehrtheit von Polizeibeamten. Demgegen�berwird in
ihren Rechtsordnungen, vergleichbar mit der deutschen Vorschrift zum Wi-
derstand gegen Vollstreckungsbeamte in § 113 StGB, der Widerstand und t�t-
liche Angriff im Rahmen der rechtm�ßigen Diensthandlung p�nalisiert. Un-
terschiede sind lediglich in der sprachlichen Formulierung des Tatbestandes
und den jeweiligen Strafrahmen erkennbar.
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3 Rechtliche Folgen f�r den Polizeibeamten

3.1 Einleitende Hinweise

In diesemAbschnitt werden die Ergebnisse zurUntersuchung der rechtlichen
Folgen f�r Polizeibeamte, die w�hrend ihres Dienstes einem Angriff ausge-
setzt waren, beschrieben. Bevor im Folgenden auf die Charakteristiken der
Fragebogenauswertung eingegangenwird, sind noch einige erl�uterndeHin-
weise notwendig.

Aus methodischen Gr�nden wurde der Proband zun�chst gefragt, ob gegen
ihn �berhaupt eine strafrechtliche und/oder disziplinarrechtlicheMaßnahme
betrieben wurde.

Diese Grundfrage

„Wurde gegen Sie
– eine Anzeige erstattet
– ein Ermittlungsverfahren er�ffnet
– Anklage erhoben
– ein Disziplinarverfahren er�ffnet
– eine Beschwerde gef�hrt“,

sah dieAntwortalternativen „Ja“ und „Nein“ vor. Die damit bezweckte statis-
tische Erfassung der Antwortverteilungen sollte eine Aussage �ber die H�u-
figkeit des Auftretens von rechtlichen Folgen erm�glichen.

Im Folgenden sollten alle Befragten, die das Vorliegen einer der angef�hrten
Maßnahmen bejaht hatten, in den drei ankn�pfenden Freitextfragen beschrei-
ben, welcher konkrete Vorwurf gegen sie erhoben wurde und wie sich der
Verlauf des Verfahrens gestaltete. Diese Fragestellung erg�nzte dieDokumen-
tation der reinen H�ufigkeitszahlen und erm�glichte das Aufzeigen eines
juristischen Verlaufs, ohne dabei den Einzelfall konkret beschreiben zu m�s-
sen.

Von den 1.072 insgesamt in die Analyse eingeflossenen Frageb�gen ist bei je-
der Einzelauswertung ein bestimmter Anteil als „fehlend“ zu betrachten ge-
wesen. Das bedeutet, dass dieser Anteil an Antworten zu einer bestimmten
Fragestellung nicht herangezogen werden konnte, weil entweder eine Ant-
wort g�nzlich fehlte oder sie aufgrund anderer Gr�nde nicht auswertbar
war. Somit ergibt sich in den einzelnen tabellarischen Darstellungen jeweils
eine unterschiedliche Anzahl von „N“ „g�ltigen“ Antworten der insgesamt
1.072 Frageb�gen; nur diese sind bei der Auswertung beachtet worden und
bilden bei jeder Prozentbeschreibung die Basis von 100%.

Ein weiterer Hinweis betrifft die Aussagekraft einzelner Erhebungsergebnis-
se. Aus den Antworten zu den vier f�r die Analyse genutzten Fragen des
KFN-Fragebogens l�sst sich nicht entnehmen, ob sich die Befragten �berhaupt
in einer rechtlich relevanten Art und Weise verteidigt haben. Alle Befragten,
die die erste Frage verneint, also weder strafprozessuale noch disziplinar-
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rechtliche Folgen angegeben haben, k�nnen hierf�r unterschiedliche Beweg-
gr�nde besitzen.

EinGrund f�r die Verneinung k�nnte darin liegen, dass der Polizeibeamte gar
nichtmehr reagieren konnte, weil der Angriff derart schwerwiegendwar. Das
Verteidigungsverhalten k�nnte aber auch rechtlich korrekt gewesen sein, so
dass es keiner strafrechtlichen beziehungsweise disziplinarrechtlichen �ber-
pr�fung mehr bedurfte. Bei den H�ufigkeitszahlen ist demnach zu ber�ck-
sichtigen, dass alle Befragten, unabh�ngig davon ob sie sich tats�chlich vertei-
digt haben oder nicht, mitgez�hlt wurden. F�r die Erhebungsergebnisse be-
deutet dies, dass sie nicht immer eindeutig interpretierbar sind.

3.2 Die Einzelergebnisse

3.2.1 Auswertung der Grundfrage

Den Zahlen in Tabelle 44 l�sst sich die strafprozessuale Behandlung des
Polizeibeamten entnehmen.

Tabelle 44:
„Strafprozessuale Behandlung des Polizeibeamten“

Strafprozessuale
Maßnahme

N
g�ltige Antworten H�ufigkeiten Angabe in %

Anzeige 1020 93 9,1

Ermittlungsverfahren 995 95 9,5

Anklage 969 20 2,1

Ergebniszeile 1 zeigt, dass bei den 1020 in die Analyse einbezogenen Antwor-
ten nur in 9,1% der F�lle – das sind 93 Ja-Nennungen – eine Anzeige gegen
einen Polizeibeamten erstattet wurde. In der weit �berwiegenden Mehrheit
von 90,9% war dies nicht der Fall.

Ein �hnlichesAntwortverhalten l�sst sich ausderDarstellung inderErgebnis-
zeile 2 zu den Ermittlungsverfahren ablesen. Ausgehend von einer g�ltigen
Datenbasis von 995 Antworten haben 95 Befragte die Frage bejaht, ob gegen
sie ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Das entspricht einem Anteil
von 9,5%. Zu einem �berragenden Anteil von 90,5%, wurde kein Verfahren
eingeleitet.

Eine noch geringere H�ufigkeitszahl l�sst sich der letzten Ergebniszeile ent-
nehmen. Von insgesamt 969 g�ltigen Antworten wurde lediglich in 20 F�llen
die Frage bejaht, dassAnklage gegenden Polizeibeamten erhobenwurde.Das
entspricht einem Anteil von 2,1%. Die Gegen�berstellung der Prozentwerte
dieser Ergebniszeile mit denen aus Zeile 2 zeigt zudem, dass trotz der unter-
schiedlichen Anzahl von „N“ g�ltigen Antworten der Anteil der Anklageer-
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hebungen gegen�ber dem der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens noch
einmal um rund 7% zur�ckgegangen ist.

Bei der Frage nach den disziplinarrechtlichen Folgen f�r Polizeibeamte
sieht das Ergebnis der H�ufigkeitsverteilung wie folgt aus: In nur 14 von ins-
gesamt 968 g�ltigen F�llen wurde ein Disziplinarverfahren er�ffnet. Dies ent-
spricht einemAnteil von 1,4%. In der vornehmlichenZahl der F�lle, in 98,6%,
wurdedemnachdie Frage, ob einDisziplinarverfahren eingeleitetwurde, ver-
neint.

Im Vergleich zu den H�ufigkeitszahlen in Tabelle 36, Ergebniszeile 2, zeigt
sich, dass die Zahl der eingeleiteten Disziplinarverfahren deutlich unter de-
nen der eingeleiteten Ermittlungsverfahren liegt. Der Unterschied entspricht
einem Anteil von rund 7%.

Insgesamt zeigen dieH�ufigkeitszahlen, dass nur ein geringer Teil der befrag-
ten Polizeibeamten mit strafrechtlichen beziehungsweise disziplinarrecht-
lichen Folgen konfrontiert wurde. �ber die Gr�nde hierf�r liegen keine gesi-
cherten Erkenntnisse vor; folgende Erw�gungen scheinen jedoch plausibel.

Die vom KFN untersuchte Gruppe, in der die Angriffe mit gravierenden ge-
sundheitlichen Folgen enthalten sind, macht gut 2/3 der Gesamtstichprobe
aus.113

Dieser Befund k�nnte daf�r sprechen, dass es �berhaupt zu keiner rechtlich
relevanten Verteidigungshandlung mehr kommen konnte.

Nach allgemeinem polizeilichen Erfahrungswissen kann dieser Befund aber
auch darauf hindeuten, dass der Beamte in diesen F�llen durch aktives Han-
deln versucht hat, dem Angriff zu begegnen.

Es erscheint demnach plausibel, dass das Ergebnis der Untersuchung darin
begr�ndet ist, dass in der weit �berwiegenden Mehrzahl der F�lle die Vertei-
digung beziehungsweise das eigensicherungsrelevante Verhalten des Beam-
ten rechtlich korrekt war.

3.2.2 Auswertung der Folgefragen

Bevor auf denVerlauf der juristischenAufarbeitung des Verteidigungsverhal-
tens eingegangen wird sind zwei weitere erl�uternde Hinweise notwendig.

In die Analyse der nun folgenden drei Freitextfragen sind nicht alle „N“ g�l-
tigen F�lle eingeflossen, die bei der jeweiligen Auswertung der Grundfrage
zugrunde gelegt wurden. Nicht alle Befragten, die die erste Frage in einer
derm�glichenAntwortalternativen bejaht haben,machten bei den hier zu un-
tersuchenden Fragestellungen die notwendigen Folgeangaben.

113 Ohlemacher u. a., a. a. O., 2. Zwischenbericht S. 43.
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Demzufolge ergeben sich geringe Abweichungen in der Zahl der jeweils zu-
grundeliegenden g�ltigen Datenbasis „N“114. Das bedeutet, bei jeder Freitext-
frage gab es eine Anzahl von Daten, deren juristischer Verlauf nicht mehr
nachvollziehbar war; folglich wird nur der verbleibende Anteil an „g�ltigen“
Daten dargestellt, der den Ausgangsbestand mit dem entsprechenden Wert
von 100% bildet.

Und zweitens konzentriert sich die juristische Aufarbeitung lediglich auf die
DarstellungvonHaupttatenund schwerpunktbildendenDisziplinarmaßnah-
men. Die wenigen mitgeteilten Nebenvorw�rfe und -strafen waren keiner
sinnvollen statistischen Auswertung zug�nglich.

DenZahlen ausTabelle 45 l�sst sich entnehmen,wegenwelcherDelikte einEr-
mittlungsverfahren gegen den Probanden eingeleitet wurde.

Tabelle 45:
„Tatvorwurf im Ermittlungsverfahren“

Tatvorwurf
N

g�ltige Antworten Angabe in %

Einfache K�rperverletzung (KV) im Amt 53 62

Schwere KV im Amt 13 15

KV mit Todesfolge 2 3

Vors�tzliches T�tungsdelikt 7 8

Fahrl�ssiges T�tungsdelikt 7 8

Sonstige 3 4

gesamt 85 100

Das Ergebnis st�tzt sich auf eine Gesamtzahl von 85 g�ltigen Antworten. Der
Tatvorwurf auf einfacheK�rperverletzung imAmt (§ 340 StGB) ist diemit fast
2/3der F�lle amh�ufigsten vertreteneDeliktsart. In 13 F�llen ergab sich ein ge-
wichtigererVorwurf der gef�hrlichen bis schwerenK�rperverletzung; in zwei
F�llen sogar mit Todesfolge.

In jeweils sieben F�llenwurde ein vors�tzliches beziehungsweise fahrl�ssiges
T�tungsdelikt vorgeworfen, in einem der vors�tzlichen F�lle jedoch lediglich
als Versuchsdelikt.

Diese 14 Tatvorw�rfe entsprechen einem Gesamtanteil von rund 16%.

114 Bsp.: Ein Vergleich der H�ufigkeitszahlen in Tabelle 44, Ergebniszeile 2, zu Tabelle 45
ergibt eine Differenz von zehn Antworten: Bei der Grundfrage bejahten 95 Polizei-
beamte die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens, w�hrend bei der Anschlussfrage
nur noch 85 Befragte Angaben zumDeliktsvorwurf im Ermittlungsverfahrenmachten.
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Hinter der Ergebniszeile 6, „Sonstige“, verbergen sich ein „Diebstahl mit
Waffen“ (§ 244 StGB) und zwei Mal die Angabe „allgemeiner Schusswaffen-
gebrauch“, die keinem konkreten Strafdelikt zugeordnet werden konnten.

Aus Tabelle 46 ergibt sich, mit welchemAusgang die er�ffneten Klageverfah-
ren endeten.

Tabelle 46:
„Ausgang des Klageverfahrens“

Verfahrensausgang
N

g�ltige Antworten Angabe in %

Verurteilung 2 10,5

Freispruch 2 10,5

Einstellung 15 79

gesamt 19 100

In 15 von 19 mitgeteilten Anklagef�llen erfolgte eine Einstellung des Verfah-
rens. Dar�ber hinaus wurde in zwei F�llen der Freispruch als Verfahrensaus-
gang mitgeteilt. Nur in zwei F�llen erfolgte eine Verurteilung: ein Mal wegen
K�rperverletzung im Amt (§ 340 StGB) und ein Mal wegen fahrl�ssiger T�-
tung (§ 222 StGB). Demnach entspricht die Verurteilungsquote insgesamt
einem Anteil von rund 10%.

Eine Betrachtung der Ergebnisse aus den Tabellen 3 und 4 ergibt, dass es selbst
bei Taten, bei denen die Staatsanwaltschaft zun�chst ein Ermittlungsverfah-
ren er�ffnet hatte, in den wenigsten F�llen zu einer Anklageerhebung und
nochweit seltener zu einer Verurteilung gekommen ist. Von insgesamt 85mit-
geteilten und juristisch nachvollziehbaren Ermittlungsverfahren sind nur 19
Tatvorw�rfe zur Anklage gelangt. In diesen verbleibenden 19 F�llen kam es
in 17 davon zu einer Verfahrenseinstellung.

Wie obenbeschrieben,wurde in 14 F�llen einDisziplinarverfahren eingeleitet.
In neun davon war der Verfahrensausgang nachvollziehbar. Bei f�nf dieser
neun F�lle erfolgte eine Einstellung. In einem Fall f�hrte die Einleitung des
Verfahrens zu einer Suspendierung; in drei F�llen kam es zu einem Bef�rde-
rungsstopp.

3.3 Fazit

Eine Gesamtbetrachtung der Erhebungsergebnisse zeigt, dass es in den we-
nigsten F�llen �berhaupt zu einer strafprozessualen oder beamtenrechtlichen
Maßnahme gekommen ist.

So liegt die H�ufigkeitszahl f�r erstattete Anzeigen und eingeleitete Ermitt-
lungsverfahren bei jeweils rund 9%. DieWahrscheinlichkeit, dass ein Polizei-
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beamter, der in eine Angriffssituation ger�t, selbst mit rechtlichen Folgen zu
rechnen hat, erscheint demnach sehr gering zu sein.

Die Aussagekraft der H�ufigkeitszahlen bleibt allerdings aufgrund der oben
angef�hrten Faktoren begrenzt.

Anders dagegen verh�lt es sich mit der Interpretationsrelevanz der Ergeb-
nisse zu den Fragen nach dem juristischen Verlauf einer einmal eingeleiteten
Maßnahme. Ihnen kann entnommenwerden, dass sofern ein Ermittlungsver-
fahren eingleitet wurde, lediglich bei einem �ußerst geringenAnteil auch eine
Verurteilung des Polizeibeamten erfolgte. Nur zwei der insgesamt 85 mitge-
teilten F�lle bei denen ein Ermittlungsverfahren er�ffnet und ein konkreter
Tatvorwurf mitgeteilt wurde, endeten in einer Verurteilung. Das entspricht
einem Anteil von rund 2%.

Vor diesem Hintergrund ist die Wahrscheinlichkeit f�r einen Polizeibeamten
�berhaupt verurteilt zu werden, sehr gering.

Eine �hnlicheWahrscheinlichkeitsaussage l�sst sich f�rdenVerlauf der beam-
tenrechtlichenVerfolgung nicht treffen. DieH�ufigkeitszahl f�r die Einleitung
eines Disziplinarverfahrens ist zwar mit 14 Nennungen deutlich niedriger als
die zur Er�ffnung eines Ermittlungsverfahrensmit 95 Nennungen. DieWahr-
scheinlichkeit nach Einleitung eines Disziplinarverfahrens tats�chlich mit
rechtlichen Folgen belegt zu werden, ist dagegen wesentlich h�her. Sie liegt,
ebenfalls an H�ufigkeitszahlen gemessen bei 50%.
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Internationaler Teil

1 Einleitende Hinweise

Die Erhebung erfolgte in drei aufeinander aufbauenden Schritten. Der erste
Kontakt zuden f�nfVergleichsstaatenwurde imOktober 2000 anl�sslich einer
von der Polizeif�hrungsakademie in M�nster-Hiltrup in Zusammenarbeit
mit demBKAveranstalteten internationalen Tagung zumThema „Eigensiche-
rung im internationalen Vergleich, insbesondere im Hinblick auf Verfahrens-
weisen und den Einsatz technischerMittel“ gekn�pft. DenVertretern der f�nf
L�nder wurde ein erster Erhebungsbogen �bergeben, in dem Fragen zu der
allgemeinen Polizeistruktur des jeweiligen Landes enthalten waren. Ziel die-
ser Erhebung war das Ausfindigmachen geeigneter Polizeiorganisationen,
um im Interesse der Vergleichbarkeit der verschiedenen Rechtsordnungen
mit Deutschland eine einheitliche Ausgangsbasis zu schaffen: Die Rechte
vonPolizeivollzugsbeamten imEinzeldienst, diemit eigensicherungsrelevan-
ten Situationen im Sinne des Leitfaden 371 – Eigensicherung im Polizeidienst
– konfrontiert werden.

Um die Vergleichbarkeit der deutschen Regelungen mit denen aus dem Aus-
land sicherzustellen, entwarf die Projektgruppe auf der Grundlage des im na-
tionalen Projektteil verwendeten Interviewleitfadens einen schriftlichen Fra-
gebogen.

Im Oktober 2001 veranstaltete sie daraufhin einen internationalenWorkshop.
Teilnehmer des Workshops waren die Verbindungsbeamten der f�nf Ver-
gleichsstaaten. Neben der Verdeutlichung des Projektauftrages war das vor-
rangige Ziel der Veranstaltung die �berarbeitung des Fragebogens hin-
sichtlich der Anpassung an l�nderspezifische rechtliche Gegebenheiten. Im
Anschluss wurde jeweils ein Exemplar des Fragebogens in die Vergleichsl�n-
der verschickt.

Der Fragebogen gliederte sich in zwei Teile. Im ersten Teil befanden sich all-
gemeine Fragen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen, der Aus- und Fort-
bildung sowie zur eigensicherungsrelevanten Ausr�stung der Polizei des
jeweiligen Landes. Im zweiten Teil wurden entsprechend dem rechtstats�ch-
lichen Teil B des nationalen Interviewleitfadens, einsatztypische Fallgestal-
tungen geschildert, die auf der Grundlage der einschl�gigen Rechtsordnung
gel�st werden sollten. Die Zul�ssigkeit einer bestimmten Maßnahme in einer
konkreten Fallsituation wurde mit den vorgegebenen Antwortalternativen
„Ja“, „Nein“ und „keine Antwort“ abgefragt. Die Auswahl der Situationen
orientierte sich an den zuvor im nationalen Rechtsvergleich erarbeiteten
und im internationalen Workshop erkannten landesspezifischen rechtlichen
Problemfeldern.

Die vorliegenden zwei L�nderberichteD�nemark undNiederlande verwen-
den, soweit diesm�glich und sinnvoll war, die deutsche�bersetzung derOri-
ginalvorschriften.
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2 D�nemark115

2.1 Einf�hrung

2.1.1 Allgemeine Vorbemerkungen

Die d�nische Polizei ist, einschließlich Gr�nlands und der F�r�er Inseln, eine
nationale Beh�rde mit einer Gesamtst�rke von etwa 10.250 Polizeibeamten,
die direkt dem Staat unterstellt ist. Der Justizminister ist der oberste Leiter
der Polizei und �bt seine Befugnisse durch den Reichspolizeichef und die ein-
zelnen Polizeipr�sidenten in den 54 Polizeikreisen aus. Die Kreise, wozu noch
Gr�nland und die Far�er Inseln kommen, bilden ein Netz von Hauptpolizei-
dienststellenundnachgeordnetenUnterpolizeistationen, die die Bev�lkerung
rund um die Uhr bedienen.

Innerhalb dieser Dienststellen existieren praktisch drei Polizeieinrichtungen,
die jeweils unterschiedlicheAufgabenwahrnehmen: die uniformierte Polizei,
die Kriminalpolizei und die polizeiliche Verwaltungsabteilung. Die unifor-
mierte Polizei bildet den gr�ßten Anteil an der d�nischen Polizei und umfasst
etwa 8.200 Angeh�rige. Von ihr werden fast alle Arten der t�glichen polizei-
lichen Aufgaben ausgef�hrt, die mit dem deutschen uniformierten Streifen-
einzeldienst vergleichbar sind. Sie bildeten daher die f�r das Projekt maßge-
bende Vergleichsgruppe.

In den Jahren 1996 bis 1999 hat es inD�nemark keinenAngriff gegen einen Po-
lizeiangeh�rigen mit t�dlichem Ausgang gegeben.

2.1.2 Die Ausr�stung der d�nischen Schutzpolizei

Die d�nische Schutzpolizei verf�gt imWesentlichen �ber dieselben Hilfsmit-
tel der k�rperlichen Gewalt und Waffen wie die deutsche Polizei.

Die Einf�hrung des Hilfsmittels Pfefferspray wird derzeit allerdings noch
vorbereitet. Ferner wird die Verwendung von L�schschaum gegen Personen
und seine Wirkung gepr�ft.

Wie inDeutschland, verf�gennicht alle Polizeibeamten�ber eine individuelle
Schutzweste; daher existieren auch keine Handlungsanweisungen oder fest-
gelegte Kriterien zum Tragen dieses Ausr�stungsgegenstandes. Ihr Tragen
ist fakultativ, kann aber bei bestimmten Einsatzsituationen angeordnet wer-
den.

115 Quellen: „Die Polizei in D�nemark und den Far�er Inseln und Gr�nland“, Ausgaben
August 1999 und September 2001, herausgegeben vom National Commissioners’ De-
partement; Brief des Leiters der AbteilungA Schutzpolizei beimD�nischen Reichspoli-
zeichef, Kopenhagenden 10. 12. 2000; PFA-M�nster Internationale ExpertentagungOk-
tober 2000 S. 81 ff. Redebeitrag des Leiters der Abteilung A Schutzpolizei beim D�ni-
schenReichspolizeichef zumThemaEigensicherung; SchreibenvonNZBD�nemark, IP
Kopenhagen vom Januar 2002; Ergebnisse der schriftlichen Befragung mit Schreiben
vom29. 1. 2002; Interviewmit demLeiterdesNZBD�nemarkHerrnLKDPalle Biehl am
13. 3. 2002 in Wiesbaden.
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Das Tragen von nicht dienstlich gelieferten Gegenst�nden ist grunds�tzlich
nicht erlaubt. Der verantwortliche Innenminister bestimmt die im Einzelnen
dienstlich zugelassenen Gegenst�nde.

Tabelle 47:
„Ausr�stungszustand“ – D�nische Polizei

Ausr�stungsgegenstand ist im Dienst vorhanden

– es besteht
eine Pflicht,
ihn immer
zu tragen

– er wird nur in
bestimmten
Situationen auf
Anordnung
mitgef�hrt

– es ist dem
Polizei-
beamten �ber-
lassen, ob er ihn
mitf�hrt oder nicht

Pistole oder Revolver �

Schlagstock �

Handfesseln �

Reizgas/Pfefferspray �

Ballistische Schutzweste �

Stichschutzweste � �

Kombinierte Schutzweste �

Tragbares Funkger�t �

Dienstliches Handy – – –

2.1.3 Die Ausbildung und Fortbildung in
eigensicherungsrelevanten Bereichen

Die Hauptziele der D�nischen Polizeiausbildung sind Wissensvermittlung,
der Auf- und Ausbau von pers�nlichen F�higkeiten und Kompetenzen sowie
die Vermittlung einer berufsorientierten Grundhaltung.

Der Beamte soll am Ende seiner Ausbildung professionelle polizeiliche Ar-
beitsmethoden mit einer proaktiven, pr�ventiv und service-orientierten Ein-
stellung verbinden. Die Grundausbildung der Anw�rter dauert drei Jahre
und ist in theoretische und praktische Abschnitte sowie Fachpraktika unter-
teilt. Sie umfasst die Vermittlung der rechtlichen Befugnisse in Eigensiche-
rungssituationen, praktisches Schießtraining, waffenlose Selbstverteidigung
und das situative Einsatztraining.

In regelm�ßigen Abst�nden werden die F�higkeiten und Kompetenzen der
Anw�rter in so genannten Assessment Centern untersucht und benotet; am
Ende der Grundausbildung findet eine Abschlusspr�fung statt. Die Bereiche
der waffenlosen Selbstverteidigung und das situative Einsatztraining geh�-
ren nicht zu den Pr�fungsf�chern.
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In allen angef�hrten Bereichen findet auch eine Fortbildung statt. Die Ange-
bote sind gr�ßtenteils freiwilliger Art. Eine Teilnahmeverpflichtung ergibt
sich erst nach drei bis vier Jahren. Diese wird jedoch nicht von einer �berpr�-
fungder Leistung,welche gegebenenfalls auchmit Konsequenzen verbunden
w�re, begleitet.

2.2 Der Rechtsvergleich

2.2.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen

D�nemark besitzt noch116 kein eigenes Polizeigesetz, welches s�mtliche
Pflichten und Befugnisse der Polizei aufz�hlt. Die einschl�gigen formalge-
setzlichen Vorschriften sind in verschiedenen Gesetzen enthalten, haupts�ch-
lich in der d�nischen Strafprozessordnung (DK-StPO) und dem Strafgesetz-
buch (DK-StGB).

Die grundlegendste Bestimmung �ber die Arbeit, Aufgaben und Befugnisse
der Polizei befindet sich in § 108 DK-StPO:

„Aufgaben der Polizei sind Aufrechterhaltung von Sicherheit, Frieden und Ord-
nung; Sicherstellung der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften; Maßnahmen
zur Verbrechensverh�tung, Ermittlung bei Straftaten und Verfolgung von Straft�-
tern“.

Sie gilt f�r alle Polizeiorganisationen; es gibt diesbez�glich keine rechtlichen
Unterschiede zwischen denAufgaben und Befugnissen von Schutz- oder Kri-
minalpolizei.

In § 13DK-StGB befindet sich die derzeitwichtigste gesetzlicheRegelung zur
Eigensicherung der Polizeibeamten. Der Paragraf enth�lt die Vorschriften
�berdieNotwehr,welche sowohl f�rdenB�rgerals auch f�rdiePolizei gelten.

§ 13 DK-StGB 3. Kapitel Bedingung des Strafbarkeit lautet:

Absatz 1: „In Notwehr begangene Handlungen sind straflos, sofern sie notwendig
waren, um einen begonnenen oder unmittelbar drohenden unrechtm�ßigen Angriff
Widerstand zu leisten oder ihn abzuwehren, und sofern sie nicht offenbar �ber das
Maß hinausgehen, das mit R�cksicht auf die Gef�hrlichkeit des Angriffs, die Person
des Angreifers und die Bedeutung des angegriffenen Rechtsguts vertretbar sind.
(. . .)

Absatz 3: Entsprechendes gilt f�r Handlungen, die notwendig sind um gesetzm�-
ßige Anordnungen auf rechtm�ßige Weise durchzusetzen, eine gesetzm�ßige Fest-
nahme vorzunehmen oder das Entweichen eines Gefangenen oder einer zwangs-
weise untergebrachten Person zu verhindern.“

116 Das erste d�nische Polizeigesetz ist in der Planung und wird noch in diesem Jahr 2002
erwartet.
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§ 13DK-StGB enth�lt somit zweiHauptprinzipien:Die zul�ssigeAnwendung
von Gewalt, um sich gegen einen ungerechtfertigten Angriff zu wehren und
die ausdr�ckliche M�glichkeit zu Rechthandhabungszwecken Gewalt an-
zuwenden.

Demnachwerden das Recht auf Notwehr und zur Anwendung von unmittel-
barem Zwang nicht gesetzlich getrennt behandelt, sondern beide Erm�chti-
gungen befinden sich imUnterschied zur deutschen Rechtssystematik im Be-
reich des Strafrechts.

In beiden beschriebenen Anwendungsf�llen gilt es den Grundsatz der Ver-
h�ltnism�ßigkeit der Mittel, das Proportionalit�tsprinzip, zu wahren. Der
Grundsatz selbst ist formell-gesetzlich nirgendwo anders normiert. Er
wird aus dem in § 13 Abs. 1 DK-StGB beschriebenen �bermaßverbot abge-
leitet und muss im Rahmen s�mtlicher polizeilicher Maßnahmen beachtet
werden.

Auf der Basis dieser Gesetze werden vom Justizminister Bekanntmachungen
erlassen, die interneVorschriften �ber die konkreteAnwendung von zumBei-
spiel Schusswaffen, Schlagst�cken etc. enthalten. Sie beschreiben die Voraus-
setzungen und den Einsatz von Gewaltanwendungen, stellen aber keine
rechtlichen Befugnisse dar. Sie k�nnen daher in ihrer Rechtsqualit�t mit den
deutschen gesetzesbegleitenden Verwaltungsvorschriften und Ausf�hrungs-
bestimmungen verglichen werden. Eine weitere Grundlage polizeilichen
Handelns bilden unverbriefte Rechtsauslegungen, die im Rahmen der Aus-
und Fortbildung gelehrt werden und teilweise in den Lehrb�chern der Poli-
zeiakademie festgeschrieben sind. Hierunter f�llt zum Beispiel die Verfah-
rensweise bei der Fesselung.

2.2.2 Die Ergebnisse der schriftlichen Befragung

2.2.2.1 Der Einsatz von Reizgas und Schlagstock

Der Einsatz von Reizgas unterliegt keiner speziellen polizeiinternen Rege-
lung. Seine Verwendung orientiert sich ausschließlich am Verh�ltnism�ßig-
keitsgrundsatz aus § 13 Abs. 1 DK-StGB.

Anders hingegen der Einsatz des Schlagstocks. Sein Gebrauch gestaltet sich
restriktiver, als es nach deutscher Rechtslage der Fall ist. Schl�ge gegen be-
stimmte K�rperpartien und bestimmte Einsatzformen sind hier von vornhe-
rein nicht erlaubt. Das gilt aufgrund des d�nischen Rechtssystems auch f�r
die so genannten „Notwehrf�lle“, da das d�nische Recht hier keinen recht-
lichen Unterschied macht. Jeder B�rger und jeder Polizeibeamte handelt
grunds�tzlich auf der Basis des § 13 DK-StGB. Das bedeutet, der Polizeibe-
amte hat die einschr�nkenden Regelungen grunds�tzlich bei jeder Angriffssi-
tuation zu beachten.

Dem deutschen Rechtsverst�ndnis zum Zwangsmitteleinsatz entsprechend,
existiert auch hier eine abgestufte Zul�ssigkeit innerhalb der zur Verf�gung
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stehenden Einsatzmittel. Zum Beispiel geht der Reizgaseinsatz dem Schlag-
stockgebrauch vor.

2.2.2.2 Die Verwendung polizeirechtlich nicht
ausdr�cklich zur Abwehr eines Angriffs
zugelassener Gegenst�nde und so genannter
Zufallswaffen

Die Verwendung nicht dienstlich gelieferter Ausr�stungsgegenst�nde im
Dienst zuEigensicherungs-/Verteidigungszwecken ist ausweislich des Befra-
gungsergebnisses grunds�tzlich nicht erlaubt. Entsprechend der deutschen
Rechtslage, ist auch in D�nemark weder Einsatz noch rechtliche Wirkung
des Gebrauchs von polizeilichen Gegenst�nden, die nicht unmittelbar zur
Verteidigung bestimmt sind und von Zufallswaffen gesetzlich geregelt.

2.2.2.3 Der Einsatz der Schusswaffe

Der Einsatz der Schusswaffe wurde durch Bekanntmachung II Nr. 28 „Der
Gebrauch von Schusswaffen“ des d�nischen Reichspolizeichefs vom
18. 2. 1998 konkretisiert:

„Abschnitt I. § 1.Die Polizei darf nur von Schusswaffen Gebrauch machen, wenn
es n�tig ist, und nur dann, wenn andereMittel undMethoden unter den gegebenen
Bedingungen f�r unzureichend erachtet werden, um einen bereits eingeleiteten oder
drohenden unrechtm�ßigenAngriff zu verhindern oder abzuwehren, und nur dann,
wenn der Gebrauch von Schusswaffen nicht offensichtlich �ber das hinausgeht, was
mit R�cksicht auf die Gef�hrlichkeit des Angriffs, die Person des Angreifers und die
Bedeutung des angegriffenen Rechtsguts zu verantworten ist.“

Die Vorschrift wurde imMai 1998 dahingehend �berarbeitet, dass es sich um
einen „gef�hrlichen“ Angriff handeln muss.

Demnach ist der Einsatz der Schusswaffe gem�ß § 13DK-StGB in Verbindung
mit § 1 der Bekanntmachung zur Abwehr eines unrechtm�ßigen, eingeleite-
ten oder drohenden gef�hrlichen Angriffs zul�ssig. In Auspr�gung des Ver-
h�ltnism�ßigkeitsgrundsatzes ist dabei das �bermaßverbot zu beachten.

Spezielle Regelungen hinsichtlich Ziel- und Zweckrichtung des Schusswaf-
feneinsatzes existieren nicht. In Abschnitt I zu § 4 der Bekanntmachung
heißt es allerdings:

„Sch�sse auf Personen sollen so abgegeben werden, dass versucht wird, die Folge-
sch�den auf ein Minimum zu begrenzen, und dass die Sch�sse in der aktuellen Si-
tuation keine direkte Gefahr f�r andere bedeuten.“

Ausweislich der Befragungsergebnisse bedeutet dies, dass es durchaus Situa-
tionengebenkann, in denender Beamte verpflichtet ist, nur auf dieArmeoder
Beine des T�ters zu schießen; andererseits kann aber auch der Einsatz unter
gezielter T�tungsabsicht zul�ssig sein.

170



Eine adressatenbezogene Regelung des Schusswaffeneinsatzes gibt es eben-
falls nicht. Es ist dem d�nischen Polizeibeamten demnach als ultima ratio, ge-
m�ß den oben zitiertenVorschriften, rechtlich gestattet, gegen eine Person, die
erkennbar j�nger als 14 Jahre ist oder auch nur danach aussieht, die Schuss-
waffe einzusetzen.

NachAbschnitt I §§ 2 und 3 der Bekanntmachung ist der Einsatz der Schuss-
waffe – soweitm�glich – anzudrohen; vorAbgabe eines Schusses auf eine Per-
son sollte ein Warnschuss abgegeben werden:

“§ 2. Bevor eine Schusswaffe gebraucht wird, sollte – soweit m�glich – durch einen
Warnruf kundgetan werden, dass die Polizei beabsichtigt, eine Schusswaffe zu ge-
brauchen.

§ 3. Vor dem Abgeben eines Schusses auf eine Person sollte desweiteren vorher –
soweit m�glich – ein Warnschuss abgegeben werden.“

DieWarnsch�sse d�rfen aber nur dann abgegebenwerden, wenn gleichzeitig
die Bedingungen f�r den Gebrauch des Schusswaffe vorliegen. In Abschnitt
IV heißt es:

“§ 8. Es d�rfen nur Warnsch�sse abgegeben werden, wenn die Bedingungen f�r
den Gebrauch von Schusswaffen erf�llt sind.“

Entsprechend der deutschen Rechtslage zum allgemeinen Zwangsanwen-
dungsrecht darf auch inD�nemark, zumindest imZusammenhangmitWarn-
sch�ssen, ein solcher nur abgegeben werden, wenn auch der Gebrauch der
Schusswaffe zul�ssig ist. Nach dem schriftlichen Befund der Befragung gilt
dies auch im Zusammenhang mit anderen Zwangsmitteln. Auf die Frage,
ob und wenn welches der polizeilichen Zwangsmittel vor seinem Einsatz
grunds�tzlich anzudrohen ist, wurden sowohl die Schusswaffe, der Schlag-
stock, das Reizgas als auch die Fesselung genannt.

Im Zusammenhang mit den Fragen zu den Formen der nonverbalen Andro-
hung durch Schusswaffenhaltung ergaben sich �hnliche Ergebnisse wie bei
der deutschen Erhebung. Die Einnahme der entschlossenen Schießhaltung
wird in D�nemark als Androhung gewertet, deren Wirkung rechtlich ver-
bindlich wirkt. Aber auch das Ziehen der Waffe, also die Einnahme der ent-
schlossenen Sicherungshaltung, wird in D�nemark bereits als Androhung ge-
wertet.

Infolgedessen ist es im Rahmen einer anlasslosen Verkehrskontrolle nicht zu-
l�ssig, mit gezogener Waffe zu kontrollieren. Lediglich die Hand auf der im
Holster befindlichen Waffe w�re auch nach d�nischem Recht in dieser Situa-
tion zul�ssig.
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2.2.2.4 Das Recht der Fesselung zur Eigensicherung

Wie oben bereits angesprochen, ist die Vorgehensweise bei der Fesselung ins-
gesamt nicht gesetzlich geregelt. Die Entscheidung zur Fesselung steht im
Einzellfallermessen des Polizeibeamten; der Verh�ltnism�ßigkeitsgedanke
im Sinne von § 13 Abs. 1 DK-StGB ist dabei grunds�tzlich zu beachten.

Die schriftliche Befragung ergab entsprechende Ergebnisse:

Das Vorliegen von Vorerkenntnissen ist grunds�tzlich geeignet, die Zul�ssig-
keit einer Fesselung zum Schutz des Polizeibeamten zu begr�nden.

Entgegen der Rechtslage in Deutschland rechtfertigen in D�nemark bereits
die abstrakte Gef�hrlichkeit von Betroffenen sowie das Leisten passiven Wi-
derstandes die Fesselung.

Nicht zul�ssig ist hingegen die grunds�tzliche Fesselung jeder festgenomme-
nen Person, auch nicht beim Transport im Dienstwagen.

2.2.2.5 Die Durchsuchung von Personen zur
Eigensicherung

Die Durchsuchung von Personen richtet sich nach den Vorschriften des 72.
Kapitels der d�nischen Strafprozessordnung. Ausweislich der Befragungser-
gebnisse unterliegt die Durchsuchung einer Person zur Eigensicherung den
gleichen Tatbestandsvoraussetzungen wie in Deutschland.

2.2.2.6 Erteilung von Verhaltensanweisungen zur
Eigensicherung

Entsprechend der vorherrschenden Auffassung in Deutschland geht man
wohl auch in D�nemark davon aus, dass Handlungsanweisungen, die sich
im Bereich vor Eintritt einer Gefahr befinden, nicht verbindlich sind, da es ih-
nen an einer Rechtsgrundlage mangelt. Folglich k�nnen sie auch nicht
zwangsweise durchgesetzt werden, wenn der Betroffene ihnen nicht nach-
kommt.

2.2.2.7 Eigensicherungsrelevante Datenerhebung im
Rahmen einer Verkehrskontrolle

Vergleichbar mit Deutschland existiert auch in D�nemark die Maßnahme der
Verkehrskontrolle. Sie richtet sich nach der d�nischen Straßenverkehrsord-
nung (DK-StVO) und erm�chtigt zur Kontrolle des Fahrers und seines Wa-
gens, ohne Nachweis eines konkreten Fehlverhaltens.

Im Gegensatz zur Rechtslage in Deutschland d�rfen im Rahmen dieser so ge-
nannten anlasslosen Verkehrskontrolle nach § 77 DK-StVO �ber die Person
des Fahrers und des Halters regelm�ßig auch polizeiliche Personenabfragen
durchgef�hrt werden.
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Hierbei k�nnen folgende Informationen von dem Beamten vor Ort abgefragt
werden:

Tabelle 48:
„Informationsgehalt einer Datenabfrage“– Antwort D�nemark

Information Ja Nein

Aktueller Fahndungsbestand �

Polizeiliche Vorerkenntnisse �

Vorverurteilungen �

Vorverurteilungen mit Deliktsangabe �

Btm-Konsument / S�chtiger �

Gewaltbereite Person �

Ansteckende Krankheit �

2.2.2.8 Generalpr�ventionsgedanke

In D�nemark existiert ebenso wenig wie im deutschen Recht, ein besonderer
Straftatbestand zum Schutz von Leib und Leben des Polizeibeamten. Im 14.
Kapitel des d�nischen Strafgesetzbuches werden die Straftaten gegen die �f-
fentliche Gewalt und �hnliches geregelt. Der dortige § 119 DK-StGB ist mit
derdeutschenVorschrift des § 113 StGB „WiderstandgegenVollstreckungsbe-
amte“ vergleichbar, enth�lt allerdings eine Strafandrohung bis zu sechs Jah-
ren.

Eine Besonderheit innerhalb der Delikte dieses Kapitels bildet lediglich der
§ 121 DK-StGB. Er stellt die Beleidigung beziehungsweise Verh�hnung von
Amtstr�gern unter besondere Strafe.

3 Niederlande117

3.1 Einf�hrung

3.1.1 Allgemeine Ausf�hrungen

Die niederl�ndische Polizeiorganisation basiert auf dem Polizeigesetz von
1993. Sie besteht aus einer nationalen Polizei, die in 25 Regionen und einer lan-
desweit t�tigen Polizei organisiert ist. Die regionale Polizei ist f�r die Ausf�h-
rung der polizeilichenAufgaben in einembestimmtenGebiet, der Polizeiregi-
on, zust�ndig. Diese 25 Polizeiregionen sindwiederum in Bezirke und Einhei-
ten unterteilt. Die Polizeibezirke bestehen aus so genannten Basiseinheiten,

117 Quellen: Informationsheft der Niederl�ndische Polizeischule „LSOP“, Ossendrecht,
vom 31. 7. 2001; PFA-Seminar Oktober 2000 Redebeitrag des niederl�ndischen Gastes
Hoofinspecteur Rob Vervoort. Schriftliche Befragungsergebnisse durch LSOP, Schrei-
ben vom 6. 11. 2000, 30. 1. 2002 und 15. 5. 2002.
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denen gew�hnlich eine oder mehrere Polizeidienststellen unterstehen. Die in
den dortigenDienststellen vorhandenen uniformierten Einheiten nehmen die
allgemein polizeilichen Aufgaben regelm�ßig im Schichtdienst vor Ort wahr;
sie bilden aufgrund ihrer Organisation und T�tigkeit die f�r das Projekt maß-
gebende Vergleichsgruppe.

IndenNiederlandenwirdpro Jahr etwa ein Polizeibeamter imEinsatz get�tet.

3.1.2 Die Ausr�stung der niederl�ndischen
uniformierten Basiseinheit

Die Standardausr�stung dieser Polizeieinheit ist mit der der deutschen
Schutzpolizei vergleichbar:

Tabelle 49:
„Ausr�stungszustand“ – Situation in den Niederlanden

Ausr�stungsgegenstand ist im Dienst vorhanden

– es besteht
eine Pflicht,
ihn immer
zu tragen

– er wird nur in
bestimmten
Situationen auf
Anordnung
mitgef�hrt

– es ist dem
Polizei-
beamten �ber-
lassen, ob er ihn
mitf�hrt oder nicht

Pistole oder Revolver �

Schlagstock �

Handfesseln �

Reizgas/Pfefferspray �

Ballistische Schutzweste �

Stichschutzweste �

Kombinierte Schutzweste �

Tragbares Funkger�t �

Dienstliches Handy �

Durch Erlass des niederl�ndischen Innenministers vom 28. 3. 2002 wurde die
landesweite Einf�hrung des Pfeffersprays beschlossen. Im Laufe des Jahres
2002 soll die gesamte niederl�ndische Polizei im Umgang mit dem Pfeffer-
spray unterwiesen und mit diesem ausger�stet werden.

F�r alle dienstlich geliefertenAusr�stungsgegenst�nde besteht grunds�tzlich
eine Tragepflicht; sie wird aber nicht formell kontrolliert, sondern liegt in der
Eigenverantwortung des Beamten. Sollte seine Ausr�stung im Einsatzfall
nicht vorschriftsm�ßig und komplett sein, kann er hierf�r im nachhinein
zur Rechenschaft gezogen werden. Ob das Tragen einer Schutzweste vorge-
schrieben ist oder nicht, h�ngt von den Vorschriften der einzelnen Bezirke
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ab. Es gibt Bezirke, in denen das Tragen in gef�hrlichen Situationen vorge-
schrieben ist, und Bezirke, in denen dies dem Polizisten selbst �berlassen
bleibt.

Nicht dienstlich gelieferte Ausr�stungsgegenst�nde d�rfen im Dienst nicht
getragen werden.

3.1.3 Die Ausbildung und Fortbildung in
eigensicherungsrelevanten Bereichen

Die polizeilicheGrundausbildung118 dauert insgesamt 18Monate. Sie umfasst
die Vermittlung der rechtlichen Befugnisse in Eigensicherungssituationenmit
achtWochen, ein praktisches Schießtrainingmit vier-w�chigemGrundmodul
und 40 Stunden zumAuffrischen sowie 156 Stundenwaffenloser Selbstvertei-
digung und 120 Stunden situativem Einsatztraining. In allen vier Bereichen
werden zum Ende der Grundausbildung Abschlusspr�fungen abgehalten.

Nach Abschluss der Ausbildung finden obligatorische regelm�ßige Fortbil-
dungsveranstaltungen statt. In den Bereichen der Vermittlung der rechtlichen
Befugnisse in Eigensicherungssituationen sowie derwaffenlosen Selbstvertei-
digung finden ein Mal und in dem Bereich des praktischen Schießtraining
zwei Mal im Jahr formelle Pr�fungen statt. Diese werden vom Ministerium
f�r Inneres und K�nigreichsbeziehungen anberaumt.

Wenn der Polizeibeamte die Pr�fungskriterien nicht erf�llt, hat dies Konse-
quenzen f�r seine berufliche T�tigkeit: Er muss gegebenenfalls seine Schuss-
waffe abgeben und solange eine weniger anspruchsvolle T�tigkeit verrichten,
bis er den Schießanforderungen wieder gen�gt. Wird er den Anforderungen
innerhalb eines Jahres nicht gerecht, kann er im �ußersten Fall sogar entlassen
werden.

3.2 Der Rechtsvergleich

3.2.1 Die gesetzlichen Rahmenbedingungen

Die niederl�ndische Polizei ist der „Diener zweier Herren“. F�r die Aufgaben
des Erhalts der �ffentlichen Ordnung und sonstige Sicherheitsangelegenhei-
ten ist auf Regierungsebeneder Innenminister verantwortlich. Er bildet die in-
direkte F�hrung der 25 Polizeien und die direkte F�hrung der Nationalen
26. Polizei. Er ist f�r deren laufbahnrechtliche Organisation, die Aus- und
Fortbildung sowie f�r die Ausr�stung der Polizisten verantwortlich.

Wenn die Polizei Ermittlungst�tigkeiten beziehungsweise Judikativaufgaben
wahrnimmt, untersteht sie dagegen der Staatsanwaltschaft und somit dem
Justizminister.

118 Die Angaben beziehen sich auf die derzeit noch vorliegende Aus- und Fortbildungs-
situation. Im Laufe des Jahres 2002 soll diese umstrukturiert werden (PO 2002).
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Vergleichbarmit denBefugnissenderdeutschenPolizei verf�gt die niederl�n-
dische Polizei �ber das staatliche Gewaltmonopol und ist daher legitimiert, in
bestimmten Situationen Gewalt anzuwenden. Die Europ�ische Menschen-
rechtskonvention, das Niederl�ndische Grundgesetz und das Polizeigesetz
schaffen hierf�r die rechtlichen Rahmenbedingungen. Die Befugnis zur Ge-
waltanwendung unterliegt in allen Bereichen den ungeschriebenen Rechts-
prinzipien des Proportionalit�ts- und Subsidiarit�tsgrundsatzes. F�r den Ge-
brauch von k�rperlicher Gewalt undWaffengewalt sind zus�tzlich die so ge-
nannten polizeilichen Amtsvorschriften zu beachten.

Daneben ist der Polizeibeamte berechtigt, im Falle eineswiderrechtlichenAn-
griffs sich auf den f�r alle B�rger der Niederlande geltenden Gesetzesartikel
41 des Strafgesetzbuches „Notwehr“ zu berufen. Sein, aufgrund anderer Vor-
schriften, als unkorrekt zu bewertendes Verhalten kann hierdurch im nachhi-
nein insgesamt als gerechtfertig gelten.

3.2.2 Die Ergebnisse der schriftlichen Befragung

3.2.2.1 Der Einsatz von Reizgas und Schlagstock

DasRecht zumEinsatz von Pfefferspray ist in einer das Polizeigesetz von 1993
begleitenden Amtsvorschrift geregelt. Nach den Artikeln 12 a bis 12 c dieser
Vorschrift ist der Einsatz von Pfefferspray nur imRahmen von freiheitsentzie-
henden Maßnahmen gestattet, sofern der Betroffene eine Waffe bei sich f�hrt
und angenommen werden kann, dass er sie gebrauchen wird sowie bei
Fluchtversuchen. Der Einsatz ist dagegen nicht gestattet bei Personen, die
sichtbar unter zw�lf Jahren, oder �ber 65 Jahre alt sind, bei Schwangeren, ge-
gen�ber einer Menschenmenge und bei Personen, die offensichtlich unter
ernsten Gesundheitsst�rungen leiden.

Der Einsatz ist grunds�tzlich anzudrohen, sofern nicht Umst�nde des Einzel-
falls die Androhung entbehrlich machen.

Der Einsatz des Schlagstock ist dagegen gesetzlich nicht n�her konkretisiert.

Der Polizeibeamte muss in jeder Situation nach den Prinzipien des Subsidia-
rit�ts- und Proportionalit�tsgrundsatzes handeln.

Das niederl�ndische Polizeigesetz schreibt in Artikel 8 vor:

„Der Polizeibeamte, der f�r die Ausf�hrung der polizeilichen Aufgaben eingestellt
wurde, ist befugt, in der rechtm�ßigen Aus�bung seines Amtes Gewalt anzuwen-
den, wenn das angestrebte Ziel, auch unter Ber�cksichtigung der mit dem Einsatz
von Gewalt verbundenen Gefahren, dies rechtfertigt und das Ziel nicht auf andere
Weise erreicht werden kann . . .“

Die Wahl der Einsatzmittel und die Reihenfolge ihres Gebrauchs richtet sich
daher allein nach dem in der spezifischen Situation abzuw�gendenVerh�ltnis
zwischen angemessenem Mittel und dem zu erreichenden vertretbaren Ziel.
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3.2.2.2 Die Verwendung polizeirechtlich nicht
ausdr�cklich zur Abwehr eines Angriffs
zugelassener Gegenst�nde und so genannter
Zufallswaffen

Da, wie bereits festgestellt, nicht dienstlich gelieferte Ausr�stungsgegen-
st�nde im Dienst nicht getragen werden d�rfen, ist der Einsatz von nicht re-
gul�r zugelassenen Waffen lediglich im Rahmen einer Notwehrsituation ge-
stattet.

Die Fragen, ob der Einsatz einer dienstlich gelieferten (Mag-Lite-)Taschen-
lampe oder eines Baseballschl�gers, den der Polizist demAngreifer entreißen
konnte, zur Abwehr eines Angriffs aus rechtlichen Gr�nden zul�ssig ist,
wurde daher unter diesen Voraussetzungen bejaht.

In den antwortbegleitenden Erl�uterungen wurde darauf hingewiesen, dass
bei der Entscheidung davon ausgegangen wurde, dass der Beamte nicht
mehr in der Lagewar, seine „regul�ren“ Einsatzmittel einzusetzen; ansonsten
sei sein Verhalten nicht zu rechtfertigen.

3.2.2.3 Die Androhung der Einsatzmittel

In Artikel 8 Satz 2 des Polizeigesetzes heißt es:

„Dem Einsatz von Gewalt sollte wenn m�glich eine Warnung vorangehen.“

Folglich bedarf es nur dann einer Androhung, wenn sie nach den Umst�nden
des Einzelfalls �berhaupt m�glich ist. Diese Formulierung entspricht inhalt-
lich im Wesentlichen den Regelungen zur Androhung des unmittelbaren
Zwangs, die in den meisten deutschen Polizeigesetzen, außer im UZwG des
Bundes und des Landes Berlin, zu finden sind.

�ber Formen und Inhalt der Androhung von unmittelbarem Zwang existie-
ren auch in den Niederlanden keine Regelungen.

Lediglich im Zusammenhang mit dem Schusswaffengebrauch werden die
Rahmenbedingungen der rechtlich verbindlichen Androhung konkretisiert.
In Artikel 10 der Amtsvorschrift heißt es:

“. . . da der Polizeibeamte seine Schusswaffe in Situationen zur Hand nehmen darf,
in denen im Zusammenhang mit seiner Sicherheit oder der anderer berechtigter-
weise davon ausgegangen werden kann, dass eine Situation entstehen wird, in
der er befugt ist, eine Schusswaffe zu benutzen.“

Unter „benutzen“ versteht man hier das Ziehen, das gezielte Halten und den
Gebrauch der Schusswaffe.

Das „in die Hand nehmen“ der Schusswaffe stellt dem zufolge die unterste
Stufe einer rechtsverbindlichen Androhung dar. Diese Waffenhaltung ist
nur gestattet, wenn die weiteren Formen der Androhung und auch der letzt-
endliche Gebrauch in der Situation f�r zul�ssig befunden werden.
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Juristisch gesehen f�llt daher nur das „Hand an die Waffe legen“ nicht unter
die „Benutzung der Schusswaffe“ im Sinne der Amtsvorschrift.

Unter Beachtung der oben dargestellten Rechtslage zur Androhung ergibt
sich im Zusammenhang mit einer verkehrsrechtlichen Kontrollsituation da-
her folgender Befund:

Die Frage, ob es im Rahmen einer anlasslosen Verkehrskontrolle rechtlich zu-
l�ssig ist, dass sich die kontrollierenden Beamten demFahrzeugmit derHand
auf der im Holster befindlichen Waffe n�hern, konnte eindeutig bejaht wer-
den. Hiergegen bestehen auch nach niederl�ndischem Recht keine Bedenken.

Die Zul�ssigkeit einerAnn�herungmit gezogenerWaffe, unabh�ngig von der
konkretenWaffenhaltung,wurde hingegen konsequenterWeise verneint. Das
Ziehen der Schusswaffe ist nachArt. 10 der Amtsvorschrift nur erlaubt, wenn
mit Sicherheit angenommenwerdenkann, dass der Polizist auchbefugt ist, sie
zu benutzen.

3.2.2.4 Der Einsatz der Schusswaffe

In Artikel 7 der Amtsvorschrift werden die Voraussetzungen f�r den polizei-
lichen Schusswaffengebrauch beschrieben:

“ 1. Der Gebrauch einer Schußwaffe, bei der es sich nicht um eine Schußwaffe han-
delt, mit der automatisch oder auf lange Abst�nde pr�zise gefeuert werden kann, ist
nur gestattet:

a) um eine Person festzunehmen, bei der berechtigterweise angenommen werden
kann, daß sie eine f�r den unmittelbaren Gebrauch bereite Schußwaffe bei sich tr�gt
und gegen Personen einsetzen wird;

b) um eine Person festzunehmen, die sich ihrer Festnahme, Vorf�hrung oder einem
anderen rechtm�ßigen Freiheitsentzug zu entziehen versucht oder entzogen hat,
und die eines Verbrechens verd�chtigt wird oder wegen eines solchen verurteilt
wurde (. . .)“

Eine genaue Betrachtung dieser Vorschrift ergibt, dass der Schusswaffenge-
brauch allein zur Abwehr eines lebensbedrohlichen Angriffs beziehungs-
weise zur Verhinderung einer Straftat hiernach nicht gestattet ist; tatbestand-
liche Grundvoraussetzung ist immer die Durchsetzung einer Festnahme.

Der selbstverteidigende Schusswaffeneinsatz erfolgt daher zul�ssiger Weise
nur unter den Voraussetzungen des Notwehrrechts. Unter Beachtung und
Anwendung des Verh�ltnism�ßigkeitsprinzips kann der Polizeibeamte als
�ußerstes Mittel, wenn es sich um eine lebensbedrohliche Situation handelt
und alle anderenMittel ausgesch�pft sind beziehungsweise kein anderes Ge-
waltmittel zur Verf�gung steht, die Schusswaffe einsetzen.

Die Zweckrichtung ist dabei nicht konkret vorgegeben. Vorrangiges Ziel des
Einsatzes ist es, den Angreifer von seinem Vorhaben abzubringen und den
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Angriff zu stoppen. Der Beamte muss abw�gen, ob sein Ziel durch einen ge-
zielten Schuss in Bein, Arm oder eine andere K�rperstelle erreicht werden
kann; in der Praxis kann dies auch bedeuten, dass die einzige L�sung, um
denT�ter seineHandlung abbrechen zu lassen, ein gezielt t�dlicher Schuss ist.

Dem zufolge kann es auch notwendig sein, im Rahmen eines lebensbedroh-
lichen Angriffs, die Schusswaffe gegen�ber einem Kind einzusetzen. Der Po-
lizeibeamte hat sein Verhalten und Auftreten zwar zun�chst dem Alter des
Angreifers anzupassen. Wenn es aber keine andere M�glichkeit gibt, dann
darf der Polizeibeamte seine Schusswaffe auch gegen�ber dem minderj�hri-
gen T�ter gebrauchen.

3.2.2.5 Die Fesselung zur Eigensicherung

Die niederl�ndische Amtsvorschrift Art. 22 besagt:

„Der Beamte kann einer Person, die von Rechts wegen ihrer Freiheit beraubt wurde,
zum Zwecke des Transports Handschellen anlegen. Diese Maßnahme kann nur ge-
troffen werden, wenn die Fakten oder Umst�nde dies berechtigterweise erfordern in
Anbetracht der Fluchtgefahr oder der Gefahr f�r Sicherheit oder Leben der Person,
die von Rechts wegen ihrer Freiheit beraubt wurde, des Beamten oder Dritter.“

Demnach begr�nden sowohl Fakten als auch Umst�nde des Einzelfalls die
tatbestandlichenVoraussetzungen einer zul�ssigen Fesselung aus Eigensiche-
rungsgr�nden.

Umst�nde er�ffnen, im Gegensatz zu Fakten beziehungsweise Tatsachen,
die M�glichkeit der Durchf�hrung einer Maßnahme vor dem Entstehen be-
ziehungsweise vor dem Eintritt des konkret nachweisbaren Gefahrenzustan-
des.

Das Vorliegen von Vorerkenntnissen, die potentielle Gef�hrlichkeit von Ver-
d�chtigen und passiver Widerstand sind daher, entgegen der Rechtslage in
Deutschland, nach niederl�ndischemRecht grunds�tzlich geeignet, die Fesse-
lung einer Person zu rechtfertigen, wenn die Umst�nde der Gesamtsituation
dies hergeben.

Eine rein pr�ventive Fesselungsmaßnahme, zum Beispiel immer beim Trans-
port im Dienstwagen, ist auch nach niederl�ndischem Recht nicht gestattet.

3.2.2.6 Die Durchsuchung einer Person zur
Eigensicherung

Die niederl�ndische Regelung zur Durchsuchung einer Personen aus eigensi-
cherungsrelevanten Gesichtpunkten entspricht im Wesentlichen der Geset-
zeslage in Deutschland.
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Die vergleichbare Regelung in Artikel 8 des Polizeigesetzes besagt:

„Der Polizeibeamte, der mit der Aus�bung polizeilicher Aufgaben betraut ist, ist
zur Durchsuchung der Kleidung von Personen befugt, und dies bei der Aus�bung
einer ihm vomGesetz verliehenen Befugnis oder bei einerHandlung in Ausf�hrung
der polizeilichen Aufgaben, wenn sich aus den Fakten oder Umst�nden ergibt, dass
eine unmittelbare Gefahr f�r Leben oder Sicherheit des Beamten selbst oder von
Dritten droht und diese Durchsuchung zur Abwendung dieser Gefahr notwendig
ist.“

Der Tatbestand enth�lt jedoch gegen�ber der deutschen Vergleichsvorschrift
eine entscheidende Erweiterung: Er beschr�nkt sich nicht auf Situationen, bei
denendie betroffene Personunbekannt und/oder einer freiheitsentziehenden
beziehungsweise –beschr�nkenden Maßnahme unterworfen ist.

Der Polizist ist vielmehr befugt, immer dann eine Durchsuchung vorzuneh-
men, wenn dies im Zusammenhang mit einer polizeilichen Aufgabenerf�l-
lung zur Abwendung einer drohenden Gefahr notwendig ist.

3.2.2.7 Erteilung von Verhaltensanweisungen zur
Eigensicherung

Die niederl�ndische Gesetzeslage l�sst es nach Artikel 2 des Polizeigesetzes
grunds�tzlich zu, einer Person, die einer polizeilichen Maßnahme unter-
worfen wird, Verhaltensanweisungen zu erteilen. Hieraus ergibt sich aber
keine Pflicht auf Seiten des Betroffenen, dieser Aufforderung nachzu-
kommen, geschweige denn eineM�glichkeit, ihrNichtbefolgen zu sanktionie-
ren.

Dies gilt auch f�r Anweisungen, die im Rahmen von verkehrsrechtlichen
Kontrollen erteiltwerden. Solange der zu kontrollierende Fahrzeugf�hrer kei-
ner Straftat verd�chtig ist, hat er keine Verpflichtung der Aufforderung, die
Innenbeleuchtung einzuschalten und die H�nde sichtbar auf das Lenkrad
zu legen, nachzukommen.

3.2.2.8 Eigensicherungsrelevante Datenerhebung im
Rahmen einer Verkehrskontrolle

IndenNiederlanden ist es zul�ssig, ein Fahrzeugund seinenF�hrerohne kon-
kretes Fehlverhalten einer Verkehrskontrolle zu unterziehen.

Nach der Straßenverkehrsordnung ist der Beamte befugt zu kontrollieren, ob
der Fahrer �ber die erforderlichen Papiere verf�gt und ob das Fahrzeug den
vorgeschriebenen technischen Standards entspricht.

Im Rahmen dieser Verkehrskontrolle ist es rechtlich zul�ssig, eine Personen-
abfrage �ber die polizeilichen Systeme zu veranlassen: Auf die Frage, ob es
technisch m�glich und rechtlich zul�ssig ist, anhand des Kennzeichens den
Halter/Eigent�mer des Fahrzeuges fahndungsm�ßig zu �berpr�fen, wurde
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mit einem eindeutigen „Ja“ geantwortet. Die Kennzeichenerfassung und das
Personen-Fahndungsregister sind sogar aneinander gekoppelt.

Die Abfrage nach folgenden Informationen ist zul�ssig:

� Aktueller Fahndungsbestand

� Polizeiliche Vorerkenntnisse

� Vorverurteilungen

� Vorverurteilungen mit Deliktsangabe

� Btm-Konsument / S�chtiger

� Gewaltbereite Person

� Ansteckende Krankheit

3.2.2.9 Generalpr�ventionsgedanke

Nach hiesigemKenntnisstand existiert auch im niederl�ndischen Recht keine
Vorschrift, die die T�tung oder die K�rperverletzung eines Polizeibeamten
unter besondere Strafe stellt.

Erw�hnenswert erscheint hier lediglich die Vorschrift des § 179 NL-StGB.
Dort findet die N�tigung eines Beamten eine gesonderte deliktische Erw�h-
nung:

„Derjenige, der durch Gewalt oder durch Drohung von Gewalt einen Beamten
zur Ausf�hrung einer amtlichen Maßnahme, einem Tun oder Unterlassen zwingt
wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“

Im Wesentlichen l�sst sich diese Vorschrift wohl mit dem deutschen Tatbe-
stand „Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte“ aus § 113 StGB vergleichen.
Ein entscheidender Unterschied besteht jedoch darin, dass, entgegen dem
deutschen Recht, unter § 179 NL-StGB nicht nur solche Angriffe fallen, die
bei Vornahme einer Vollstreckungshandlung geschehen; nach der nieder-
l�ndischen Rechtslage wird der Beamte daher im gesamten beruflichen und
privaten Bereich vom Schutzzweck der Norm umfasst.
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